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▼B

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3922/91 DES RATES

vom 16. Dezember 1991

zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der
Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 84 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Es sind Vorschriften zu erlassen, um gemäß Artikel 8a des Vertrages
den Binnenmarkt bis zum 31. Dezember 1992 schrittweise zu verwirk-
lichen. Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in
dem der freie Personen-, Güter-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
gewährleistet ist.

Es empfiehlt sich, das insgesamt hohe Sicherheitsniveau im Zivilluft-
verkehr in Europa zu erhalten und die in den Mitgliedstaaten bestehen-
den technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren auf das in der
Gemeinschaft derzeit erreichte höchste Niveau anzuheben.

Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung im Luftverkehr der Gemein-
schaft. Das am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichnete Abkom-
men über die internationale Zivilluftfahrt sieht vor, daß die erforder-
lichen Vorschriften für den sicheren Betrieb von Zivilluftfahrzeugen
erlassen werden; diesem Abkommen ist Rechnung zu tragen.

Die gegenwärtigen Beschränkungen des Handelsverkehrs mit Luftfahr-
zeugen und Luftfahrterzeugnissen sowie bestimmter Dienstleistungen
des Luftverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten würden im Binnenmarkt
zu Verzerrungen führen.

Die „Joint Aviation Authorities“ (JAA), eine der Europäischen Zivilluft-
fahrtkonferenz (ECAC) angeschlossene Organisation, haben Vereinba-
rungen über die Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung und Durchfüh-
rung gemeinsamer Vorschriften (Joint Aviation Requirements (JAR)) für
alle Bereiche der Sicherheit und des sicheren Betriebs von Luftfahrzeu-
gen getroffen.

Es empfiehlt sich, im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik tech-
nische Vorschriften und Verwaltungsverfahren in bezug auf die Sicher-
heit und den sicheren Betrieb von Luftfahrzeugen auf der Grundlage der
JAR-Vorschriften der JAA zu harmonisieren.

Der Beitritt aller Mitgliedstaaten zu den JAA und die Mitwirkung der
Kommission an deren Arbeiten würden diese Harmonisierung erleich-
tern.

Um die gemeinschaftlichen Ziele hinsichtlich des freien Personen- und
Warenverkehrs sowie der gemeinsamen Verkehrspolitik zu erreichen,
sollen die Mitgliedstaaten die Zulassung von Erzeugnissen, Stellen
und Personen, die an Entwicklung, Herstellung, Instandhaltung und Be-
trieb von Erzeugnissen beteiligt sind, ohne zusätzliche technische Be-
arbeitung oder Bewertung anerkennen, wenn das Erzeugnis, die Stelle
oder die Person nach gemeinsamen technischen Vorschriften und Ver-
waltungsverfahren zugelassen worden ist.
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▼B

Es kann zu sicherheitsrelevanten Problemen im Luftverkehr kommen. In
diesen Fällen muß der betreffende Mitgliedstaat geeignete Sofortmaß-
nahmen ergreifen. Diese Maßnahmen müssen hinreichend begründet
werden; wenn der Grund in einer Unzulänglichkeit der gemeinsamen
technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren besteht, ist es Sache
der Kommission, die erforderlichen Änderungen im Rahmen der ihr
übertragenen Durchführungsbefugnisse anzunehmen.

▼M5
Die Anwendung der Bestimmungen über Flug- und Dienstzeitbegren-
zungen kann zu einer beachtlichen Störung der Flugpläne von Unter-
nehmen führen, deren Betriebsmodelle ausschließlich auf Nachtdienste
aufbauen. Die Kommission sollte ausgehend von den durch die beteilig-
ten Parteien beizubringenden Nachweise eine Bewertung durchführen
und eine Anpassung der Bestimmungen über Flug- und Dienstzeitbe-
grenzungen vorschlagen, um diesen besonderen Betriebsmodellen Rech-
nung zu tragen.

▼B
Es empfiehlt sich, die Finanzierung von Forschungsarbeiten zur Ver-
besserung der Sicherheit im Luftverkehr durch die Mitgliedstaaten zu
koordinieren, um sicherzustellen, daß die Ressourcen optimal eingesetzt
werden und ein größtmöglicher Nutzen aus diesen Arbeiten gezogen
wird.

▼M5
Bis zum 16. Januar 2009 sollte die Europäische Agentur für Flugsicher-
heit eine wissenschaftliche und medizinische Bewertung des Anhangs
III Abschnitt Q und, wo angebracht, Abschnitt O abschließen. Auf der
Grundlage der Ergebnisse dieser Bewertung und in Übereinstimmung
mit dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren sollte die Kom-
mission erforderlichenfalls unverzüglich Vorschläge zur Änderung der
entsprechenden technischen Bestimmungen ausarbeiten und übermitteln.

Bei der Prüfung einiger in Artikel 8a genannter Bestimmungen sollte
der Kurs in Richtung einer weiteren Harmonisierung der bisher ange-
nommenen Weiterbildungsanforderungen für Flugbegleiter beibehalten
werden, um die Freizügigkeit der Flugbegleiter innerhalb der Gemein-
schaft zu erleichtern. In diesem Zusammenhang sollte die Möglichkeit
einer weiteren Harmonisierung der Qualifikationen von Flugbegleitern
erneut geprüft werden.

Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom-
mission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

▼B

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

▼M5
(1) Diese Verordnung dient der Harmonisierung der technischen Vor-
schriften und Verwaltungsverfahren auf dem Gebiet der Sicherheit in
der Zivilluftfahrt in Bezug auf Betrieb und Instandhaltung von Luft-
fahrzeugen und in Bezug auf Personen und Stellen, die diese Tätigkei-
ten ausführen.

▼B
(2) Die harmonisierten technischen Vorschriften und Verwaltungsver-
fahren nach Absatz 1 gelten für alle von einem Halter im Sinne von
Artikel 2 Buchstabe a) betriebenen Luftfahrzeuge, unabhängig davon,
ob sie in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland eingetragen sind.
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▼M5

(3) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flugplatz Gibraltar
erfolgt unbeschadet der Rechtsstandpunkte des Königreichs Spanien und
des Vereinigten Königreichs in der strittigen Frage der Souveränität
über das Gebiet, auf dem sich der Flugplatz befindet.

(4) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flugplatz Gibraltar
wird bis zum Wirksamwerden der Regelung ausgesetzt, die in der ge-
meinsamen Erklärung der Minister für auswärtige Angelegenheiten des
Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs vom 2. Dezember
1987 enthalten ist. Die Regierungen des Königreichs Spanien und des
Vereinigten Königreichs werden den Rat über den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens unterrichten.

▼B

Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten

a) „Halter“: eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat
oder eine juristische Person mit Sitz in einem Mitgliedstaat, die im
Einklang mit den in diesem Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschrif-
ten ein oder mehrere Luftfahrzeuge betreibt, oder ein Luftfahrtunter-
nehmen in der Gemeinschaft gemäß der Definition in den Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft.

b) „Erzeugnis“: ein Luftfahrzeug, Motor, Propeller oder eine Ausrüs-
tung für die Zivilluftfahrt.

c) „Ausrüstung“: ein Instrument, eine Vorrichtung, ein Mechanismus,
ein Gerät oder ein Zubehörteil, der/die/das für den Flugbetrieb eines
Luftfahrzeugs verwendet wird bzw. verwendet werden soll und in
ein Zivilluftfahrzeug eingebaut ist bzw. eingebaut werden soll oder
an ein Zivilluftfahrzeug angebaut ist bzw. angebaut werden soll,
ohne jedoch Teil einer Flugzeugzelle, eines Motors oder eines Pro-
pellers zu sein.

d) „Bauteil“: ein Material, eine Komponente oder eine Unterbaugruppe,
das/die in den Definitionen der Buchstaben b) und c) nicht erfaßt
wird und für Luftfahrzeuge, Motoren, Propeller oder Ausrüstungen
der Zivilluftfahrt bestimmt ist.

e) „Zulassung“ (eines Produkts, eines Dienstes, einer Stelle oder einer
Person): die rechtliche Anerkennung, daß das Erzeugnis, der Dienst,
die Stelle oder die Person die geltenden Vorschriften erfüllt. Eine
solche Zulassung umfaßt zwei Stufen:

i) eine Überprüfung, daß das Erzeugnis, der Dienst, die Stelle oder
die Person die geltenden Vorschriften erfüllt; dies wird als„tech-
nisches Feststellungsverfahren“ bezeichnet;

ii) die Rechtshandlung der förmlichen Anerkennung dieser Überein-
stimmung mit den geltenden Vorschriften durch Ausstellung ei-
nes Zeugnisses, einer Erlaubnis, eines Genehmigungsscheins oder
einer anderen Urkunde in der von den nationalen Rechts- und
Verfahrensvorschriften vorgesehenen Form; dies wird als „amtli-
ches Feststellungsverfahren“ bezeichnet.

f) „Instandhaltung“: jegliche Überprüfung, Wartung, Änderung und In-
standsetzung während der gesamten Lebensdauer eines Luftfahr-
zeugs, die notwendig ist, damit das Luftfahrzeug weiterhin dem zu-
gelassenen Muster entspricht und ständig ein hohes Sicherheitsni-
veau aufweist; hierzu gehören auch Änderungen, die von den Be-
hörden, die Vertragsparteien der Vereinbarungen nach Buchstabe h)
sind, gemäß den Konzepten zur Sicherstellung der ständigen Luft-
tüchtigkeit vorgeschrieben werden.

g) „Einzelstaatliche Abweichungen“: eine einzelstaatliche Vorschrift
oder Regelung, die von einem Land zusätzlich oder anstelle einer
JAR eingeführt wird.
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▼B

h) „Vereinbarungen“: die im Rahmen der Europäischen Zivilluftfahrt-
konferenz (ECAC) getroffenen Vereinbarungen über die Zusammen-
arbeit bei der Ausarbeitung und Durchführung gemeinsamer Vor-
schriften auf allen Gebieten, die mit der Sicherheit und dem sicheren
Betrieb von Luftfahrzeugen zusammenhängen. Diese Vereinbarungen
sind in Anhang I aufgeführt.

▼M5
i) „Luftfahrtbehörde“ in Anhang III: die zuständige Behörde, die das

Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) ausgestellt hat.

Artikel 3

(1) Unbeschadet des Artikels 11 gelten in der Gemeinschaft für den
gewerblichen Luftverkehr mit Flächenflugzeugen die in Anhang III auf-
geführten gemeinsamen technischen Vorschriften und Verwaltungsver-
fahren.

(2) Verweisungen auf Anhang III Abschnitt M oder seine Bestim-
mungen gelten als Verweisungen auf Teil M der Verordnung (EG)
Nr. 2042/2003 der Kommission vom 20. November 2003 über die Auf-
rechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttech-
nischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von
Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten
ausführen (1) oder seine einschlägigen Bestimmungen.

▼B

Artikel 4

▼M5
(1) Für Bereiche, die durch Anhang III nicht abgedeckt sind, werden
nach Artikel 80 Absatz 2 des Vertrags gemeinsame technische Vor-
schriften und Verwaltungsverfahren erlassen. Gegebenenfalls legt die
Kommission so bald wie möglich entsprechende Vorschläge vor.

▼B
(2) Bis zur Annahme der Vorschläge nach Absatz 1 können die Mitglied-
staaten die einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften anwenden.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß ihre Zivilluftfahrtbehörden die in
den Vereinbarungen genannten Voraussetzungen für einen Beitritt zu
den JAA erfüllen und diese Vereinbarungen ohne Vorbehalt vor dem
1. Januar 1992 unterzeichnen.

▼M5

Artikel 6

Luftfahrzeuge, die aufgrund einer von einem Mitgliedstaat erteilten Be-
rechtigung gemäß den gemeinsamen technischen Vorschriften und Ver-
waltungsverfahren betrieben werden, dürfen unter den gleichen Bedin-
gungen in den anderen Mitgliedstaaten ohne weitere technische Vor-
schriften oder Bewertungen seitens dieser anderen Mitgliedstaaten be-
trieben werden.

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten erkennen die Zulassung an, die ein anderer Mit-
gliedstaat oder eine in seinem Auftrag handelnden Stelle gemäß dieser
Verordnung für seiner Gerichtsbarkeit und Hoheit unterliegende Stellen
oder Personen erteilt, die an der Instandhaltung von Erzeugnissen und
dem Betrieb von Luftfahrzeugen beteiligt sind.
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▼M5

Artikel 8

(1) Die Artikel 3 bis 7 hindern einen Mitgliedstaat nicht daran, bei einem
Sicherheitsproblem, das von dieser Verordnung erfasste Erzeugnisse, Perso-
nen oder Organisationen betrifft, unverzüglich tätig zu werden.

Ist das Sicherheitsproblem zurückzuführen auf ein unzureichendes Si-
cherheitsniveau, das sich aus den gemeinsamen technischen Vorschrif-
ten und Verwaltungsverfahren oder aus Mängeln dieser Vorschriften
und Verfahren ergibt, so unterrichtet der Mitgliedstaat unverzüglich
die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über die getroffenen
Maßnahmen und die Gründe hierfür.

Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 12 Absatz 2 genann-
ten Verfahren, ob die weitere Anwendung der gemäß Unterabsatz 1
getroffenen Maßnahmen wegen eines unzureichenden Sicherheitsnive-
aus oder eines Mangels in den gemeinsamen technischen Vorschriften
und Verwaltungsverfahren gerechtfertigt ist. In diesem Fall unternimmt
sie auch die notwendigen Schritte zur Änderung der betreffenden ge-
meinsamen technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren nach
Artikel 4 oder Artikel 11. Wird festgestellt, dass die Maßnahmen des
Mitgliedstaats nicht gerechtfertigt sind, widerruft der Mitgliedstaat die
betreffenden Maßnahmen.

(2) Ein Mitgliedstaat kann im Fall unvorhergesehener, dringender
betrieblicher Umstände oder betrieblicher Bedürfnisse von beschränkter
Dauer Freistellungen von den technischen Vorschriften und Verwal-
tungsverfahren dieser Verordnung erteilen.

Der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten sind derartige Frei-
stellungen mitzuteilen, wenn sie wiederholt oder für einen Zeitraum von
mehr als zwei Monaten erteilt wurden.

Werden die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten gemäß Unter-
absatz 2 von Freistellungen unterrichtet, die durch einen Mitgliedstaat
erteilt wurden, so prüft die Kommission, ob die Freistellungen den
Sicherheitszielen dieser Verordnung oder anderer relevanter Gemein-
schaftsvorschriften entsprechen.

Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass die Freistellungen den
Sicherheitszielen dieser Verordnung oder anderer relevanter Gemein-
schaftsvorschriften nicht entsprechen, so entscheidet sie über Schutz-
maßnahmen nach dem in Artikel 12a genannten Verfahren.

In diesem Fall hat der betreffende Mitgliedstaat die Freistellungen zu
widerrufen.

(3) Lässt sich mit anderen Mitteln ein gleichwertiges Maß an Sicher-
heit erreichen wie durch Anwendung der in Anhang III aufgeführten
gemeinsamen technischen Vorschriften und Verwaltungsverfahren, so
können die Mitgliedstaaten ohne Diskriminierung aufgrund der Staats-
angehörigkeit eine Genehmigung in Abweichung von diesen Bestim-
mungen erteilen; hierbei darf es nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung
kommen.

In diesen Fällen hat der betreffende Mitgliedstaat die Kommission von
seiner Absicht zu unterrichten, eine solche Genehmigung zu erteilen,
sowie die Gründe dafür und die Bedingungen, durch die ein gleich-
wertiges Maß an Sicherheit gewährleistet werden soll, darzulegen.

Die Kommission leitet binnen drei Monaten nach der Unterrichtung
durch einen Mitgliedstaat das in Artikel 12 Absatz 2 genannte Verfah-
ren ein, um zu entscheiden, ob die vorgeschlagene Genehmigung erteilt
werden kann.

▼M6
In diesem Fall teilt die Kommission ihre Entscheidung allen Mitglied-
staaten mit; diese sind dann zur Anwendung der betreffenden Maß-
nahme berechtigt. Die einschlägigen Bestimmungen des Anhangs III
können ebenfalls gemäß Artikel 11 geändert werden, um jener Maß-
nahme Rechnung zu tragen.
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▼M5

Für die betreffende Maßnahme gelten die Artikel 6 und 7.

(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 kann ein Mitgliedstaat Be-
stimmungen bezüglich Anhang III Abschnitt Q OPS 1.1105 Nummer 6,
OPS 1.1110 Nummern 1.3 und 1.4.1, OPS 1.1115 und OPS 1.1125
Nummer 2.1 erlassen bzw. beibehalten, bis Gemeinschaftsvorschriften
erlassen werden, die auf dem wissenschaftlichen Kenntnisstand und
bewährten Praktiken beruhen.

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die Bestimmungen,
deren Beibehaltung er beschließt.

Für einzelstaatliche Bestimmungen, die von den in Unterabsatz 1 ge-
nannten Bestimmungen der OPS 1 abweichen und die die Mitgliedstaa-
ten nach dem Zeitpunkt der Anwendung des Anhangs III erlassen wol-
len, leitet die Kommission innerhalb von drei Monaten nach der Unter-
richtung durch einen Mitgliedstaat das in Artikel 12 Absatz 2 genannte
Verfahren ein, um zu entscheiden, ob die betreffenden Bestimmungen
mit den Sicherheitszielen dieser Verordnung und mit anderen Gemein-
schaftsvorschriften vereinbar sind und ob sie in Kraft treten können.

▼M6
In diesem Fall teilt die Kommission ihre Entscheidung allen Mitglied-
staaten mit; diese sind dann zur Anwendung der betreffenden Maß-
nahme berechtigt. Die einschlägigen Bestimmungen des Anhangs III
können ebenfalls gemäß Artikel 11 geändert werden, um jener Maß-
nahme Rechnung zu tragen.

▼M5
Für die betreffende Maßnahme gelten die Artikel 6 und 7.

Artikel 8a

(1) Bis 16. Januar 2009 schließt die Europäische Agentur für Flugsicher-
heit eine wissenschaftliche und medizinische Bewertung der Bestimmungen
von Anhang III Abschnitt Q und, erforderlichenfalls, Abschnitt O ab.

(2) Unbeschadet des Artikels 7 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Er-
richtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit (1) unterstützt
die Europäische Agentur für Flugsicherheit die Kommission bei der
Ausarbeitung von Vorschlägen zur Änderung der anwendbaren techni-
schen Bestimmungen von Anhang III Abschnitt O und Abschnitt Q.

▼B

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um ihre For-
schungsprogramme zur Verbesserung der Sicherheit von Zivilluftfahr-
zeugen und deren Betrieb zu koordinieren und die Kommission hiervon
zu unterrichten. Die Kommission kann nach Konsultation der Mitglied-
staaten alle geeigneten Schritte unternehmen, um diese nationalen For-
schungsprogramme zu fördern.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission folgendes mit:

a) neue oder geänderte Vorschriften oder Verfahren, die im Einklang
mit den Verfahrensbestimmungen der Vereinbarungen ausgearbeitet
oder beschlossen worden sind;

b) Änderungen zu den Vereinbarungen;
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▼B

c) Ergebnisse der Konsultationen mit der Wirtschaft und anderen zu-
ständigen Einrichtungen.

Artikel 11

▼M6
(1) Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Verordnung durch deren Ergänzung, die aufgrund des wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritts erforderlich sind und die in
Anhang III aufgeführten gemeinsamen technischen Vorschriften und
Verwaltungsverfahren ändern, werden gemäß dem in
Artikel 12 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle er-
lassen. In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission das in
Artikel 12 Absatz 4 vorgesehene Dringlichkeitsverfahren anwenden.

▼B
(2) Enthalten die Änderungen nach Absatz 1 für einen Mitgliedstaat
eine nationale Abweichung, so befindet die Kommission nach dem Ver-
fahren des ►M6 Artikel 12 Absatz 3 ◄ über die Einbeziehung dieser
Abweichung in die gemeinsamen technischen Vorschriften und Verwal-
tungsverfahren.

▼M6

Artikel 12

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für die Luftverkehrs-
sicherheit unterstützt (nachstehend „der Ausschuss“ genannt).

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Arti-
kel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a
Absätze 1, 2, 4 und 6 sowie Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG
unter Beachtung von dessen Artikel 8.

▼M5

Artikel 12a

Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gilt das Verfahren bei
Schutzmaßnahmen nach Artikel 6 des Beschlusses 1999/468/EG.

Vor der Beschlussfassung hört die Kommission den Ausschuss.

Der Zeitraum nach Artikel 6 Buchstabe b des Beschlusses 1999/468/EG
wird auf drei Monate festgesetzt.

Wird der Rat von einem Mitgliedstaat mit einem Beschluss der Kom-
mission befasst, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei
Monaten einen anders lautenden Beschluss fassen.

▼B

Artikel 13

(1) Die Mitgliedstaaten gewähren einander Beistand im Hinblick auf
die Anwendung dieser Verordnung und die Überwachung der Anwen-
dung.

(2) Im Rahmen des gegenseitigen Beistandes nach Absatz 1 über-
mitteln die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einander regelmä-
ßig alle verfügbaren Angaben über
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— die von Gebietsfremden gegen die Bestimmungen dieser Verord-
nung begangenen Zuwiderhandlungen und deren Ahndung,

— die von einem Mitgliedstaat verhängten Maßnahmen zur Ahndung
von Zuwiderhandlungen, die seine Gebietsansässigen in anderen
Mitgliedstaaten begangen haben.

Artikel 14

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

Vereinbarungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe h)

„Arrangements concerning the Development, the Acceptance and the Implemen-
tation of Joint Aviation Requirements“ (Vereinbarungen über die Ausarbeitung,
Anerkennung und Durchführung gemeinsamer Lufttüchtigkeitsvorschriften
(JAR)), die am 11. September 1990 auf Zypern unterzeichnet wurden.

▼M4
__________
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ANHANG III

Für die gewerbsmäßige Beförderung in Flugzeugen geltende gemeinsame tech-
nische Vorschriften und Verwaltungsverfahren

OPS 1: Gewerbsmäßige Beförderung in Flugzeugen

Inhalt

ABSCHNITT A — Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

ABSCHNITT B — Allgemeines

ABSCHNITT C — Luftverkehrsbetreiberzeugnis und Aufsicht über Luft-
fahrtunternehmen

ABSCHNITT D — Betriebliche Verfahren

ABSCHNITT E — Allwetterflugbetrieb

ABSCHNITT F — Flugleistungen — Allgemein

ABSCHNITT G — Flugleistungsklasse A

ABSCHNITT H — Flugleistungsklasse B

ABSCHNITT I — Flugleistungsklasse C

ABSCHNITT J — Masse und Schwerpunktlage

ABSCHNITT K — Instrumente und Ausrüstungen

ABSCHNITT L — Kommunikations- und Navigationsausrüstung

ABSCHNITT M — Instandhaltung

ABSCHNITT N — Flugbesatzung

ABSCHNITT O — Kabinenbesatzung

ABSCHNITT P — Handbücher, Bordbücher und Aufzeichnungen

ABSCHNITT Q — Beschränkung der Flug- und Dienstzeiten und Ruhevor-
schriften

ABSCHNITT R — Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr

ABSCHNITT S — Luftsicherheit
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ABSCHNITT A

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

OPS 1.001

Geltungsbereich

OPS 1 gilt für den Betrieb von Zivilflugzeugen zum Zwecke der gewerbsmäßi-
gen Beförderung durch Luftfahrtunternehmen mit Hauptniederlassung und, falls
vorhanden, eingetragenem Sitz des Unternehmens in einem Mitgliedstaat, im
Folgenden „Luftfahrtunternehmer“ genannt. OPS 1 gilt nicht

1. für Flugzeuge, die im Militär-, Zoll- und Polizeidienst eingesetzt werden; und

2. für Flüge zum Zwecke des Absetzens von Fallschirmspringern und für Feuer-
löschflüge und für die entsprechenden Flüge für den Hin- und Rücktransport
von Personen, die normalerweise beim Absetzen von Fallschirmspringern oder
auf Feuerlöschflügen an Bord sind; und

3. für Flüge, die unmittelbar vor, während oder unmittelbar nach einem Luft-
arbeitseinsatz stattfinden, vorausgesetzt, diese Flüge stehen mit diesem Luft-
arbeitseinsatz im Zusammenhang, und auf denen nicht mehr als 6 für diesen
Luftarbeitseinsatz unverzichtbare Personen, die Besatzungsmitglieder nicht
eingerechnet, befördert werden.

OPS 1.003

Begriffsbestimmungen

a) Im Sinne dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „den behördlichen Anforderungen genügend“ bedeutet, dass seitens der
Luftfahrtbehörde keine Einwände gegen die Eignung für den beabsichtig-
ten Zweck erhoben wurden;

2. „(von der Luftfahrtbehörde) genehmigt“ bedeutet, dass die Eignung für
den beabsichtigten Zweck (durch die Luftfahrtbehörde) dokumentiert
wurde;

3. „Basis-Mindestausrüstungsliste (MMEL)“ ist eine auf ein Flugzeugmuster
bezogene grundlegende Liste (einschließlich ihres einleitenden Teils), in
der die Instrumente, Ausrüstungsteile oder Funktionen festgelegt sind, die
aufgrund konstruktiver Redundanzen und/oder aufgrund der vorgegebenen
Betriebs- und Instandhaltungsverfahren, -bedingungen und -beschränkun-
gen und nach Maßgabe der geltenden Verfahren für die Aufrechterhaltung
der Lufttüchtigkeit zeitweilig funktionsuntüchtig sein dürfen, sofern das in
den geltenden Spezifikationen für die Lufttüchtigkeit vorgeschriebene Si-
cherheitsniveau aufrechterhalten wird;

4. „Mindestausrüstungsliste (MEL)“ ist eine Liste (einschließlich ihres ein-
leitenden Teils) für den Betrieb von Flugzeugen unter genau vorgegebenen
Bedingungen, bei dem bestimmte Instrumente, Ausrüstungsteile oder
Funktionen zu Beginn des Fluges funktionsuntüchtig sind. Diese Liste
wird vom Luftfahrtunternehmer für sein jeweiliges Flugzeug unter Berück-
sichtigung der Flugzeugdefinition und der einschlägigen Betriebs- und
Instandhaltungsbedingungen nach einem von der Luftfahrtbehörde geneh-
migten Verfahren erstellt.

b) Die Angaben „Teil M“ und „Teil 145“ im Sinne dieses Anhangs beziehen
sich auf die entsprechenden Teile der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der
Kommission (1).
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ABSCHNITT B

ALLGEMEINES

OPS 1.005

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer darf Flugzeuge zum Zwecke der gewerbsmäßigen
Beförderung nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von OPS 1
betreiben. Erleichterte Bedingungen für den Betrieb von Flugzeugen der Flug-
leistungsklasse B sind in Anlage 1 zu OPS 1.005 Buchstabe a aufgeführt.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat die rückwirkend geltenden Lufttüchtigkeitsfor-
derungen einzuhalten, soweit diese für in der gewerbsmäßigen Beförderung
eingesetzte Flugzeuge gelten.

c) Jedes Flugzeug ist in Übereinstimmung mit den in seinem Lufttüchtigkeits-
zeugnis enthaltenen Angaben und innerhalb der im Flughandbuch enthaltenen
zugelassenen Betriebsgrenzen zu betreiben.

d) Alle synthetischen Übungsgeräte (Synthetic Training Devices — STD), wie
etwa Flugsimulatoren oder Flugübungsgeräte (Flight Training Devices —

FTD), durch die ein Flugzeug für Ausbildungs- und/oder Prüfungszwecke
ersetzt wird, müssen in Übereinstimmung mit den für synthetische Übungs-
geräte geltenden Vorschriften qualifiziert werden. Will der Luftfahrtunterneh-
mer derartige STD einsetzen, muss er eine entsprechende Genehmigung der
Luftfahrtbehörde einholen.

OPS 1.020

Gesetze, Vorschriften und Verfahren — Pflichten des Luftfahrtunterneh-
mers

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. alle Mitarbeiter auf die Einhaltung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
maßgebenden Gesetze, Vorschriften und Verfahren der vom Flugbetrieb be-
troffenen Staaten hingewiesen werden und

2. alle Besatzungsmitglieder mit den für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maß-
gebenden Gesetzen, Vorschriften und Verfahren vertraut sind.

OPS 1.025

Gemeinsame Sprache

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass sich alle Besatzungsmit-
glieder in einer gemeinsamen Sprache verständigen können.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebspersonal die
Sprache, in der diejenigen Teile des Betriebshandbuchs verfasst sind, die sich
auf die Wahrnehmung seiner Aufgaben beziehen, verstehen kann.

OPS 1.030

Mindestausrüstungslisten — Pflichten des Luftfahrtunternehmers

a) Der Luftfahrtunternehmer muss für jedes Flugzeug eine von der Luftfahrtbe-
hörde genehmigte Mindestausrüstungsliste (MEL) erstellen. Diese muss auf
der Grundlage der den behördlichen Anforderungen genügenden Basis-Min-
destausrüstungsliste (MMEL), falls vorhanden, erstellt werden, darf aber nicht
weniger einschränkend sein als die MMEL.

b) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur in Übereinstimmung mit der
Mindestausrüstungsliste betreiben, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat etwas
anderes genehmigt. Eine solche Genehmigung wird unter keinen Umständen
den Betrieb außerhalb der in der Basis-Mindestausrüstungsliste festgelegten
Einschränkungen gestatten.
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OPS 1.035

Qualitätssystem

a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein einziges Qualitätssystem einzurichten und
einen einzigen Leiter des Qualitätssystems zu benennen, der die Einhaltung
und die Eignung der Verfahren, die für die Gewährleistung einer sicheren
betrieblichen Praxis und lufttüchtiger Flugzeuge notwendig sind, überwacht.
Diese Überwachung muss ein System zur Rückmeldung an den verantwort-
lichen Betriebsleiter enthalten, um die Durchführung notwendiger Korrektur-
maßnahmen zu gewährleisten (siehe auch OPS 1.175 Buchstabe h).

b) Das Qualitätssystem muss ein Qualitätssicherungsprogramm mit Verfahren
zur Feststellung der Übereinstimmung des gesamten Betriebs mit allen gel-
tenden Vorschriften, Vorgaben und Verfahren umfassen.

c) Das Qualitätssystem und dessen Leiter müssen den behördlichen Anforde-
rungen genügen.

d) Das Qualitätssystem muss in den einschlägigen Unterlagen beschrieben sein.

e) Die Luftfahrtbehörde kann, abweichend von Buchstabe a, der Benennung von
zwei Leitern für das Qualitätssystem, einem für den Betrieb und einem für die
Instandhaltung, zustimmen, wenn der Luftfahrtunternehmer eine einzige Füh-
rungsorganisation für das Qualitätssystem bestimmt hat, die die einheitliche
Anwendung des Qualitätssystems im gesamten Unternehmen sicherstellt.

OPS 1.037

Unfallverhütung und Flugsicherheitsprogramm

a) Der Luftfahrtunternehmer hat ein Programm zur Unfallverhütung und Flug-
sicherheit festzulegen und einzuhalten, das in das Qualitätssystem einbezogen
werden kann, einschließlich

1. Programmen, um bei allen mit dem Betrieb befassten Personen ein Ge-
fahrenbewusstsein zu erreichen und aufrechtzuerhalten, und

2. eines Systems zur Meldung von Vorkommnissen zwecks Sammlung und
Auswertung von einschlägigen Unfall- und Störungsberichten, so dass
negative Entwicklungen festgestellt und Mängel im Interesse der Luft-
fahrtsicherheit behoben werden können. Das System muss die Identität
des Meldenden schützen und die Möglichkeit bieten, Berichte anonym
vorzulegen; und

3. der Auswertung der einschlägigen Informationen über Unfälle und Stö-
rungen und der Veröffentlichung der jeweiligen Informationen, jedoch
nicht der Zuweisung von Schuld, und

4. eines Flugdatenanalyseprogramms für Flugzeuge mit mehr als 27 000 kg
MCTOM. Die Flugdatenanalyse (Flight Data Monitoring — FDM) ist die
vorbeugende Verwendung von digitalen Flugdaten, die aus dem Routine-
betrieb gewonnen werden, um die Sicherheit in der Luftfahrt zu verbes-
sern. Das Flugdatenanalyseprogramm darf nicht mit Sanktionen verbunden
sein und muss ausreichende Vorkehrungen zur Geheimhaltung der Daten-
quelle(n) beinhalten; und

5. der Benennung einer Person, die für die Leitung des Programms verant-
wortlich ist.

b) Vorschläge für Abhilfemaßnahmen aus dem Unfallverhütungs- und Flugsi-
cherheitsprogramm müssen im Zuständigkeitsbereich der für die Leitung
des Programms verantwortlichen Person liegen.

c) Die Wirksamkeit von Änderungen aufgrund von vorgeschlagenen Abhilfema-
ßahmen, die sich aus dem Unfallverhütungs- und Flugsicherheitsprogramm
ergeben haben, muss vom Leiter des Qualitätssystems überwacht werden.

OPS 1.040

Besatzungsmitglieder

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle den Dienst ausübenden
Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglieder so geschult und befähigt sind, dass
sie die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen können.
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b) Im Falle von Besatzungsmitgliedern, die keine Flugbegleiter sind und ihren
Dienst im Fluggastraum ausüben, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustel-
len, dass sie

1. von den Fluggästen nicht mit den Flugbegleitern verwechselt werden,

2. keine zugewiesenen Sitze der vorgeschriebenen Flugbegleiter besetzen,

3. die Flugbegleiter bei ihren Aufgaben nicht behindern.

OPS 1.050

Angaben über den Such- und Rettungsdienst

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die für den beabsichtigten
Flug zutreffenden wesentlichen Angaben über den Such- und Rettungsdienst
im Cockpit leicht zugänglich sind.

OPS 1.055

Aufzeichnungen über mitgeführte Not- und Überlebensausrüstung

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass zur unverzüglichen Mitteilung
an die Rettungsleitstellen Aufzeichnungen über die in jedem seiner Flugzeuge
mitgeführte Not- und Überlebensausrüstung verfügbar sind. Die Aufzeichnungen
müssen, soweit zutreffend, die Anzahl, die Farbe und die Art der Rettungsflöße
und pyrotechnischen Signalmittel, Einzelheiten über die medizinische Ausrüs-
tung, Wasservorräte sowie die Art und die Frequenzen der tragbaren Funkaus-
rüstung umfassen.

OPS 1.060

Notwasserung

Der Luftfahrtunternehmer darf Flugzeuge mit einer genehmigten Fluggastsitzan-
zahl von mehr als 30 Sitzen nicht für Flüge über Wasser einsetzen, bei denen die
Entfernung zu einer für eine Notlandung geeigneten Stelle an Land größer ist als
die Strecke, die bei Reisefluggeschwindigkeit in 120 Minuten zurückgelegt wer-
den kann, oder die mehr als 400 Nautische Meilen (NM) beträgt; maßgeblich ist
die kürzere der beiden Strecken. Hiervon ausgenommen sind Flugzeuge, die die
in den anzuwendenden Bauvorschriften enthaltenen Bestimmungen für die Not-
wasserung erfüllen.

OPS 1.065

Beförderung von Kriegswaffen und Kampfmitteln

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne Genehmigung aller betroffenen Staaten
keine Kriegswaffen und Kampfmittel im Luftverkehr befördern.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Kriegswaffen und Kampf-
mittel

1. im Flugzeug in einem während des Fluges für die Fluggäste nicht zugän-
glichen Bereich untergebracht werden und,

2. im Falle von Schusswaffen, ungeladen sind,

es sei denn, alle betroffenen Staaten haben vor Beginn des Fluges ihre
Genehmigung dazu erteilt, dass derartige Kriegswaffen und Kampfmittel
unter teilweise oder vollständig anderen als den in dieser Nummer ge-
nannten Bedingungen befördert werden dürfen.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Kommandant vor Be-
ginn des Fluges über Einzelheiten und Unterbringung jeglicher an Bord des
Flugzeugs zu befördernder Kriegswaffen und Kampfmittel unterrichtet wird.
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OPS 1.070

Beförderung von Sportwaffen und Munition

a) Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen,
damit er über die beabsichtigte Beförderung von Sportwaffen in seinen Flug-
zeugen unterrichtet wird.

b) Nimmt der Luftfahrtunternehmer Sportwaffen zur Beförderung an, hat er
sicherzustellen, dass diese

1. im Flugzeug in einem während des Fluges für die Fluggäste nicht zugän-
glichen Bereich untergebracht werden, es sei denn, die Luftfahrtbehörde
hält die Erfüllung dieser Forderung für nicht praktikabel und ist mit einer
anderen Verfahrensweise einverstanden, und,

2. im Falle von Schusswaffen oder anderen Waffen, die Munition enthalten
können, ungeladen sind.

c) Munition für Sportwaffen darf im aufgegebenen Fluggastgepäck unter be-
stimmten Auflagen entsprechend den in OPS 1.1150 Buchstabe a Nummer
15 festgelegten Gefahrgutvorschriften befördert werden (siehe OPS 1.1160
Buchstabe b Nummer 5).

OPS 1.075

Beförderung von Personen

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um
sicherzustellen, dass sich keine Person im Flug in einem Bereich des Flugzeugs
aufhält, der nicht für die Unterbringung von Personen vorgesehen ist, es sei denn,
der Kommandant hat dies zeitweilig gestattet

1. zur Ergreifung von Maßnahmen, die der Sicherheit des Flugzeugs oder der
Sicherheit von an Bord befindlichen Personen, Tieren oder Gütern dienen,
oder

2. wenn es sich um einen Bereich handelt, in dem Fracht oder Vorräte befördert
werden und dieser für den Personenzutritt während des Fluges vorgesehen ist.

OPS 1.080

Absichtlich freigelassen

OPS 1.085

Pflichten der Besatzung

a) Jedes Besatzungsmitglied ist für die ordnungsgemäße Ausübung seines Diens-
tes verantwortlich, sofern dieser

1. die Sicherheit des Flugzeugs und seiner Insassen betrifft und

2. in den im Betriebshandbuch niedergelegten Anweisungen und Verfahren
festgelegt ist.

b) Jedes Besatzungsmitglied hat

1. den Kommandanten über alle Fehler, Ausfälle, Funktionsstörungen oder
Mängel zu unterrichten, von denen es annimmt, dass sie die Lufttüchtig-
keit oder den sicheren Betrieb des Flugzeugs, einschließlich der Notsys-
teme, gefährden können,

2. den Kommandanten über jede Störung, die die Sicherheit des Betriebs
gefährdet hat oder gefährdet haben könnte, zu unterrichten und

3. die vom Luftfahrtunternehmer festgelegten Regelungen zur Meldung von
Vorkommnissen in Übereinstimmung mit OPS 1.037 Buchstabe a Nummer
2 anzuwenden. In allen diesen Fällen ist dem jeweiligen Kommandanten
eine Kopie des Berichts/der Berichte zu übermitteln.

c) Ein Besatzungsmitglied ist nicht aufgrund des Buchstabens b verpflichtet, ein
Vorkommnis zu melden, das bereits von einem anderen Besatzungsmitglied
gemeldet wurde.

d) Ein Besatzungsmitglied darf in einem Flugzeug nicht Dienst ausüben:
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1. während es unter dem Einfluss irgendeines berauschenden Mittels oder
Medikaments steht, das seine Fähigkeiten in sicherheitsgefährdender Weise
beeinträchtigen könnte,

2. nach einem Tieftauchgang, außer wenn danach ein angemessener Zeitraum
verstrichen ist,

3. nach einer Blutspende, außer wenn danach ein angemessener Zeitraum
verstrichen ist,

4. wenn die geltenden medizinischen Anforderungen nicht erfüllt sind oder
wenn es daran zweifelt, die ihm übertragenen Aufgaben erfüllen zu kön-
nen, oder

5. wenn es weiß oder vermutet, dass es so ermüdet ist oder sich derart
unwohl fühlt, dass der Flug gefährdet werden kann.

e) Ein Besatzungsmitglied unterliegt den jeweiligen Bestimmungen über den
Alkoholkonsum, die vom Luftfahrtunternehmer aufgestellt werden und den
Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen und nicht weniger einschrän-
kend als Folgendes sein dürfen:

1. Innerhalb von acht Stunden vor der festgelegten Meldezeit zu einem Flug-
dienst oder vor dem Beginn einer Bereitschaftszeit darf ein Besatzungs-
mitglied keinen Alkohol zu sich nehmen.

2. Zu Beginn einer Flugdienstzeit darf der Blutalkoholspiegel nicht über 0,2
Promille liegen.

3. Während einer Flugdienst- oder Bereitschaftszeit darf ein Besatzungsmit-
glied keinen Alkohol zu sich nehmen.

f) Der Kommandant

1. ist, sobald er das Flugzeug betritt, bis er dieses zu Ende des Fluges
verlässt, für die Sicherheit aller Besatzungsmitglieder und Fluggäste so-
wie der gesamten Fracht an Bord verantwortlich,

2. ist von dem Moment, in dem das Flugzeug bereit zum Rollen vor dem
Start ist, bis zu dem Moment, in dem es am Ende des Fluges zum Still-
stand kommt und das/die als Hauptantrieb benutzte(n) Triebwerk(e) ab-
geschaltet ist/sind, für den Betrieb und die Sicherheit des Flugzeugs ver-
antwortlich,

3. ist befugt, alle von ihm für die Gewährleistung der Sicherheit des Flug-
zeugs und der an Bord befindlichen Personen oder Sachen als notwendig
erachteten Anweisungen zu erteilen,

4. ist befugt, Personen oder Teile der Fracht, die seiner Ansicht nach eine
mögliche Gefahr für die Sicherheit des Flugzeugs oder der Insassen dar-
stellen können, von Bord bringen zu lassen,

5. hat die Beförderung von Personen abzulehnen, die in einem solchen
Maße unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln ste-
hen, dass die Sicherheit des Flugzeugs oder der Insassen wahrscheinlich
gefährdet ist,

6. hat das Recht, die Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise ver-
wehrt wurde, von zwangsweise abgeschobenen oder von in Gewahrsam
befindlichen Personen abzulehnen, wenn deren Beförderung eine Gefahr
für die Sicherheit des Flugzeugs oder der Insassen darstellt,

7. hat sicherzustellen, dass die Fluggäste über die Lage der Notausstiege
sowie über die Unterbringung und den Gebrauch der jeweiligen Sicher-
heits- und Notausrüstung unterrichtet werden,

8. hat die Einhaltung aller Betriebsverfahren und Prüflisten in Übereinstim-
mung mit dem Betriebshandbuch sicherzustellen,

9. darf den Besatzungsmitgliedern die Ausübung von Tätigkeiten während
des Starts, des Anfangssteigflugs, des Endanflugs und der Landung nicht
gestatten, wenn diese nicht für den sicheren Betrieb des Flugzeugs erfor-
derlich sind,

10. darf nicht zulassen, dass

i) während des Fluges der Flugdatenschreiber funktionsuntüchtig ge-
macht oder ausgeschaltet wird oder Aufzeichnungen gelöscht werden
oder nach einem Unfall oder einem meldepflichtigen Zwischenfall
nach dem Flug die aufgezeichneten Daten gelöscht werden,

1991R3922— DE — 20.09.2008 — 007.001— 17



▼M8

ii) während des Fluges die Tonaufzeichnungsanlage funktionsuntüchtig
gemacht oder ausgeschaltet wird, es sei denn, der Kommandant ist
der Auffassung, dass die aufgezeichneten Daten, die andernfalls auto-
matisch gelöscht würden, für die Untersuchung einer Störung oder
eines Unfalls erhalten bleiben sollen, noch darf er zulassen, dass
nach einem Unfall oder einer meldepflichtigen Störung die aufge-
zeichneten Daten während des Fluges oder danach manuell gelöscht
werden,

11. hat zu entscheiden, ob er ein Flugzeug mit Einrichtungs- oder Funktions-
ausfällen, die nach der Konfigurationsabweichungsliste (Configuration
Deviation List — CDL) oder nach der Mindestausrüstungsliste zulässig
sind, übernimmt oder ablehnt, und

12. hat sich zu vergewissern, dass die Vorflugkontrolle durchgeführt worden
ist.

g) Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot hat
in einem Notfall, der sofortiges Entscheiden und Handeln erfordert, die Maß-
nahmen zu ergreifen, die er unter den gegebenen Umständen für notwendig
erachtet. In solchen Fällen darf er im Interesse der Sicherheit von Vorschrif-
ten, betrieblichen Verfahren und Methoden abweichen.

OPS 1.090

Befugnisse des Kommandanten

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um
sicherzustellen, dass alle im Flugzeug beförderten Personen den vom Komman-
danten zur Gewährleistung der Sicherheit des Flugzeugs sowie der darin beför-
derten Personen und Sachen rechtmäßig erteilten Anweisungen Folge leisten.

OPS 1.095

Rollberechtigung für Flugzeuge

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um
sicherzustellen, dass ein Flugzeug unter seiner Obhut auf den Bewegungsflächen
eines Flugplatzes nicht von Personen, die keine Flugbesatzungsmitglieder sind,
bewegt wird, es sei denn, diese Person am Steuer

1. ist durch den Luftfahrtunternehmer oder einen benannten Vertreter ordnungs-
gemäß befugt und qualifiziert, um

i) das Flugzeug im Bodenbetrieb zu rollen,

ii) das Sprechfunkgerät zu benutzen und

2. hat eine Einweisung bezüglich der Flugplatzauslegung, Streckenführungen,
Zeichen, Markierungen, Befeuerungen, Signale und Anweisungen der Flug-
verkehrskontrolle sowie der Sprechgruppen und Verfahren erhalten und ist in
der Lage, die für das sichere Rollen des Flugzeugs an dem Flugplatz erforder-
lichen betrieblichen Richtlinien einzuhalten.

OPS 1.100

Zutritt zum Cockpit

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass außer einem für den Flug
eingeteilten Flugbesatzungsmitglied keine Person Zutritt zum Cockpit erhält
oder im Cockpit befördert wird, es sei denn,

1. diese Person ist ein diensttuendes Besatzungsmitglied,

2. diese Person ist ein für die Zulassung, für die Erteilung von Lizenzen oder
für Überprüfungen zuständiger Behördenvertreter, und das Betreten des
Cockpits ist für die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben notwen-
dig, oder

3. es ist nach dem Betriebshandbuch zulässig, und die Beförderung erfolgt in
Übereinstimmung mit den Festlegungen im Betriebshandbuch.
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b) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass

1. im Interesse der Sicherheit der Zutritt zum Cockpit keine Ablenkung und/oder
Störungen bei der Durchführung des Fluges verursacht und

2. alle im Cockpit beförderten Personen mit den jeweiligen Sicherheitsver-
fahren vertraut gemacht werden.

c) Die endgültige Entscheidung über den Zutritt zum Cockpit obliegt dem Kom-
mandanten.

OPS 1.105

Unerlaubte Beförderung

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, damit
niemand sich selbst oder Fracht an Bord eines Flugzeugs verbergen kann.

OPS 1.110

Tragbare elektronische Geräte

Der Luftfahrtunternehmer darf niemandem an Bord eines Flugzeugs die Benut-
zung eines tragbaren elektronischen Geräts gestatten, das die Funktion der Flug-
zeugsysteme und -ausrüstung beeinträchtigen kann, und er hat alle angemessenen
Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass niemand ein solches Gerät an
Bord eines Flugzeugs benutzt.

OPS 1.115

Alkohol und andere Rauschmittel

Der Luftfahrtunternehmer darf keiner Person gestatten, ein Flugzeug zu betreten
oder sich dort aufzuhalten, und hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen,
um sicherzustellen, dass keine Person ein Flugzeug betritt oder sich dort aufhält,
wenn sie in einem Maße unter dem Einfluss von Alkohol oder von anderen
Rauschmitteln steht, dass mit Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des Flugzeugs
oder von dessen Insassen gefährdet ist.

OPS 1.120

Gefährdung der Sicherheit

Der Luftfahrtunternehmer hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um
sicherzustellen, dass niemand vorsätzlich oder fahrlässig handelt oder eine Hand-
lung unterlässt

1. und damit ein Flugzeug oder eine darin befindliche Person gefährdet,

2. und damit eine von dem Flugzeug ausgehende Gefährdung von Personen oder
Sachen verursacht oder zulässt.

OPS 1.125

Mitzuführende Dokumente

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass auf jedem Flug die folgen-
den Dokumente oder Kopien davon mitgeführt werden:

1. der Eintragungsschein,

2. das Lufttüchtigkeitszeugnis,

3. das Original oder eine Kopie des Lärmzeugnisses (falls zutreffend) ein-
schließlich einer Übersetzung ins Englische, falls ein solches von der für
die Ausstellung von Lärmzeugnissen zuständigen Behörde erteilt wurde,

4. das Original oder eine Kopie des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses,

5. die Lizenz zum Betreiben einer Flugfunkstelle und

6. das Original oder eine Kopie des Haftpflichtversicherungsscheins/der Haft-
pflichtversicherungsscheine.

1991R3922— DE — 20.09.2008 — 007.001— 19



▼M8

b) Jedes Mitglied der Flugbesatzung hat auf jedem Flug eine gültige Lizenz mit der
(den) entsprechenden Berechtigung(en) für den beabsichtigten Flug mitzuführen.

OPS 1.130

Mitzuführende Handbücher

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. auf jedem Flug die für die jeweiligen Aufgaben der Besatzung gültigen Teile
des Betriebshandbuchs mitgeführt werden,

2. die für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Teile des Betriebshand-
buchs für die Besatzung an Bord des Flugzeugs leicht zugänglich sind und

3. das gültige Flughandbuch im Flugzeug mitgeführt wird, es sei denn, der
Luftfahrtbehörde ist nachgewiesen worden, dass das nach den Bestimmungen
von OPS 1.1045, Anlage 1, Teil B geforderte Betriebshandbuch die für das
Flugzeug entsprechenden Angaben enthält.

OPS 1.135

Zusätzliche mitzuführende Unterlagen und Formblätter

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass zusätzlich zu den in den
Bestimmungen von OPS 1.125 und OPS 1.130 vorgeschriebenen Dokumen-
ten und Handbüchern auf jedem Flug folgende Unterlagen und Formblätter
entsprechend der Betriebsart und dem Einsatzgebiet mitgeführt werden:

1. der Flugdurchführungsplan, der mindestens die nach OPS 1.1060 vorge-
schriebenen Angaben enthält,

2. das technische Bordbuch, das mindestens die nach Teil M, Abschnitt M.
A. 306 des technischen Bordbuchsystems des Luftfahrtunternehmens vor-
geschriebenen Angaben enthält

3. Einzelheiten des bei den Flugverkehrsdiensten aufgegebenen Flugplans
(ATS-Flugplan),

4. die zutreffenden NOTAM/AIS-Beratungsunterlagen,

5. die zutreffenden meteorologischen Informationen,

6. die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage gemäß den Bestimmun-
gen des Abschnitts J,

7. Benachrichtigungen über besondere Kategorien von Fluggästen, wie etwa
nicht zur Besatzung gehörendes Sicherheitspersonal, behinderte Personen,
Fluggäste, denen die Einreise verwehrt wurde, zwangsweise abgescho-
bene Personen und in Gewahrsam befindliche Personen,

8. Benachrichtigung über besondere Ladung, einschließlich gefährlicher Gü-
ter, mit den nach OPS 1.1215 Buchstabe c vorgeschriebenen schriftlichen
Angaben für den Kommandanten,

9. gültiges, nach OPS 1.290 Buchstabe b Nummer 7 vorgeschriebenes Kar-
tenmaterial und die dazugehörigen Angaben,

10. alle weiteren Unterlagen, wie Frachtverzeichnis und Fluggastverzeichnis,
die von den Staaten gefordert werden können, die von dem Flug betrof-
fen sind, und

11. Formblätter, um die von der Behörde und dem Luftfahrtunternehmer ge-
forderten Meldungen abgeben zu können.

b) Die Luftfahrtbehörde kann gestatten, dass die in Buchstabe a genannten Un-
terlagen oder Teile davon in anderer als in gedruckter Form vorliegen. Ein
ausreichendes Maß an Verfügbarkeit, Verwendbarkeit und Zuverlässigkeit
muss gewährleistet sein.

OPS 1.140

Am Boden aufzubewahrende Informationen

a) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass

mindestens für die Dauer des Fluges oder einer Reihe von Flügen
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i) einschlägige, für den Flug und die Betriebsart zutreffende Informationen
am Boden gesichert werden und

ii) die Informationen aufbewahrt werden, bis nach den Bestimmungen von
OPS 1.1065 ein Duplikat am Aufbewahrungsort abgelegt worden ist,
oder, wenn dies unbillig ist,

iii) die Informationen in einem feuersicheren Behälter im Flugzeug mitge-
führt werden.

b) Die in Buchstabe a genannten Informationen umfassen:

1. soweit zweckdienlich eine Kopie des Flugdurchführungsplans,

2. Kopien der Teile des technischen Bordbuchs, die für den Flug von Bedeu-
tung sind,

3. streckenbezogene NOTAM-Unterlagen, wenn diese vom Luftfahrtunter-
nehmer hierfür zusammengestellt worden sind,

4. Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage (siehe OPS 1.625) und

5. Benachrichtigung über besondere Ladung.

OPS 1.145

Vollmacht zur Überprüfung

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass einer von der Luftfahrtbehörde be-
vollmächtigten Person jederzeit gestattet wird, an Bord eines in Übereinstimmung mit
einem von dieser Luftfahrtbehörde ausgestellten Luftverkehrsbetreiberzeugnis einge-
setzten Flugzeugs zu gehen und mitzufliegen sowie das Cockpit zu betreten und sich
dort aufzuhalten; der Kommandant kann den Zutritt zum Cockpit verweigern, wenn die
Sicherheit des Flugzeugs nach seiner Ansicht dadurch gefährdet würde.

OPS 1.150

Vorlage von Unterlagen, Dokumenten und Aufzeichnungen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat

1. jeder von der Luftfahrtbehörde bevollmächtigten Person Zugang zu Unter-
lagen und Aufzeichnungen, die sich auf Flugbetrieb und/oder Instandhal-
tung beziehen, zu gewähren und

2. auf Verlangen der Luftfahrtbehörde innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums diese Unterlagen und Aufzeichnungen vorzulegen.

b) Der Kommandant hat die an Bord mitzuführenden Unterlagen und Doku-
mente auf Verlangen einer von der Luftfahrtbehörde bevollmächtigten Person
innerhalb einer angemessenen Zeit vorzulegen.

OPS 1.155

Aufbewahrung von Unterlagen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. aufbewahrungspflichtige Originalunterlagen oder Kopien davon für den vor-
geschriebenen Zeitraum aufbewahrt werden, auch wenn er nicht mehr der
Halter des Flugzeugs ist, und

2. über Flugdienst sowie Dienst- und Ruhezeiten eines Besatzungsmitglieds ge-
führte Aufzeichnungen einem anderen Luftfahrtunternehmer zur Verfügung
gestellt werden, wenn das Besatzungsmitglied für diesen tätig wird.

OPS 1.160

Aufbewahrung, Vorlage und Verwendung von Aufzeichnungen der
Flugschreiber

a) Aufbewahrung von Aufzeichnungen

1. Der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber ausgerüstetes
Flugzeug betreibt, hat nach einem Unfall, soweit möglich, die diesen Un-
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fall betreffenden Originaldaten, wie sie vom Flugschreiber aufgezeichnet
wurden, für einen Zeitraum von 60 Tagen aufzubewahren, es sei denn, die
Untersuchungsbehörde bestimmt etwas anderes.

2. Wenn keine vorherige abweichende Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde
vorliegt, hat der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber aus-
gerüstetes Flugzeug betreibt, nach einer meldepflichtigen Störung, soweit
möglich, die diese Störung betreffenden Originaldaten, wie sie vom Flug-
schreiber aufgezeichnet wurden, für einen Zeitraum von 60 Tagen aufzube-
wahren, es sei denn, die Untersuchungsbehörde bestimmt etwas anderes.

3. Außerdem hat der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber
ausgerüstetes Flugzeug betreibt, auf Anordnung der Luftfahrtbehörde die
aufgezeichneten Originaldaten für einen Zeitraum von 60 Tagen aufzube-
wahren, es sei denn, die Untersuchungsbehörde bestimmt etwas anderes.

4. Ist an Bord eines Flugzeugs ein Flugdatenschreiber mitzuführen, hat der
Luftfahrtunternehmer für dieses Flugzeug

i) die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers für die gemäß OPS 1.715,
1.720 und 1.725 vorgeschriebenen Betriebsstunden zu sichern. Zum
Zweck der Überprüfung und Instandhaltung von Flugdatenschreibern
ist es zulässig, bis zu eine Stunde der zum Zeitpunkt der Überprüfung
ältesten Aufzeichnungen zu löschen; und

ii) eine Unterlage über das Auslesen und Umwandeln der gespeicherten
Daten in technische Maßeinheiten zu führen.

b) Vorlage von Aufzeichnungen

Der Luftfahrtunternehmer, der ein mit einem Flugschreiber ausgerüstetes
Flugzeug betreibt, hat nach Aufforderung durch die Luftfahrtbehörde vorhan-
dene oder gesicherte Aufzeichnungen eines Flugschreibers innerhalb einer
angemessenen Frist vorzulegen.

c) Verwendung von Aufzeichnungen

1. Die Aufzeichnungen der Tonaufzeichnungsanlage dürfen für andere Zwe-
cke als zur Untersuchung eines Unfalls oder einer meldepflichtigen Stö-
rung nur mit Zustimmung aller betroffenen Besatzungsmitglieder verwen-
det werden.

2. Die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers dürfen nur zur Untersuchung
eines Unfalls oder einer meldepflichtigen Störung verwendet werden, es
sei denn, solche Aufzeichnungen

i) werden vom Luftfahrtunternehmer ausschließlich für Lufttüchtigkeits-
oder Instandhaltungszwecke verwendet oder

ii) sind anonymisiert worden oder

iii) werden nach einem Verfahren offengelegt, das einen ausreichenden
Schutz gewährt.

OPS 1.165

Vermieten und Anmieten (Leasing)

a) Begriffsbestimmungen

Die in dieser OPS verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:

1. „Vermieten oder Anmieten ohne Besatzung (Dry lease)“ bedeutet, dass ein
Flugzeug unter dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Mieters betrieben wird.

2. „Vermieten oder Anmieten mit Besatzung (Wet lease)“ bedeutet, dass ein
Flugzeug unter dem Luftverkehrsbetreiberzeugnis des Vermieters betrieben
wird.

b) Anmieten oder Vermieten von Flugzeugen zwischen Luftfahrtunternehmern
der Gemeinschaft

1. Vermieten mit Besatzung (Wet lease-out). Ein Luftfahrtunternehmer der
Gemeinschaft, der nach der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates
vom 23. Juli 1992 über die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an
Luftfahrtunternehmen (1) ein Flugzeug mit vollständiger Besatzung unter
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Beibehaltung aller in Abschnitt C vorgeschriebenen Funktionen und Ver-
antwortlichkeiten einem anderen Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft
zur Verfügung stellt, bleibt für dieses Flugzeug der verantwortliche Luft-
fahrtunternehmer.

2. Anmieten und Vermieten außer Vermieten nach Buchstabe b Nummer 1

i) Mit Ausnahme der Fälle nach Buchstabe b Nummer 1 muss ein Luft-
fahrtunternehmer der Gemeinschaft, der ein Flugzeug eines anderen
Luftfahrtunternehmers der Gemeinschaft verwendet oder diesem zur
Verfügung stellt, hierfür vorher eine Genehmigung seiner zuständigen
Luftfahrtbehörde einholen. Alle Bedingungen, die Bestandteil dieser
Genehmigung sind, müssen in den Mietvertrag aufgenommen werden.

ii) Die von der Luftfahrtbehörde genehmigten Bestandteile der Mietver-
träge, ausgenommen bei Verträgen, die die Vermietung eines Flugzeugs
mit vollständiger Besatzung ohne Übertragung von Funktionen und
Verantwortlichkeiten zum Inhalt haben, stellen bezüglich des betroffe-
nen Flugzeugs Änderungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses dar,
unter dem der Betrieb durchgeführt wird.

c) Anmieten und Vermieten von Flugzeugen durch einen Luftfahrtunternehmer
der Gemeinschaft von einem oder an einen Halter, der kein Luftfahrtunter-
nehmer der Gemeinschaft ist

1. Anmieten von Flugzeugen gemäß Buchstabe a Nummer 1 (Dry lease-in)

i) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft darf ohne Genehmigung
der Luftfahrtbehörde auf der Grundlage „Dry-Lease“ ein Flugzeug
von einem Halter, der kein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft
ist, nicht anmieten. Alle Bedingungen, die Bestandteil dieser Genehmi-
gung sind, müssen in den Mietvertrag aufgenommen werden.

ii) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft hat für Flugzeuge, die auf
der Grundlage „Dry-Lease“ angemietet werden, sicherzustellen, dass alle
Abweichungen von den Bestimmungen der Abschnitte K, L und/oder
von OPS 1.005 Buchstabe b der Luftfahrtbehörde mitgeteilt werden und
für diese annehmbar sind.

2. Anmieten von Flugzeugen gemäß Buchstabe a Nummer 2 (Wet lease-in)

i) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft darf ohne Genehmigung
der Luftfahrtbehörde auf der Grundlage „Wet-Lease“ ein Flugzeug
von einem Halter, der kein anderer Luftfahrtunternehmer der Gemein-
schaft ist, nicht anmieten.

ii) Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft hat für Flugzeuge, die auf
der Grundlage „Wet-Lease“ angemietet werden, sicherzustellen, dass

A) die Sicherheitsnormen des Vermieters hinsichtlich Instandhaltung
und Betrieb denjenigen der vorliegenden Verordnung gleichwertig
sind,

B) der Vermieter ein Luftfahrtunternehmer mit einem von einem Un-
terzeichnerstaat nach dem Abkommen über die Internationale Zivil-
luftfahrt (ICAO-Abkommen) ausgestellten Luftverkehrsbetreiber-
zeugnis ist,

C) für das Flugzeug ein Standard-Lufttüchtigkeitszeugnis nach Anhang
8 zum ICAO-Abkommen ausgestellt ist. Standard-Lufttüchtigkeits-
zeugnisse, die von einem anderen Mitgliedstaat als dem für die
Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses zuständigen ausge-
stellt worden sind, werden ohne weiteren Nachweis anerkannt,
wenn sie in Einklang mit Teil 21 ausgestellt worden sind; und

D) alle Bestimmungen, die von der Luftfahrtbehörde des Mieters vor-
geschrieben wurden, erfüllt sind.

3. Vermieten von Flugzeugen gemäß Buchstabe a Nummer 1 (Dry lease-out)

Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft darf auf der Grundlage „Dry
Lease“ ein Flugzeug zum Zwecke der gewerbsmäßigen Beförderung an
einen Luftfahrtunternehmer eines Unterzeichnerstaates des ICAO-Abkom-
mens unter folgenden Bedingungen vermieten:

A) Die Luftfahrtbehörde hat den Luftfahrtunternehmer von den einschlä-
gigen Bestimmungen von OPS 1 befreit und hat das Flugzeug aus dem
Luftverkehrsbetreiberzeugnis gestrichen, nachdem die ausländische
Luftfahrtbehörde die Verantwortung für die Aufsicht über die Instand-
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haltung und den Betrieb des Flugzeugs schriftlich übernommen hat,
und

B) die Instandhaltung des Flugzeugs erfolgt in Übereinstimmung mit ei-
nem genehmigten Instandhaltungsprogramm.

4. Vermieten mit Besatzung (Wet lease-out)

Ein Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft, der nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2407/92 ein Flugzeug mit vollständiger Besatzung unter Beibe-
haltung aller in Abschnitt C vorgeschriebenen Funktionen und Verantwort-
lichkeiten einem anderen Halter zur Verfügung stellt, bleibt für dieses
Flugzeug der verantwortliche Luftfahrtunternehmer.
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Anlage 1 zu OPS 1.005 Buchstabe a

Betrieb mit Flugzeugen der Flugleistungsklasse B

a) Begriffsbestimmungen

1. „Flüge von A nach A“: Start und Landung erfolgen an demselben Ort.

2. „Flüge von A nach B“: Start und Landung erfolgen an verschiedenen
Orten.

3. „Nacht“: Der Zeitraum zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddäm-
merung und dem Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung oder ein
anderer von der zuständigen Behörde vorgeschriebener Zeitraum zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.

b) Flugbetrieb, für den diese Anlage gilt, darf gemäß den folgenden Verein-
fachungen durchgeführt werden.

1. OPS 1.035 Qualitätssystem: In sehr kleinen Luftfahrtunternehmen darf
der Posten des Leiters des Qualitätssystems von einem Fachbereichsleiter
wahrgenommen werden, wenn auf externe Auditoren zurückgegriffen
wird. Dies gilt auch, wenn der verantwortliche Betriebsleiter eine oder
mehrere der Fachbereichsleiterstellen innehat.

2. Reserviert

3. OPS 1.075 Verfahren zur Beförderung von Personen: Nicht gefordert für
den Betrieb von einmotorigen Flugzeugen nach VFR.

4. OPS 1.100 Zugang zum Cockpit:

i) Der Luftfahrtunternehmer hat Richtlinien für die Beförderung von
Fluggästen auf einem Pilotensitz festzulegen.

ii) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass

A) die Beförderung von Fluggästen auf einem Pilotensitz den/die
Piloten nicht ablenkt und/oder bei der Durchführung des Fluges
behindert und

B) der Fluggast, der einen Pilotensitz einnimmt, mit den jeweiligen
Beschränkungen und Sicherheitsverfahren vertraut gemacht wird.

5. OPS 1.105 Unzulässige Beförderung: Nicht gefordert für den Betrieb von
einmotorigen Flugzeugen nach VFR.

6. OPS 1.135 Zusätzliche mitzuführende Unterlagen und Formblätter:

i) Für Flüge mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage von A
nach A brauchen die folgenden Dokumente nicht mitgeführt zu wer-
den:

A) Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan),

B) technisches Bordbuch (Aeroplane Technical Log),

C) NOTAM/AIS-Beratungsunterlagen,

D) meteorologische Informationen,

E) Mitteilung über besondere Kategorien von Fluggästen usw. und

F) Mitteilung über besondere Ladung, einschließlich gefährlicher
Güter usw.

ii) Für den Betrieb mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage
von A nach B braucht eine Mitteilung über besondere Kategorien von
Fluggästen wie in OPS 1.135 Buchstabe a Nummer 7 beschrieben
nicht mitgeführt zu werden.

iii) Für den Flugbetrieb nach VFR am Tage von A nach B darf der
Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan) in vereinfachter
Form sein, muss jedoch die Erfordernisse der jeweiligen Betriebsart
erfüllen.

7. OPS 1.215 Inanspruchnahme der Flugverkehrsdienste: Für den Betrieb
mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am Tage ist in einem Umfang
entsprechend der Art des Betriebs eine nicht vorgeschriebene Verbindung
mit ATS zu halten. Such- und Rettungsdienste müssen in Übereinstim-
mung mit OPS 1.300 sichergestellt werden.
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8. OPS 1.225 Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen: Für den Betrieb nach
VFR decken die Standard-VFR-Betriebsmindestbedingungen diese Forde-
rung in der Regel ab. Sofern erforderlich, hat der Luftfahrtunternehmer
zusätzliche Forderungen festzulegen, die Faktoren wie etwa Funkreich-
weite, Gelände, Art der Start- und Landeflächen, Flugbedingungen und
ATS-Kapazität berücksichtigen.

9. OPS 1.235 Lärmminderungsverfahren: gilt nicht für den Betrieb von ein-
motorigen Flugzeugen nach VFR.

10. OPS 1.240 Einsatzstrecken und -gebiete:

Buchstabe a Nummer 1 gilt nicht für den Betrieb mit einmotorigen Flug-
zeugen nach VFR am Tage von A nach A.

11. OPS 1.250 Festlegung von Mindestflughöhen:

Für den Betrieb nach VFR am Tage ist diese Forderung folgendermaßen
anzuwenden: Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Be-
trieb nur auf solchen Strecken und über solchen Gebieten durchgeführt
wird, für die ein sicherer Abstand zum Gelände gehalten werden kann,
und hat dabei Faktoren wie etwa Temperatur, Gelände, ungünstige me-
teorologische Bedingungen (z. B. schwere Turbulenz und Fallwinde,
Korrekturen für Temperatur- und Druckabweichungen gegenüber den
Standardwerten) zu berücksichtigen.

12. OPS 1.255 Kraftstoff:

i) Für Flüge von A nach A: Der Luftfahrtunternehmer hat die Kraftstoff-
mindestmenge, die zum Ende eines Fluges vorhanden sein muss,
anzugeben. Diese kleinste Kraftstoff-Endreserve darf nicht geringer
sein als die Menge, die für eine Flugzeit von 45 Minuten benötigt
wird.

ii) Für Flüge von A nach B: Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass die Vorflugberechnung der für einen Flug benötigten aus-
fliegbaren Kraftstoffmenge Folgendes beinhaltet:

A) Rollkraftstoff: Der vor dem Start verbrauchte Kraftstoff, sofern
von Bedeutung, und

B) Streckenkraftstoff (die für den Flug zum Bestimmungsflugplatz
benötigte Kraftstoffmenge) und

C) Reservekraftstoff:

1. Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch: Kraftstoff-
menge von nicht weniger als 5 % des geplanten Streckenkrafts-
toffs oder im Fall einer Umplanung während des Fluges 5 %
des Streckenkraftstoffs für den verbleibenden Teil des Fluges
und

2. Endreserve: Kraftstoffmenge für eine zusätzliche Flugzeit von
45 Minuten (Kolbentriebwerke) oder 30 Minuten (Turbinent-
riebwerke) und

D) Ausweichkraftstoff: Kraftstoffmenge für den Flug zum Bestim-
mungsausweichflugplatz über den Bestimmungsflugplatz, wenn
ein Bestimmungsausweichflugplatz gefordert wird, und

E) Extra-Kraftstoff: Kraftstoffvorrat, den der Kommandant zusätzlich
zu der unter den Buchstaben A bis D vorgeschriebenen Menge
fordern kann.

13. OPS 1.265 Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise verwehrt
wurde, und von zwangsweise abgeschobenen oder in Gewahrsam befind-
lichen Personen: Für Flüge mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR
braucht der Luftfahrtunternehmer, wenn die Beförderung von Fluggästen,
denen die Einreise verwehrt wurde, und von zwangsweise abgeschobenen
oder in Gewahrsam befindlichen Personen nicht beabsichtigt ist, keine
Verfahren für die Beförderung solcher Fluggäste festzulegen.

14. OPS 1.280 Belegung der Fluggastsitze: gilt nicht für den Betrieb von
einmotorigen Flugzeugen nach VFR.

15. OPS 1.285 Unterweisung der Fluggäste: Demonstration und Unterwei-
sung müssen entsprechend der Art des Betriebs erfolgen. Für den Betrieb
mit nur einem Piloten darf der Pilot nicht Aufgaben zugewiesen bekom-
men, die ihn von der Durchführung des Fluges ablenken.
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16. OPS 1.290 Flugvorbereitung:

i) Flugdurchführungsplan für Flüge von A nach A: nicht gefordert;

ii) Flüge nach VFR am Tage von A nach B: Der Luftfahrtunternehmer
hat sicherzustellen, dass für jeden Flug ein Flugdurchführungsplan in
vereinfachter Form entsprechend der Art des Betriebs ausgefüllt wird.

17. OPS 1.295 Auswahl von Flugplätzen: gilt nicht für den Betrieb nach
VFR. Die erforderlichen Anweisungen für die Benutzung von Flugplät-
zen und Geländen für Start und Landung sind unter Bezugnahme auf
OPS 1.220 herauszugeben.

18. OPS 1.310 Besatzungsmitglieder an ihren Arbeitsplätzen:

Für Betrieb nach VFR werden Anweisungen zu diesem Punkt nur ge-
fordert, wenn Flugbetrieb mit zwei Piloten durchgeführt wird.

19. OPS 1.375 Kraftstoffmanagement während des Fluges:

Anlage 1 zu OPS 1.375 braucht nicht für den Betrieb mit einmotorigen
Flugzeugen nach VFR am Tage angewandt zu werden.

20. OPS 1.405 Beginn und Fortsetzung des Anflugs:

Gilt nicht für den Betrieb nach VFR.

21. OPS 1.410 Betriebsverfahren — Flughöhe über der Schwelle:

Gilt nicht für den Betrieb nach VFR.

22. OPS 1.430 bis 1.460, einschließlich Anhängen:

gelten nicht für den Betrieb nach VFR.

23. OPS 1.530 Start:

i) Buchstabe a gilt mit folgendem Zusatz: Die Behörde kann in Einzel-
fällen andere vom Luftfahrtunternehmer erstellte Flugleistungsdaten
auf der Grundlage von Nachweisen und/oder schriftlich festgelegten
Erfahrungswerten akzeptieren. Die Buchstaben b und c gelten mit
folgendem Zusatz: Wenn diese OPS aufgrund physikalischer Be-
schränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste nicht erfüllt
werden kann, jedoch ein klares öffentliches Interesse und die Not-
wendigkeit für den Betrieb besteht, kann die Behörde im Einzelfall
andere, nicht im Widerspruch zum Flughandbuch stehende Flugleis-
tungsdaten, die sich auf spezielle Verfahren beziehen und vom Luft-
fahrtunternehmer auf der Grundlage von Nachweisen und/oder
schriftlich festgelegten Erfahrungswerten vorgelegt werden, akzeptie-
ren.

ii) Wenn der Luftfahrtunternehmer eine Durchführung des Betriebs nach
Ziffer i beabsichtigt, muss er die vorherige Genehmigung der das
AOC ausstellenden Behörde einholen. Eine solche Genehmigung

A) enthält die Angabe des Flugzeugmusters,

B) enthält die Angabe der Art des Betriebs,

C) enthält die Angabe des/der betroffenen Flugplatzes/Flugplätze und
Pisten,

D) enthält die Einschränkung, dass Starts unter Sichtwetterbedingun-
gen zu erfolgen haben,

E) enthält die Angabe der Qualifikation der Besatzung und

F) ist beschränkt auf Flugzeuge, für die die Erstausstellung der Mus-
terzulassung vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist.

iii) Der Betrieb muss von dem Staat, in dem der Flugplatz sich befindet,
genehmigt worden sein.

24. OPS 1.535 Hindernisfreiheit beim Start — mehrmotorige Flugzeuge:

i) Buchstabe a Nummern 3, 4 und 5, Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe
c Nummern 1 und 2 sowie die Anlage gelten nicht für den Betrieb
nach VFR am Tage.

ii) Für den Betrieb nach IFR oder VFR am Tage gelten die Buchstaben b
und c mit folgenden Abweichungen:
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A) Eine Kursführung nach Sichtmerkmalen wird ab einer Flugsicht
von 1 500 m als gegeben betrachtet.

B) Für eine Flugsicht ab 1 500 m beträgt die maximal geforderte
Breite des hindernisfreien Korridors 300 m.

25. OPS 1.545 Landung — Bestimmungsflugplätze und Ausweichflugplätze:

i) Die OPS gilt mit folgendem Zusatz: Wenn diese OPS aufgrund phy-
sikalischer Beschränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste
nicht erfüllt werden kann, jedoch ein klares öffentliches Interesse
und die Notwendigkeit für den Betrieb besteht, kann die Behörde im
Einzelfall andere, nicht im Widerspruch zum Flughandbuch stehende
Flugleistungsdaten, die sich auf spezielle Verfahren beziehen und vom
Luftfahrtunternehmer auf der Grundlage von Nachweisen und/oder
schriftlich festgelegten Erfahrungswerten vorgelegt werden, akzeptie-
ren.

ii) Wenn der Luftfahrtunternehmer eine Durchführung des Betriebs nach
Ziffer i beabsichtigt, muss er die vorherige Genehmigung der das
AOC ausstellenden Behörde einholen. Eine solche Genehmigung

A) enthält die Angabe des Flugzeugmusters,

B) enthält die Angabe der Art des Betriebs,

C) enthält die Angabe des/der betroffenen Flugplatzes/Flugplätze und
Pisten,

D) enthält die Einschränkung, dass Endanflug und Landung unter
Sichtwetterbedingungen zu erfolgen haben,

E) enthält die Angabe der Qualifikation der Besatzung und

F) ist beschränkt auf Flugzeuge, für die die Erstausstellung der Mus-
terzulassung vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist.

iii) Der Betrieb muss von dem Staat, in dem der Flugplatz sich befindet,
genehmigt worden sein.

26. OPS 1.550 Landung — trockene Pisten:

i) Die OPS gilt mit folgendem Zusatz: Wenn diese OPS aufgrund phy-
sikalischer Beschränkungen bezüglich einer Verlängerung der Piste
nicht erfüllt werden kann, jedoch ein klares öffentliches Interesse
und die Notwendigkeit für den Betrieb besteht, kann die Behörde im
Einzelfall andere, nicht im Widerspruch zum Flughandbuch stehende
Flugleistungsdaten, die sich auf spezielle Verfahren beziehen und vom
Luftfahrtunternehmer auf der Grundlage von Nachweisen und/oder
schriftlich festgelegten Erfahrungswerten vorgelegt werden, akzeptie-
ren.

ii) Wenn der Luftfahrtunternehmer eine Durchführung des Betriebs nach
Ziffer i beabsichtigt, muss er die vorherige Genehmigung der das
AOC ausstellenden Behörde einholen. Eine solche Genehmigung

A) enthält die Angabe des Flugzeugmusters,

B) enthält die Angabe der Art des Betriebs,

C) enthält die Angabe des/der betroffenen Flugplatzes/Flugplätze und
Pisten,

D) enthält die Einschränkung, dass Endanflug und Landung unter
Sichtwetterbedingungen zu erfolgen haben,

E) enthält die Angabe der Qualifikation der Besatzung und

F) ist beschränkt auf Flugzeuge, für die die Erstausstellung der Mus-
terzulassung vor dem 1. Januar 2005 erfolgt ist.

iii) Der Betrieb muss von dem Staat, in dem der Flugplatz sich befindet,
genehmigt worden sein.

27. Reserviert

28. OPS 1.650 Betrieb nach VFR am Tage:

OPS 1.650 gilt mit folgendem Zusatz: Für einmotorige Flugzeuge, die
vor dem 22. Mai 1995 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten ha-
ben, kann die Luftfahrtbehörde Ausnahmen von den Buchstaben f, g, h
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und i genehmigen, wenn die Erfüllung der Anforderungen eine Nach-
rüstung erfordert.

29. Teil M, Abschnitt M.A.704 — Instandhaltungs-Organisationshandbuch
des Luftfahrtunternehmers:

Das Instandhaltungs-Organisationshandbuch darf dem durchzuführenden
Betrieb angepasst werden.

30. Teil M, Abschnitt M. A. 306 — Technisches Bordbuchsystem des Luft-
fahrtunternehmens (Operator’s technical log system):

Die Luftfahrtbehörde kann entsprechend der Art des durchzuführenden
Betriebs ein technisches Bordbuchsystem in abgekürzter Form zulassen.

31. OPS 1.940 Zusammensetzung der Flugbesatzung:

Buchstabe a Nummern 2 und 4 sowie Buchstabe b gelten nicht für den
Betrieb nach VFR am Tage, jedoch ist Buchstabe a Nummer 4 vollstän-
dig anzuwenden, wenn nach OPS Teil 1 zwei Piloten vorgeschrieben
sind.

32. OPS 1.945 Umschulung und Überprüfung:

i) Buchstabe a Nummer 7 — Streckenflugeinsätze unter Aufsicht (LI-
FUS) können auf jedem Flugzeug der jeweiligen Klasse erfolgen. Die
erforderliche Anzahl der Streckenflugeinsätze unter Aufsicht (LIFUS)
ist abhängig von der Komplexität des durchzuführenden Betriebs.

ii) Buchstabe a Nummer 8 wird nicht gefordert.

33. OPS 1.955 Ernennung zum Kommandanten:

Buchstabe b gilt folgendermaßen: Die Behörde kann entsprechend dem
jeweils durchzuführenden Betrieb einen verkürzten Kommandanten-Lehr-
gang akzeptieren.

34. OPS 1.960 Kommandanten im Besitz einer Berufspilotenlizenz:

Buchstabe a Nummer 1 Ziffer i gilt nicht für Betrieb nach VFR am Tage.

35. OPS 1.965 Wiederkehrende Schulung und Überprüfung:

i) Buchstabe a Nummer 1 ist für Betrieb nach VFR am Tage folgen-
dermaßen anzuwenden: Jegliche Ausbildung und Überprüfung muss
entsprechend der Art des Betriebs und der Flugzeugklasse erfolgen,
in der das Flugbesatzungsmitglied eingesetzt wird, wobei spezielle
Ausrüstungen, die verwendet werden, zu berücksichtigen sind.

ii) Buchstabe a Nummer 3 Ziffer ii gilt folgendermaßen: Die Schulung
im Flugzeug darf durch einen Prüfer für Klassenberechtigungen
(CRE), einen Flugprüfer (FE) oder einen Prüfer für Musterberechti-
gungen (TRE) erfolgen.

iii) Buchstabe a Nummer 4 Ziffer i gilt folgendermaßen: Befähigungs-
überprüfungen durch den Luftfahrtunternehmer dürfen durch einen
Prüfer für Musterberechtigungen (TRE), einen Prüfer für Klassenbe-
rechtigungen (CRE) oder durch einen entsprechend qualifizierten,
vom Luftfahrtunternehmer ernannten Kommandanten, der den Anfor-
derungen der Behörde genügt und der für effektives Arbeiten als
Besatzung (CRM) und die Beurteilung der Fähigkeiten auf diesem
Gebiet ausgebildet ist, durchgeführt werden.

iv) Buchstabe b Nummer 2 ist für Betrieb nach VFR am Tage folgen-
dermaßen anzuwenden: In Fällen, in denen Saisonbetrieb über einen
Zeitraum von nicht mehr als 8 aufeinander folgenden Monaten durch-
geführt wird, ist eine Befähigungsüberprüfung durch den Luftfahrt-
unternehmer ausreichend. Diese Befähigungsüberprüfung muss durch-
geführt werden, bevor mit der gewerbsmäßigen Beförderung begon-
nen wird.

36. OPS 1.968 Befähigung des Piloten zum Führen eines Flugzeugs von
jedem Pilotensitz:

Anlage 1 gilt nicht für Flüge mit einmotorigen Flugzeugen nach VFR am
Tage.

37. OPS 1.975 Nachweis von Kenntnissen über Flugstrecken und Flugplätze:

i) Für den Betrieb nach VFR am Tage gelten die Buchstaben b, c und d
nicht, jedoch hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass in
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Fällen, in denen eine besondere Genehmigung des Staates, in dem der
Flugplatz sich befindet, erforderlich ist, die jeweiligen Forderungen
erfüllt sind.

ii) Für den Betrieb nach IFR oder nach VFR bei Nacht kann alternativ zu
den Buchstaben b, c und d der Nachweis von Kenntnissen über Flug-
strecken und Flugplätze folgendermaßen revalidiert werden:

A) Außer für den Betrieb zu den Flugplätzen mit dem höchsten
Schwierigkeitsgrad durch mindestens 10 Streckenabschnitte inner-
halb des Einsatzgebiets während der vorhergehenden 12 Monate
zusätzlich zu einem geforderten Selbststudium.

B) Flüge zu Flugplätzen mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad dürfen
nur durchgeführt werden, wenn

1. sich der Kommandant innerhalb der vorhergehenden 36 Mo-
nate durch einen Besuch als diensttuendes Flugbesatzungsmit-
glied oder als Beobachter qualifiziert hat,

2. der Anflug ab der jeweiligen Sektormindesthöhe unter Sicht-
wetterbedingungen durchgeführt wird und

3. eine angemessene Vorbereitung auf den Flug im Selbststudium
stattgefunden hat.

38. OPS 1.980 Einsatz auf mehreren Mustern oder Baureihen:

i) gilt nicht, wenn der Betrieb auf Flüge mit kolbenmotorgetriebenen
Flugzeugklassen mit einem Piloten nach VFR am Tage beschränkt ist.

ii) Für Flüge nach IFR und nach VFR bei Nacht reduzieren sich die in
Anlage 1 zu OPS 1.980 Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i geforderten
500 Stunden in der jeweiligen Besatzungsfunktion vor Ausübung der
Rechte von 2 Eintragungen in der Lizenz auf 100 Stunden oder Flug-
abschnitte, wenn eine der Eintragungen sich auf eine Klasse bezieht.
Bevor ein Pilot als Kommandant tätig wird, muss er einen Überprü-
fungsflug absolvieren.

39. OPS 1.981 Einsatz auf Hubschraubern und Flugzeugen:

Buchstabe a Nummer 1 gilt nicht, wenn der Betrieb auf Flüge mit kol-
benmotorgetriebenen Flugzeugklassen mit einem Piloten beschränkt ist.

40. Reserviert

41. OPS 1.1060 Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan):

gilt nicht für Flüge von A nach A nach VFR am Tage. Gilt für den
Flugbetrieb nach VFR am Tage von A nach B, jedoch darf der Flugplan
entsprechend der jeweiligen Betriebsart in vereinfachter Form sein (vgl.
OPS 1.135).

42. OPS 1.1070 Instandhaltungs-Organisationshandbuch:

Das Instandhaltungs-Organisationshandbuch darf dem durchzuführenden
Betrieb angepasst werden.

43. OPS 1.1071 Technisches Bordbuchsystem des Luftfahrtunternehmens:

Wie angegeben, gilt für Teil M, Abschnitt M. A. 306.

44. Reserviert

45. Reserviert

46. OPS 1.1240 Schulungsprogramme:

Die Schulungsprogramme müssen der Art des durchgeführten Betriebs
angepasst werden. Für den Betrieb nach VFR kann ein Programm zur
Schulung im Selbststudium den behördlichen Anforderungen genügen.

47. OPS 1.1250 Prüfliste zur Durchsuchung von Flugzeugen:

gilt nicht für den Betrieb nach Sichtflugregeln am Tage.
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Anlage 1 zu OPS 1.125

Mitzuführende Dokumente

(siehe OPS 1.125)

Im Fall von Verlust oder Diebstahl der in OPS 1.125 aufgeführten Dokumente
darf der Betrieb bis zum Heimatflugplatz oder bis zu einem Ort, an dem Ersatz-
dokumente ausgestellt werden können, fortgesetzt werden.
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ABSCHNITT C

LUFTVERKEHRSBETREIBERZEUGNIS UND AUFSICHT ÜBER LUFTFAHRT-
UNTERNEHMEN

OPS 1.175

Allgemeine Vorschriften für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnis-
ses

Anmerkung 1: In Anlage 1 zu dieser OPS sind der Inhalt und die festgelegten
Bedingungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (Air Operator
Certificate — AOC) dargelegt.

Anmerkung 2: In Anlage 2 zu dieser OPS sind die Anforderungen bezüglich
Leitung und Organisation dargelegt.

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug zum Zwecke der gewerbsmäßi-
gen Beförderung nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisses betreiben.

b) Wer ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis oder die Änderung eines Luftverkehrs-
betreiberzeugnisses beantragt, muss es der Luftfahrtbehörde ermöglichen, alle
Sicherheitsaspekte des beabsichtigten Betriebs zu prüfen.

c) Wer ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis beantragt,

1. darf nicht im Besitz eines von einer anderen Luftfahrtbehörde ausgestell-
ten Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sein, es sei denn, dies ist von den
betroffenen Luftfahrtbehörden ausdrücklich genehmigt,

2. muss seine Hauptniederlassung und, falls vorhanden, den eingetragenen
Sitz des Unternehmens in dem für die Ausstellung des Luftverkehrsbetrei-
berzeugnisses zuständigen Staat haben,

3. muss der Luftfahrtbehörde nachweisen, dass er in der Lage ist, einen
sicheren Flugbetrieb durchzuführen.

d) Hat ein Luftfahrtunternehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten Flugzeuge
eingetragen, müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um eine ord-
nungsgemäße Sicherheitsüberwachung sicherzustellen.

e) Der Luftfahrtunternehmer muss der Luftfahrtbehörde zwecks Feststellung der
fortdauernden Einhaltung der Bestimmungen von OPS 1 Zutritt zu seinem
Betrieb und seinen Flugzeugen gewähren, und er muss sicherstellen, dass im
Hinblick auf die Instandhaltung Zutritt zu allen beauftragten Instandhaltungs-
betrieben nach Teil 145 gewährt wird.

f) Ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist zu ändern, zu widerrufen oder sein Ru-
hen ist anzuordnen, wenn der Luftfahrtbehörde nicht mehr nachgewiesen
werden kann, dass der Luftfahrtunternehmer einen sicheren Flugbetrieb auf-
rechterhalten kann.

g) Der Luftfahrtunternehmer muss der Behörde nachweisen, dass

1. die Unternehmensstruktur und -leitung geeignet und der Größe sowie dem
Umfang des Flugbetriebs angemessen sind und

2. Verfahren für die Überwachung des Betriebs festgelegt worden sind.

h) Der Luftfahrtunternehmer muss einen den behördlichen Anforderungen ge-
nügenden verantwortlichen Betriebsleiter bestimmt haben, der mit einer Er-
mächtigung des Unternehmers ausgestattet ist, die sicherstellt, dass der ge-
samte Flugbetrieb und alle Instandhaltungsmaßnahmen finanziert und gemäß
dem von der Luftfahrtbehörde vorgeschriebenen Standard durchgeführt wer-
den können.

i) Der Luftfahrtunternehmer muss den behördlichen Anforderungen genügende
Fachbereichsleiter ernannt haben, die für die Leitung und Überwachung der
folgenden Bereiche verantwortlich sind:

1. Flugbetrieb,

2. Instandhaltungssystem,

3. Schulung der Besatzungen und

4. Bodenbetrieb.
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j) Im Einvernehmen mit der Luftfahrtbehörde darf eine Person mehr als eine
Fachbereichsleitung innehaben, jedoch sind in Luftfahrtunternehmen mit 21
oder mehr Vollzeitmitarbeitern mindestens zwei Mitarbeiter für die Wahrneh-
mung der vier Verantwortungsbereiche erforderlich.

k) In Luftfahrtunternehmen mit 20 oder weniger Vollzeitmitarbeitern darf im
Einvernehmen mit der Behörde eine oder mehrere Fachbereichsleitungen von
dem verantwortlichen Betriebsleiter wahrgenommen werden.

l) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass jeder Flug entsprechend
den Bestimmungen im Betriebshandbuch durchgeführt wird.

m) Der Luftfahrtunternehmer muss für zweckmäßige Bodenabfertigungsdienste
sorgen, um die sichere Durchführung seiner Flüge zu gewährleisten.

n) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass seine Flugzeuge so aus-
gerüstet und seine Besatzungen so qualifiziert sind, wie es das jeweilige
Einsatzgebiet und die jeweilige Betriebsart erfordern.

o) Der Luftfahrtunternehmer muss für alle im Rahmen des Luftverkehrsbetrei-
berzeugnisses betriebenen Flugzeuge die Instandhaltungsvorschriften in Über-
einstimmung mit Teil M erfüllen.

p) Der Luftfahrtunternehmer muss der Luftfahrtbehörde eine Kopie des Be-
triebshandbuchs, das den Bestimmungen des Abschnitts P entspricht, und
alle Ergänzungen und Änderungen hierzu zur Verfügung stellen.

q) Der Luftfahrtunternehmer muss an der Hauptbetriebsbasis betriebliche Hilfs-
dienste bereithalten, die für das Einsatzgebiet und die Betriebsart geeignet
sind.

OPS 1.180

Ausstellung und Änderung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses sowie
Aufrechterhaltung seiner Gültigkeit

a) Ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis wird nur ausgestellt oder geändert und bleibt
nur gültig, wenn

1. für die betriebenen Flugzeuge von einem Mitgliedstaat ein Standard-Luft-
tüchtigkeitszeugnis nach der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 der Kom-
mission vom 24. September 2003 zur Festlegung der Durchführungsbe-
stimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen
für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen
sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben (1)
ausgestellt worden ist. Standard-Lufttüchtigkeitszeugnisse, die von einem
anderen Mitgliedstaat als dem für die Erteilung des Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses zuständigen ausgestellt worden sind, werden ohne weiteren
Nachweis anerkannt, wenn sie in Übereinstimmung mit Teil 21 ausgestellt
worden sind,

2. das Instandhaltungssystem von der Luftfahrtbehörde in Übereinstimmung
mit Teil M, Abschnitt G genehmigt worden ist und

3. der Luftfahrtunternehmer der Luftfahrtbehörde nachgewiesen hat, dass er
in der Lage ist,

i) eine geeignete Organisation aufzubauen und aufrechtzuerhalten,

ii) ein Qualitätssystem in Übereinstimmung mit OPS 1.035 aufzubauen
und aufrechtzuerhalten,

iii) die geforderten Schulungsprogramme einzuhalten,

iv) die Instandhaltungsvorschriften entsprechend der Art und dem Umfang
des Betriebs, einschließlich der einschlägigen Bestimmungen in OPS
1.175 Buchstaben g bis o, einzuhalten und

v) den Bestimmungen von OPS 1.175 zu genügen.

b) Unbeschadet der Bestimmungen von OPS 1.185 Buchstabe f muss der Luft-
fahrtunternehmer der Luftfahrtbehörde jede Änderung der gemäß OPS 1.185
Buchstabe a gemachten Angaben so bald wie möglich mitteilen.
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c) Ist die Luftfahrtbehörde nicht überzeugt, dass Buchstabe a erfüllt ist, kann sie
Nachweisflüge verlangen, die wie Flüge zur gewerbsmäßigen Beförderung
durchzuführen sind.

OPS 1.185

Administrative Anforderungen

a) Der Antrag auf Erstausstellung, Änderung, Verlängerung oder Erneuerung
eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss folgende Angaben enthalten:

1. eingetragener Name, Firmenname, Anschrift und Postanschrift des Antrag-
stellers,

2. eine Beschreibung des beabsichtigten Betriebs,

3. eine Beschreibung der Führungsorganisation,

4. den Namen des verantwortlichen Betriebsleiters,

5. die Namen der wichtigsten Fachbereichsleiter, insbesondere der für den
Flugbetrieb, das Instandhaltungssystem, die Ausbildung der Besatzungen
und den Bodenbetrieb zuständigen, sowie deren Qualifikation und Erfah-
rung und

6. das Betriebshandbuch.

b) Für das Instandhaltungssystem des Luftfahrtunternehmers muss der Antrag
nach Buchstabe a auf Erstausstellung, Änderung, Verlängerung oder Erneue-
rung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses für die zu betreibenden Flugzeug-
muster Folgendes enthalten:

1. das Organisationshandbuch des Luftfahrtunternehmers für die Aufrechter-
haltung der Lufttüchtigkeit;

2. die Flugzeuginstandhaltungsprogramme des Luftfahrtunternehmers,

3. das technische Bordbuch,

4. sofern zutreffend, den technischen Inhalt der Instandhaltungsverträge zwi-
schen dem Luftfahrtunternehmer und jedem beauftragten, nach Teil 145
anerkannten Instandhaltungsbetrieb und

5. die Anzahl der Flugzeuge.

c) Der Antrag auf Erstausstellung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss
mindestens 90 Tage vor der beabsichtigten Betriebsaufnahme gestellt werden;
das Betriebshandbuch darf später vorgelegt werden, jedoch nicht später als 60
Tage vor der beabsichtigten Betriebsaufnahme.

d) Der Antrag auf Änderung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses muss min-
destens 30 Tage oder zu einem anderen, mit der Luftfahrtbehörde vereinbar-
ten Zeitpunkt vor der beabsichtigten Betriebsaufnahme gestellt werden.

e) Der Antrag auf Verlängerung oder Erneuerung eines Luftverkehrsbetreiber-
zeugnisses muss mindestens 30 Tage oder zu einem anderen, mit der Luft-
fahrtbehörde vereinbarten Zeitpunkt vor Ablauf der Gültigkeit gestellt werden.

f) Außer in Ausnahmefällen ist der beabsichtigte Wechsel eines Fachbereichslei-
ters der Luftfahrtbehörde mindestens 10 Tage im Voraus anzuzeigen.
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Anlage 1 zu OPS 1.175

Inhalt und festgelegte Bedingungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses

Das Luftverkehrsbetreiberzeugnis enthält folgende Angaben:

a) Name und Anschrift (Hauptniederlassung) des Luftfahrtunternehmers,

b) Datum der Ausstellung und Gültigkeitsdauer,

c) Beschreibung der zulässigen Betriebsarten,

d) für den Betrieb des Luftfahrtunternehmers zugelassene Flugzeugmuster,

e) Eintragungszeichen der für den Betrieb des Luftfahrtunternehmers zugelasse-
nen Flugzeuge, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat ein Verfahren geneh-
migt, nach dem ihr die Eintragungszeichen der unter dem Luftverkehrs-
betreiberzeugnis betriebenen Flugzeuge mitgeteilt werden,

f) zulässige Einsatzgebiete,

g) besondere Einschränkungen und

h) besondere Berechtigungen/Genehmigungen, wie:

— CAT II/CAT III (einschließlich genehmigter Betriebsmindestbedingun-
gen),

— (MNPS) Mindestnavigationsleistungsanforderungen,

— (ETOPS) Langstreckenbetrieb mit zweimotorigen Flugzeugen,

— (RNAV) Flächennavigation,

— (RVSM) verringerte Höhenstaffelung,

— Transport gefährlicher Güter,

— Genehmigung zur Erteilung der Sicherheitsgrundschulung für Flugbeglei-
ter und, falls zutreffend, zur Ausstellung der Bescheinigung nach Ab-
schnitt O im Falle von Luftfahrtunternehmern, die diese Schulung unmit-
telbar oder mittelbar durchführen.
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Anlage 2 zu OPS 1.175

Leitung und Organisation eines Luftfahrtunternehmens

a) Allgemeines

Das Luftfahrtunternehmen muss über eine verlässliche und effektive Füh-
rungsstruktur verfügen, um die sichere Durchführung des Flugbetriebs zu
gewährleisten. Die ernannten Fachbereichsleiter müssen ihre Führungsqualitä-
ten sowie die entsprechenden technischen/betrieblichen Befähigungen im Be-
reich der Luftfahrt nachgewiesen haben.

b) Ernannte Fachbereichsleiter

1. Das Betriebshandbuch muss eine Beschreibung der Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten der Fachbereichsleiter einschließlich ihrer Namen enthalten;
beabsichtigte oder tatsächliche Veränderungen der Besetzung oder der
Aufgaben müssen der Luftfahrtbehörde schriftlich mitgeteilt werden.

2. Der Luftfahrtunternehmer muss Vorsorge treffen, um eine fortdauernde
Überwachung auch bei Abwesenheit des Fachbereichleiters zu gewährleis-
ten.

3. Eine Person, die von dem Inhaber eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses
als Fachbereichsleiter bestimmt ist, darf nur im Einvernehmen mit den
betroffenen Behörden gleichzeitig von einem anderen Inhaber eines Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisses als Fachbereichsleiter bestimmt sein.

4. Die zum Fachbereichsleiter ernannten Personen müssen über einen Ar-
beitsvertrag mit genügend Arbeitsstunden verfügen, um ihre Führungsauf-
gaben entsprechend der Art und dem Umfang des Betriebs wahrnehmen zu
können.

c) Angemessenheit des Personals und seine Überwachung

1. Besatzungsmitglieder. Der Luftfahrtunternehmer muss ausreichend Flug-
und Kabinenbesatzungen für den beabsichtigten Betrieb beschäftigen, die
in Übereinstimmung mit Abschnitt N bzw. Abschnitt O geschult und ge-
prüft sind.

2. Bodenpersonal

i) Die Anzahl des Bodenpersonals ist von der Art und dem Umfang des
Betriebs abhängig. Insbesondere Betriebs- und Bodenabfertigungs-
dienste müssen über geschultes Personal verfügen, das sich seiner Ver-
antwortung innerhalb des Unternehmens bewusst ist.

ii) Der Luftfahrtunternehmer, der für die Durchführung bestimmter Auf-
gaben andere Unternehmen beauftragt, bleibt für die Einhaltung eines
angemessenen Sicherheitsstandards verantwortlich. In solchen Fällen ist
dem betroffenen Fachbereichsleiter die Aufgabe zu übertragen, sicher-
zustellen, dass ein unter Vertrag genommener Auftragnehmer die ge-
forderten Sicherheitsstandards einhält.

3. Überwachung

i) Die Anzahl des zu bestimmenden Überwachungspersonals ist von der
Struktur des Luftfahrtunternehmens und der Anzahl der Mitarbeiter
abhängig.

ii) Die Aufgaben und die Verantwortung des Überwachungspersonals
sind festzulegen; Flugdiensteinsätze des Überwachungspersonals sind
so vorzusehen, dass es seine Überwachungsaufgaben wahrnehmen
kann.

iii) Die Überwachung der Besatzungsmitglieder und des Bodenpersonals
muss von Personen wahrgenommen werden, die über ausreichend Er-
fahrung und über entsprechende persönliche Eigenschaften verfügen,
so dass die Erfüllung der im Betriebshandbuch festgelegten Standards
sichergestellt ist.

d) Räumlichkeiten

1. Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass an jeder Betriebsbasis
ausreichend Arbeitsraum für Mitarbeiter, die mit sicherheitsrelevanten Auf-
gaben des Flugbetriebs betraut sind, vorhanden ist. Hierbei sind der Bedarf
des mit der flugbetrieblichen Steuerung und mit der Aufbewahrung und
Bereitstellung wesentlicher Aufzeichnungen befassten Bodenpersonals so-
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wie der Bedarf für die Flugplanung durch die Besatzungen zu berücksich-
tigen.

2. Die Bürodienste müssen in der Lage sein, unverzüglich die betrieblichen
Anweisungen und andere Informationen an alle Betroffenen zu verteilen.

e) Dokumentation

Der Luftfahrtunternehmer muss Vorkehrungen für die Erstellung und Ände-
rung von Handbüchern und anderen Dokumenten treffen.
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ABSCHNITT D

BETRIEBLICHE VERFAHREN

OPS 1.192

Terminologie

Die unten aufgeführten Begriffe gelten im Rahmen dieser Verordnung.

a) Geeigneter Flugplatz. Flugplatz, der vom Luftfahrtunternehmer unter Berück-
sichtigung der geltenden Leistungsanforderungen und Pistenmerkmale als
zufriedenstellend angesehen wird; zum erwarteten Zeitpunkt der Nutzung
ist der Flugplatz verfügbar und ausgestattet mit den erforderlichen zugehöri-
gen Diensten (z. B. ATS, ausreichende Befeuerung, Kommunikationseinrich-
tungen, Wetterdienst, Navigationshilfen und Rettungsdienste).

b) ETOPS (Langstreckenbetrieb mit zweimotorigen Flugzeugen). Als ETOPS-
Betrieb gilt der von der Luftfahrtbehörde genehmigte (ETOPS-Genehmigung)
Betrieb mit zweimotorigen Flugzeugen jenseits der gemäß OPS 1.245 Buch-
stabe a ermittelten Entfernung ab einem geeigneten Flugplatz.

c) Geeigneter Streckenausweichflugplatz unter ETOPS-Bedingungen. Geeigne-
ter Flugplatz, der außerdem zum erwarteten Zeitpunkt der Nutzung über
ATS-Einrichtungen und mindestens ein Instrumentenanflugverfahren verfügt.

d) Streckenausweichflugplatz (ERA). Geeigneter Streckenausweichflugplatz, der
bereits in der Planungsphase erforderlich sein kann.

e) 3 % ERA. Ein Streckenausweichflugplatz, der ausgewählt wird, um die
Menge des Kraftstoffs für unvorhergesehenen Mehrverbrauch auf 3 % zu
reduzieren.

f) Abgelegener Flugplatz. Wenn dies den Anforderungen der Luftfahrtbehörde
genügt, kann der Bestimmungsflugplatz als abgelegen angesehen werden,
wenn die benötigte Kraftstoffmenge (Ausweichkraftstoff plus Endreserve)
bis zum nächsten geeigneten Ausweich-Bestimmungsflugplatz folgende Men-
gen übersteigt:

bei Flugzeugen mit Kolbentriebwerken Kraftstoffmenge für eine Flugdauer
von 45 Minuten plus 15 % der geplanten Flugzeit auf Reiseflughöhe oder
zwei Stunden, je nachdem, welches der geringere Wert ist; oder

bei Flugzeugen mit Turbinentriebwerken Kraftstoffmenge für eine Flugdauer
von zwei Stunden bei Normalverbrauch in Reisegeschwindigkeit über dem
Bestimmungsflugplatz, einschließlich Endreserve.

g) Gleichwertige Position. Position, die mittels DME-Entfernung, geeignet ge-
legenem NDB oder VOR, SRE oder PAR Fixpunkt oder einem anderen
geeigneten Fixpunkt zwischen 3 und 5 Meilen von der Grenze, die die
Position des Flugzeugs unabhängig bestimmt, ermittelt werden kann.

h) Kritische Flugphasen. Kritische Flugphasen sind Beschleunigung und Start,
Steigflug, Landeanflug, Landung, Ausrollen sowie etwaige andere Flugpha-
sen nach dem Ermessen des Kommandanten.

i) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch. Benötigter Kraftstoff zum
Ausgleich unvorhergesehener Faktoren, die sich auf den Kraftstoffverbrauch
bis zum Bestimmungsflugplatz auswirken könnten, z. B. Abweichungen eines
einzelnen Flugzeugs von den erwarteten Verbrauchswerten, Abweichungen
von der Wettervorhersage und Abweichungen von geplanten Strecken und/oder
Reiseflughöhen.

j) Getrennte Pisten. Pisten eines Flugplatzes, die getrennte Landeflächen bieten.
Diese Pisten dürfen sich so überlagern oder kreuzen, dass die Blockierung
einer der Pisten den geplanten Betrieb auf der anderen Piste nicht beein-
trächtigt. Jede der Pisten muss ein separates Anflugverfahren mit einer eige-
nen Navigationshilfe haben.

k) Genehmigte Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausgefallenen Triebwerk.
Für ETOPS ist die genehmigte Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausge-
fallenen Triebwerk für den vorgesehenen Betriebsbereich eine Geschwindig-
keit innerhalb der zugelassenen Grenzwerte des Flugzeugs, die vom Luft-
fahrtunternehmen bestimmt und von der Luftfahrtbehörde genehmigt wird.

l) ETOPS-Bereich. Ein ETOPS-Bereich ist ein Luftraumbereich, in dem ein
Flugzeug mit ETOPS-Genehmigung über die angegebene Flugzeit hinaus
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bei Windstille (unter Standardbedingungen) in der genehmigten Reiseflugge-
schwindigkeit mit einem ausgefallenen Triebwerk von einem geeigneten
ETOPS-Streckenausweichflugplatz verbleibt.

m) Dispatch. Die ETOPS-Mindest-Planungswerte gelten bis zum Dispatch. Die-
ser findet statt, wenn sich das Flugzeug für den Start aus eigener Kraft
bewegt.

OPS 1.195

Betriebliche Steuerung

Der Luftfahrtunternehmer hat

a) ein von der Luftfahrtbehörde genehmigtes Verfahren zur Ausübung der be-
trieblichen Steuerung festzulegen und auf dem neuesten Stand zu halten und

b) die betriebliche Steuerung über alle auf der Grundlage seines Luftverkehrs-
betreiberzeugnisses durchgeführten Flüge auszuüben.

OPS 1.200

Betriebshandbuch

Der Luftfahrtunternehmer hat gemäß Abschnitt P ein Handbuch für den Ge-
brauch durch das Betriebspersonal und dessen Anleitung bereitzustellen.

OPS 1.205

Befähigung des Betriebspersonals

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Personen, die dem Boden-
betrieb oder Flugbetrieb zugeteilt oder dort direkt eingesetzt sind, ordnungsge-
mäß eingewiesen sind, ihre Fähigkeiten in ihren speziellen Aufgaben nachge-
wiesen haben und sich ihrer Verantwortung und der Auswirkung ihrer Tätigkeit
auf den gesamten Betrieb bewusst sind.

OPS 1.210

Festlegung von Verfahren

a) Der Luftfahrtunternehmer hat für jedes Flugzeugmuster Verfahren und An-
weisungen festzulegen, die die Aufgaben des Bodenpersonals und der Besat-
zungsmitglieder für jede vorgesehene Art von Flug- und Bodenbetrieb ent-
halten.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat Prüflisten zu erstellen, die von den Besatzungs-
mitgliedern in allen Betriebsphasen des Flugzeugs unter normalen und außer-
gewöhnlichen Bedingungen sowie in Notfällen, soweit zutreffend, zu benut-
zen sind, um sicherzustellen, dass die im Betriebshandbuch festgelegten Be-
triebsverfahren befolgt werden.

c) Der Luftfahrtunternehmer darf von einem Besatzungsmitglied keine Tätigkei-
ten während kritischer Flugphasen verlangen, die nicht für den sicheren Be-
trieb des Flugzeugs erforderlich sind (vgl. OPS 1.192).

OPS 1.215

Inanspruchnahme der Flugverkehrsdienste

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugverkehrsdienste, sofern
vorhanden, für alle Flüge in Anspruch genommen werden.

OPS 1.216

Betriebliche Anweisungen während des Fluges

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass seine betrieblichen Anweisun-
gen während des Fluges, die eine Änderung des ATS-Flugplans mit sich bringen,
soweit durchführbar mit der zuständigen Flugsicherungsdienststelle abgestimmt
werden, bevor sie an das Flugzeug übermittelt werden.
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OPS 1.220

Auswahl von geeigneten Flugplätzen durch den Luftfahrtunternehmer

(Vgl. OPS 1.192)

Der Luftfahrtunternehmer darf für die Benutzung nur Flugplätze auswählen, die
für die eingesetzten Flugzeugmuster und den vorgesehenen Flugbetrieb geeignet
sind.

OPS 1.225

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat in Übereinstimmung mit OPS 1.430 Flugplatz-
Betriebsmindestbedingungen für jeden Start-, Bestimmungs- oder Ausweichf-
lugplatz festzulegen, der nach OPS 1.220 zur Benutzung ausgewählt wurde.

b) Bei diesen gemäß Buchstabe a festgesetzten Mindestbedingungen muss ein
von der Luftfahrtbehörde geforderter Zuschlag zu den festgesetzten Werten
berücksichtigt werden.

c) Die Mindestbedingungen für ein Anflug- und Landeverfahren gelten als an-
wendbar, wenn

1. die auf der betreffenden Karte ausgewiesenen Bodenanlagen, die für das
beabsichtigte Verfahren erforderlich sind, betriebsbereit sind,

2. die für die Art des Anflugs erforderlichen Flugzeugsysteme betriebsbereit
sind,

3. die geforderten Kriterien der Flugzeugleistung erfüllt sind und

4. die Besatzung entsprechend qualifiziert ist.

OPS 1.230

Instrumentenabflug- und Instrumentenanflugverfahren

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Instrumentenabflug-
und Instrumentenanflugverfahren, die von dem Staat festgelegt wurden, auf
dessen Gebiet der Flugplatz gelegen ist, angewandt werden.

b) Unbeschadet des Buchstabens a darf der Kommandant eine von der veröffent-
lichten Abflug- oder Anflugstrecke abweichende Flugverkehrskontrollfreigabe
annehmen, wenn dabei die Kriterien der Hindernisfreiheit beachtet und die
Betriebsbedingungen in vollem Maße berücksichtigt werden. Der Endanflug
muss nach Sicht oder nach dem festgelegten Instrumentenanflugverfahren
durchgeführt werden.

c) Verfahren, die von den in Buchstabe a geforderten Verfahren abweichen,
dürfen nur angewandt werden, wenn sie, falls erforderlich, von dem Staat,
auf dessen Gebiet der Flugplatz gelegen ist, genehmigt und von der Luft-
fahrtbehörde anerkannt worden sind.

OPS 1.235

Lärmminderungsverfahren

(Vgl. OPS 1.192)

Der Luftfahrtunternehmer hat für jeden Flugzeugtyp geeignete Betriebsverfahren
für Start, Landung und Anflug in Übereinstimmung mit folgenden Anforderun-
gen vorzusehen:

a) Der Luftfahrtunternehmer hat zu gewährleisten, dass Sicherheit Vorrang vor
Lärmminderung hat, und dass

b) diese Verfahren einen einfachen und sicheren Betrieb gewährleisten, bei dem
für die Besatzung in kritischen Flugphasen keine wesentlich höhere Arbeits-
belastung entsteht, und

c) für jeden Flugzeugtyp sind zwei Abflugverfahren festzulegen gemäß ICAO
Dok. 8168 (Procedures for Air Navigation Services, „PANS-OPS“), Volume I:
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1. (NADP 1), Verfahren zur Einhaltung des Lärmminderungsziels im Nahbe-
reich; sowie

2. (NADP 2), Verfahren zur Einhaltung des Lärmminderungsziels im Fern-
bereich; sowie

3. außerdem darf jedes NADP-Steigflugprofil nur eine Handlungsabfolge ha-
ben.

OPS 1.240

Flugstrecken und -gebiete

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Flugbetrieb nur auf
Strecken und in Gebieten durchgeführt wird, für die

1. Bodenanlagen und Bodendienste, einschließlich der Wetterdienste, vorhan-
den sind, die für den geplanten Betrieb geeignet sind,

2. die Leistung des einzusetzenden Flugzeugs ausreicht, um die Mindestflug-
höhen einzuhalten,

3. die Ausrüstung des einzusetzenden Flugzeugs die Mindestanforderungen
für den geplanten Flugbetrieb erfüllt,

4. geeignetes Kartenmaterial gemäß OPS 1.135 Buchstabe a Nummer 9 zur
Verfügung steht,

5. bei Einsatz von zweimotorigen Flugzeugen geeignete Flugplätze innerhalb
der in OPS 1.245 genannten Zeit-/Entfernungsbeschränkungen vorhanden
sind,

6. bei Einsatz von einmotorigen Flugzeugen Flächen vorhanden sind, die eine
sichere Notlandung ermöglichen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Flugbetrieb gemäß den
für die Flugstrecken oder Fluggebiete von der Luftfahrtbehörde vorgeschrie-
benen Beschränkungen durchgeführt wird.

OPS 1.241

Flüge in bestimmten Lufträumen mit verringerter Höhenstaffelung (Reduced
Vertical Separation Minima — RVSM)

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in bestimmten Lufträumen, in denen
auf der Grundlage regionaler Abkommen vertikale Staffelungsmindestwerte von
300 m (1 000 ft) gelten, nur mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde betreiben
(RVSM-Genehmigung) (siehe OPS 1.872).

OPS 1.243

Flüge in Gebieten mit vorgegebenen Navigationsanforderungen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Luftfahrzeug beim Ein-
satz in Gebieten, Luftraumabschnitten oder auf Strecken, für die Navigations-
anforderungen festgelegt wurden, entsprechend diesen Anforderungen zuge-
lassen ist, und dass die Luftfahrtbehörde erforderlichenfalls die entsprechende
Betriebsgenehmigung erteilt hat. (Siehe auch OPS 1.865 Buchstabe c Num-
mer 2, OPS 1.870 und OPS 1.872).

b) Der Betreiber eines Luftfahrzeugs, das in den unter Buchstabe a genannten
Gebieten eingesetzt wird, hat sicherzustellen, dass alle Verfahren für unvor-
hergesehene Fälle, die von der für den betreffenden Luftraum zuständigen
Luftfahrtbehörde festgelegt wurden, in das Betriebshandbuch aufgenommen
wurden.
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OPS 1.245

Größte Entfernung von einem geeigneten Flugplatz für zweimotorige
Flugzeuge ohne ETOPS-Genehmigung

(vgl. OPS 1.192)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf, außer wenn dies ausdrücklich von der Luft-
fahrtbehörde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von OPS 1.246
Buchstabe a genehmigt wurde (ETOPS-Genehmigung), ein zweimotoriges
Flugzeug nicht auf einer Flugstrecke einsetzen, wenn diese einen Punkt ent-
hält, der

1. bei Flugzeugen der Flugleistungsklasse A mit entweder

i) einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 20 oder mehr oder

ii) einer höchstzulässigen Startmasse von 45 360 kg oder mehr

weiter von einem geeigneten Flugplatz entfernt ist (unter Standardbedin-
gungen bei Windstille) als die Strecke, die mit nach Buchstabe b ermittel-
ter Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausgefallenen Triebwerk in 60
Minuten zurückgelegt werden kann,

2. bei Flugzeugen der Flugleistungsklasse A mit

i) einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 19 oder weniger
und

ii) einer höchstzulässigen Startmasse von weniger als 45 360 kg

weiter von einem geeigneten Flugplatz entfernt ist als die Strecke, die mit
nach Buchstabe b ermittelter Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausge-
fallenen Triebwerk in 120 Minuten oder im Falle von Strahlflugzeugen —

mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde — in 180 Minuten zurückgelegt
werden kann,

3. bei Flugzeugen der Flugleistungsklasse B oder C weiter von einem ge-
eigneten Flugplatz entfernt ist als

i) die Strecke, die mit nach Buchstabe b ermittelter Reisefluggeschwin-
digkeit mit einem ausgefallenen Triebwerk in 120 Minuten zurückge-
legt werden kann, oder

ii) 300 NM; maßgebend ist die kürzere der beiden Strecken.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat die Geschwindigkeit für die Berechnung der
größten Entfernung zu einem geeigneten Flugplatz für jedes betriebene zwei-
motorige Flugzeugmuster oder jede Baureihe davon basierend auf der wahren
Fluggeschwindigkeit zu bestimmen, die das Flugzeug ohne Überschreitung
von VMO mit einem ausgefallenen Triebwerk einhalten kann.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die folgenden Angaben für
jedes Muster oder jede Baureihe im Betriebshandbuch enthalten sind:

1. die nach Buchstabe b ermittelte Reisefluggeschwindigkeit mit einem aus-
gefallenen Triebwerk und

2. die nach den Buchstaben a und b ermittelte größte Entfernung zu einem
geeigneten Flugplatz.

Anmerkung: Die oben ermittelten Fluggeschwindigkeiten sind nur für die
Festlegung der größten Entfernung zu einem geeigneten Flug-
platz zu verwenden.

OPS 1.246

Langstreckenbetrieb mit zweimotorigen Flugzeugen (ETOPS)

(vgl. OPS 1.192)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne Genehmigung der Luftfahrtbehörde
(ETOPS-Genehmigung) keine Flüge jenseits der gemäß OPS 1.245 ermittelten
Entfernungen durchführen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass vor Durchführung eines
ETOPS-Fluges ein angemessener ETOPS-Streckenausweichflugplatz vorhan-
den ist, entweder innerhalb der vom Luftfahrtunternehmer genehmigten Aus-
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weichflugdauer oder einer anderen Ausweichflugdauer, wenn sich diese aus
der Anwendung der MEL ergibt; die kürzere Flugdauer ist maßgebend (siehe
OPS 1.297 Buchstabe d).

OPS 1.250

Festlegung von Mindestflughöhen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Mindestflughöhen und die Methoden zur Be-
stimmung dieser Höhen für alle zu befliegenden Streckenabschnitte, die den
geforderten Bodenabstand sicherstellen, unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen der Abschnitte F bis I festzulegen.

b) Jede Methode zur Festlegung der Mindestflughöhen bedarf der Genehmigung
durch die Luftfahrtbehörde.

c) Sind die Mindestflughöhen, die von Staaten festgelegt wurden, deren Gebiet
überflogen wird, größer als die vom Luftfahrtunternehmer festgelegten Höhen,
müssen die höheren Werte angewandt werden.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat bei der Festlegung der Mindestflughöhen fol-
gende Faktoren zu berücksichtigen:

1. die Genauigkeit, mit der die Position des Flugzeugs bestimmt werden
kann,

2. wahrscheinliche Ungenauigkeiten in den Anzeigen der benutzten Höhen-
messer,

3. die Besonderheiten des Terrains (z. B. schroffe Höhenänderungen) entlang
der Flugstrecken oder in den Fluggebieten,

4. die Wahrscheinlichkeit, auf ungünstige Wetterbedingungen zu treffen (z.
B. starke Turbulenzen und Abwinde) sowie

5. mögliche Ungenauigkeiten der Luftfahrtkarten.

e) Bei Erfüllung des Buchstabens d ist Folgendes zu beachten:

1. Berichtigungen bei Temperatur- und Druckabweichungen von den Stan-
dardwerten,

2. Forderungen der Flugverkehrskontrollstellen sowie

3. vorhersehbare Ereignisse auf der geplanten Flugstrecke.

OPS 1.255

Kraftstoff

(vgl. Anlage 1 und Anlage 2 zu OPS 1.255)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Grundsätze für die Kraftstoffermittlung zum
Zweck der Flugplanung und der Umplanung während des Fluges festzulegen.
Dabei ist sicherzustellen, dass für jeden Flug genügend Kraftstoff für den
geplanten Betrieb und genügend Reserven für Abweichungen vom geplanten
Betrieb an Bord sind.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei der Planung der Flüge
mindestens die Nummern 1 und 2 zugrunde gelegt werden:

1. Verfahren, die in dem Betriebshandbuch enthalten sind, und Angaben, die
abgeleitet sind von

i) Daten, die vom Flugzeughersteller bereitgestellt wurden, oder

ii) aktuellen flugzeugbezogenen Angaben, die von einem System für die
Kraftstoffverbrauchsüberwachung abgeleitet sind.

2. die Betriebsbedingungen, unter denen der Flug durchzuführen ist, ein-
schließlich

i) realistischer Kraftstoffverbrauchsdaten des Flugzeugs,

ii) voraussichtlicher Massen,

iii) zu erwartender Wetterbedingungen sowie
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iv) Verfahren und Beschränkungen für Anbieter von Flugsicherungsdiens-
ten.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die vor dem Flug durch-
geführte Berechnung der erforderlichen ausfliegbaren Kraftstoffmenge Folgen-
des enthält:

1. Kraftstoff für das Rollen (taxi fuel) und

2. Kraftstoff für die Flugphase (trip fuel) und

3. Reservekraftstoff bestehend aus

i) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch (contingency fuel)
(vgl. OPS 1.192) und

ii) Ausweichkraftstoff (alternate fuel), wenn ein Bestimmungsausweichf-
lugplatz gefordert wird. Dies schließt nicht aus, dass der Startflugplatz
als Bestimmungsausweichflugplatz gewählt wird, und

iii) Endreserve (final reserve fuel) und

iv) zusätzlichem Kraftstoff (additional fuel), wenn dies die Art des Flug-
betriebs erfordert (z. B. ETOPS), und

4. extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Verfahren für die Um-
planung während des Fluges zur Berechnung der erforderlichen ausfliegbaren
Kraftstoffmenge Folgendes enthält, wenn der Flug entlang einer anderen als
der ursprünglich geplanten Flugstrecke oder zu einem anderen als dem ur-
sprünglich geplanten Bestimmungsflugplatz durchgeführt werden soll:

1. Kraftstoff für den Rest des Fluges und

2. Reservekraftstoff bestehend aus

i) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch und

ii) Ausweichkraftstoff, wenn ein Bestimmungsausweichflugplatz gefordert
wird; dies schließt nicht aus, dass der Startflugplatz als Bestimmungs-
ausweichflugplatz gewählt wird, und

iii) Endreserve und

iv) zusätzlichem Kraftstoff, wenn dies die Art des Flugbetriebs erfordert
(z. B. ETOPS), und

3. extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird.

OPS 1.260

Beförderung von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit

a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Beförderung von Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit (Persons with Reduced Mobility —

PRM) Verfahren festzulegen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit keine Sitze zugewiesen werden oder von ihnen
belegt werden, wenn dadurch

1. die Besatzung in ihren Aufgaben behindert werden könnte,

2. der Zugang zu der Notausrüstung behindert werden könnte oder

3. die Räumung des Flugzeugs in Notfällen behindert werden könnte.

c) Der Kommandant muss benachrichtigt werden, wenn Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit befördert werden sollen.

OPS 1.265

Beförderung von Fluggästen, denen die Einreise verwehrt wurde, und von
zwangsweise abgeschobenen oder in Gewahrsam befindlichen Personen

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für die Beförderung von Fluggästen,
denen die Einreise verwehrt wurde, und von zwangsweise abgeschobenen oder
in Gewahrsam befindlichen Personen festzulegen, um die Sicherheit des Flug-
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zeugs und seiner Insassen zu gewährleisten. Der Kommandant muss benachrich-
tigt werden, wenn solche Personen befördert werden sollen.

OPS 1.270

Verstauen von Gepäck und Fracht

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.270)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass
nur solches Handgepäck in den Fluggastraum mitgenommen wird, das ord-
nungsgemäß und sicher verstaut werden kann.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass
sämtliche Gepäck- und Frachtstücke an Bord, die bei Verschiebungen Ver-
letzungen oder Beschädigungen verursachen oder Gänge und Ausgänge ver-
stellen könnten, in Stauräumen untergebracht werden, die so ausgelegt sind,
dass ein Bewegen der Gepäck- oder Frachtstücke verhindert wird.

OPS 1.275

Absichtlich freigelassen

OPS 1.280

Belegung der Fluggastsitze

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass die
Fluggäste Sitze einnehmen, von denen aus sie im Falle einer Noträumung am
besten mithelfen können und diese nicht behindern.

OPS 1.285

Unterweisung der Fluggäste

Der Luftfahrtunternehmer hat Folgendes sicherzustellen:

a) Allgemeines

1. Die Fluggäste sind mündlich über Sicherheitsbelange zu unterweisen. Die
Unterweisung kann teilweise oder ganz mittels audiovisueller Darstellung
erfolgen.

2. Den Fluggästen sind Karten mit Sicherheitshinweisen zur Verfügung zu
stellen, die mit Hilfe von bildhaften Darstellungen die Bedienung der Not-
ausrüstung und die von den Fluggästen zu benutzenden Notausgänge be-
schreiben.

b) Vor dem Start

1. Die Fluggäste sind, soweit zutreffend, über folgende Punkte zu unterrich-
ten:

i) Regelungen über das Rauchen,

ii) Verstellen der Rückenlehne in die senkrechte Position und Einklappen
des Tisches,

iii) Lage der Notausgänge,

iv) Lage und Benutzung der bodennahen Fluchtwegmarkierungen,

v) Verstauen des Handgepäcks,

vi) Beschränkungen für die Benutzung von tragbaren elektronischen Ge-
räten und

vii) Lage und Inhalt der Karte mit Sicherheitshinweisen, und

2. die Fluggäste müssen eine Vorführung zu folgenden Punkten erhalten:

i) Anlegen und Lösen der Anschnallgurte (Bauchgurt mit oder ohne
Schultergurte),
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ii) Lage und Gebrauch der nach OPS 1.770 und OPS 1.775 geforderten
Sauerstoffausrüstung. Die Fluggäste sind anzuweisen, das Rauchen
einzustellen, wenn die Sauerstoffanlage benutzt wird; und

iii) Lage und Handhabung der Schwimmwesten, sofern diese nach OPS
1.825 mitzuführen sind.

c) Nach dem Start

1. Die Fluggäste sind, soweit zutreffend, erneut auf folgende Punkte hinzu-
weisen:

i) Regelungen über das Rauchen und

ii) Benutzung der Anschnallgurte einschließlich Sicherheitsgewinn durch
Anlegen der Sicherheitsgurte am Sitzplatz unabhängig davon, ob die
Anschnallzeichen eingeschaltet sind.

d) Vor der Landung

1. Die Fluggäste sind, soweit zutreffend, erneut auf folgende Punkte hinzu-
weisen:

i) Regelungen über das Rauchen,

ii) Benutzung der Anschnallgurte,

iii) Verstellen der Rückenlehne in die senkrechte Position und Einklappen
des Tisches,

iv) Wiederverstauen des Handgepäcks und

v) Beschränkungen für die Benutzung von tragbaren elektronischen Ge-
räten.

e) Nach der Landung

1. Die Fluggäste sind erneut auf folgende Punkte hinzuweisen:

i) Regelungen über das Rauchen und

ii) Benutzung der Anschnallgurte.

f) Bei einem Notfall während des Fluges sind die Fluggäste über Notverfahren
den Umständen entsprechend anzuweisen.

OPS 1.290

Flugvorbereitung

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für jeden beabsichtigten
Flug ein Flugdurchführungsplan erstellt wird.

b) Der Kommandant darf einen Flug nur antreten, wenn er sich überzeugt hat,
dass

1. das Flugzeug lufttüchtig ist,

2. das Flugzeug nicht in Abweichung von der Konfigurationsabweichungs-
liste (CDL) betrieben wird,

3. die gemäß den Bestimmungen der Abschnitte K und L für den durch-
zuführenden Flug erforderliche Instrumentierung und Ausrüstung vorhan-
den ist,

4. die Instrumentierung und die Ausrüstung in betriebsbereitem Zustand
sind, es sei denn, in der Mindestausrüstungsliste ist etwas anderes gere-
gelt,

5. die Teile des Betriebshandbuchs, die für die Durchführung des Fluges
erforderlich sind, zur Verfügung stehen,

6. sich die Dokumente, zusätzliche Informationen und Formblätter, die nach
OPS 1.125 und OPS 1.135 erforderlich sind, an Bord befinden,

7. das gültige Kartenmaterial und die dazugehörigen Unterlagen oder gleich-
wertige Angaben zur Verfügung stehen, um den beabsichtigten Betrieb
des Flugzeugs einschließlich etwaiger billigerweise zu erwartender Um-
leitungen durchführen zu können. Hierzu zählen Umrechnungstabellen,
die für die Unterstützung des Flugbetriebs erforderlich sind, wenn metri-
sche Angaben für Höhen und Flugflächen verwendet werden müssen,
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8. die für den geplanten Flug erforderlichen Bodenanlagen und Boden-
dienste zur Verfügung stehen und geeignet sind,

9. die im Betriebshandbuch festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der
Kraftstoff- und Ölmengen, der Sauerstoffanforderungen, Sicherheitsmin-
desthöhen, Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen und der Verfügbarkeit
geforderter Ausweichflugplätze für den geplanten Flug erfüllt werden
können,

10. die Ladung ordnungsgemäß verteilt und gesichert ist,

11. der Flug mit der Masse des Flugzeugs zu Beginn des Startlaufs gemäß
den anwendbaren Bestimmungen in den Abschnitten F bis I durchgeführt
werden kann und

12. alle weiteren, über die in den Nummern 9 und 11 genannten betrieblichen
Grenzen hinausgehenden Begrenzungen eingehalten werden können.

OPS 1.295

Auswahl von Flugplätzen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Planung eines Fluges Verfahren für die
Auswahl von Bestimmungs- und/oder Ausweichflugplätzen gemäß OPS 1.220
festzulegen.

b) Wenn es aus Wettergründen oder flugleistungsbedingten Gründen nicht mög-
lich ist, zu dem Startflugplatz zurückzukehren, hat der Luftfahrtunternehmer
einen Startausweichflugplatz auszuwählen und im Flugdurchführungsplan an-
zugeben. Dieser muss im Verhältnis zum Startflugplatz so gelegen sein, dass
er

1. bei zweimotorigen Flugzeugen entweder

i) innerhalb einer Stunde Flugzeit bei einem ausgefallenen Triebwerk mit
der dafür im Flughandbuch angegebenen Reisegeschwindigkeit unter
Standardbedingungen bei Windstille und der tatsächlichen Startmasse
erreicht werden kann oder

ii) innerhalb der genehmigten ETOPS-Ausweichflugzeit des Luftfahrtun-
ternehmers von bis zu zwei Stunden, vorbehaltlich etwaiger MEL-Ein-
schränkungen, bei einem ausgefallenen Triebwerk mit der dafür im
Flughandbuch angegebenen Reisegeschwindigkeit unter Standardbedin-
gungen bei Windstille und der tatsächlichen Startmasse erreicht werden
kann, sofern Flugzeuge einschließlich Besatzung für ETOPS-Betrieb
zugelassen sind, oder

2. bei drei- und viermotorigen Flugzeugen innerhalb einer Flugzeit von zwei
Stunden bei einem ausgefallenen Triebwerk mit der dafür im Flughand-
buch angegebenen Reisegeschwindigkeit unter Standardbedingungen bei
Windstille und der tatsächlichen Startmasse erreicht werden kann und,

3. falls im Flughandbuch keine Reisegeschwindigkeit mit einem ausgefalle-
nen Triebwerk angegeben ist, die Reisegeschwindigkeit zu wählen ist, die
sich ergibt, wenn die verbleibenden Triebwerke mit höchster Dauerleistung
betrieben werden.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat für jeden Flug nach Instrumentenflugregeln
wenigstens einen Bestimmungsausweichflugplatz festzulegen, es sei denn,
dass einer der beiden folgenden Fälle zutrifft:

1. entweder:

i) Die Dauer des geplanten Fluges vom Start bis zur Landung überschrei-
tet nicht sechs Stunden, oder die verbleibende Flugzeit bis zum Ziel
liegt bei einer Umplanung während des Fluges gemäß OPS 1.255
Buchstabe d nicht über sechs Stunden, und

ii) auf dem Bestimmungsflugplatz stehen zwei getrennte Pisten (vgl. OPS
1.192) zur Verfügung und sind benutzbar, und die betreffenden Wetter-
meldungen oder Wettervorhersagen oder eine Kombination aus beiden
für den Bestimmungsflugplatz deuten darauf hin, dass während eines
Zeitraums von einer Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraus-
sichtlichen Ankunftszeit auf dem Bestimmungsflugplatz die Hauptwol-
kenuntergrenze in mindestens 2 000 ft oder in Platzrundenflughöhe
zuzüglich +500 ft liegt (der höhere Wert ist maßgebend) und die Sicht-
weite mindestens 5 km beträgt;
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oder:

2. Der Bestimmungsflugplatz ist abgelegen.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat zwei Bestimmungsausweichflugplätze festzule-
gen, wenn

1. die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder eine
Kombination aus beiden für den Bestimmungsflugplatz darauf hindeuten,
dass während eines Zeitraums von einer Stunde vor bis zu einer Stunde
nach der voraussichtlichen Ankunftszeit die Wetterbedingungen unter den
anzuwendenden Planungsmindestbedingungen (vgl. OPS 1.297 Buchstabe
b) liegen, oder

2. keine Wetterinformationen zur Verfügung stehen.

e) Der Luftfahrtunternehmer hat die geforderten Ausweichflugplätze im Flug-
durchführungsplan anzugeben.

OPS 1.297

Planungsmindestbedingungen für IFR-Flüge

a) Planungsmindestbedingungen für den Startausweichflugplatz. Der Luftfahrt-
unternehmer darf einen Flugplatz als Ausweichflugplatz für den Start nur
festlegen, wenn die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen
oder eine Kombination aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeit-
raums von einer Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraussichtlichen
Ankunftszeit auf dem Flugplatz die Wetterbedingungen den anzuwendenden
Landemindestbedingungen nach OPS 1.225 entsprechen oder diese übertref-
fen. Die Hauptwolkenuntergrenze muss berücksichtigt werden, wenn nur
Nichtpräzisions- und/oder Platzrundenanflüge möglich sind. Beschränkungen
bei Flugbetrieb mit einem ausgefallenen Triebwerk müssen berücksichtigt
werden.

b) Planungsmindestbedingungen für den Bestimmungsflugplatz (ausgenommen
abgelegene Bestimmungsflugplätze). Der Luftfahrtunternehmer darf einen Be-
stimmungsflugplatz nur festlegen, wenn:

1. die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder eine
Kombination aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums
von einer Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraussichtlichen An-
kunftszeit auf dem Flugplatz die Wetterbedingungen den folgenden anzu-
wendenden Planungsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertref-
fen:

i) Pistensichtweite/Sicht festgelegt nach OPS 1.225 und

ii) für einen Nichtpräzisionsanflug oder einen Platzrundenanflug eine
Hauptwolkenuntergrenze, die in oder über der Sinkflugmindesthöhe
liegt, oder

2. es sind zwei Bestimmungsausweichflugplätze gemäß OPS 1.295 Buch-
stabe d festzulegen.

c) Planungsmindestbedingungen für einen

Bestimmungsausweichflugplatz oder

einen abgelegenen Flugplatz oder

einen Streckenausweichflugplatz (3 %) oder

einen in der Planungsphase erforderlichen Streckenausweichflugplatz.

Der Luftfahrtunternehmer darf einen Flugplatz für einen dieser Zwecke nur
festlegen, wenn die betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen
oder eine Kombination aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeit-
raums von einer Stunde vor bis zu einer Stunde nach der voraussichtlichen
Ankunftszeit auf dem Flugplatz die Wetterbedingungen den Planungsmindest-
bedingungen der Tabelle 1 entsprechen oder diese übertreffen.
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Tabelle 1

Planungsmindestbedingungen — Bestimmungsausweichflugplatz, abge-
legener Bestimmungsflugplatz, Streckenausweichflugplatz (3 %) und

Streckenausweichflugplatz

Art des Anflugs Planungsmindestbedingungen

Cat II und III Cat I (Anmerkung 1)

Cat I Nichtpräzision

(Anmerkungen 1 und 2)

Nichtpräzision Nichtpräzision

(Anmerkungen 1 und 2) zuzüglich

200 ft/1 000 m

Platzrundenanflug Platzrundenanflüge

Anmerkung 1: Pistensichtweite.
Anmerkung 2: Die Hauptwolkenuntergrenze muss in oder über der Sinkflugmindest-

höhe MDH liegen.

d) Planungsmindestbedingungen für einen Streckenausweichflugplatz unter
ETOPS-Bedingungen. Der Luftfahrtunternehmer darf einen Flugplatz als Stre-
ckenausweichflugplatz unter ETOPS-Bedingungen nur festlegen, wenn die
betreffenden Wettermeldungen oder Wettervorhersagen oder eine Kombina-
tion aus beiden darauf hindeuten, dass während eines Zeitraums von einer
Stunde vor bis zu einer Stunde nach der spätmöglichsten Ankunftszeit auf
dem Flugplatz die Bedingungen herrschen, die unter Hinzufügung der zusätz-
lichen Werte von Tabelle 2 berechnet wurden. Der Luftfahrtunternehmer
nimmt das Verfahren zur Bestimmung der Betriebsmindestbedingungen am
vorgesehenen Streckenausweichflugplatz unter ETOPS-Bedingungen in das
Betriebshandbuch auf.

Tabelle 2

Planungsmindestbedingungen — ETOPS

Anflughilfe
Hauptwolkenuntergrenze Ausweichf-

lugplatz
Wettermindestbedingungen

Sicht/Pistensichtweite

Präzisionsanflugverfahren Zulässige Entscheidungshöhe
(DH/DA) plus Marge von
200 ft

Zulässige Sicht plus Marge von
800 Metern

Nichtpräzisionsanflug oder
Platzrundenanflug

Zulässige Mindestsinkflug-
höhe (MDH/MDA) plus
Marge von 400 ft

Zulässige Sicht plus Marge von
1 500 Metern

OPS 1.300

Flugplanabgabe an die Flugverkehrsdienste

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flug nur angetreten wird,
wenn ein Flugplan an die Flugverkehrsdienste (ATS Flight Plan) übermittelt oder
eine andere geeignete Information hinterlegt wurde, um gegebenenfalls die Ein-
schaltung des Flugalarmdienstes zu ermöglichen.

OPS 1.305

Betanken oder Enttanken, während Fluggäste einsteigen, sich an Bord
befinden oder aussteigen

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.305)

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass, wenn Fluggäste einsteigen,
sich an Bord befinden oder aussteigen, kein Flugzeug mit Avgas oder einem
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Kraftstoff mit breitem Siedepunktbereich (wide cut fuel) wie z. B. Jet-B oder
ähnlichen Kraftstoffen betankt oder enttankt wird oder es zu einer Vermischung
dieser Kraftstoffarten kommen kann. In allen anderen Fällen sind die notwen-
digen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Das Flugzeug ist ordnungsgemäß mit
geschultem Personal zu besetzen, das bereitsteht, um eine Räumung des Flug-
zeugs zweckmäßig und zügig mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einzu-
leiten und zu lenken.

OPS 1.307

Betanken mit oder Enttanken von Kraftstoff mit breitem Siedepunktbereich
(wide cut fuel)

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für das Betanken mit oder Enttanken
von Kraftstoff mit einem breiten Siedepunktbereich (z. B. Jet-B oder ähnliche
Kraftstoffe) festzulegen, soweit die Verwendung eines solchen Kraftstoffs erfor-
derlich wird.

OPS 1.308

Zurückstoßen und Schleppen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Zurückstoß- und
Schleppvorgänge in Einklang mit den einschlägigen Luftverkehrsnormen
und -verfahren durchgeführt werden.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Bewegen der Flug-
zeuge vor und nach dem Rollen nicht durch Schleppen ohne Schleppstange
erfolgt, es sei denn,

1. das Flugzeug ist aufgrund seiner Bauweise vor Beschädigungen des Bu-
gradlenksystems durch Schleppen ohne Schleppstange geschützt, oder

2. es gibt ein System/Verfahren, um die Flugbesatzung auf eine mögliche
oder tatsächliche derartige Beschädigung aufmerksam zu machen, oder

3. das Fahrzeug für das Schleppen ohne Schleppstange ist so konstruiert, dass
eine Beschädigung des Flugzeugmusters vermieden wird.

OPS 1.310

Besatzungsmitglieder auf ihren Plätzen

a) Flugbesatzungsmitglieder

1. Bei Start und Landung muss sich jedes vorgeschriebene Flugbesatzungs-
mitglied auf seinem Platz befinden.

2. In allen anderen Flugphasen muss jedes vorgeschriebene Flugbesatzungs-
mitglied während seines Dienstes im Cockpit auf seinem Platz verbleiben,
es sei denn, seine Abwesenheit ist für die Wahrnehmung von Aufgaben in
Verbindung mit dem Flugbetrieb oder aus physiologischen Gründen erfor-
derlich, vorausgesetzt, dass jederzeit mindestens ein entsprechend qualifi-
zierter Pilot am Steuer bleibt.

3. In allen anderen Flugphasen muss jedes vorgeschriebene Flugbesatzungs-
mitglied während seines Dienstes im Cockpit wachsam sein. Wird ein
Mangel an Aufmerksamkeit festgestellt, sind geeignete Gegenmaßnahmen
zu treffen. Tritt eine unerwartete Ermüdung ein, können vom Komman-
danten eingeteilte kontrollierte Ruhepausen eingelegt werden, wenn der
Arbeitsanfall dies zulässt. Derartige kontrollierte Ruhepausen können we-
der als Teil einer Ruhezeit zum Zwecke der Berechnung der Beschränkung
der Flugzeiten angerechnet noch zur Begründung einer Dienstzeit ange-
führt werden.

b) Kabinenbesatzungsmitglieder. In allen mit Fluggästen besetzten Fluggasträu-
men müssen die vorgeschriebenen Kabinenbesatzungsmitglieder in kritischen
Flugphasen die ihnen zugewiesenen Plätze einnehmen.
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OPS 1.311

Vorgeschriebene Mindestanzahl Flugbegleiter, die sich während des
Bodenbetriebs mit Fluggästen an Bord des Luftfahrzeugs befinden müssen

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.311)

Der Luftfahrtunternehmer stellt sicher, dass sich bei Anwesenheit von Fluggästen
an Bord eines Luftfahrzeugs stets die gemäß OPS 1.990 Buchstaben a, b, c und d
erforderliche Mindestzahl von Flugbegleitern im Fluggastraum befindet, mit Aus-
nahme folgender Fälle:

a) Befindet sich das Luftfahrzeug am Boden in Parkposition, kann die Zahl der
im Fluggastraum anwesenden Flugbegleiter unter die in OPS 1.990 Buch-
staben a, b und c festgelegte Zahl gesenkt werden. Erforderlich ist unter
diesen Umständen mindestens ein Flugbegleiter je Notausgangspaar in Fuß-
bodenhöhe auf jedem Fluggastdeck bzw. ein Flugbegleiter je 50 oder bis zu
50 Fluggäste an Bord, je nachdem, welches der höhere Wert ist, vorausge-
setzt, dass:

1. Der Luftfahrtunternehmer ein Verfahren für die Notevakuierung der Flug-
gäste mit dieser reduzierten Zahl von Flugbegleitern festgelegt hat und
dieses von der Luftfahrtbehörde als Verfahren mit gleichwertiger Sicherheit
akzeptiert wurde, und

2. keine Betankung/Enttankung stattfindet, und

3. der leitende Flugbegleiter die Vorbesprechung mit dem Kabinenpersonal
vor Flugbeginn durchgeführt hat, und

4. der leitende Flugbegleiter im Fluggastraum anwesend ist, und

5. die Kontrollen des Fluggastraums vor dem Einsteigen abgeschlossen sind.

Die Verringerung der Zahl von Flugbegleitern ist nicht zulässig, wenn die
Zahl der Flugbegleiter durch OPS 1.990 Buchstabe d bestimmt ist.

b) Hat sich beim Aussteigen die Zahl der an Bord befindlichen Fluggäste auf
unter zwanzig verringert, kann die Mindestzahl der im Fluggastraum anwe-
senden Flugbegleiter unter die Mindestzahl gesenkt werden, die laut OPS
1.990 Buchstaben a, b, c und d erforderlich ist, vorausgesetzt:

1. Der Luftfahrtunternehmer hat ein Verfahren für die Notevakuierung der
Fluggäste mit dieser reduzierten Zahl von Flugbegleitern festgelegt und
dieses wurde von der Luftfahrtbehörde als Verfahren mit gleichwertiger
Sicherheit akzeptiert, und

2. der leitende Flugbegleiter ist im Fluggastraum anwesend.

OPS 1.313

Verwendung von Kopfhörern

a) Jedes im Cockpit diensttuende Mitglied der Flugbesatzung trägt Kopfhörer
mit angebautem Mikrofon oder eine gleichwertige Einrichtung entsprechend
den Anforderungen von OPS 1.650 Buchstabe p und/oder 1.652 Buchstabe s
und verwendet diesen als wichtigstes Instrument zur Verfolgung des Sprech-
verkehrs mit den Flugverkehrsdiensten

— am Boden:

— bei Erhalt der Freigabe durch die Flugverkehrskontrolle über Sprechver-
kehr,

— bei laufenden Triebwerken,

— im Flug unter Übergangshöhe oder 10 000 Fuß, je nachdem, welcher Wert
höher ist, und

— wann immer es der Kommandant für notwendig hält.

b) Unter den in Absatz 1 genannten Bedingungen muss das angebaute Mikrofon
oder gleichwertige Gerät so platziert sein, dass es sich im Gegensprechverkehr
verwenden lässt.
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OPS 1.315

Hilfseinrichtungen für die Noträumung

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass vor
dem Rollen, dem Start und der Landung eine sich automatisch entfaltende Hilfs-
einrichtung für die Noträumung entsichert wird, wenn dies durchführbar und
nicht gefährdend ist.

OPS 1.320

Sitze und Anschnallgurte

a) Besatzungsmitglieder

1. Jedes Besatzungsmitglied muss bei Start und Landung und wann immer es
der Kommandant aus Sicherheitsgründen für notwendig hält, durch alle
vorgesehenen Anschnallgurte ordnungsgemäß gesichert sein.

2. Während der anderen Flugphasen müssen die Flugbesatzungsmitglieder im
Cockpit angeschnallt bleiben, wenn sie sich auf ihren Plätzen befinden.

b) Fluggäste

1. Bei Start und Landung, während des Rollens und wenn es aus Sicherheits-
gründen für notwendig gehalten wird, hat der Kommandant sicherzustel-
len, dass jeder Fluggast an Bord einen Sitz oder eine Liege einnimmt und
ordnungsgemäß durch alle vorgesehenen Anschnallgurte gesichert ist.

2. Der Luftfahrtunternehmer hat für die Mehrfachbelegung Sitze zu bestim-
men und entsprechende Vorkehrungen zu treffen; der Kommandant hat für
die Einhaltung dieser Regelung Sorge zu tragen. Dabei darf nur ein Er-
wachsener zusammen mit einem Kleinkind, das ordnungsgemäß durch
einen zusätzlichen Schlaufengurt oder ein anderes Rückhaltesystem gesi-
chert ist, auf einem solchen Sitz untergebracht werden.

OPS 1.325

Sicherung von Fluggasträumen und Küchen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass
vor dem Rollen, dem Start und der Landung die Ausgänge und Fluchtwege
nicht verstellt sind.

b) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass vor dem Start, der Landung und
wenn es aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, alle Ausrüstungsgegenstände
und das gesamte Gepäck ordnungsgemäß gesichert sind.

OPS 1.330

Zugang zur Notausrüstung

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die erforderliche Notausrüstung für
den sofortigen Gebrauch leicht zugänglich ist.

OPS 1.335

Rauchen an Bord

a) Der Kommandant hat sicherzustellen, dass an Bord nicht geraucht wird,

1. wenn dies aus Sicherheitsgründen für notwendig gehalten wird,

2. wenn sich das Flugzeug am Boden befindet, es sei denn, es ist ausdrück-
lich nach den im Betriebshandbuch festgelegten Verfahren zulässig,

3. innerhalb der Rauchverbotsbereiche sowie in den Gängen und Toiletten,

4. in den Frachträumen und/oder anderen Bereichen, in denen Fracht mitge-
führt wird, die sich nicht in schwer entflammbaren Behältern befindet oder
mit schwer entflammbaren Planen abgedeckt ist, und

5. in Fluggastbereichen, in denen Sauerstoff verabreicht wird.
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OPS 1.340

Wetterbedingungen

a) Der Kommandant darf bei einem Flug nach Instrumentenflugregeln nur dann

1. den Start beginnen oder

2. den Flug über den Punkt, ab dem im Falle einer Umplanung während des
Fluges ein geänderter Flugplan gilt, fortsetzen, wenn Informationen vorlie-
gen, nach denen zur Ankunftzeit auf dem Bestimmungsflugplatz und/oder
den nach OPS 1.295 vorgeschriebenen Ausweichflugplätzen die zu erwar-
tenden Wetterbedingungen den nach OPS 1.297 vorgeschriebenen Planungs-
mindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen.

b) Der Kommandant darf einen Flug nach Instrumentenflugregeln zum geplanten
Bestimmungsflugplatz nur dann fortsetzen, wenn Informationen vorliegen,
nach denen zur voraussichtlichen Ankunftszeit die Wetterbedingungen am
Bestimmungsflugplatz oder an mindestens einem Bestimmungsausweichflug-
platz den anzuwendenden Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen entsprechen
oder diese übertreffen.

c) Der Kommandant darf einen Flug nach Instrumentenflugregeln:

1. über den Entscheidungspunkt hinaus nur fortsetzen, wenn das Verfahren
zur Reduzierung des Kraftstoffs für unvorhergesehenen Mehrverbrauch
angewendet wird (vgl. Anlage 1 zu OPS 1.255), oder

2. über den vorher festgelegten Punkt hinaus nur dann fortsetzen, wenn das
Verfahren für einen vorher festgelegten Punkt angewendet wird (vgl. An-
lage 1 zu OPS 1.255),

wenn Informationen vorliegen, nach denen die zu erwartenden Wetterbedin-
gungen zur Ankunftszeit am Bestimmungsflugplatz und/oder am geforderten
Ausweichflugplatz/an den geforderten Ausweichflugplätzen gemäß OPS 1.295
den in OPS 1.225 festgelegten anzuwendenden Flugplatz-Betriebsmindestbe-
dingungen entsprechen oder diese übertreffen.

d) Der Kommandant darf bei einem Flug nach Sichtflugregeln den Start nur
beginnen, wenn die entsprechenden Wettermeldungen oder -vorhersagen
oder eine Kombination von Wettermeldungen oder -vorhersagen darauf hin-
deuten, dass die Wetterbedingungen entlang der Flugstrecke oder auf dem
nach Sichtflugregeln zu befliegenden Teil der Flugstrecke in dem entsprech-
enden Zeitraum die Befolgung der Sichtflugregeln ermöglichen.

OPS 1.345

Eis und andere Ablagerungen — Verfahren am Boden

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für den Vereisungsschutz und das
Enteisen des Flugzeugs am Boden und für die damit verbundenen Kontrollen
des Flugzeugs festzulegen.

b) Der Kommandant darf den Start nur beginnen, wenn die Außenflächen des
Flugzeugs frei sind von jeglichen Ablagerungen, die die Flugleistung und/oder
die Steuerbarkeit des Flugzeugs ungünstig beeinflussen könnten, außer wenn
dies nach den Angaben im Flughandbuch zulässig ist.

OPS 1.346

Eis und andere Ablagerungen — Verfahren für den Flug

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für Flüge unter erwarteten oder tat-
sächlichen Vereisungsbedingungen festzulegen.

b) Der Kommandant darf einen Flug unter erwarteten oder tatsächlichen Ver-
eisungsbedingungen nur antreten bzw. absichtlich in ein Gebiet mit erwarteten
oder tatsächlichen Vereisungsbedingungen nur einfliegen, wenn das Flugzeug
für diese Bedingungen zugelassen und ausgerüstet ist.
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OPS 1.350

Betriebsstoffmengen

Der Kommandant darf einen Flug nur antreten oder bei Umplanung während des
Fluges fortsetzen, wenn er sich davon überzeugt hat, dass mindestens die ge-
planten ausfliegbaren Kraftstoff- und Ölmengen mitgeführt werden, um den Flug
unter den zu erwartenden Betriebsbedingungen sicher durchführen zu können.

OPS 1.355

Bedingungen für den Start

Der Kommandant hat sich vor Beginn des Starts davon zu überzeugen, dass das
Wetter am Flugplatz und der Zustand der zu benutzenden Piste nach den vor-
liegenden Informationen einen sicheren Start und Abflug ermöglichen.

OPS 1.360

Anwendung von Wettermindestbedingungen für den Start

Der Kommandant hat sich vor Beginn des Starts davon zu überzeugen, dass die
Pistensichtweite oder die Sicht in Startrichtung des Flugzeugs den anzuwend-
enden Mindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen.

OPS 1.365

Mindestflughöhen

Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot darf
außer bei Start und Landung die festgelegten Mindestflughöhen nicht unterschrei-
ten.

OPS 1.370

Simulation von außergewöhnlichen Zuständen im Flug

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass außer-
gewöhnliche Zustände im Flug oder Notsituationen, die die teilweise oder voll-
ständige Anwendung von außergewöhnlichen Verfahren oder Notverfahren erfor-
dern, nicht auf Flügen des gewerblichen Luftverkehrs simuliert werden. Das
gleiche gilt für die Simulation von Instrumentenwetterbedingungen (Instrument
Meteorological Conditions — IMC) mit künstlichen Mitteln.

OPS 1.375

Kraftstoffmanagement während des Fluges

Der Luftfahrtunternehmer hat ein Verfahren festzulegen, das sicherstellt, dass
Überprüfungen der Kraftstoffmengen und ein Kraftstoffmanagement während
des Fluges nach folgenden Kriterien durchgeführt werden:

a) Überprüfungen der Kraftstoffmengen während des Fluges

1. Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die Überprüfungen der Kraft-
stoffmengen in regelmäßigen Abständen erfolgen. Die Restmenge des aus-
fliegbaren Kraftstoffs muss aufgezeichnet und beurteilt werden, um

i) den tatsächlichen Verbrauch mit dem geplanten Verbrauch zu verglei-
chen,

ii) zu überprüfen, ob die Restmenge des ausfliegbaren Kraftstoffs aus-
reicht, um den Flug zu beenden, gemäß Buchstabe b „Kraftstoffma-
nagement während des Fluges“, und

iii) die zu erwartende Restmenge des ausfliegbaren Kraftstoffs bei Ankunft
auf dem Bestimmungsflugplatz zu ermitteln.

2. Die wesentlichen Kraftstoffdaten müssen aufgezeichnet werden.

b) Kraftstoffmanagement während des Fluges
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1. Der Flug ist so durchzuführen, dass die zu erwartende Restmenge des
ausfliegbaren Kraftstoffs bei Ankunft am Zielflugplatz nicht geringer ist als

i) die erforderliche Menge Ausweichkraftstoff plus Kraftstoff-Endreserve,
oder

ii) die Kraftstoff-Endreserve, wenn kein Ausweichflugplatz notwendig ist.

2. Ergibt die Überprüfung der Kraftstoffmenge während des Fluges, dass die
bei Ankunft am Bestimmungsflugplatz zu erwartende ausfliegbare Kraft-
stoffmenge geringer ist als

i) die erforderliche Menge Ausweichkraftstoff plus Kraftstoff-Endreserve,
muss der Kommandant den Verkehr und die Betriebsbedingungen am
Zielflugplatz, am Ausweich-Zielflugplatz oder einem anderen geeigne-
ten Flugplatz bei der Entscheidung berücksichtigen, ob der Flug zum
Bestimmungsflugplatz fortgesetzt oder umgeleitet wird, um eine sichere
Landung mit keiner geringeren Kraftstoffmenge als der Endreserve
durchzuführen, oder

ii) die Kraftstoff-Endreserve, wenn kein Ausweichflugplatz notwendig ist,
muss der Kommandant entsprechende Maßnahmen ergreifen und einen
geeigneten Flugplatz anfliegen, um eine sichere Landung mit keiner
geringeren Kraftstoffmenge als der Endreserve durchzuführen.

3. Der Kommandant muss einen Notfall erklären, wenn die berechnete aus-
fliegbare Kraftstoffmenge bei der Landung am nächstgelegenen geeigneten
Flugplatz, an dem eine sichere Landung durchgeführt werden kann, ge-
ringer ist als die Endreserve.

4. Zusätzliche Bedingungen für besondere Verfahren.

i) Wird bei einem Flug das Verfahren bei Funkausfall (RCF-procedure)
angewendet, um den Flug zum Bestimmungsflugplatz 1 fortzusetzen,
muss der Kommandant sicherstellen, dass die am Entscheidungspunkt
verbleibende ausfliegbare Kraftstoffmenge mindestens der Gesamt-
menge entspricht von

Streckenkraftstoff vom Entscheidungspunkt bis zum Bestimmungsflug-
platz 1 und

Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch im Umfang von 5 %
des Streckenkraftstoffs vom Entscheidungspunkt bis zum Bestim-
mungsflugplatz 1 und

Ausweichkraftstoff für den Bestimmungsflugplatz 1, wenn ein solcher
Flugplatz erforderlich ist, und

Kraftstoff-Endreserve.

ii) Kommt bei einem Flug das Verfahren für einen vorher festgelegten
Punkt (PDP-procedure) zur Anwendung, muss der Kommandant sicher-
stellen, dass die am vorher festgelegten Punkt verbleibende ausfliegbare
Kraftstoffmenge mindestens der Gesamtmenge entspricht von

Streckenkraftstoff vom vorher festgelegten Punkt bis zum Bestim-
mungsflugplatz und

Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch vom vorher festgeleg-
ten Punkt bis zum Bestimmungsflugplatz, berechnet gemäß Anlage 1
zu OPS 1.255 Absatz 1.3, und

benötigter Kraftstoff gemäß Anlage 1 zu OPS 1.255 Absatz 3.1.d.

OPS 1.380

Absichtlich freigelassen

OPS 1.385

Gebrauch von Zusatzsauerstoff

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass Flugbesatzungsmitglieder, die wäh-
rend des Fluges Aufgaben wahrnehmen, die für die sichere Flugdurchführung
wesentlich sind, bei Kabinendruckhöhen von mehr als 10 000 ft für die über 30
Minuten hinausgehende Zeit und bei Kabinendruckhöhen von mehr als 13 000 ft
ununterbrochen Zusatzsauerstoff nehmen.
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OPS 1.390

Kosmische Strahlung

a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Belastung durch kosmische Strahlung wäh-
rend des Fluges zu berücksichtigen, der jedes Besatzungsmitglied in seiner
Dienstzeit (einschließlich Positionierungsflügen) ausgesetzt ist, und hat für
Besatzungsmitglieder, deren jährliche Strahlenbelastung 1 mSv übersteigen
könnte, folgende Maßnahmen zu treffen:

1. Ermittlung ihrer Strahlenbelastung;

2. Berücksichtigung der ermittelten Strahlenbelastung bei der Erstellung der
Dienstpläne, um die Strahlendosis der stark belasteten Besatzungsmitglie-
der zu verringern;

3. Unterrichtung der betroffenen Besatzungsmitglieder über die mit ihrer Ar-
beit verbundenen Gesundheitsrisiken;

4. Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Dienstpläne für weibliche Besat-
zungsmitglieder, sobald sie den Luftfahrtunternehmer über eine vorlie-
gende Schwangerschaft unterrichtet haben, so gestaltet werden, dass die
Äquivalentdosis, der der Fötus ausgesetzt ist, so niedrig gehalten wird, wie
dies vernünftigerweise erreichbar ist; in jedem Fall ist sicherzustellen, dass
die Strahlendosis während der verbleibenden Zeit der Schwangerschaft
1 mSv nicht übersteigt;

5. Maßnahmen, um sicherzustellen, dass für Besatzungsmitglieder, die einer
hohen Strahlenbelastung ausgesetzt sein könnten, individuelle Aufzeich-
nungen geführt werden. Diese Strahlenbelastungen sind den betroffenen
Personen jährlich sowie bei Verlassen des Luftfahrtunternehmens mitzu-
teilen.

b) 1. Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in Höhen oberhalb 15 000 m
(49 000 ft) nur betreiben, wenn die in OPS 1.680 Buchstabe a Nummer 1
aufgeführte Ausrüstung betriebsfähig ist oder das in OPS 1.680 Buchstabe
a Nummer 2 genannte Verfahren eingehalten wird.

2. Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot
hat bei Überschreiten der im Betriebshandbuch angegebenen Dosisgren-
zwerte für kosmische Strahlung so bald wie möglich den Sinkflug einzu-
leiten.

OPS 1.395

Bodenannäherung

Wird eine gefährliche Annäherung an den Boden durch ein Flugbesatzungsmit-
glied festgestellt oder durch die Bodenannäherungswarnanlage gemeldet, hat der
Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot für sofor-
tige Abhilfe zu sorgen, um sichere Flugbedingungen herzustellen.

OPS 1.398

Einsatz einer bordseitigen Kollisionsschutzanlage (ACAS)

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren vorzusehen, um zu gewährleisten, dass

a) eine eingebaute und betriebsfähige bordseitige Kollisionsschutzanlage wäh-
rend des Fluges in einer Betriebsart verwendet wird, die die Ausgabe von
Reaktionsempfehlungen ermöglicht, es sei denn, dies wäre den zum gege-
benen Zeitpunkt herrschenden Umständen nicht angemessen,

b) der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot bei
Feststellung einer unzulässigen Annäherung an ein anderes Luftfahrzeug
durch die bordseitige Kollisionsschutzanlage sicherstellt, dass Korrekturmaß-
nahmen gemäß den Reaktionsempfehlungen unverzüglich eingeleitet werden,
es sei denn, dies würde die Sicherheit des Luftfahrzeugs bedrohen,

die Korrekturmaßnahmen

i) dürfen niemals in die entgegengesetzte Richtung zur Reaktionsempfeh-
lung gehen,
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ii) müssen der in der Reaktionsempfehlung vorgegebenen Richtung folgen,
selbst wenn dies im Widerspruch zu einem vertikalen Element einer An-
weisung des Flugverkehrskontrolldienstes steht,

iii) müssen die Reaktionsempfehlung mit möglichst geringem Aufwand um-
setzen.

c) Vorgaben für die Kommunikation ACAS-Flugverkehrskontrolle festgelegt
werden,

d) das Luftfahrzeug nach Beendigung der Konfliktsituation unverzüglich zu den
Bedingungen zurückkehrt, die in den Anweisungen oder der Freigabe des
Flugverkehrskontrolldienstes vorgegeben waren.

OPS 1.400

Anflug- und Landebedingungen

Der Kommandant hat sich vor Beginn des Landeanflugs zu vergewissern, dass
das Wetter am Flugplatz und der Zustand der zu benutzenden Piste nach den
vorliegenden Informationen unter Berücksichtigung der Flugleistungsangaben im
Betriebshandbuch einem sicheren Anflug, einer sicheren Landung oder einem
sicheren Fehlanflug nicht entgegenstehen.

OPS 1.405

Beginn und Fortsetzung des Anflugs

a) Der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot
darf ungeachtet der gemeldeten Pistensichtweite/Sicht einen Instrumentenan-
flug beginnen, jedoch den Anflug nicht über das Voreinflugzeichen oder eine
gleichwertige Position hinaus fortsetzen, wenn die gemeldete
Pistensichtweite/Sicht geringer ist als die anzuwendenden Mindestwerte
(vgl. OPS 1.192).

b) Wird die Pistensichtweite nicht gemeldet, darf die gemeldete Sicht nach An-
lage 1 zu OPS 1.430 Buchstabe h in einen Wert für die Pistensichtweite
umgerechnet werden.

c) Fällt die gemeldete Pistensichtweite/Sicht nach Passieren des Voreinflugzei-
chens oder einer gleichwertigen Position gemäß Buchstabe a unter den anzu-
wendenden Mindestwert, darf der Anflug bis zur Entscheidungshöhe über
MSL (DA) oder über der Schwelle (DH) oder zur Sinkflugmindesthöhe
über MSL (MDA) oder über der Schwelle (MDH) fortgesetzt werden.

d) Ist kein Voreinflugzeichen oder keine gleichwertige Position vorhanden, hat
der Kommandant oder der mit der Durchführung des Fluges betraute Pilot im
Endanflug vor Unterschreiten einer Höhe über dem Flugplatz von 1 000 ft
über die Fortsetzung oder über den Abbruch des Anflugs zu entscheiden. Ist
eine Sinkflugmindesthöhe von 1 000 ft oder mehr über dem Flugplatz vorge-
sehen, hat der Luftfahrtunternehmer für jedes Anflugverfahren eine Höhe
festzulegen, unterhalb deren der Anflug nicht fortgesetzt werden darf, wenn
die Pistensichtweite/Sicht geringer ist als die anzuwendenden Mindestwerte.

e) Der Anflug darf unterhalb der Entscheidungshöhe oder der Sinkflugmindest-
höhe fortgesetzt und die Landung durchgeführt werden, sofern die erforder-
lichen Sichtmerkmale in dieser Höhe feststellbar sind und danach erkennbar
bleiben.

f) Die Pistensichtweite in der Aufsetzzone ist immer ausschlaggebend. Falls
gemeldet und relevant, ist die Pistensichtweite im Mittelabschnitt der Lande-
bahn und am Stoppende der Piste ebenfalls ausschlaggebend. Die Mindest-
pistensichtweite für den Mittelabschnitt beträgt 125 m oder entspricht der für
die Aufsetzzone erforderlichen Pistensichtweite, falls diese geringer ist; für
das Stoppende beträgt sie 75 m. Für Flugzeuge, die mit einem System zur
Steuerung oder zur Kontrolle des Ausrollens ausgerüstet sind, beträgt die
Mindestpistensichtweite für den Mittelabschnitt 75 m.

Anmerkung: „Relevant“ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Teil
der Piste, der während der Hochgeschwindigkeitsphase nach dem
Aufsetzen bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 60 Knoten
benutzt wird.
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OPS 1.410

Betriebsverfahren — Flughöhe über der Schwelle

Der Luftfahrtunternehmer hat für die Durchführung von Präzisionsanflügen Be-
triebsverfahren festzulegen, die sicherstellen, dass das Flugzeug in Landekonfi-
guration und Landefluglage die Schwelle in einer sicheren Höhe überfliegt.

OPS 1.415

Bordbuch

Der Kommandant hat sicherzustellen, dass die Eintragungen in das Bordbuch
erfolgen.

OPS 1.420

Meldung besonderer Ereignisse

a) Begriffsbestimmungen

1. „Störung“: Ein anderes Ereignis als ein Unfall, das mit dem Betrieb eines
Luftfahrzeugs zusammenhängt und den sicheren Betrieb beeinträchtigt
oder beeinträchtigen könnte.

2. „Schwere Störung“: Ein Ereignis, dessen Umstände darauf hindeuten, dass
sich beinahe ein Unfall ereignet hätte.

3. „Unfall“: Ein Ereignis beim Betrieb eines Luftfahrzeugs vom Beginn des
Anbordgehens von Personen mit Flugabsicht bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem diese Personen das Luftfahrzeug wieder verlassen haben, wenn hier-
bei

i) eine Person tödlich oder schwer verletzt worden ist durch

A) Anwesenheit an Bord eines Luftfahrzeugs oder

B) unmittelbare Berührung mit dem Luftfahrzeug oder einem seiner
Teile, auch wenn sich dieser Teil vom Luftfahrzeug gelöst hat,
oder

C) unmittelbare Einwirkung des Turbinen- oder Propellerstrahls eines
Luftfahrzeugs,

es sei denn, dass der Geschädigte sich diese Verletzungen selbst zu-
gefügt hat oder diese ihm von einer anderen Person zugefügt worden
sind oder eine andere von dem Unfall unabhängige Ursache haben,
oder dass es sich um Verletzungen von unbefugt mitfliegenden Perso-
nen handelt, die sich außerhalb der den Fluggästen und Besatzungs-
mitgliedern normalerweise zugänglichen Räumen verborgen hatten,
oder

ii) das Luftfahrzeug oder die Luftfahrzeugzelle einen Schaden erlitten hat
und dadurch der Festigkeitsverband der Luftfahrzeugzelle, die Flug-
leistungen oder die Flugeigenschaften beeinträchtigt sind und die Be-
hebung dieses Schadens in aller Regel eine große Reparatur oder einen
Austausch des beschädigten Luftfahrzeugbauteils erfordern würde, es
sei denn, dass nach einem Triebwerkschaden oder Triebwerksausfall
die Beschädigung des Luftfahrzeugs begrenzt ist auf das betroffene
Triebwerk, seine Verkleidung oder sein Zubehör, oder dass der Scha-
den an einem Luftfahrzeug begrenzt ist auf Schäden an Propellern,
Flügelspitzen, Funkantennen, Bereifung, Bremsen, Beplankung oder
auf kleinere Einbeulungen oder Löcher in der Außenhaut, oder

iii) das Luftfahrzeug vermisst wird oder nicht zugänglich ist.

b) Meldung von Störungen. Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für die
Meldung von Störungen festzulegen, die den nachstehend beschriebenen Ver-
antwortlichkeiten und den in Buchstabe d beschriebenen Umständen Rech-
nung tragen.

1. In OPS 1.085 Buchstabe b sind die Verantwortlichkeiten der Besatzungs-
mitglieder für die Meldung von Störungen, die die sichere Durchführung
eines Fluges gefährden oder gefährden könnten, festgelegt.
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2. Der Kommandant des Flugzeugs oder der Luftfahrtunternehmer hat der
Luftfahrtbehörde einen Bericht über jede Störung vorzulegen, die die si-
chere Durchführung eines Fluges gefährdet oder gefährden könnte.

3. Die Berichte sind innerhalb von 72 Stunden nach Feststellung der Störung
abzugeben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände dies verhindern.

4. Der Kommandant hat sicherzustellen, dass alle bekannten oder vermuteten
technischen Mängel und alle Überschreitungen technischer Grenzwerte, die
auftraten, während er für den Flug verantwortlich war, im technischen
Bordbuch aufgezeichnet werden. Wenn der Mangel oder die Überschrei-
tung technischer Grenzwerte die sichere Durchführung eines Fluges ge-
fährdet oder gefährden könnte, muss der Kommandant außerdem gemäß
Nummer 2 die Vorlage eines Berichts bei der Luftfahrtbehörde einleiten.

5. Hat eine Störung, die nach Nummer 1, 2 oder 3 gemeldet wurde, ihre
Ursache in einem Ausfall, einer Funktionsstörung oder einem Mangel des
Flugzeugs, seiner Ausrüstung oder eines Teils der Bodenausrüstung oder
hängt sie damit zusammen oder beeinträchtigt sie tatsächlich oder mögli-
cherweise die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit des Flugzeugs, muss
der Luftfahrtunternehmer außerdem die für die Konstruktion verantwort-
liche Organisation oder den Zulieferer oder gegebenenfalls die für die
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zuständige Organisation zum glei-
chen Zeitpunkt unterrichten, zu dem der Bericht der Luftfahrtbehörde vor-
gelegt wird.

c) Meldung von Unfällen und schweren Störungen

Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für die Meldung von Unfällen und
schweren Störungen festzulegen, die den nachstehend beschriebenen Verant-
wortlichkeiten und den in Buchstabe d beschriebenen Umständen Rechnung
tragen.

1. Der Kommandant hat dem Luftfahrtunternehmer alle Unfälle und schweren
Störungen zu melden, die sich ereignet haben, während er für den Flug
verantwortlich war. Ist der Kommandant außerstande, die Meldung vorzu-
nehmen, wird diese Aufgabe von einem anderen Besatzungsmitglied über-
nommen, das dazu in der Lage ist, wobei der vom Luftfahrtunternehmer
festgelegten Verantwortungshierarchie Rechnung zu tragen ist.

2. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Luftfahrtbehörde im
Sitzstaat des Luftfahrtunternehmers oder anderenfalls die nächste geeignete
Luftfahrtbehörde und alle anderen Stellen, deren Unterrichtung durch den
Sitzstaat des Luftfahrtunternehmers vorgeschrieben ist, auf schnellstmög-
lichem Wege über alle Unfälle und schwerwiegenden Störungen unterrich-
tet werden; im Falle von Unfällen muss die Unterrichtung auf jeden Fall
erfolgen, bevor das Flugzeug bewegt wird, sofern nicht außergewöhnliche
Umstände dies verhindern.

3. Der Kommandant eines Flugzeugs oder der Luftfahrtunternehmer hat der
Luftfahrtbehörde im Sitzstaat des Luftfahrtunternehmers binnen 72 Stun-
den nach einem Unfall oder einer schweren Störung einen Bericht vorzu-
legen.

d) Besondere Berichte

Vorkommnisse, für die besondere Melde- und Berichtsverfahren gelten, sind
nachstehend beschrieben.

1. Störungen im Flugverkehr. Der Kommandant hat der zuständigen Flug-
sicherungsdienststelle die Störung unverzüglich zu melden und ihr seine
Absicht mitzuteilen, nach dem Ende des Fluges einen Bericht über eine
Störung im Flugverkehr vorzulegen, wenn das Flugzeug während des
Fluges gefährdet wurde durch

i) einen Fastzusammenstoß mit einem anderen Luftfahrzeug,

ii) fehlerhafte Flugverkehrsverfahren oder eine Nichteinhaltung der anzu-
wendenden Verfahren durch die Flugverkehrsdienste oder eine Flug-
besatzung,

iii) ein Versagen der Einrichtungen der Flugverkehrsdienste.

Außerdem hat der Kommandant die Störung der Luftfahrtbehörde zu mel-
den.

2. Ausweichempfehlung der bordseitigen Kollisionsschutzanlage. Der Kom-
mandant hat die zuständige Flugsicherungsdienststelle zu unterrichten und
der Luftfahrtbehörde einen ACAS-Bericht vorzulegen, wenn während des
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Fluges ein Flugmanöver aufgrund einer ACAS-Ausweichempfehlung
durchgeführt wurde.

3. Gefahr durch Vögel und Vogelschlag

i) Der Kommandant hat unverzüglich die örtliche Flugsicherungsdienst-
stelle zu unterrichten, sobald eine mögliche Gefahr durch Vögel wahr-
genommen wird.

ii) Bemerkt der Kommandant einen Vogelschlag, so legt er der Luftfahrt-
behörde nach der Landung einen schriftlichen Bericht über Vogelschlag
vor, wenn das Flugzeug, für das er verantwortlich ist, durch diesen
Vogelschlag erheblich beschädigt wurde oder eine wesentliche Funk-
tion ausgefallen ist oder gestört wurde. Wird der Vogelschlag festge-
stellt, wenn der Kommandant nicht verfügbar ist, so ist der Luftfahrt-
unternehmer für die Vorlage des Berichts verantwortlich.

4. Unfälle und Zwischenfälle mit gefährlichen Gütern. Der Luftfahrtunterneh-
mer hat Unfälle und Zwischenfälle mit gefährlichen Gütern der Luftfahrt-
behörde und der zuständigen Behörde des Staates zu melden, in dem sich
der Zwischenfall oder Unfall ereignet hat, wie in Anlage 1 zu OPS 1.1225
vorgesehen. Der erste Bericht ist innerhalb von 72 Stunden nach dem
betreffenden Ereignis zu übermitteln, wenn dies nicht durch außergewöhn-
liche Umstände verhindert wird, und muss die zu diesem Zeitpunkt be-
kannten Einzelheiten enthalten. Wenn nötig, ist so bald wie möglich ein
Folgebericht abzufassen, um etwaige Zusatzinformationen
nachzuliefern. (Siehe auch OPS 1.1225).

5. Widerrechtliche Eingriffe. Nach einem widerrechtlichen Eingriff an Bord
eines Flugzeugs hat der Kommandant oder, in dessen Abwesenheit, der
Luftfahrtunternehmer so bald wie möglich der örtlichen Behörde und der
Luftfahrtbehörde des Sitzstaats des Luftfahrtunternehmers einen Bericht
vorzulegen (siehe auch OPS 1.1245).

6. Potenziell gefährliche Situationen. Der Kommandant hat die zuständige
Flugsicherungsdienststelle so bald wie möglich zu benachrichtigen, wenn
während des Fluges eine potenzielle gefährliche Situation wie Unregel-
mäßigkeiten einer Boden- oder Navigationseinrichtung, eine extreme Wet-
tererscheinung oder eine Vulkanaschewolke angetroffen wird.

OPS 1.425

Reserviert
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Anlage 1 zu OPS 1.255

Kraftstoff

Das Luftfahrtunternehmen muss die Grundsätze für seinen Umgang mit Kraft-
stoff, einschließlich der Berechnung der beim Abflug an Bord mitzuführenden
Kraftstoffmenge, auf folgende Planungskriterien stützen:

1. Grundsätzliches Verfahren

Die beim Start an Bord mitzuführende ausfliegbare Kraftstoffmenge muss
umfassen:

1.1. den Rollkraftstoff, dessen Menge nicht geringer sein darf als die Kraftstoff-
menge, die voraussichtlich vor dem Start verbraucht wird. Hierbei sind die
jeweiligen Bedingungen am Startflugplatz und der APU-Verbrauch zu be-
rücksichtigen.

1.2. den Streckenkraftstoff, einschließlich:

a) den Kraftstoff für Start und Steigflug vom Niveau des Flugplatzes bis
zur Anfangsreiseflughöhe unter Berücksichtigung der voraussichtlichen
Flugbahn während des Starts, und

b) den Kraftstoff vom obersten Punkt des Steigflugs bis zum obersten
Punkt des Sinkflugs einschließlich etwaiger Zwischensteigflüge/-sinkf-
lüge, und

c) den Kraftstoff vom obersten Punkt des Sinkflugs bis zu dem Punkt, an
dem der Anflug eingeleitet wird, unter Berücksichtigung des voraus-
sichtlichen Landeverfahrens, und

d) den Kraftstoff für Anflug und Landung am Bestimmungsflugplatz.

1.3. den Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch, es sei denn, in Ab-
satz 2 „Reduzierung des Kraftstoffs für unvorhergesehenen Mehrverbrauch“
ist etwas anderes geregelt, je nachdem, welcher Wert über den nachstehen-
den Buchstaben a oder b liegt:

a) entweder

i) 5 % des geplanten Streckenkraftstoffs oder im Fall einer Umplanung
während des Fluges 5 % des Streckenkraftstoffs für den verbleib-
enden Teil des Fluges oder

ii) mindestens 3 % des geplanten Streckenkraftstoffs oder im Fall einer
Umplanung während des Fluges 3 % des Streckenkraftstoffs für den
Rest des Fluges, vorausgesetzt, ein Streckenausweichflugplatz ge-
mäß Anlage 2 zu OPS 1.255 ist vorhanden, oder

iii) die ausreichende Kraftstoffmenge für 20 Minuten Flugzeit, ausge-
hend vom geplanten Streckenkraftstoffverbrauch, sofern der Luft-
fahrtunternehmer ein Überwachungsprogramm für den Kraftstoffver-
brauch der einzelnen Luftfahrzeuge aufgestellt hat und gültige Daten
verwendet, die durch ein derartiges Programm zur Kraftstoffberech-
nung ermittelt wurden, oder

iv) eine bestimmte entsprechend einer von der Luftfahrtbehörde geneh-
migten Statistikmethode berechnete Kraftstoffmenge, die eine ange-
messene statistische Abdeckung der Abweichung des tatsächlichen
Streckenkraftstoffverbrauchs von der geplanten Menge abdeckt. Mit
dieser Methode wird der Kraftstoffverbrauch bei jeder Kombination
von Städtepaaren/Luftfahrzeug überwacht, und der Luftfahrtunter-
nehmer verwendet diese Daten für eine statistische Analyse zur Be-
rechnung des Kraftstoffs für unvorhergesehenen Mehrverbrauch bei
der betreffenden Kombination Städtepaar/Luftfahrzeug.

b) Die erforderliche Kraftstoffmenge für einen Horizontalflug von 5 Minu-
ten bei 1 500 Fuß (450 m) über dem Bestimmungsflugplatz unter Stan-
dardbedingungen.

1.4. Ausweichkraftstoff, der:

a) Folgendes enthalten muss:

i) Kraftstoff für einen Fehlanflug aus der anwendbaren MDA/DH am
Bestimmungsflugplatz bis zur Höhe des Fehlanflugs unter Berück-
sichtigung des gesamten Fehlanflugverfahrens, und
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ii) Kraftstoff für den Steigflug von der Höhe des Fehlanflugs bis zur
Reiseflughöhe unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Aus-
gangsflugbahn, und

iii) Kraftstoff für den Reiseflug vom obersten Punkt des Steigflugs zum
obersten Punkt des Sinkflugs unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Flugbahn, und

iv) Kraftstoff für den Sinkflug vom obersten Punkt des Sinkflugs bis zu
dem Punkt, an dem der Anflug eingeleitet wird, unter Berücksich-
tigung des voraussichtlichen Landeverfahrens, und

v) den Kraftstoff für die Durchführung von Anflug und Landung am
Ausweich-Zielflugplatz, der gemäß OPS 1.295 ausgewählt wurde.

b) sind gemäß OPS 1.295 Buchstabe d zwei Ausweich-Zielflugplätze erfor-
derlich, muss die Kraftstoffmenge ausreichen bis zu dem Ausweich-Ziel-
flugplatz, für den mehr Ausweich-Kraftstoff benötigt wird.

1.5. Kraftstoff-Endreserve mit folgendem Umfang:

a) bei Flugzeugen mit Kolbentriebwerken die Kraftstoffmenge für eine
Flugdauer von 45 Minuten, oder

b) bei Flugzeugen mit Turbinentriebwerken die Kraftstoffmenge für einen
Horizontalflug von 30 Minuten bei 1 500 Fuß (450 m) über dem Niveau
des Flugplatzes bei Standardbedingungen, berechnet für die voraussicht-
liche Masse bei Landung am Ausweich-Bestimmungsflugplatz oder am
Bestimmungsflugplatz, wenn kein Ausweich-Bestimmungsflugplatz er-
forderlich ist.

1.6. Mindestmenge an zusätzlichem Kraftstoff,

a) um bei einem Triebwerksausfall oder Druckverlust einen entsprechenden
Abstieg des Luftfahrzeugs und seinen Weiterflug zu einem geeigneten
Ausweich-Flugplatz zu ermöglichen, je nachdem, wofür die größere
Menge Kraftstoff erforderlich ist, und unter der Annahme, dass die ge-
nannten Probleme am ungünstigsten Punkt der Flugstrecke auftreten,
und

i) über dem Niveau dieses Flugplatzes einen Horizontalflug von 15
Minuten bei 1 500 Fuß (450 m) und Standardbedingungen auszu-
führen, und

ii) Anflug und Landung durchzuführen,

es sei denn, zusätzlicher Kraftstoff ist nur erforderlich, wenn die gemäß
Absätze 1.2 bis 1.5 oben berechnete Mindestkraftstoffmenge für diese
Fälle nicht ausreichend ist, und

b) bei Flügen ohne Ausweichzielflugplatz für 15 Minuten in 1 500 Fuß
(450 m) über Niveau des Zielflugplatzes Warteschleifen bei Standard-
bedingungen zu fliegen.

1.7. Extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird.

2. Verfahren zur Reduzierung des Kraftstoffs für unvorhergesehenen Mehrver-
brauch (RCF-Verfahren)

Umfassen die Kraftstoffberechnungsgrundsätze eines Luftfahrtunternehmens
Flugvorbereitungsplanungen für einen Bestimmungsflugplatz 1 (kommer-
zielles Ziel) mit einem Verfahren zur Reduzierung des Kraftstoffs für un-
vorhergesehenen Mehrverbrauch unter Verwendung eines Entscheidungs-
punktes entlang der Strecke und eines Bestimmungsflugplatzes 2 (wahlwei-
ses Betankungsziel), muss die beim Start an Bord mitgeführte Menge Kraft-
stoff größer sein als gemäß 2.1 oder 2.2 unten:

2.1. Die Summe aus:

a) Rollkraftstoff und

b) Streckenkraftstoff bis zum Bestimmungsflugplatz 1 über den Entschei-
dungspunkt und

c) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch mindestens im Umfang
von 5 % des voraussichtlichen Kraftstoffverbrauchs vom Entscheidungs-
punkt bis zum Bestimmungsflugplatz 1 und

d) Ausweichkraftstoff oder kein Ausweichkraftstoff, wenn der Entschei-
dungspunkt weniger als sechs Stunden vom Bestimmungsflugplatz 1
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entfernt liegt und die Anforderungen von OPS 1.295 Buchstabe c Num-
mer 1 Ziffer ii erfüllt sind, und

e) Kraftstoff-Endreserve, und

f) zusätzlicher Kraftstoff, und

g) extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird.

2.2. Die Summe aus:

a) Rollkraftstoff und

b) Streckenkraftstoff bis zum Bestimmungsflugplatz 2 über den Entschei-
dungspunkt und

c) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch im Umfang von bzw.
mindestens der gemäß Unterabsatz 1.3 oben vom Startflugplatz zum
Bestimmungsflugplatz 2 berechneten Menge, und

d) Ausweichkraftstoff, wenn ein Bestimmungsausweichflugplatz 2 gefor-
dert wird, und

e) Kraftstoff-Endreserve, und

f) zusätzlicher Kraftstoff, und

g) extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird.

3. Verfahren für einen vorher festgelegten Punkt (PDP-Verfahren)

Umfassen die Kraftstoffberechnungsgrundsätze eines Luftfahrtunternehmens
Flugvorbereitungsplanungen für einen Ausweichbestimmungsflugplatz und
bedingt die Entfernung zwischen dem Bestimmungsflugplatz und dem Aus-
weichbestimmungsflugplatz, dass der Flug nur über einen vorher festge-
legten Punkt zu einem dieser Flugplätze geleitet werden kann, muss die
Menge des beim Start an Bord mitgeführten ausfliegbaren Kraftstoffs grö-
ßer sein als gemäß den Absätzen 3.1 oder 3.2 unten:

3.1. Die Summe aus:

a) Rollkraftstoff und

b) Streckenkraftstoff vom Startflugplatz zum Bestimmungsflugplatz über
den vorher festgelegten Punkt, und

c) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch, berechnet gemäß Un-
terabsatz 1.3 oben, und

d) zusätzlichen Kraftstoff, falls erforderlich, aber mindestens:

i) bei Flugzeugen mit Kolbentriebwerken Kraftstoffmenge für eine
Flugdauer von 45 Minuten plus 15 % der geplanten Flugzeit auf
Reiseflughöhe oder zwei Stunden, je nachdem, bei welchem von
beiden die Menge geringer ist, oder

ii) bei Flugzeugen mit Turbinentriebwerken Kraftstoffmenge für eine
Flugdauer von zwei Stunden bei Normalverbrauch in Reisegeschwin-
digkeit über dem Bestimmungsflugplatz.

Diese Menge sollte nicht geringer sein als die Kraftstoff-Endreserve, und

e) extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird, oder

3.2. Die Summe aus:

a) Rollkraftstoff und

b) Streckenkraftstoff vom Startflugplatz zum Ausweichzielflugplatz über
den vorher festgelegten Punkt, und

c) Kraftstoff für unvorhergesehenen Mehrverbrauch, berechnet gemäß Un-
terabsatz 1.3 oben, und

d) zusätzlichen Kraftstoff, falls erforderlich, aber mindestens:

i) Bei Flugzeugen mit Kolbentriebwerken: Kraftstoffmenge für eine
Flugdauer von 45 Minuten, oder

ii) Bei Flugzeugen mit Turbinentriebwerken: Kraftstoffmenge für einen
Horizontalflug von 30 Minuten bei 1 500 Fuß (450 m) über dem
Bestimmungsflugplatz unter Standardbedingungen.
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Diese Menge sollte nicht geringer sein als die Kraftstoff-Endreserve, und

e) extra Kraftstoff, wenn dies vom Kommandanten gefordert wird.

4. Verfahren für einen abgelegenen Flugplatz

Umfassen die Kraftstoffberechnungsgrundsätze eines Luftfahrtunternehmens
Flugvorbereitungsplanungen für einen abgelegenen Flugplatz, ist der letzt-
mögliche Punkt für ein Ausweichen zu einem verfügbaren Streckenaus-
weichflugplatz als vorher festgelegter Punkt zu verwenden. Siehe Absatz
3 oben.
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Anlage 2 zu OPS 1.255

Kraftstoff

Lage des 3 %-Streckenausweichflugplatzes zwecks Reduzierung des Kraftstoffs
für unvorhergesehenen Mehrverbrauch auf 3 % (vgl. Anlage 1 zu OPS 1.255 Ab-
satz 1.3 Buchstabe a Ziffer ii und OPS 1.192).

Der 3 %-Streckenausweichflugplatz muss auf einem Kreisbogen mit einem Ra-
dius von 20 % der Flugplan-Gesamtentfernung liegen, der Mittelpunkt des Krei-
ses auf der geplanten Strecke in einer Entfernung von 25 % der Flugplan-Ge-
samtentfernung vom Bestimmungsflugplatz oder mindestens 20 % der Flugplan-
Gesamtentfernung zuzüglich 50 nm, je nachdem, welcher Wert größer ist — alle
Entfernungen sind bei Windstille zu berechnen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1

Lage des 3 %-Streckenausweichflugplatzes zwecks Reduzierung des
Kraftstoffs für unvorhergesehenen Mehrverbrauch auf 3 %
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Anlage 1 zu OPS 1.270

Verstauen von Gepäck und Fracht

Bei der Festlegung von Verfahren zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen
und sicheren Verstauens des Handgepäcks und der Fracht hat der Luftfahrtunter-
nehmer Folgendes zu berücksichtigen:

1. Jeder in die Kabine mitgenommene Gegenstand ist so unterzubringen, dass er
ausreichend gegen Bewegung gesichert ist.

2. Auf oder neben den Stauräumen angegebene Massegrenzen dürfen nicht über-
schritten werden.

3. Stauräume unter Sitzen dürfen nur benutzt werden, wenn die Sitze mit einer
Rückhaltestange ausgerüstet sind und das Gepäck von einer solchen Größe ist,
dass es ordnungsgemäß von dieser Vorrichtung zurückgehalten werden kann.

4. Gegenstände dürfen nicht in Toiletten verstaut werden. Sie dürfen gegen
Trennwände nur gelehnt werden, wenn die Gegenstände ausreichend gegen
Bewegung nach vorn, zur Seite oder nach oben gesichert sind und die Trenn-
wände mit einer Beschriftung versehen sind, aus der die Höchstmasse des
Gepäcks ersichtlich ist.

5. Gepäck- und Frachtstücke, die in Gepäckfächern untergebracht werden, dürfen
nur so groß sein, dass sie ein sicheres Verriegeln der Klappen nicht verhin-
dern.

6. Gepäck- und Frachtstücke dürfen nicht an Stellen untergebracht werden, an
denen sie den Zugang zur Notausrüstung behindern können.

7. Vor dem Start, vor der Landung und wenn die Zeichen zum Anlegen der
Sicherheitsgurte eingeschaltet werden oder das Anlegen auf andere Weise
angeordnet wird, ist zu kontrollieren, dass das Gepäck so verstaut ist, dass
es eine Räumung des Flugzeugs nicht behindern oder durch Herabfallen oder
eine andere Bewegung Verletzungen hervorrufen kann, wobei die jeweilige
Flugphase zu berücksichtigen ist.
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Anlage 1 zu OPS 1.305

Betanken oder Enttanken, während Fluggäste einsteigen, sich an Bord
befinden oder aussteigen

Der Luftfahrtunternehmer hat Betriebsverfahren für das Betanken und Enttanken,
während Fluggäste einsteigen, sich an Bord befinden oder aussteigen, festzule-
gen, die sicherstellen, dass folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

1. Eine geschulte Person muss sich während des Tankvorgangs an einem fest-
gelegten Platz aufhalten, wenn sich Fluggäste an Bord befinden. Diese Per-
son muss in der Lage sein, die Notverfahren bezüglich des Brandschutzes
und der Brandbekämpfung durchzuführen, den Sprechverkehr auszuüben
sowie eine Räumung einzuleiten und zu lenken,

2. zwischen dem Bodenpersonal, das das Betanken überwacht, und dem ge-
schulten Personal an Bord des Flugzeugs muss eine Zweiweg-Verbindung
durch die interne Bordsprechanlage des Flugzeugs oder durch andere ge-
eignete Mittel hergestellt und aufrechterhalten werden,

3. die Besatzung, sonstiges Personal und Fluggäste müssen darauf hingewiesen
werden, dass das Flugzeug be- oder enttankt wird,

4. die Zeichen zum Anlegen der Sicherheitsgurte müssen ausgeschaltet sein,

5. die Rauchverbotszeichen müssen eingeschaltet sein, ebenso die Innenbe-
leuchtung, um die Notausstiege erkennen zu können,

6. die Fluggäste müssen angewiesen werden, ihre Anschnallgurte zu lösen und
das Rauchen einzustellen,

7. es muss die gemäß OPS 1.990 erforderliche Mindestzahl von Besatzungs-
mitgliedern an Bord und für eine sofortige Noträumung bereit sein,

8. wenn das Vorhandensein von Kraftstoffdämpfen im Flugzeug festgestellt
wird oder eine andere Gefahr während des Be- oder Enttankens eintritt,
muss der Tankvorgang sofort abgebrochen werden,

9. der Bereich unter den Ausgängen, die für die Noträumung vorgesehen sind,
sowie die Bereiche für die Entfaltung der Notrutschen müssen freigehalten
werden, und

10. es müssen Vorkehrungen für eine sichere und schnelle Räumung des Flug-
zeugs getroffen werden.
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Anlage 1 zu OPS 1.311

Vorgeschriebene Mindestanzahl Flugbegleiter an Bord eines Luftfahrzeugs
während des Bodenbetriebs mit Fluggästen

Beim Betrieb gemäß OPS 1.311 hat der Luftfahrtunternehmer durch Einrichtung
entsprechender Betriebsverfahren Folgendes sicherzustellen:

1. die Stromversorgung des Luftfahrzeugs,

2. der leitende Flugbegleiter hat die Möglichkeit, die Räumung des Luftfahr-
zeugs einzuleiten oder mindestens ein Mitglied der Flugbesatzung ist im
Cockpit anwesend,

3. die Einsatzplätze und entsprechenden Aufgaben der Flugbegleiter sind im
Betriebshandbuch festgelegt und

4. den Flugbegleitern ist stets bewusst, dass sich Warte- und Beladungsfahrzeuge
an den und in der Nähe der Ausgänge(n) befinden.
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ABSCHNITT E

ALLWETTERFLUGBETRIEB

OPS 1.430

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen — Allgemeines

(Vgl. Anlage 1 (alt) und Anlage 1 (neu) zu OPS 1.430)

a1) Der Luftfahrtunternehmer muss für jeden anzufliegenden Flugplatz Be-
triebsmindestbedingungen festlegen, die die in Anlage 1 (alt) bzw. Anlage
1 (neu) angegebenen Werte nicht unterschreiten dürfen. Das Verfahren zur
Ermittlung der Betriebsmindestbedingungen muss den Anforderungen der
Luftfahrtbehörde genügen. Diese Betriebsmindestbedingungen dürfen ohne
ausdrückliche Genehmigung des Staates, auf dessen Gebiet der Flugplatz
gelegen ist, nicht die von ihm festgelegten Mindestbedingungen unter-
schreiten. Der Einsatz von HUD, HUDLS oder EVS kann den Betrieb
bei geringerer Sicht als normalerweise laut Flugplatz-Betriebsmindestbe-
dingungen vorgesehen ermöglichen. Staaten, die Flugplatz-Betriebsmin-
destbedingungen veröffentlichen, können auch Vorschriften für den Be-
trieb bei geringer Sicht im Hinblick auf den Einsatz von HUD oder
EVS veröffentlichen.

a2) Unbeschadet Absatz a1 oben ist die Berechnung von Betriebsmindestbe-
dingungen während des Fluges für einen nicht eingeplanten Ausweichflug-
platz und/oder für Anflüge mit EVS nach einem den Anforderungen der
Luftfahrtbehörde genügenden Verfahren durchzuführen.

b) Bei der Festlegung der Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen für den je-
weiligen Flugbetrieb hat der Luftfahrtunternehmer Folgendes zu berück-
sichtigen:

1. das Flugzeugmuster, die Flugleistungen und Flugeigenschaften des
Flugzeugs,

2. die Zusammensetzung der Flugbesatzung, ihre Qualifikation und Erfah-
rung,

3. die Abmessungen und Eigenschaften der zu benutzenden Piste,

4. die Eignung und Leistungsfähigkeit der verfügbaren optischen und
nicht optischen Bodenhilfen (vgl. Anlage 1 (neu) zu OPS 1.430 Tabelle
6a),

5. die zur Verfügung stehende Ausrüstung des Flugzeugs für die Naviga-
tion und/oder die Einhaltung der Flugbahn während des Starts, des
Anflugs, des Abfangens, des Aufsetzens, des Ausrollens und des Fehl-
anflugs,

6. die Hindernisse und notwendige Hindernisfreiheit für Anflug und Fehl-
anflug sowie für die Steigflugbereiche bei der Durchführung von Ver-
fahren für unvorhergesehene Fälle,

7. die Hindernisfreihöhe über NN oder über Grund für Instrumentenanf-
lugverfahren

8. die Hilfsmittel zur Bestimmung und Meldung der Wetterbedingungen
und

9. die beim Endanflug zu verwendende Flugtechnik.

c) Die in diesem Abschnitt genannten Flugzeugkategorien müssen nach dem
in Anlage 2 zu OPS 1.430 Buchstabe c genannten Verfahren festgelegt
werden.

d1) Alle Anflüge sind als stabilisierte Anflüge (SAp) durchzuführen, es sei
denn, die Luftfahrtbehörde hat für einen bestimmten Anflug auf eine be-
stimmte Landebahn anderes genehmigt.

d2) Alle Nichtpräzisionsanflüge sind als Landeanflug mit kontinuierlicher Sin-
krate (CDFA) durchzuführen, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat für
einen bestimmten Anflug auf eine bestimmte Landebahn anderes geneh-
migt. Bei Berechnung der Minima gemäß Anlage 1 (neu) stellt der Luft-
fahrtunternehmer sicher, dass die anwendbare Mindestpistensichtweite
(RVR) für Luftfahrzeuge Cat A/B um 200 m und für Luftfahrzeuge Cat
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C/D um 400 m verlängert wird, wenn Landeanflüge nicht im CDFA-Ver-
fahren geflogen werden, vorausgesetzt, der sich ergebende RVR/CMV-
Wert übersteigt 5 000 m nicht.

d3) Unbeschadet der Anforderungen von Absatz d2 oben kann die Luftfahrt-
behörde ein Luftfahrtunternehmen von der Anforderung der Verlängerung
der Pistensichtweite bei Anflügen ohne CDFA ausnehmen.

d4) Die in Absatz d3 beschriebenen Ausnahmen sind auf Orte zu beschränken,
an denen ein eindeutiges öffentliches Interesse besteht, den bestehenden
Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei Ausnahmen ist von der Erfahrung, dem
Ausbildungsprogramm und der Qualifikation der Flugbesatzungen des
Luftfahrtunternehmens auszugehen. Die Ausnahmen sind regelmäßig zu
überprüfen und möglichst bald zu beenden, wenn die Einrichtungen ver-
bessert wurden und die Anwendung des CDFA-Verfahrens zulassen.

e1) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass entweder Anlage 1 (alt)
oder Anlage 1 (neu) zu OPS 1.430 Anwendung findet. Der Luftfahrtunter-
nehmer muss jedoch dafür sorgen, dass Anlage 1 (neu) zu OPS 1.430
spätestens drei Jahre nach ihrer Veröffentlichung angewendet wird.

e2) Unbeschadet der Anforderungen in Absatz e1 oben kann die Luftfahrtbe-
hörde ein Luftfahrtunternehmen von der Auflage befreien, die Pistensicht-
weite über 1 500 m (Luftfahrzeuge Cat A/B) oder 2 400 m (Luftfahrzeuge
Cat C/D) zu erhöhen, wenn der Betrieb für eine bestimmte Landebahn
genehmigt wird, für die ein CDFA-Anflug nicht möglich ist, oder wenn
die Kriterien gemäß Absatz c von Anlage 1 (neu) zu OPS 1.430 nicht
eingehalten werden können.

e3) Die in Absatz e2 beschriebenen Ausnahmen sind auf Orte zu beschränken,
an denen ein eindeutiges öffentliches Interesse besteht, den bestehenden
Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei Ausnahmen ist von der Erfahrung, dem
Ausbildungsprogramm und der Qualifikation der Flugbesatzungen des
Luftfahrtunternehmens auszugehen. Die Ausnahmen sind regelmäßig zu
überprüfen und möglichst bald zu beenden, wenn die Einrichtungen ver-
bessert wurden und die Anwendung des CDFA-Verfahrens zulassen.

OPS 1.435

Begriffsbestimmungen

Die in diesem Abschnitt verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:

1. „Platzrundenanflug“: der Sichtanflugteil eines Instrumentenanflugs, in dem
ein Luftfahrzeug zur Landung auf eine Piste ausgerichtet wird, deren Lage
für einen Geradeausanflug nicht geeignet ist.

2. „Verfahren bei geringer Sicht (Low Visibility Procedures — LVP)“: an
einem Flugplatz angewandte Verfahren, um einen sicheren Betrieb bei Anf-
lügen nach Betriebsstufe I unter Standard, nach Betriebsstufe II bei Nichts-
tandardbedingungen, Betriebsstufe II und III (CAT II und CAT III) und
Starts bei geringer Sicht zu gewährleisten.

3. „Start bei geringer Sicht (Low Visibility Take-Off — LVTO)“: ein Start bei
einer Pistensichtweite von weniger als 400 m.

4. „Flugsteuerungssystem“: ein System, das ein automatisches und/oder ein
hybrides Landesystem einschließt.

5. „Ausfallunempfindliches Flugsteuerungssystem (Fail-Passive Flight Control
System)“: ein Flugsteuerungssystem, bei dessen Ausfall keine wesentliche
Änderung des Lastigkeitszustands des Flugzeugs oder keine wesentliche Ab-
lage von der Flugbahn oder der Fluglage eintritt, die Landung jedoch nicht
automatisch durchgeführt wird. Bei einem automatischen ausfallunempfind-
lichen Flugsteuerungssystem übernimmt nach dessen Ausfall der Pilot die
Steuerung des Flugzeugs.

6. „Betriebssicheres Flugsteuerungssystem (Fail-Operational Flight Control Sys-
tem)“: ein Flugsteuerungssystem, bei dessen Ausfall unterhalb der Alarm-
höhe der Anflug, das Abfangen und die Landung vollkommen automatisch
durchgeführt werden können. Bei einem Ausfall arbeitet das automatische
Landesystem wie ein ausfallunempfindliches System.

7. „Betriebssicheres hybrides Landesystem“: ein System, das aus einem ausfall-
unempfindlichen (fail-passive) automatischen Landesystem als Hauptsystem
und einem unabhängigen Führungssystem als Hilfssystem besteht, das dem
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Piloten die manuelle Fortsetzung der Landung nach Ausfall des Hauptsys-
tems ermöglicht.

8. „Sichtanflug“: ein Anflug, bei dem entweder ein Teil oder das gesamte
Instrumentenanflugverfahren nicht zu Ende geführt wird und der Anflug
mit Erdsicht erfolgt.

9. Landeanflug mit kontinuierlicher Sinkrate (CDFA). Besondere Technik, bei
der das Endanflugsegment eines Nichtpräzisions-Instrumentenanflugverfah-
rens mit kontinuierlicher Sinkrate geflogen wird, ohne Level-Off, aus einer
Höhe am oder über dem Endanflug-Fix bis zu einem Punkt ca. 15 m (50 ft)
über der Pistenschwelle oder dem Punkt, an dem das Abfangmanöver für den
jeweiligen Luftfahrzeugtyp beginnen sollte.

10. Stabilisierter Anflug (SAp). Anflug, der kontrolliert und angemessen im
Hinblick auf Konfiguration, Energie und Kontrolle der Flugbahn von einem
vorher festgelegten Punkt oder einer vorher festgelegten Höhe bis zu einem
Punkt 50 Fuß über der Pistenschwelle oder dem Punkt geflogen wird, an
dem das Abfangmanöver eingeleitet wird, wenn dieser höher liegt.

11. Head-Up Display (HUD). Anzeigesystem, bei dem Fluginformationen in das
vordere äußere Sichtfeld des Piloten projiziert werden und das die Sicht nach
außen nicht wesentlich einschränkt.

12. Head-Up Guidance Landing System (HUDLS). Gesamtes Bordsystem, das
den Piloten bei Anflug und Landung und/oder beim Durchstarten durch
Einblendung von Daten in sein Sichtfeld unterstützt. Es beinhaltet alle Sen-
soren, Computer, die Stromversorgung, Anzeigen und Kontrollen. Ein
HUDLS wird in der Regel für die Unterstützung beim Anflug bis zu Ent-
scheidungshöhen von 50 Fuß eingesetzt.

13. Hybrid Head-Up Display Landing System (Hybrid HUDLS). System, das
aus einem ausfallunempfindlichen (fail-passive) automatischen Landesystem
als Hauptsystem und einem unabhängigen HUD/HUDLS als Hilfssystem
besteht, das dem Piloten die manuelle Fortsetzung der Landung nach Ausfall
des Hauptsystems ermöglicht.

Anmerkung: In der Regel erfolgt die Unterstützung durch das unabhängige
HUD/HUDLS-Hilfssystem in Form von Befehlsinformationen,
sie kann jedoch auch in Form von Situations- (oder Ausweich-)
informationen erfolgen.

14. Enhanced Vision System (EVS). Elektronisches System zur Einblendung
eines Echtzeitbildes der Außensituation durch Bildsensoren.

15. Umgerechnete meteorologische Sicht (CMV). Wert (Äquivalent zur Pisten-
sichtweite — RVR), der auf der gemeldeten meteorologischen Sicht basiert,
umgerechnet gemäß den Anforderungen in diesem Unterabschnitt.

16. Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard. Präzisionsinstrumentenan-
flug mit Landung nach Betriebsstufe I unter Verwendung von DH Betriebs-
stufe I, bei geringerer Pistensichtweite als normalerweise für die anwendbare
DH üblich.

17. Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen. Präzisions-
instrumentenanflug und Landung nach Betriebsstufe II auf eine(r) Piste, bei
der einige oder alle der Befeuerungselemente gemäß ICAO Anhang 14 Prä-
zisionsinstrumentenanflug der Betriebsstufe II nicht zur Verfügung stehen.

18. GNSS-Landesystem (GLS). Anflug mit Hilfe erweiterter GNSS-Informatio-
nen zur Führung des Luftfahrzeugs aufgrund seiner lateralen und vertikalen
GNSS-Position. (Das System nutzt geometrische Höhenreferenzen für die
Neigung des Endanflugs.)

OPS 1.440

Flugbetrieb bei geringer Sicht — allgemeine Betriebsregeln

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.440)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II, nach
Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen oder nach Betriebsstufe III
nur durchführen, wenn

1. jedes betroffene Flugzeug für den Betrieb mit Entscheidungshöhen unter
200 ft oder ohne Entscheidungshöhe zugelassen und nach CS-AWO für
den Allwetterflugbetrieb ausgerüstet ist oder mit einer gleichwertigen Aus-
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rüstung versehen ist, die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde ent-
spricht,

2. zur Überwachung der Gesamtsicherheit dieses Flugbetriebs ein geeignetes
System zur Aufzeichnung des Erfolgs und Misserfolgs eines Anflugs und/oder
einer automatischen Landung eingerichtet und unterhalten wird,

3. der Flugbetrieb von der Luftfahrtbehörde genehmigt ist,

4. die Flugbesatzung aus mindestens 2 Piloten besteht und

5. die Entscheidungshöhe mittels eines Funkhöhenmessers ermittelt wird.

b) Der Luftfahrtunternehmer darf ohne Genehmigung der Luftfahrtbehörde keine
Starts bei geringer Sicht mit weniger als 150 m Pistensichtweite für Flugzeuge
der Kategorie A, B und C oder 200 m Pistensichtweite für Flugzeuge der
Kategorie D durchführen.

c) Der Luftfahrtunternehmer darf den Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter
Standard nur mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde durchführen.

OPS 1.445

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Flugplätze

a) Der Luftfahrtunternehmer darf für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III
nur einen Flugplatz benutzen, wenn dieser dafür von dem Staat, in dem der
Flugplatz gelegen ist, genehmigt wurde.

b) Der Luftfahrtunternehmer muss sich vergewissern, dass an Flugplätzen, an
denen Flugbetrieb bei geringer Sicht durchgeführt werden soll, hierfür Ver-
fahren (Low Visibility Procedures — LVP) festgelegt wurden und angewandt
werden.

OPS 1.450

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Schulung und Qualifikationen

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.450)

Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass vor Durchführung eines Starts
bei geringer Sicht und dem Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard, nach
Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen sowie nach Betriebsstufe II und III
oder Anflügen mit EVS:

1. jedes Flugbesatzungsmitglied

i) die in Anlage 1 vorgeschriebene Schulung und Überprüfung, einschließlich
der Schulung im Flugsimulator bis zu den Grenzwerten der
Pistensichtweite/CMV und Entscheidungshöhe, die der Genehmigung des
Luftfahrtunternehmers entsprechen, abgeschlossen hat und

ii) die nach Anlage 1 geforderten Qualifikationen besitzt,

2. die Schulung und Überprüfung nach einem ausführlichen, von der Luftfahrt-
behörde genehmigten und im Betriebshandbuch enthaltenen Lehrplan durch-
geführt wird. Diese Schulung ist zusätzlich zu der in OPS 1, Abschnitt N,
vorgeschriebenen Schulung durchzuführen, und

3. die Qualifikation der Flugbesatzung auf den Flugbetrieb und das Flugzeug-
muster abgestimmt ist.

OPS 1.455

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Betriebsverfahren

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.455)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren und Anweisungen für den Start bei
geringer Sicht, für Anflüge mit EVS, für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe I
unter Standard, nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen und den
Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III festzulegen. Diese Verfahren müssen
in das Betriebshandbuch aufgenommen werden und die entsprechenden Auf-
gaben der Flugbesatzungsmitglieder während des Rollens, des Starts, des
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Anflugs, des Abfangens, der Landung, des Ausrollens und des Fehlanflugs
enthalten.

b) Der Kommandant muss sich davon überzeugen, dass

1. der Betriebszustand der optischen und nichtoptischen Einrichtungen aus-
reicht, um einen Start bei geringer Sicht, einen Anflug mit EVS, einen
Anflug nach Betriebsstufe I unter Standard, nach Betriebsstufe II bei
Nichtstandardbedingungen oder nach Betriebsstufe II oder III zu beginnen,

2. nach den Meldungen der Flugverkehrsdienste entsprechende Verfahren für
geringe Sicht (Low Visibility Procedures — LVP) in Kraft sind, bevor ein
Start bei geringer Sicht oder ein Anflug nach Betriebsstufe I unter Stan-
dard, nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen oder nach Be-
triebsstufe II oder III begonnen wird, und

3. die Flugbesatzungsmitglieder ausreichend qualifiziert sind, bevor ein Start
bei geringer Sicht mit einer Pistensichtweite von weniger als 150 m für
Flugzeuge der Kategorie A, B und C oder 200 m für Flugzeuge der
Kategorie D, ein Anflug mit EVS, ein Anflug nach Betriebsstufe I unter
Standard, nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen oder nach
Betriebsstufe II oder III begonnen wird.

OPS 1.460

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Mindestausrüstung

a) Der Luftfahrtunternehmer hat in das Betriebshandbuch die Mindestausrüstung
aufzunehmen, die bei Beginn eines Starts bei geringer Sicht, eines Anflugs
nach Betriebsstufe I unter Standard, nach Betriebsstufe II bei Nichtstandard-
bedingungen, eines Anflugs mit EVS oder eines Anflugs nach Betriebsstufe II
oder III entsprechend dem Flughandbuch oder einer anderen genehmigten
Unterlage betriebsfähig sein muss.

b) Der Kommandant muss sich davon überzeugen, dass das Flugzeug und die
für den jeweilig durchzuführenden Betrieb erforderlichen Bordsysteme in
ordnungsgemäßem Zustand sind.

OPS 1.465

Betriebsmindestbedingungen für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR)

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.465)

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. VFR-Flüge nach den Sichtflugregeln und den Tabellenangaben der Anlage 1
zu OPS 1.465 durchgeführt werden,

2. Flüge nach Sonder-Sichtflugregeln nicht begonnen werden, wenn die Sicht
weniger als 3 km beträgt, und nicht fortgeführt werden, wenn die Sicht
weniger als 1,5 km beträgt.
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Anlage 1 (alt) zu OPS 1.430

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen

a) Startmindestbedingungen

1. Allgemeines

i) Der Luftfahrtunternehmer hat Startmindestbedingungen als Mindest-
sichten oder Mindestpistensichtweiten unter Berücksichtigung aller
wichtigen Faktoren eines jeden anzufliegenden Flugplatzes und der
Flugzeugeigenschaften festzulegen. Ist es notwendig, Hindernissen
während des Abflugs und/oder im Falle einer Notlandung nach Sicht
auszuweichen, so müssen zusätzliche Bedingungen (z. B. die Haupt-
wolkenuntergrenze) festgelegt werden.

ii) Der Kommandant darf einen Start ohne geeigneten Startausweichflug-
platz nur beginnen, wenn die Wetterbedingungen am Startflugplatz den
für diesen geltenden Landemindestbedingungen entsprechen oder diese
übertreffen.

iii) Wird keine Pistensichtweite gemeldet und ist die gemeldete meteoro-
logische Sicht geringer als die für den Start erforderliche Sicht, darf
ein Start nur begonnen werden, wenn der Kommandant feststellen
kann, dass die Pistensichtweite/Sicht entlang der Piste dem geforderten
Mindestwert entspricht oder diesen übertrifft.

iv) Liegt keine gemeldete meteorologische Sicht oder Pistensichtweite vor,
darf ein Start nur begonnen werden, wenn der Kommandant feststellen
kann, dass die Pistensichtweite/Sicht entlang der Piste dem geforderten
Mindestwert entspricht oder diesen übertrifft.

2. Sichtmerkmale. Die Startmindestbedingungen müssen so gewählt werden,
dass eine ausreichende Führung des Flugzeugs gewährleistet wird, um es
sowohl im Falle eines Startabbruchs unter ungünstigen Bedingungen als
auch bei Fortsetzung des Starts nach Ausfall des kritischen Triebwerks
steuern zu können.

3. Geforderte Pistensichtweite/Sicht

i) Bei mehrmotorigen Flugzeugen, deren Flugleistungen bei Ausfall des
kritischen Triebwerks an einem beliebigen Punkt während des Starts
den Abbruch des Starts oder dessen Fortsetzung bis zu einer Höhe von
1 500 ft über dem Flugplatz ermöglichen, wobei die geforderten Ab-
stände zu den Hindernissen eingehalten werden müssen, sind die vom
Luftfahrtunternehmer festgelegten Startmindestbedingungen als
Pistensichtweite/Sichtweite anzugeben, die die in der nachstehenden
Tabelle 1 genannten Werte nicht unterschreiten dürfen, soweit in Num-
mer 4 nichts anderes festgelegt ist:

Tabelle 1

Pistensichtweite/Sicht für den Start

Pistensichtweite/Sicht für den Start

Bodenanlagen
Pistensichtweite/Sicht

(Anmerkung 3)

Keine (nur bei Tage) 500 m

Randbefeuerung und/oder Mittellinienmarkierung 250/300 m

(Anmerkungen 1 und 2)

Rand- und Mittellinienbefeuerung 200/250 m

(Anmerkung 1)

Rand- und Mittellinienbefeuerung und mehrfache RVR-
Informationen

150/200 m

(Anmerkungen 1 und 4)

Anmerkung 1: Die höheren Werte gelten für Flugzeuge der Kategorie D.
Anmerkung 2: Für Flugbetrieb bei Nacht sind mindestens Rand- und Endbefeuerung der Piste erforder-

lich.
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Pistensichtweite/Sicht für den Start

Bodenanlagen Pistensichtweite/Sicht
(Anmerkung 3)

Anmerkung 3: Der gemeldete Wert für die Pistensichtweite/Sicht, der sich auf den Anfang des Startlaufs
bezieht, kann durch den vom Piloten festgestellten Wert ersetzt werden.

Anmerkung 4: Der geforderte Wert für die Pistensichtweite muss für alle zugehörigen RVR-Meldepunkte
mit Ausnahme der in Anmerkung 3 genannten Bedingung erreicht werden.

ii) Bei mehrmotorigen Flugzeugen, die bei Ausfall des kritischen Trieb-
werks die Flugleistungsforderungen gemäß Buchstabe a Nummer 3
Ziffer i nicht erfüllen können, kann eine sofortige Landung und ein
Ausweichen vor Hindernissen nach Sicht erforderlich sein. Diese Flug-
zeuge dürfen unter der Voraussetzung, dass sie bei Triebwerkausfall ab
einer bestimmten Höhe die anwendbaren Kriterien bezüglich der Hin-
dernisfreiheit erfüllen können, nach den folgenden Startmindestbedin-
gungen betrieben werden. Den vom Luftfahrtunternehmer festgelegten
Startmindestbedingungen muss die Höhe zugrunde gelegt werden, von
der die Nettostartflugbahn mit einem ausgefallenen Triebwerk kon-
struiert werden kann. Die verwendeten Mindestwerte für die Pisten-
sichtweite dürfen weder die Werte der Tabelle 1 noch die der Tabelle
2 unterschreiten.

Tabelle 2

Angenommene Höhe für einen Triebwerkausfall über der Piste in Abhängigkeit von
der Pistensichtweite/Sicht für den Start

Pistensichtweite/Sicht für den Start — Flugbahn

Angenommene Höhe für einen Triebwerkausfall über der Piste Pistensichtweite/Sicht (Anmerkung 2)

< 50 ft 200 m

51-100 ft 300 m

101-150 ft 400 m

151-200 ft 500 m

201-300 ft 1 000 m

> 300 ft 1 500 m (Anmerkung 1)

Anmerkung 1: 1 500 m sind ebenfalls zugrunde zu legen, wenn eine Startflugbahn mit positiver Neigung
nicht konstruiert werden kann.

Anmerkung 2: Der gemeldete Wert für die Pistensichtweite/Sicht, der sich auf den Anfang des Startlaufs
bezieht, kann durch den vom Piloten festgestellten Wert ersetzt werden.

iii) Wenn die gemeldete Pistensichtweite oder meteorologische Sicht nicht
vorliegt, darf der Kommandant den Start nicht beginnen, es sei denn,
er kann feststellen, dass die aktuellen Bedingungen den anwendbaren
Startmindestbedingungen entsprechen.

4. Ausnahmen von Buchstabe a Nummer 3 Ziffer i:

i) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde und unter
der Voraussetzung, dass die nachstehenden Buchstaben A bis E erfüllt
werden, darf ein Luftfahrtunternehmer die Startmindestbedingungen auf
125 m Pistensichtweite für Flugzeuge der Kategorie A, B und C oder
150 m Pistensichtweite für Flugzeuge der Kategorie D reduzieren,
wenn

A) Verfahren für geringe Sicht in Kraft sind,

B) auf der Piste Hochleistungs-Mittellinienfeuer im Abstand von 15 m
oder weniger und Hochleistungs-Randfeuer im Abstand von 60 m
oder weniger in Betrieb sind,

C) die Flugbesatzungsmitglieder die Schulung in einem Flugsimulator
erfolgreich abgeschlossen haben,
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D) ein Sichtsegment von 90 m aus dem Cockpit zu Beginn des Start-
laufs vorhanden ist und

E) der für die Pistensichtweite geforderte Wert an allen erforderlichen
Meldepunkten für die Pistensichtweite erreicht wurde.

ii) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde darf der
Luftfahrtunternehmer für ein Flugzeug, bei dem ein zugelassenes Roll-
führungssystem zur Anzeige der seitlichen Ablage für den Start benutzt
wird, die Startmindestbedingungen auf weniger als 125 m Pistensicht-
weite für Flugzeuge der Kategorie A, B und C oder 150 m Pistensicht-
weite für Flugzeuge der Kategorie D, jedoch auf nicht weniger als
75 m, reduzieren, vorausgesetzt, Absicherung der Piste und Anlagen
wie für Landebetrieb nach Betriebsstufe III sind vorhanden.

b) Nichtpräzisionsanflug

1. System-Mindestbedingungen

i) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass System-Mindestbe-
dingungen für Nichtpräzisions-Anflugverfahren mittels ILS ohne Gleit-
weg (nur LLZ), VOR, NDB, SRA und VDF nicht die in der nach-
stehenden Tabelle 3 angegebenen Werte für die Sinkflugmindesthöhe
(MDH) unterschreiten.

Tabelle 3

System-Mindestbedingungen in Abhängigkeit von den verwendeten Nichtpräzisionsanf-
lughilfen

System-Mindestbedingungen (Bodenanlage)

Hilfen
Niedrigste Sinkflugmindesthöhe

(MDH)

ILS (kein Gleitweg — LLZ) 250 ft

SRA (beendet bei 0,5 NM) 250 ft

SRA (beendet bei 1 NM) 300 ft

SRA (beendet bei 2 NM) 350 ft

VOR 300 ft

VOR/DME 250 ft

NDB 300 ft

VDF (QDM und QGH) 300 ft

2. Sinkflugmindesthöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass
die Sinkflugmindesthöhe für einen Nichtpräzisionsanflug nicht geringer
ist als

i) die OCH/OCL (Hindernisfreihöhe/Hindernisfreigrenze) für die betref-
fende Flugzeugkategorie oder

ii) das System-Minimum.

3. Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unterhalb der MDA/MDH
(Sinkflugmindesthöhe über MSL oder der Schwelle) nur fortsetzen,
wenn wenigstens eines der folgenden Sichtmerkmale für die Piste für
ihn deutlich sichtbar und erkennbar ist:

i) Elemente der Anflugbefeuerung,

ii) die Schwelle,

iii) die Schwellenmarkierungen,

iv) die Schwellenbefeuerung,

v) die Schwellenkennfeuer,
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vi) die optische Gleitweganzeige,

vii) die Aufsetzzone oder Aufsetzzonenmarkierungen,

viii) die Aufsetzzonenbefeuerung,

ix) die Randbefeuerung der Piste oder

x) andere von der Luftfahrtbehörde anerkannte Sichtmerkmale.

4. Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für die Pistensicht-
weite, die ein Luftfahrtunternehmer für Nichtpräzisionsanflüge anwenden
darf, sind folgende:

Tabelle 4a

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge — Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge —

Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung (Anmerkungen 1, 5, 6 und 7)

MDH
Pistensichtweite für Flugzeugkategorie

A B C D

250-299 ft 800 m 800 m 800 m 1 200 m

300-449 ft 900 m 1 000 m 1 000 m 1 400 m

450-649 ft 1 000 m 1 200 m 1 200 m 1 600 m

650 ft und darüber 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m

Tabelle 4b

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge — Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge —

Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung (Anmerkungen 2, 5, 6 und 7)

MDH
Pistensichtweite für Flugzeugkategorie

A B C D

250-299 ft 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m

300-449 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

450-649 ft 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

650 ft und darüber 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

Tabelle 4c

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge — Bodenanlagen mit Grundausrüstung

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge —

Bodenanlagen mit Grundausrüstung (Anmerkungen 3, 5, 6 und 7)

MDH
Pistensichtweite für Flugzeugkategorie

A B C D

250-299 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

300-449 ft 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m

450-649 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m
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Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge —

Bodenanlagen mit Grundausrüstung (Anmerkungen 3, 5, 6 und 7)

MDH
Pistensichtweite für Flugzeugkategorie

A B C D

650 ft und darüber 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

Tabelle 4d

Pistensichtweite für Nichtpräzisionsanflüge — keine Anflugbefeuerungsanlagen

Mindestbedingungen für Nichtpräzisionsanflüge —

Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung (Anmerkungen 4, 5, 6 und 7)

MDH
Pistensichtweite für Flugzeugkategorie

A B C D

250-299 ft 1 500 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

300-449 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

450-649 ft 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650 ft und darüber 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

Anmerkung 1: Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer Hoch-
leistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von 720 m oder mehr, der
Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerun-
gen müssen eingeschaltet sein.

Anmerkung 2: Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer Hochleis-
tungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von 420-719 m, der Pisten-
randbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen
müssen eingeschaltet sein.

Anmerkung 3: Bodenanlagen mit Grundausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer Hochleis-
tungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von weniger als 420 m, einer
Anflugbefeuerung von niedriger Leistung (LI) auf einer beliebigen Länge, der Pistenrandbe-
feuerung, der Schwellenbefeuerung und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen
eingeschaltet sein.

Anmerkung 4: Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung bestehen aus den Pistenmarkierungen, der Pistenrandbe-
feuerung, der Schwellenbefeuerung, der Pistenendbefeuerung, oder es ist überhaupt keine Be-
feuerung vorhanden.

Anmerkung 5: Die Tabellen gelten nur für konventionelle Anflüge mit einem Anflugwinkel von nicht mehr als
4°. Bei Gleitwegen mit einem steileren Winkel ist es gewöhnlich erforderlich, dass die optische
Gleitwegführung (z. B. PAPI/Precision Approach Path Indicator — Präzisions-Gleitwinkelbe-
feuerung) auch in der Sinkflugmindesthöhe sichtbar ist.

Anmerkung 6: Bei den oben genannten Werten handelt es sich entweder um die gemeldete Pistensichtweite
oder die meteorologische Sicht, die, wie in Buchstabe h beschrieben, in die Pistensichtweite
umgerechnet wurde.

Anmerkung 7: Die in den Tabellen 4a, 4b, 4c und 4d genannte Sinkflugmindesthöhe über der Schwelle
(MDH) bezieht sich auf die ursprüngliche Berechnung der MDH. Bei der Wahl der dazuge-
hörigen Pistensichtweite ist es nicht notwendig, eine Aufrundung auf die nächsten zehn Fuß zu
berücksichtigen, was jedoch aus betrieblichen Gründen geschehen kann, z. B. bei der Um-
rechnung auf die Sinkflugmindesthöhe über MSL (MDA).

5. Flugbetrieb bei Nacht. Für den Flugbetrieb bei Nacht müssen mindestens
die Pistenrand-, Schwellen- und Pistenendbefeuerung eingeschaltet sein.

c) Präzisionsanflug — Flugbetrieb nach Betriebsstufe I (CAT I)

1. Allgemeines. Flugbetrieb nach Betriebsstufe I ist ein Präzisionsinstrumen-
tenanflug mit Landung unter Benutzung von ILS, MLS oder PAR mit
einer Entscheidungshöhe von nicht weniger als 200 ft und einer Pisten-
sichtweite von nicht weniger als 550 m.

2. Entscheidungshöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die
für einen Präzisionsanflug nach Betriebsstufe I anzuwendende Entschei-
dungshöhe nicht geringer ist als

i) die im Flughandbuch (AFM — Aeroplane Flight Manual) gegebenen-
falls angegebene Entscheidungsmindesthöhe,
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ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die gefor-
derten Sichtmerkmale benutzt werden kann,

iii) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie oder

iv) 200 ft.

3. Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unterhalb der nach Nummer 2
für die Betriebsstufe I festgelegten Entscheidungshöhe nur fortsetzen,
wenn wenigstens eines der folgenden Sichtmerkmale für die Piste für
ihn deutlich sichtbar und erkennbar ist:

i) Elemente der Anflugbefeuerung,

ii) die Schwelle,

iii) die Schwellenmarkierungen,

iv) die Schwellenbefeuerung,

v) die Schwellenkennfeuer,

vi) die optische Gleitweganzeige,

vii) die Aufsetzzone oder Aufsetzzonenmarkierungen,

viii) die Aufsetzzonenbefeuerung oder

ix) die Pistenrandbefeuerung.

4. Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für die Pistensicht-
weite, die der Luftfahrtunternehmer für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe
I anwenden darf, sind folgende:

Tabelle 5

Pistensichtweite für Anflüge nach Betriebsstufe I in Abhängigkeit von den Bodenanlagen
und der Entscheidungshöhe über der Schwelle (DH)

Mindestbedingungen für Betriebsstufe I

Entscheidungshöhe (Anmerkung
7)

Bodenanlagen/Pistensichtweiten (Anmerkung 5)

vollständige
Ausrüstung

(Anmerkungen 1
und 6)

mittlere Ausrüs-
tung

(Anmerkungen 2
und 6)

Grundausrüstung
(Anmerkungen 3

und 6)

keine Ausrüstung
(Anmerkungen 4

und 6)

200 ft 550 m 700 m 800 m 1 000 m

201-250 ft 600 m 700 m 800 m 1 000 m

251-300 ft 650 m 800 m 900 m 1 200 m

301 ft und darüber 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m

Anmerkung 1: Bodenanlagen mit vollständiger Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer Hoch-
leistungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von 720 m oder mehr, der
Pistenrandbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerun-
gen müssen eingeschaltet sein.

Anmerkung 2: Bodenanlagen mit mittlerer Ausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer Hochleis-
tungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von 420-719 m, der Pisten-
randbefeuerung, der Schwellenbefeuerung und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen
müssen eingeschaltet sein.

Anmerkung 3: Bodenanlagen mit Grundausrüstung bestehen aus den Pistenmarkierungen, einer Hochleis-
tungs-/Mittelleistungs-(HI/MI-)Anflugbefeuerung auf einer Länge von weniger als 420 m, einer
Anflugbefeuerung von niedriger Leistung (LI) auf einer beliebigen Länge, der Pistenrandbe-
feuerung, der Schwellenbefeuerung und der Pistenendbefeuerung. Die Befeuerungen müssen
eingeschaltet sein.

Anmerkung 4: Bodenanlagen ohne Anflugbefeuerung bestehen aus den Pistenmarkierungen, der Pistenrandbe-
feuerung, der Schwellenbefeuerung, der Pistenendbefeuerung, oder es ist überhaupt keine Be-
feuerung vorhanden.

Anmerkung 5: Bei den oben genannten Zahlen handelt es sich entweder um die gemeldete Pistensichtweite
oder die meteorologische Sicht, die, wie in Buchstabe h beschrieben, in die Pistensichtweite
umgerechnet wurde.

Anmerkung 6: Die Tabelle gilt nur für konventionelle Anflüge mit einem Gleitwinkel bis einschließlich 4° (Grad).
Anmerkung 7: Die in Tabelle 5 genannte Entscheidungshöhe über der Schwelle (DH) bezieht sich auf die ursprüng-

liche Berechnung der DH. Bei der Wahl der dazugehörigen Pistensichtweite ist es nicht notwendig,
eine Aufrundung auf die nächsten zehn Fuß zu berücksichtigen, was jedoch aus betrieblichen Grün-
den geschehen kann, z. B. bei der Umrechnung auf die Entscheidungshöhe über MSL (DA).
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5. Flugbetrieb mit nur einem Piloten. Für den Flugbetrieb mit nur einem
Piloten hat der Luftfahrtunternehmer die mindestens erforderliche Pisten-
sichtweite (Minimum-RVR) für alle Anflüge in Übereinstimmung mit OPS
1.430 und dieser Anlage zu berechnen. Eine Pistensichtweite von weniger
als 800 m ist nicht zulässig, es sei denn, es wird ein mit einem ILS
(Instrumentenlandesystem) oder MLS (Mikrowellenlandesystem) gekoppel-
ter Autopilot verwendet. In diesem Fall gelten die normalen Mindestbe-
dingungen. Die verwendete Entscheidungshöhe darf nicht weniger als das
1,25fache der Einsatzmindesthöhe des Autopiloten betragen.

6. Flugbetrieb bei Nacht. Für den Flugbetrieb bei Nacht müssen mindestens
die Pistenrand-, Schwellen- und Pistenendbefeuerung eingeschaltet sein.

d) Präzisionsanflug — Flugbetrieb nach Betriebsstufe II (CAT II)

1. Allgemeines. Flugbetrieb nach Betriebsstufe II ist ein Präzisionsinstrumen-
tenanflug und eine Landung unter Benutzung von ILS oder MLS mit

i) einer Entscheidungshöhe von weniger als 200 ft, jedoch nicht weniger
als 100 ft und

ii) einer Pistensichtweite von nicht weniger als 300 m.

2. Entscheidungshöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die
Entscheidungshöhe für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II nicht geringer ist als

i) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entschei-
dungsmindesthöhe,

ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die gefor-
derten Sichtmerkmale benutzt werden kann,

iii) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie,

iv) die Entscheidungshöhe, bis zu welcher die Flugbesatzung die Geneh-
migung besitzt, den Anflug durchzuführen, oder

v) 100 ft.

3. Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unterhalb der nach Nummer 2
für die Betriebsstufe II festgelegten Entscheidungshöhe nur fortsetzen, wenn
Sichtkontakt zu einem Segment aus mindestens 3 aufeinanderfolgenden
Feuern der Mittellinie der Anflugbefeuerung oder der Aufsetzzonenbefeue-
rung oder der Pistenmittellinienbefeuerung oder der Pistenrandbefeuerung
oder einer Kombination aus diesen hergestellt und aufrechterhalten werden
kann. Die Sichtmerkmale müssen ein seitliches Element der Bodenbefeue-
rung enthalten, d. h. einen Anflugbefeuerungsquerbalken oder die Schwel-
lenbefeuerung oder einen Kurzbalken der Aufsetzzonenbefeuerung.

4. Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für die Pistensicht-
weite, die ein Luftfahrtunternehmer für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe
II anwenden darf, sind folgende:

Tabelle 6

Pistensichtweite (RVR) für Anflüge nach Betriebsstufe II in Abhängigkeit von der
Entscheidungshöhe über der Schwelle (DH)

Mindestbedingungen für Betriebsstufe II

automatischer Anflug unterhalb der DH (siehe Anmerkung 1)

Entscheidungshöhe
RVR für

Flugzeugkategorie A, B und C
RVR für

Flugzeugkategorie D

100-120 ft 300 m 300 m

(Anmerkung 2)/350 m

121-140 ft 400 m 400 m

141 ft und darüber 450 m 450 m

Anmerkung 1: In dieser Tabelle bedeutet „automatischer Anflug unterhalb der DH“ den ununterbrochenen
Gebrauch des automatischen Flugsteuerungssystems bis zu einer Höhe, die nicht mehr als
80 % der anwendbaren DH beträgt. Demnach können sich die Lufttüchtigkeitsforderungen
über die danach festgelegte Einsatzmindesthöhe des automatischen Flugsteuerungssystems auf
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Mindestbedingungen für Betriebsstufe II

automatischer Anflug unterhalb der DH (siehe Anmerkung 1)

Entscheidungshöhe RVR für
Flugzeugkategorie A, B und C

RVR für
Flugzeugkategorie D

die anwendbare DH auswirken.
Anmerkung 2: Für ein Flugzeug der Kategorie D, das eine automatische Landung (auto land) durchführt,

können 300 m angewandt werden.

e) Präzisionsanflug — Flugbetrieb nach Betriebsstufe III (CAT III)

1. Allgemeines. Flugbetrieb nach Betriebsstufe III wird unterteilt in:

i) Flugbetrieb nach Betriebsstufe III A (CAT III A). Ein Präzisionsinstru-
mentenanflug mit Landung unter Verwendung von ILS oder MLS mit

A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 100 ft und

B) einer Pistensichtweite von nicht weniger als 200 m.

ii) Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B (CAT III B). Ein Präzisionsinstru-
mentenanflug mit Landung unter Verwendung von ILS oder MLS mit

A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 50 ft oder keiner Ent-
scheidungshöhe und

B) einer Pistensichtweite von weniger als 200 m, jedoch nicht unter
75 m.

Anmerkung: Wenn die Entscheidungshöhe und die Pistensichtweite nicht
unter dieselbe Betriebsstufe fallen, wird anhand der Pisten-
sichtweite bestimmt, zu welcher Betriebsstufe der Flugbetrieb
gehört.

2. Entscheidungshöhe. Für den Flugbetrieb mit Entscheidungshöhe hat der
Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass diese nicht geringer ist als

i) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entschei-
dungsmindesthöhe,

ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die gefor-
derten Sichtmerkmale benutzt werden kann, oder

iii) die Entscheidungshöhe, bis zu der die Flugbesatzung die Genehmi-
gung besitzt, den Anflug durchzuführen.

3. Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe. Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe
darf nur durchgeführt werden, wenn

i) der Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe im Flughandbuch (AFM) ge-
nehmigt ist,

ii) die Anflughilfe und die Flugplatzeinrichtungen den Flugbetrieb ohne
Entscheidungshöhe ermöglichen und

iii) der Luftfahrtunternehmer eine Genehmigung für den Flugbetrieb nach
Betriebsstufe III ohne Entscheidungshöhe besitzt.

Anmerkung: Im Falle einer Piste für Betriebsstufe III kann davon ausge-
gangen werden, dass Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe
möglich ist, sofern dieses nicht ausdrücklich durch Veröffent-
lichungen im Luftfahrthandbuch (AIP) oder NOTAM einge-
schränkt wird.

4. Sichtmerkmale

i) Bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III A und bei Flugbetrieb nach
Betriebsstufe III B mit Flugzeugen, die über ein ausfallunempfindli-
ches (fail passive) Flugsteuerungssystem verfügen, darf der Pilot einen
Anflug unterhalb der nach Nummer 2 festgelegten Entscheidungshöhe
nur fortsetzen, wenn Sichtkontakt zu einem Segment aus mindestens 3
aufeinanderfolgenden Feuern der Mittellinie der Anflugbefeuerung
oder der Aufsetzzonenbefeuerung oder der Pistenmittellinienbefeue-
rung oder der Pistenrandbefeuerung oder einer Kombination aus diesen
hergestellt und aufrechterhalten werden kann.
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ii) Bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B mit Flugzeugen, die über ein
betriebssicheres (fail operational) Flugsteuerungssystem mit Entschei-
dungshöhe verfügen, darf der Pilot einen Anflug unterhalb der nach
Nummer 2 festgelegten Entscheidungshöhe nur fortsetzen, wenn Sicht-
kontakt zu mindestens einem Mittellinienfeuer hergestellt und aufrecht-
erhalten werden kann.

iii) Bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III ohne Entscheidungshöhe muss
kein Sichtkontakt vor dem Aufsetzen bestehen.

5. Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für Pistensichtweite,
die der Luftfahrtunternehmer bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III anwen-
den darf, sind folgende:

Tabelle 7

Pistensichtweite für Anflüge nach Betriebsstufe III in Abhängigkeit von Entscheidungshöhe
und Rollsteuerungs-/Rollführungssystem

Mindestbedingungen für Betriebsstufe III

Betriebsstufe
Entscheidungshöhe (ft)

(Anmerkung 2)
Rollsteuerungs-/ Rollfüh-

rungssystem
Pistensichtweite (m)

III A Weniger als 100 ft nicht erforderlich 200 m

III B Weniger als 100 ft Fail-passive 150 m

(Anmerkung 1)

III B Weniger als 50 ft Fail-passive 125 m

III B Weniger als 50 ft
oder ohne Entschei-
dungshöhe

Fail-operational 75 m

Anmerkung 1: Für Flugzeuge, für die ein Zeugnis nach CS-AWO für Allwetterflugbetrieb 321 (b)(3) ausge-
stellt wurde.

Anmerkung 2: Die Redundanz von Flugsteuerungssystemen wird nach CS-AWO für Allwetterflugbetrieb
durch die Mindestentscheidungshöhe bestimmt, für die ein Zeugnis ausgestellt wurde.

f) Platzrundenanflug (circling)

1. Die niedrigsten von einem Luftfahrtunternehmer für Platzrundenanflüge
anzuwendenden Landemindestbedingungen sind:

Tabelle 8

Sicht und MDH für Platzrundenanflüge in Abhängigkeit von der Flugzeugkategorie

Flugzeugkategorie

A B C D

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft

Meteorologische Mindest-
sicht

1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m

2. Ein Platzrundenanflug mit vorgeschriebenen Kursen über Grund ist ein
anerkanntes Verfahren im Sinne dieser OPS.

g) Sichtanflug (visual approach). Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen,
dass für einen Anflug nach Sicht eine Pistensichtweite von weniger als 800 m
nicht angewandt wird.

h) Umrechnung der gemeldeten meteorologischen Sicht in die Pistensichtweite

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Umrechnung der
meteorologischen Sicht in die Pistensichtweite für die Berechnung der
Startmindestbedingungen, der Mindestbedingungen nach Betriebsstufe II
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oder III oder dann, wenn eine gemeldete Pistensichtweite vorliegt, nicht
angewandt wird.

Anmerkung: Liegt die gemeldete Pistensichtweite über dem vom Flug-
platzbetreiber bestimmten Höchstwert (z. B. „Pistensichtweite
über 1 500 m“), wird sie in diesem Zusammenhang nicht als
eine gemeldete Pistensichtweite betrachtet, und es kann die
Umrechnungstabelle benutzt werden.

2. Bei Umrechnung der meteorologischen Sicht in die Pistensichtweite in
allen in Nummer 1 nicht genannten Fällen hat der Luftfahrtunternehmer
sicherzustellen, dass die nachstehende Tabelle benutzt wird.

Tabelle 9

Umrechnung der Sicht in Pistensichtweite

in Betrieb befindliche Befeuerungselemente

RVR = gemeldete meteorologische Sicht multipliziert
mit:

Tag Nacht

Hochleistungs-Anflug- und Pistenbefeuerung 1,5 2,0

Alle anderen Arten von Befeuerungsanlagen 1,0 1,5

Keine Befeuerung 1,0 Nicht anwendbar
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Anlage 1 (neu) zu OPS 1.430

Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen

a) Startmindestbedingungen

1. Allgemeines

i) Der Luftfahrtunternehmer hat Startmindestbedingungen als Mindest-
sichten oder Mindestpistensichtweiten unter Berücksichtigung aller
wichtigen Faktoren eines jeden anzufliegenden Flugplatzes und der
Flugzeugeigenschaften festzulegen. Ist es notwendig, Hindernissen
während des Abflugs und/oder im Falle einer Notlandung nach Sicht
auszuweichen, so müssen zusätzliche Bedingungen (z. B. die Haupt-
wolkenuntergrenze) festgelegt werden.

ii) Der Kommandant darf einen Start ohne geeigneten Startausweichflugplatz
nur beginnen, wenn dieWetterbedingungen am Startflugplatz den für diesen
geltenden Landemindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen.

iii) Liegt die gemeldete meteorologische Sicht unter der für den Start ge-
forderten und ist keine Pistensichtweite gemeldet, darf der Start nur
begonnen werden, wenn der Kommandant feststellen kann, dass die
Pistensichtweite/Sichtweite entlang der Piste den geforderten Mindest-
bedingungen entspricht oder besser ist.

iv) Liegt keine gemeldete meteorologische Sicht oder Pistensichtweite vor,
darf der Start nur begonnen werden, wenn der Kommandant feststellen
kann, dass die Pistensichtweite/Sichtweite entlang der Piste den ge-
forderten Mindestbedingungen entspricht oder besser ist.

2. Sichtmerkmale. Die Startmindestbedingungen müssen so gewählt werden,
dass eine ausreichende Führung des Flugzeugs gewährleistet wird, um es
sowohl im Falle eines Startabbruchs unter ungünstigen Bedingungen als
auch bei Fortsetzung des Starts nach Ausfall des kritischen Triebwerks
steuern zu können.

3. Geforderte Pistensichtweite/Sicht

i) Bei mehrmotorigen Flugzeugen, deren Flugleistungen bei Ausfall des
kritischen Triebwerks an einem beliebigen Punkt während des Starts
den Abbruch des Starts oder dessen Fortsetzung bis zu einer Höhe von
1 500 Fuß über dem Flugplatz ermöglichen, wobei die geforderten
Abstände zu den Hindernissen eingehalten werden müssen, sind die
vom Luftfahrtunternehmer festgelegten Startmindestbedingungen als
Pistensichtweite/Sichtweite anzugeben, die die in der nachstehenden
Tabelle 1 genannten Werte nicht unterschreiten dürfen, soweit in Num-
mer 4 nichts anderes festgelegt ist:

Tabelle 1

Pistensichtweite/Sicht für den Start

Pistensichtweite/Sicht für den Start

Bodenanlagen
Pistensichtweite/Sicht

(Anmerkung 3)

Keine (nur bei Tage) 500 m

Randbefeuerung und/oder Mittellinienmarkierung 250/300 m

(Anmerkungen 1 und 2)

Rand- und Mittellinienbefeuerung 200/250 m

(Anmerkung 1)

Rand- und Mittellinienbefeuerung und mehrfache RVR-
Informationen

150/200 m

(Anmerkungen 1 und 4)

Anmerkung 1: Die höheren Werte gelten für Flugzeuge der Kategorie D.
Anmerkung 2: Für Flugbetrieb bei Nacht sind mindestens Rand- und Endbefeuerung der Piste erforder-

lich.
Anmerkung 3: Der gemeldete Wert für die Pistensichtweite/Sicht, der sich auf den Anfang des Startlaufs

bezieht, kann durch den vom Piloten festgestellten Wert ersetzt werden.
Anmerkung 4: Der geforderte Wert für die Pistensichtweite muss für alle zugehörigen RVR-Meldepunkte

mit Ausnahme der in Anmerkung 3 genannten Bedingung erreicht werden.

1991R3922— DE — 20.09.2008 — 007.001— 84



▼M8

ii) Bei mehrmotorigen Flugzeugen, deren Flugleistungen bei Ausfall des
kritischen Triebwerks den Leistungsanforderungen gemäß Buchstabe a
Nummer 3 Ziffer i nicht entsprechen, kann es erforderlich sein, sofort
wieder zu landen und Hindernissen im Startbereich nach Sicht aus-
zuweichen. Diese Luftfahrzeuge dürfen bei den folgenden Startmin-
destbedingungen betrieben werden, wenn sie die anwendbaren Krite-
rien für Hindernisfreiheit erfüllen und ein Triebwerkausfall in der an-
gegebenen Höhe angenommen wird. Den vom Luftfahrtunternehmer
festgelegten Startmindestbedingungen muss die Höhe zugrunde gelegt
werden, von der die Nettostartflugbahn mit einem ausgefallenen Trieb-
werk konstruiert werden kann. Die verwendeten Mindestwerte für die
Pistensichtweite dürfen nicht unter den Werten in Tabelle 1 oben oder
Tabelle 2 unten liegen.

Tabelle 2

Angenommene Höhe für einen Triebwerkausfall über der Piste in Abhängigkeit von
der Pistensichtweite/Sicht für den Start

Pistensichtweite/Sicht für den Start

Angenommene Höhe für einen Triebwerkausfall über der Piste
Pistensichtweite/Sicht

(Anmerkung 2)

< 50 ft 200 m

51-100 ft 300 m

101-150 ft 400 m

151-200 ft 500 m

201-300 ft 1 000 m

> 300 ft 1 500 m

(Anmerkung 1)

Anmerkung 1: Der Wert von 1 500 m gilt auch, wenn keine positive Startflugbahn konstruiert werden
kann.

Anmerkung 2: Der gemeldete Wert für die Pistensichtweite/Sicht, der sich auf den Anfang des Startlaufs
bezieht, kann durch den vom Piloten festgestellten Wert ersetzt werden.

iii) Wenn die gemeldete Pistensichtweite oder meteorologische Sicht nicht
vorliegt, darf der Kommandant den Start nicht beginnen, es sei denn,
er kann feststellen, dass die aktuellen Bedingungen den anwendbaren
entsprechen.

4. Ausnahmen von Buchstabe a Nummer 3 Ziffer i:

i) Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde und bei Erfüllung der Anforde-
rungen der Absätze A bis E unten darf der Luftfahrtunternehmer die
Startmindestbedingungen auf 125 m Pistensichtweite (Luftfahrzeuge
CAT A, B und C) oder 150 m Pistensichtweite (Luftfahrzeuge CAT
D) herabsetzen, wenn:

A) Verfahren für geringe Sicht in Kraft sind,

B) auf der Piste Hochleistungs-Mittellinienfeuer im Abstand von 15 m
oder weniger und Hochleistungs-Randfeuer im Abstand von 60 m
oder weniger in Betrieb sind,

C) die Flugbesatzungsmitglieder die Schulung in einem Flugsimulator
erfolgreich abgeschlossen haben,

D) ein Sichtsegment von 90 m aus dem Cockpit zu Beginn des Start-
laufs vorhanden ist und

E) der für die Pistensichtweite geforderte Wert an allen erforderlichen
Meldepunkten für die Pistensichtweite erreicht wurde.

ii) Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde darf der Betreiber eines Luft-
fahrzeugs mit

A) genehmigtem lateralen Führungssystem oder
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B) genehmigtem HUD/HUDLS für den Start die Startmindestbedin-
gungen auf eine Pistensichtweite unter 125 m (Luftfahrzeuge
CAT A, B und C) oder 150 m (Luftfahrzeuge CAT D), jedoch
nicht unter 75 m herabsetzen, wenn für die Piste Schutz- und
sonstige Einrichtungen entsprechend den Anforderungen für Land-
ungen nach Betriebsstufe III zur Verfügung stehen.

b) Landeanflüge nach Betriebsstufe I, APV und Nichtpräsizionsanflüge

1. Ein Anflug nach Betriebsstufe I ist ein Präzisionsinstrumentenanflug mit
Landung unter Benutzung von ILS, MLS, GLS (GNSS/GBAS) oder PAR
mit einer Entscheidungshöhe von nicht weniger als 200 ft und einer Pis-
tensichtweite von nicht weniger als 550 m, es sei denn, die Luftfahrtbe-
hörde hat einen geringeren Wert genehmigt.

2. Ein Nichtpräzisionsanflug (NPA) ist ein Instrumentenanflug mit Hilfe der
in Tabelle 3 aufgeführten Einrichtungen (System-Mindestbedingungen),
bei MDH oder DH nicht unter 250 ft und Pistensichtweite/CMV nicht
unter 750 m, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat einen geringeren
Wert genehmigt.

3. Ein APV-Anflug ist ein Instrumentenanflug mit lateraler und vertikaler
Führung, der jedoch nicht den Anforderungen für Präzisionsanflüge und
-landungen entspricht, bei DH nicht unter 250 ft und Pistensichtweite nicht
unter 600 m, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat einen geringeren Wert
genehmigt.

4. Entscheidungshöhe (DH). Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen,
dass die für einen Anflug anzuwendende Entscheidungshöhe nicht geringer
ist als

i) die Mindesthöhe, bis zu der die Anflughilfe ohne die geforderten
Sichtmerkmale benutzt werden kann, oder

ii) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie, oder

iii) die veröffentlichte Entscheidungshöhe für das Anflugverfahren, sofern
zutreffend oder

iv) 200 ft für Anflüge nach Betriebsstufe I oder

v) das in Tabelle 3 angegebene System-Minimum oder

vi) die im Flughandbuch (AFM — Aeroplane Flight Manual) gegebenen-
falls angegebene niedrigste Entscheidungshöhe,

je nachdem, welcher Wert höher liegt.

5. Sinkflugmindesthöhe (MDH). Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass die Sinkflugmindesthöhe für einen Anflug nicht geringer ist als

i) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie, oder

ii) das in Tabelle 3 angegebene System-Minimum oder

iii) die im Flughandbuch (AFM — Aeroplane Flight Manual) gegebenen-
falls angegebene Sinkflugmindesthöhe,

je nachdem, welcher Wert höher liegt.

6. Sichtmerkmale. Der Pilot darf einen Anflug unter MDA/MDH nur dann
fortsetzen, wenn mindestens eines der folgenden Sichtmerkmale für die zu
benutzende Piste vom Piloten deutlich zu sehen und zu erkennen ist:

i) Elemente der Anflugbefeuerung,

ii) die Schwelle,

iii) die Schwellenmarkierungen,

iv) die Schwellenbefeuerung,

v) die Schwellenkennfeuer,

vi) die optische Gleitweganzeige,

vii) die Aufsetzzone oder Aufsetzzonenmarkierungen,

viii) die Aufsetzzonenbefeuerung,

ix) die Pistenrandbefeuerung, oder

x) sonstige von der Luftfahrtbehörde anerkannte Sichtmerkmale.
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Tabelle 3

System-Mindestbedingungen (Bodenanlage)

System-Mindestbedingungen

Anlage Niedrigste Entscheidungshöhe/MDH

Landekurssender mit oder ohne DME 250 ft

SRA (beendet bei ½ NM) 250 ft

SRA (beendet bei 1 NM) 300 ft

SRA (beendet bei 2 NM oder mehr) 350 ft

RNAV/LNAV 300 ft

VOR 300 ft

VOR/DME 250 ft

NDB 350 ft

NDB/DME 300 ft

VDF 350 ft

c) Kriterien für die Festlegung der Pistensichtweite/umgerechnete meteorologi-
sche Sicht (Ref. Tabelle 6)

1. Um für die niedrigsten zulässigen Werte bei Pistensichtweite/CMV gemäß
Tabelle 6 (anwendbar auf jede Anfluggruppe) in Frage zu kommen, muss
der Instrumentenanflug mindestens folgenden Anforderungen an Anlagen
und damit verbundene Bedingungen entsprechen:

i) Instrumentenanflüge mit bezeichnetem vertikalen Profil bis zu und
einschließlich 4,5° bei Luftfahrzeugen CAT A und B bzw. 3,77° bei
Luftfahrzeugen CAT C und D, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat
andere Anflugwinkel genehmigt, bei folgenden Einrichtungen:

A) ILS/MLS/GLS/PAR, oder

B) APV und

wenn die Bahn des Endanflugs um nicht mehr als 15 Grad bei Luft-
fahrzeugen CAT A und B und nicht mehr als 5 Grad bei Luftfahrzeu-
gen CAT C und D versetzt ist.

ii) Bei Instrumentenanflügen im CDFA-Verfahren mit nominalem verti-
kalem Profil bis zu und einschließlich 4,5° bei Luftfahrzeugen CAT A
und B bzw. 3,77° bei Luftfahrzeugen CAT C und D, es sei denn, die
Luftfahrtbehörde hat andere Anflugwinkel genehmigt, bei Ausrüstung
mit NDB, NDB/DME, VOR, VOR/DME, LLZ, LLZ/DME, VDF,
SRA oder RNAV/LNAV und einem Endanflugsegment von mindes-
tens 3NM und Erfüllung folgender Kriterien:

A) Die Bahn des Endanflugs ist um nicht mehr als 15 Grad bei Luft-
fahrzeugen CAT A und B und nicht mehr als 5 Grad bei Luft-
fahrzeugen CAT C und D versetzt ist, und

B) der FAF oder ein anderer angemessener Fix, an dem der Sinkflug
eingeleitet wird, ist verfügbar, oder der Abstand zum THR ist über
FMS/RNAV oder DME verfügbar, und

C) wird der MAPt zeitmäßig bestimmt, beträgt der Abstand von FAF
zu THR ≤ 8 NM.

iii) Instrumentenanflüge mit den Einrichtungen NDB, NDB/DME, VOR,
VOR/DME, LLZ, LLZ/DME, VDF, SRA oder RNAV/LNAV, die
nicht den Kriterien von Buchstabe c Nummer 1 Ziffer ii entsprechen,
oder mit MDH ≥ 1 200ft.
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2. Der Fehlanflug nach einem Anflug im CDFA-Verfahren ist nach Erreichen
der Entscheidungshöhe oder des MAPt durchzuführen, je nachdem, was
zuerst zutrifft. Der seitliche Teil des Fehlanflugverfahrens ist über den
MAPt zu fliegen, es sei denn, in der Anflugtabelle ist anderes bestimmt.

d) Bestimmung von Pistensichtweite/CMV/Mindestsichtweiten für Anflüge nach
Betriebsstufe I, APV- und Nichtpräzisionsanflüge

1. Die Mindestwerte für Pistensichtweite/CMV/Sicht sind die höchsten der
sich aus Tabelle 5 oder Tabelle 6 ergebenden Werte, jedoch nicht höher
als die in Tabelle 6 angegebenen Höchstwerte, soweit anwendbar

2. Die Werte in Tabelle 5 werden aus der folgenden Formel abgeleitet.

Geforderte Pistensichtweite/Sicht (m) = [(DH/MDH (ft) × 0,3048)
/ tanα] – Länge der Anflugbefeuerung (m)

Anmerkung 1: α ist der Berechnungswinkel, es handelt sich dabei um
einen Vorgabewert von 3,00 Grad, der stufenweise erhöht
wird

3. Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde kann die Formel bei der tatsäch-
lichen Anflugneigung und/oder der tatsächlichen Länge der Anflugbe-
feuerung für eine bestimmte Piste angewendet werden.

4. Wird der Anflug mit einem Horizontalflugsegment bei oder über MDA/H
durchgeführt, sind dem sich aus Anwendung der Tabellen 5 und 6 er-
gebenden Mindestwert für Pistensichtweite/CMV bei Luftfahrzeugen
CAT A und B 200 m und bei Luftfahrzeugen CAT C und D 400 m
hinzuzufügen.

Anmerkung: Der hinzugefügte Wert entspricht der Zeit/Entfernung, die
erforderlich ist, um das Luftfahrzeug auf den Endsinkflug zu
bringen.

5. Eine Pistensichtweite unter 750 m gemäß Tabelle 5 kann verwendet
werden:

i) bei Anflügen nach Betriebsstufe I auf Pisten mit FALS (siehe unten),
Aufsetzzonenbefeuerung (Runway Touchdown Zone Lights —

RTZL) und Mittellinienbefeuerung (Runway Centreline Lights —

RCLL), sofern die DH nicht über 200 ft beträgt, oder

ii) bei Anflügen nach Betriebsstufe I auf Pisten ohne RTZL und RCLL,
wenn ein genehmigtes HUDLS oder ein gleichwertiges genehmigtes
System verwendet wird, oder bei automatischen Anflügen oder FD-
gesteuerten Anflügen zu einer Entscheidungshöhe von oder über 200
ft. Das ILS darf keine Einrichtung mit Beschränkungen sein, oder

iii) bei APV-Anflügen auf Pisten mit FALS, RTZL und RCLL bei Ver-
wendung eines genehmigten HUD.

6. Die Luftfahrtbehörde kann Pistensichtweiten unter den in Tabelle 5 an-
gegebenen genehmigen, wenn HUDLS und automatische Landeverfahren
gemäß Absatz e dieser Anlage zu Einsatz kommen.

7. Die optischen Hilfen umfassen die standardmäßigen Pistenmarkierungen
und Anflug- und Pistenbefeuerung (Pistenrandbefeuerung, Schwellenbe-
feuerung, Pistenendbefeuerung und in manchen Fällen Aufsetzzonen-
und/oder Pistenmittellinienbefeuerung). Die zulässigen Konfigurationen
für die Anflugbefeuerung sind in Tabelle 4 angegeben.

8. Unbeschadet der Anforderungen von Absatz Buchstabe d Nummer 7
oben kann die Luftfahrtbehörde genehmigen, dass die Pistensichtweiten-
werte für ein Basis-Anflugbefeuerungssystem (BALS) bei Pisten verwen-
det werden, deren Anflugbefeuerung aufgrund der Gelände- oder Gewäs-
serverhältnisse auf eine Länge unter 210 m beschränkt ist, bei denen
jedoch mindestens ein Querbalken vorhanden ist.

9. Bei Nachtflügen oder sonstigen Flügen, bei denen Lockerungen der An-
forderungen für die Pisten- und Anflugbefeuerung erforderlich sind, muss
die Befeuerung eingeschaltet und betriebsfähig sein, es sei denn, in Ta-
belle 6a ist anderes bestimmt.
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Tabelle 4

Anflugbefeuerung

OPS-Klasse der Einrichtung Länge, Konfiguration und Intensität der Anflugbefeuerung

FALS (Full Approach Light System — volle Anf-
lugbefeuerung)

ICAO: Befeuerungssystem für Präzisionsanflug nach
Betriebsstufe I (HIALS 720 m ≥) abstandskodierte
Mittellinie, Kurzbalken Mittellinie

IALS (Mittlere Anflugbefeuerung) ICAO: Einfache Anflugbefeuerung (HIALS 420-
719 m) Einzellichtquellen, Kurzbalken

BALS (Basis-Anflugbefeuerung) Sonstige Systeme für die Anflugbefeuerung
(HIALS, MIALS oder ALS 210-419 m)

NALS (keine Anflugbefeuerung) Sonstige Systeme für die Anflugbefeuerung
(HIALS, MIALS oder ALS < 210 m) oder keine
Anflugbefeuerung

Tabelle 5

Pistensichtweite/CMV (vgl. Tabelle 11) und DH/MDH

DH oder MDH

Befeuerungssystem

FALS IALS BALS NALS

Vgl. Buchstabe d Nummern 5, 6 und 10 zu Pistensichtweite <
750 m

Ft Meter

200 — 210 550 750 1 000 1 200

211 — 220 550 800 1 000 1 200

221 — 230 550 800 1 000 1 200

231 — 240 550 800 1 000 1 200

241 — 250 550 800 1 000 1 300

251 — 260 600 800 1 100 1 300

261 — 280 600 900 1 100 1 300

281 — 300 650 900 1 200 1 400

301 — 320 700 1 000 1 200 1 400

321 — 340 800 1 100 1 300 1 500

341 — 360 900 1 200 1 400 1 600

361 — 380 1 000 1 300 1 500 1 700

381 — 400 1 100 1 400 1 600 1 800

401 — 420 1 200 1 500 1 700 1 900

421 — 440 1 300 1 600 1 800 2 000

441 — 460 1 400 1 700 1 900 2 100

461 — 480 1 500 1 800 2 000 2 200
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DH oder MDH

Befeuerungssystem

FALS IALS BALS NALS

Vgl. Buchstabe d Nummern 5, 6 und 10 zu Pistensichtweite <
750 m

Ft Meter

481 500 1 500 1 800 2 100 2 300

501 — 520 1 600 1 900 2 100 2 400

521 — 540 1 700 2 000 2 200 2 400

541 — 560 1 800 2 100 2 300 2 500

561 — 580 1 900 2 200 2 400 2 600

581 — 600 2 000 2 300 2 500 2 700

601 — 620 2 100 2 400 2 600 2 800

621 — 640 2 200 2 500 2 700 2 900

641 — 660 2 300 2 600 2 800 3 000

661 — 680 2 400 2 700 2 900 3 100

681 — 700 2 500 2 800 3 000 3 200

701 — 720 2 600 2 900 3 100 3 300

721 — 740 2 700 3 000 3 200 3 400

741 — 760 2 700 3 000 3 300 3 500

761 — 800 2 900 3 200 3 400 3 600

801 — 850 3 100 3 400 3 600 3 800

851 — 900 3 300 3 600 3 800 4 000

901 — 950 3 600 3 900 4 100 4 300

951 — 1 000 3 800 4 100 4 300 4 500

1 001 — 1 100 4 100 4 400 4 600 4 900

1 101 — 1 200 4 600 4 900 5 000 5 000

1 201 und darüber 5 000 5 000 5 000 5 000

Tabelle 6

Anzuwendende Mindest- und Höchstwerte für die Pistensichtweite/umgerechnete meteorologische
Sicht (CMV) (vgl. Tabelle 11) bei allen Instrumentenanflügen bis zu Mindestwerten bei

Betriebsstufe I (untere und obere Grenzwerte)

Einrichtung/Bedingungen
Pistensichtwei-
te/CMV (m)

Flugzeugkategorie

A B C D

ILS, MLS, GLS, PAR und APV Min. gemäß Tabelle 5

Max. 1 500 1 500 2 400 2 400

1991R3922— DE — 20.09.2008 — 007.001— 90



▼M8

Einrichtung/Bedingungen
Pistensichtwei-
te/CMV (m)

Flugzeugkategorie

A B C D

NDB, NDB/DME, VOR, VOR/DME,
LLZ, LLZ/DME, VDF, SRA,
RNAV/LNAV bei einem Verfahren,
das die Kriterien gemäß Buchstabe c
Nummer 1 Ziffer ii erfüllt:

Min. 750 750 750 750

Max. 1 500 1 500 2 400 2 400

Für NDB, NDB/DME, VOR,
VOR/DME, LLZ, LLZ/DME, VDF,
SRA, RNAV/LNAV:

— Kriterien gemäß Buchstabe c
Nummer 1 Ziffer ii oben nicht
erfüllt, oder

— bei DH oder MDH ≥ 1 200 ft

Min. 1 000 1 000 1 200 1 200

Max. Gemäß Tabelle 5 bei Anwendung der CDFA-
Technik, ansonsten sind zu den Werten in Ta-
belle 5 200/400 m hinzuzufügen, das Ergebnis
darf jedoch nicht über 5 000 m liegen.

Tabelle 6a

Defekte oder rückgestufte Ausrüstung — Auswirkungen für Landemindestbedingungen

Defekte oder rückgestufte Aus-
rüstung

(Anmerkung 1)

Auswirkungen für Landemindestbedingungen

CAT IIIB
(Anmerkung 2)

CAT IIIA CAT II CAT I Nichtpräzision

ILS Reservesender nicht zugelassen keine Auswirkung

Voreinflugzeichen keine Auswirkung, wenn durch veröffentlichte gleichwer-
tige Position ersetzt

entfällt

mittleres Einflugzeichen keine Auswirkung Auswirkung
nur bei Ver-
wendung als

MAPT

Bewertungssystem Pisten-
sichtweite Aufsetzzone

Kann zeitweise durch Pistensichtweite für
mittleren Bereich ersetzt werden, wenn

vom Staat des Flugplatzes genehmigt. Pis-
tensichtweite kann durch menschliche Be-

obachtung übermittelt werden

keine Auswirkung

Pistensichtweite im mittleren
Bereich oder am Stopp-Ende

keine Auswirkung

Anemometer für benutzte
Piste

keine Auswirkung, wenn andere Quelle am Boden verfügbar

Celiometer keine Auswirkung

Anflugbefeuerung nicht zulässig für Betrieb
bei DH > 50 ft

nicht zuge-
lassen

Mindestwerte wie bei kei-
nerlei Einrichtungen

Anflugbefeuerung, außer
letzte 210 m

keine Auswirkung nicht zuge-
lassen

Mindestwerte wie bei kei-
nerlei Einrichtungen

Anflugbefeuerung, außer
letzte 420 m

keine Auswirkung Mindestwerte wie bei
durchschnittlichen Einrich-

tungen

Reservestromversorgung für
Anflugbefeuerung

keine Auswirkung

Befeuerung gesamte Piste nicht zugelassen Tages-Mindestwerte wie bei
keinerlei Einrichtungen

Nacht — nicht zugelassen
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Defekte oder rückgestufte Aus-
rüstung

(Anmerkung 1)

Auswirkungen für Landemindestbedingungen

CAT IIIB
(Anmerkung 2)

CAT IIIA CAT II CAT I Nichtpräzision

Randbefeuerung nur tagsüber, nachts nicht zugelassen

Mittellinienbefeuerung Tag — Pistensichtweite
300 m

Nach — nicht zugelassen

Tag — Pis-
tensichtweite

300 m

Nacht —
550 m

keine Auswirkung

Abstand Mittellinienbefeue-
rung auf 30 m erhöht

Pistensicht-
weite 150 m

keine Auswirkung

Befeuerung der Aufsetzzone Tag — Pis-
tensichtweite

200 m

Nacht —
300 m

Tag — Pistensichtweite
300 m

Nacht — 550 m

keine Auswirkung

Reservestromversorgung für
Pistenbefeuerung

nicht zugelassen keine Auswirkung

Rollbahnbefeuerung keine Auswirkung — ausgenommen Verzögerungen aufgrund geringerer
Bewegungsrate

Anmerkung 1: Bedingungen für Tabelle 6a:
a) Mehrfachausfälle bei der Pistenbefeuerung über die Angaben in Tabelle 6a hinaus sind nicht zulässig.
b) Mängel bei Anflug- und Pistenbefeuerung werden separat behandelt.
c) Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III. Gleichzeitige Mängel bei Pistenbefeuerung und Ausrüstung

zur Bestimmung der Pistensichtweite nicht zulässig.
d) Andere Defekte als bei ILS betreffen nur Pistensichtweite und nicht DH.

Anmerkung 2: Beim Flugbetrieb nach Betriebsstufe IIIB ohne DH, hat der Luftfahrtunternehmer dafür zu sorgen, dass bei
Luftfahrzeugen, die ohne DH bei den geringsten Begrenzungen der Pistensichtweite betrieben werden
dürfen, zusätzlich zu den Vorgaben in Tabelle 6a Folgendes angewandt wird:
a) Pistensichtweite. Mindestens ein Wert für die Pistensichtweite muss am Flugplatz vorhanden sein.
b) Pistenbefeuerung

i) keine Pistenrandbefeuerung oder keine Mittelbefeuerung — Tag — Pistensichtweite 200 m, Nacht
— nicht zugelassen,

ii) Keine Befeuerung der Aufsetzzone — keine Beschränkungen,
iii) keine Reservestromversorgung für Pistenbefeuerung — Tag — Pistensichtweite 200 m, Nacht —

nicht zugelassen.

10. Flugbetrieb mit nur einem Piloten. Für den Flugbetrieb mit nur einem
Piloten hat der Luftfahrtunternehmer die mindestens erforderliche Pisten-
sichtweite (Minimum-RVR) für alle Anflüge in Übereinstimmung mit
OPS 1.430 und dieser Anlage zu berechnen.

i) Anflüge nach Betriebsstufe I dürfen mit einer Pistensichtweite unter
800 m gemäß Tabelle 5 durchgeführt werden, wenn eine der folgenden
Komponenten zumindest bis zur anzuwendenden DH eingesetzt wird:

A) geeigneter Autopilot in Verbindung mit einem ILS oder MLS, für
das keine Beschränkungen vorliegen, oder

B) ein genehmigtes HUDLS (einschließlich ggf. EVS) oder gleich-
wertiges genehmigtes System.

ii) Stehen keine RTZL und/oder RCLL zur Verfügung, darf der Min-
destwert für Pistensichtweite/CMV nicht unter 600 m liegen.

iii) Eine Pistensichtweite unter 800 m gemäß Tabelle 5 ist beim APV-
Betrieb nach Pisten mit FALS, RTZL und RCLL möglich, wenn ein
genehmigtes HUDLS oder ein gleichwertiges genehmigtes System
verwendet wird oder ein automatischer Anflug zu einer DH von
oder über 250 ft durchgeführt wird.

e) Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard.

1. Entscheidungshöhe.

Die Entscheidungshöhe beim Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Stan-
dard darf nicht geringer sein als:
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i) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entschei-
dungsmindesthöhe, oder

ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die gefor-
derten Sichtmerkmale benutzt werden kann, oder

iii) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie, oder

iv) die Entscheidungshöhe, bis zu der die Flugbesatzung die Genehmigung
besitzt, den Anflug durchzuführen, oder

v) 200 ft,

je nachdem, welcher Wert höher liegt.

2. Art der Anlage

Ein ILS/MLS, mit dem der Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard
möglich ist, muss eine Anlage ohne Beschränkungen mit Geradeauskurs (≤
3o versetzt) sein, das ILS muss zugelassen sein für:

i) Klasse I/T/1 für den Betrieb bis zu einem Minimum von 450 m Pis-
tensichtweite, oder

ii) Klasse II/D/2 für den Betrieb bis unterhalb 450 m Pistensichtweite.

Einzelne ILS-Anlagen sind nur zulässig, wenn eine Leistung bis Ebene 2
gewährleistet ist.

3. Geforderte Pistensichtweite/CMV.

Die niedrigsten Werte, die ein Luftfahrtunternehmer für den Betrieb nach
Betriebsstufe I unter Standard verwenden darf, sind in Tabelle 6b unten
aufgeführt:

Tabelle 6b

Mindestwerte für Pistensichtweite/CMV beim Betrieb nach Betriebsstufe I unter Standard in
Anhängigkeit von der Anflugbefeuerung

Mindestwerte beim Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard

DH(ft)

Befeuerungssystem

FALS IALS BALS NALS

Pistensichtweite/CMV (Meter)

200 — 210 400 500 600 750

211 — 220 450 550 650 800

221 — 230 500 600 700 900

231 — 240 500 650 750 1 000

241 — 249 550 700 800 1 100

Anmerkung 1: Die optischen Hilfen umfassen die standardmäßigen Pistenmarkierungen, Anflugbefeuerung, Pistenrandbe-
feuerung, Schwellenbefeuerung, Pistenendbefeuerung und für den Betrieb unter 450 m Aufsetzzonen-
und/oder Pistenmittellinienbefeuerung.

4. Sichtmerkmale. Der Pilot setzt einen Anflug unter Entscheidungshöhe nur
dann fort, wenn Sichtmerkmale mit einem Segment von mindestens 3
aufeinander folgenden Feuern, und zwar der Mittellinie der Anflugbefeue-
rung, der Aufsetzzonenbefeuerung, der Mittellinie der Piste oder der Pis-
tenrandbefeuerung oder einer Kombination daraus feststellbar sind und
danach erkennbar bleiben. Die Sichtmerkmale müssen ein seitliches Ele-
ment der Bodenbefeuerung enthalten, d. h. einen Anflugbefeuerungsquer-
balken oder die Schwellenbefeuerung oder einen Kurzbalken der Aufsetz-
zonenbefeuerung, es sei denn, der Flugbetrieb erfolgt mit einem genehmig-
ten HUDLS, einsetzbar bis mindestens 150 ft.
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5. Genehmigung

für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard:

i) Der Anflug erfolgt als automatischer Anflug und automatische Lan-
dung, oder es ist bis mindestens 150 ft über der Schwelle ein ge-
nehmigtes HUDLS zu verwenden.

ii) Das Luftfahrzeug ist gemäß CS-AWO für den Betrieb nach Betriebs-
stufe II zu zertifizieren.

iii) Das automatische Landesystem benötigt eine Genehmigung für den
Betrieb nach Betriebsstufe IIIA.

iv) Die Forderungen bezüglich der Nachweisführung im Flugdienst sind
gemäß Anlage 1 zu OPS 1.440 Buchstabe h zu erfüllen.

v) Die in Anlage 1 zu OPS 1.450 Buchstabe h angegebene Schulung ist
durchzuführen, sie umfasst auch die Ausbildung und Überprüfung im
Flugsimulator unter Einsatz der geeigneten Boden-/Sichtzeichen bei
der geringstmöglichen Pistensichtweite.

vi) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Verfahren für den
Betrieb bei geringer Sicht aufgestellt werden und am vorgesehenen
Landeflugplatz in Kraft sind, und

vii) der Luftfahrtunternehmer benötigt die Genehmigung der Luftfahrtbehörde.

f) Präzisionsanflug nach Betriebsstufe II und Flugbetrieb nach Betriebsstufe II
bei Nichtstandardbedingungen

1. Generell:

i) Der Flugbetrieb nach Betriebsstufe II umfasst einen Präzisionsinstru-
mentenanflug und eine Landung mit ILS oder MLS bei

A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 200 ft, jedoch nicht
weniger als 100 ft und

B) einer Pistensichtweite von nicht weniger als 300 m.

ii) Der Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen
umfasst einen Präzisionsinstrumentenanflug und eine Landung mit
ILS oder MLS, das den in der folgenden Ziffer iii festgelegten Anfor-
derungen genügt:

A) Entscheidungshöhe von weniger als 200 ft, jedoch nicht weniger
als 100 ft, (vgl. Tabelle 7b unten) und

B) Pistensichtweite nicht unter 350/400 m (vgl. Tabelle 7b unten.)

iii) Das ILS/MLS, mit dem der Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei
Nichtstandardbedingungen möglich ist, muss eine Anlage ohne Be-
schränkungen mit Geradeauskurs (≤ 3o versetzt) sein, das ILS muss
zugelassen sein für:

A) Klasse I/T/1 für den Betrieb bis zu 450 m Pistensichtweite und
eine DH von 200 ft oder mehr, oder

B) Klasse II/D/2 für den Betrieb bei Pistensichtweiten unter 450 m
oder eine DH unter 200 ft.

Einzelne ILS-Anlagen sind nur zulässig, wenn eine Leistung bis Ebene 2
gewährleistet ist.

2. Entscheidungshöhe. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die
Entscheidungshöhe beim

i) Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen und
nach Betriebsstufe II nicht geringer ist als

A) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entschei-
dungsmindesthöhe, oder

B) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die ge-
forderten Sichtmerkmale benutzt werden kann, oder

C) die OCH/OCL für die jeweilige Flugzeugkategorie, oder

D) die Entscheidungshöhe, bis zu der die Flugbesatzung die Genehmi-
gung besitzt, den Anflug durchzuführen, oder

1991R3922— DE — 20.09.2008 — 007.001— 94



▼M8

E) 100 ft,

je nachdem, welcher Wert höher liegt.

3. Sichtmerkmale. Der Pilot setzt einen Anflug unter der gemäß Buchstabe d
Nummer 2 oben bestimmten Entscheidungshöhe für Betriebsstufe II oder
Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen nur dann fort, wenn Sicht-
merkmale mit einem Segment von mindestens 3 aufeinander folgenden
Feuern, und zwar der Mittellinie der Anflugbefeuerung, der Aufsetzzonen-
befeuerung, der Mittellinie der Piste oder der Pistenrandbefeuerung oder
einer Kombination daraus feststellbar sind und danach erkennbar bleiben.
Die Sichtmerkmale müssen ein seitliches Element der Bodenbefeuerung ent-
halten, d. h. einen Anflugbefeuerungsquerbalken oder die Schwellenbefeue-
rung oder einen Kurzbalken der Aufsetzzonenbefeuerung, es sei denn, der
Flugbetrieb erfolgt bis zum Aufsetzen mit einem genehmigten HUDLS.

4. i) Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für Pistensicht-
weite, die der Luftfahrtunternehmer bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe
II anwenden darf, sind folgende:

Tabelle 7a

Pistensichtweite (RVR) für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II in Anhängigkeit von der
Entscheidungshöhe (DH)

Mindestbedingungen für Betriebsstufe II

DH (ft)

Automatischer Anflug/genehmigtes HUDLS bis unter DH
(Anmerkung 1a)

Pistensichtweite
Flugzeugkategorie A, B und C

Pistensichtweite
Flugzeugkategorie D

100-120 300 m 300/350 m

(Anmerkung 2a)

121-140 400 m 400 m

141 und darüber 450 m 450m

Anmerkung 1a: Die Formulierung „automatischer Anflug bis unter DH/genehmigtes HUDLS“ in dieser Tabelle
bedeutet den ununterbrochenen Gebrauch des automatischen Flugsteuerungssystems oder des
HUDLS bis zu einer Höhe, die 80 % der anwendbaren DH beträgt. Die Lufttüchtigkeitsvorschriften
können sich daher aufgrund der Mindesthöhe für die Aktivierung des automatischen Flugsteuerungs-
systems auf die anzuwendende Entscheidungshöhe auswirken.

Anmerkung 2a: Für ein Luftfahrzeug CAT D kann bei automatischer Landung ein Wert von 300 m angewandt
werden.

ii) Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für Pistensicht-
weite, die der Luftfahrtunternehmer bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe
II bei Nichtstandardbedingungen anwenden darf, sind folgende:

Tabelle 7b

Mindestwerte für Pistensichtweite/CMV beim Betrieb nach Betriebsstufe II bei
Nichtstandardbedingungen in Abhängigkeit von der Anflugbefeuerung

Mindestwerte für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen

Automatische Landung oder Einsatz eines genehmigten HUDLS bis zum Aufsetzen

Befeuerungssystem

FALS IALS BALS NALS

Vgl. Buchstabe d Nummern 5, 6 und 10 zu Pistensichtweite < 750m

CAT A-C CAT D CAT A-D CAT A-D CAT A-D

DH (ft) Pistensichtweite in Meter

100-120 350 400 450 600 700
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Mindestwerte für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen

Automatische Landung oder Einsatz eines genehmigten HUDLS bis zum Aufsetzen

Befeuerungssystem

FALS IALS BALS NALS

Vgl. Buchstabe d Nummern 5, 6 und 10 zu Pistensichtweite < 750m

CAT A-C CAT D CAT A-D CAT A-D CAT A-D

DH (ft) Pistensichtweite in Meter

121-140 400 450 500 600 700

141-160 450 500 500 600 750

161-199 450 500 550 650 750

Anmerkung: Die Sichthilfen für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen umfassen die
standardmäßigen Pistenmarkierungen, Anflug- und Pistenbefeuerung (Pistenrandbefeuerung, Schwellen-
befeuerung, Pistenendbefeuerung). Für den Betrieb bei Pistensichtweiten von 400 m oder weniger ist
eine Mittellinienbefeuerung erforderlich. Die zulässigen Konfigurationen für die Anflugbefeuerung sind
in Tabelle 4 angegeben.

iii) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für den Betrieb
nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen geeignete Verfah-
ren für den Betrieb bei geringer Sicht aufgestellt werden und am vor-
gesehenen Landeflugplatz in Kraft sind.

g) Präzisionsanflug — Flugbetrieb nach Betriebsstufe III

1. Generell: Flugbetrieb nach Betriebsstufe III wird unterteilt in:

i) Flugbetrieb nach Betriebsstufe III A (CAT III A). Ein Präzisionsinstru-
mentenanflug mit Landung unter Verwendung von ILS oder MLS mit

A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 100 ft und

B) einer Pistensichtweite von nicht weniger als 200 m.

ii) Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B (CAT III B). Ein Präzisionsinstru-
mentenanflug mit Landung unter Verwendung von ILS oder MLS mit

A) einer Entscheidungshöhe von weniger als 100 ft oder ohne Ent-
scheidungshöhe und

B) einer Pistensichtweite von weniger als 200 m, jedoch nicht unter
75 m.

Anmerkung: Wenn die Entscheidungshöhe (DH) und die Pistensichtweite
nicht unter dieselbe Betriebsstufe fallen, wird anhand der
Pistensichtweite bestimmt, welcher Betriebsstufe der Flugbe-
trieb zuzuordnen ist.

2. Entscheidungshöhe. Für den Flugbetrieb mit Entscheidungshöhe hat der
Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass diese nicht geringer ist als

i) die im Flughandbuch (AFM) gegebenenfalls angegebene Entschei-
dungsmindesthöhe, oder

ii) die Mindesthöhe, bis zu der die Präzisionsanflughilfe ohne die gefor-
derten Sichtmerkmale benutzt werden kann, oder

iii) die Entscheidungshöhe, bis zu der die Flugbesatzung die Genehmi-
gung besitzt, den Anflug durchzuführen.

3. Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe. Der Flugbetrieb ohne Entscheidungs-
höhe darf nur durchgeführt werden, wenn

i) er im Flughandbuch (AFM) genehmigt ist, und

ii) die Anflughilfe und die Flugplatzeinrichtungen den Flugbetrieb ohne
Entscheidungshöhe ermöglichen und
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iii) der Luftfahrtunternehmer eine Genehmigung für den Flugbetrieb nach
Betriebsstufe III ohne Entscheidungshöhe besitzt.

Anmerkung: Besteht eine Piste CAT III, wird angenommen, dass ein Flug-
betrieb ohne Entscheidungshöhe möglich ist, soweit in AIP
oder NOTAM keine speziellen Beschränkungen festgelegt
sind.

4. Sichtmerkmale

i) Der Pilot setzt einen Anflug unter der gemäß Buchstabe g Nummer 2
oben bestimmten Entscheidungshöhe bei Flügen nach Betriebsstufe
IIIA und Flügen nach Betriebsstufe IIIB entweder mit automatischem
ausfallunempfindlichem Flugsteuerungssystem oder genehmigtem
HUDLS nur dann fort, wenn Sichtmerkmale mit einem Segment von
mindestens 3 aufeinander folgenden Feuern, und zwar der Mittellinie
der Anflugbefeuerung, der Aufsetzzonenbefeuerung, der Mittellinie der
Piste oder der Pistenrandbefeuerung oder einer Kombination daraus
feststellbar sind und danach erkennbar bleiben.

ii) Bei Flügen nach Betriebsstufe IIIB entweder mit automatischem aus-
fallunempfindlichem Flugsteuerungssystem oder betriebssicherem hyb-
ridem Landesystem (einschließlich z. B. HUDLS) und mit Entschei-
dungshöhe setzt der Pilot den Anflug unter der gemäß Buchstabe e
Nummer 2 oben bestimmten Entscheidungshöhe nur dann fort, wenn
Sichtmerkmale mit einem Segment von mindestens 3 aufeinander fol-
genden Feuern, darunter mindestens ein Mittellinienfeuer, feststellbar
sind und danach erkennbar bleiben.

5. Erforderliche Pistensichtweite. Die niedrigsten Werte für Pistensichtweite,
die der Luftfahrtunternehmer bei Flugbetrieb nach Betriebsstufe III anwen-
den darf, sind folgende:

Tabelle 8

Pistensichtweite für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe III in Abhängigkeit von
Entscheidungshöhe und Rollsteuerungs-/Rollführungssystem

Mindestbedingungen für Betriebsstufe III

Kategorie
Entscheidungshöhe (ft)

(Anmerkung 2)
Rollsteuerungs-/Rollfüh-

rungssystem
Pistensichtweite (m)

IIIA weniger als 100 ft nicht erforderlich 200 m

IIIB weniger als 100 ft ausfallunempfindlich 150 m

(Anmerkung 1)

IIIB weniger als 50 ft ausfallunempfindlich 125 m

IIIB weniger als 50 ft
oder keine Entschei-
dungshöhe

betriebssicher (An-
merkung 3)

75 m

Anmerkung 1: Für Luftfahrzeuge mit Zeugnis nach CS-AWO (b)(3) oder gleichwertig.
Anmerkung 2: Die Redundanz von Flugsteuerungssystemen wird nach CS-AWO durch die zugelassene Min-

destentscheidungshöhe bestimmt.
Anmerkung 3: Das betreffende betriebssichere System kann ein betriebssicheres Hybridsystem sein.

h) Erweiterte Sichtdarstellungssysteme (EVS- Enhanced Vision Systems)

1. Wenn der Pilot ein EVS verwendet, das für die Zwecke dieses Absatzes
zugelassen ist und entsprechend den im genehmigten Flughandbuch fest-
gelegten Verfahren und Beschränkungen verwendet wird, darf er

i) einen Anflug unter Entscheidungshöhe oder MDH bis auf 100 ft über
der Pistenschwelle fortsetzen, wenn das EVS mindestens eines der
folgenden Sichtmerkmale erkennbar abbildet:

A) Elemente der Anflugbefeuerung, oder

B) die Pistenschwelle, erkennbar mindestens an folgenden Einzelhei-
ten: Anfang der Landefläche der Piste, Schwellenbefeuerung,
Schwellenkennfeuer und Aufsetzbereich, erkennbar mindestens an
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folgenden Einzelheiten: Landefläche des Aufsetzbereichs der Piste,
Aufsetzzonenbefeuerung, Aufsetzzonenmarkierungen oder Pistenbe-
feuerung.

ii) Verringerung der berechneten Pistensichtweite/CMV bei Anflügen vom
Wert in Spalte 1 von Tabelle 9 unter den Wert in Spalte 2:

Tabelle 9

Anflug mit EVS bei Verringerung der Pistensichtweite/CMV gegenüber normaler
Pistensichtweite/CMV

Normalerweise geforderte Pistensichtweite/CMV Pistensichtweite/CMV bei Anflug mit EVS

550 350

600 400

650 450

700 450

750 500

800 550

900 600

1 000 650

1 100 750

1 200 800

1 300 900

1 400 900

1 500 1 000

1 600 1 100

1 700 1 100

1 800 1 200

1 900 1 300

2 000 1 300

2 100 1 400

2 200 1 500

2 300 1 500

2 400 1 600

2 500 1 700

2 600 1 700

2 700 1 800

2 800 1 900

2 900 1 900

3 000 2 000

3 100 2 000

3 200 2 100
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Normalerweise geforderte Pistensichtweite/CMV Pistensichtweite/CMV bei Anflug mit EVS

3 300 2 200

3 400 2 200

3 500 2 300

3 600 2 400

3 700 2 400

3 800 2 500

3 900 2 600

4 000 2 600

4 100 2 700

4 200 2 800

4 300 2 800

4 400 2 900

4 500 3 000

4 600 3 000

4 700 3 100

4 800 3 200

4 900 3 200

5 000 3 300

2. Buchstabe h Nummer 1 oben findet nur Anwendung bei Flugbetrieb mit
ILS, MLS, PAR, GLS und APV und Entscheidungshöhen nicht unter
200 ft oder Anflügen mit genehmigter vertikaler Führung der Flugbahn
bis zur MDH oder DH nicht unter 250 ft.

3. Der Pilot darf einen Anflug unter 100 ft über der Pistenschwelle auf die zu
benutzende Piste nur dann fortsetzen, wenn mindestens eines der unten
aufgeführten Sichtmerkmale für ihn ohne EVS deutlich zu sehen und zu
erkennen ist:

A) Schwellenfeuer oder -markierungen oder

B) Aufsetzzonenfeuer oder -markierungen.

i) absichtlich frei gelassen

j) Platzrundenanflug (circling)

1. Sinkflugmindesthöhe (MDH). Die MDH für Platzrundenanflüge ist der
höhere Wert von:

i) veröffentlichte OCH für die Luftfahrzeugkategorie oder

ii) Mindestwert der Platzrundenflughöhe gemäß Tabelle 10 unten oder

iii) DH/MDH des vorhergehenden Instrumentenanflugs.

2. Sinkflugmindesthöhe (MDA). Die MDA für Platzrundenanflüge wird be-
stimmt, indem die MDH (bestimmt nach Nummer 1 oben) zur veröffent-
lichten Flugplatzhöhe hinzuaddiert wird.

3. Sicht. Die Mindestsicht für Platzrundenanflüge ist der höhere Wert von:

i) Platzrundensicht für die Luftfahrzeugkategorie (soweit veröffentlicht)
oder

ii) Mindestsicht gemäß Tabelle 10 unten oder

iii) Pistensichtweite/CMV gemäß den Tabellen 5 und 6 für den vorher-
gehenden Instrumentenanflug.
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4. Unbeschadet der Anforderungen von Nummer 3 oben kann die Luftfahrt-
behörde ein Luftfahrtunternehmen von der Anforderung der Erhöhung der
Sichtweite über den gemäß Tabelle 10 bestimmten Wert ausnehmen.

5. Die in Buchstabe e Nummer 4 beschriebenen Ausnahmen sind auf Orte zu
beschränken, an denen ein eindeutiges öffentliches Interesse besteht, den
bestehenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei Ausnahmen ist von der Er-
fahrung, dem Ausbildungsprogramm und der Qualifikation der Flugbesat-
zungen des Luftfahrtunternehmens auszugehen. Die Ausnahmen müssen in
regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Tabelle 10

Mindestsicht und MDH für Platzrundenanflüge in Abhängigkeit von der Flugzeugkategorie

Flugzeugkategorie

A B C D

MDH(ft) 400 500 600 700

Meteorologische Mindestsicht
(m)

1 500 1 600 2 400 3 600

6. Ein Platzrundenanflug mit vorgeschriebenen Kursen über Grund ist ein
anerkanntes Verfahren im Sinne dieser OPS.

k) Sichtanflug. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für einen An-
flug nach Sicht eine Pistensichtweite von weniger als 800 m nicht angewandt
wird.

l) Umrechnung der gemeldeten meteorologischen Sicht in Pistensichtweite/CMV.

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Umrechnung der
meteorologischen Sicht in Pistensichtweite/CMV nicht für den Start oder
für die Berechnung anderweitiger erforderlicher Mindestwerte für die Pis-
tensichtweite unter 800 m verwendet wird, oder bei Vorliegen einer ge-
meldeten Pistensichtweite nicht angewandt wird.

Anmerkung: Wird angegeben, dass die Pistensichtweite über dem vom
Flughafenbetreiber beurteilten Höchstwert liegt, z. B. „Pisten-
sichtweite über 1 500 m“, wird sie nicht als gemeldeter Wert
für die Zwecke dieses Absatzes betrachtet.

2. Bei Umrechnung der meteorologischen Sicht in die Pistensichtweite für
alle in Buchstabe l Nummer 1 nicht genannten Fälle hat der Luftfahrt-
unternehmer sicherzustellen, dass die nachstehende Tabelle benutzt wird.

Tabelle 11

Umrechnung der meteorologischen Sichtweite in Pistensichtweite/CMV

in Betrieb befindliche Befeuerungselemente

RVR/CMV = gemeldete meteorologische Sicht multi-
pliziert mit:

Tag Nachtflugbeschränkungen

Hochleistungs-Anflug- und Pistenbefeuerung 1,5 2,0

Alle anderen Arten von Befeuerungsanlagen 1,0 1,5

Keine Befeuerung 1,0 entfällt
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Anlage 2 zu OPS 1.430 Buchstabe c

Flugzeugkategorien — Allwetterflugbetrieb

a) Klassifizierung von Flugzeugen

Die bei der Klassifizierung von Flugzeugen nach Kategorien zugrunde zu
legenden Kriterien sind die über der Schwelle angezeigte Fluggeschwindigkeit
(VAT), die dem 1,3 fachen der Überziehgeschwindigkeit (VSO) oder dem
1,23 fachen der Überziehgeschwindigkeit in Landekonfiguration bei höchst-
zulässiger Landemasse (VS1G) entspricht. Liegen sowohl VSO als auch
VS1G vor, ist die höhere sich ergebende VAT zu verwenden. Die den
VAT-Geschwindigkeitswerten entsprechenden Flugzeugkategorien sind aus
der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Flugzeugkategorie VAT

A Weniger als 91 kt

B Von 91 bis 120 kt

C Von 121 bis 140 kt

D Von 141 bis 165 kt

E Von 166 bis 210 kt

Die zu berücksichtigende Landekonfiguration ist vom Luftfahrtunternehmer
oder vom Flugzeughersteller festzulegen.

b) Dauerhafte Änderung der Kategorie — höchstzulässige Landemasse

1. Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde darf der Luftfahrtunternehmer ei-
nen niedrigeren Wert für die höchstzulässige Landemasse dauerhaft fest-
legen und diese Masse zur Ermittlung der VAT benutzen.

2. Die für ein bestimmtes Flugzeug festgelegte Kategorie muss ein Festwert
und damit unabhängig von den wechselnden Bedingungen des täglichen
Flugbetriebs sein.
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Anlage 1 zu OPS 1.440

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Allgemeine Betriebsregeln

a) Allgemeines. Die folgenden Verfahren gelten für die Einführung und die
Genehmigung von Flugbetrieb bei geringer Sicht.

b) Betriebliche Nachweisführung. Die betriebliche Nachweisführung dient der
Feststellung oder Validierung der Anwendung bzw. Durchführung und Wirk-
samkeit der anwendbaren Flugführungs-Bordsysteme, einschließlich HUDLS
(soweit zutreffend), Schulungen, Flugbesatzungsverfahren, Instandhaltungs-
programme und Handbücher für das zur Genehmigung anstehende Programm
für die Betriebsstufen II und III.

1. Beträgt die beantragte Entscheidungshöhe (DH) 50 ft oder mehr, sind
mindestens 30 Anflüge und Landungen im Flugbetrieb mit den in jedem
Luftfahrzeugmuster eingebauten Systemen der Betriebsstufen II und III
durchzuführen. Liegt die beantragte DH unter 50 ft, sind mindestens
100 Anflüge und Landungen durchzuführen; die Luftfahrtbehörde kann
Ausnahmen zulassen.

2. Bei verschiedenen Baureihen des gleichen Luftfahrzeugmusters, bei denen
die gleiche Grundausrüstung hinsichtlich der Flugsteuerungs- und Anzei-
gesysteme verwendet wird, oder bei einem Luftfahrzeugmuster mit unter-
schiedlicher Grundausrüstung hinsichtlich der Flugsteuerungs- und Anzei-
gesysteme hat der Luftfahrtunternehmer nachzuweisen, dass die verschie-
denen Baureihen ausreichend leistungsfähig sind; der Luftfahrtunternehmer
hat jedoch nicht für jede Baureihe eine vollständige betriebliche Nachweis-
führung zu erbringen. Die Luftfahrtbehörde kann auch einer Reduzierung
der Anzahl der Anflüge und Landungen auf der Grundlage von Erleichte-
rungen zustimmen, die für Erfahrungen gewährt werden, die ein anderer
Luftfahrtunternehmer mit einem nach OPS 1 ausgestellten Luftverkehrs-
betreiberzeugnis mit dem gleichen Flugzeugmuster oder der gleichen Bau-
reihe und den gleichen Verfahren gewonnen hat.

3. Übersteigt die Zahl der nicht erfolgreichen Anflüge 5 % der Gesamtzahl
der Anflüge (z. B. nicht erfolgreiche Landungen, Systemabschaltung),
muss das Evaluierungsprogramm um Stufen von mindestens 10 Anflügen
und Landungen verlängert werden, bis die Gesamtmisserfolgsquote 5 %
nicht übersteigt.

c) Datenerfassung zur betrieblichen Nachweisführung. Jeder Antragsteller muss
eine Datenerfassungsmethode (z. B. ein von der Flugbesatzung zu verwenden-
des Formblatt) für Aufzeichnungen über die Anflug- und Landeleistung ent-
wickeln. Die dabei erfassten Daten und eine Zusammenfassung der Nach-
weisdaten sind der Luftfahrtbehörde für Evaluierungszwecke zur Verfügung
zu stellen.

d) Auswertung der Daten. Nicht erfolgreiche Anflüge und/oder automatische
Landungen sind zu dokumentieren und auszuwerten.

e) Fortlaufende Überwachung

1. Nach Erteilung der erstmaligen Genehmigung muss der Flugbetrieb fort-
laufend durch den Luftfahrtunternehmer überwacht werden, um uner-
wünschte Entwicklungen festzustellen, bevor sie zu einer Gefahr werden.
Zu diesem Zweck können Berichte der Flugbesatzungen benutzt werden.

2. Die nachstehenden Informationen müssen über einen Zeitraum von 12
Monaten aufbewahrt werden:

i) Die Gesamtzahl der erfolgreichen, tatsächlichen oder simulierten Anf-
lüge je Flugzeugmuster bei Verwendung der CAT-II- oder CAT-III-
Bordausrüstung nach den geltenden Landemindestbedingungen der Be-
triebsstufe II oder III sowie

ii) nach Flugplätzen und Flugzeugkennzeichen gegliederte Berichte von
nicht erfolgreichen Anflügen und/oder automatischen Landungen, un-
terteilt nach folgenden Merkmalen:

A) Mängel der Bordausrüstung,

B) Schwierigkeiten bei den Bodeneinrichtungen,

C) Fehlanflüge infolge von Anweisungen des Flugverkehrskontroll-
dienstes oder

D) andere Gründe.
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3. Der Luftfahrtunternehmer hat ein Verfahren zur Überwachung der Leis-
tungsfähigkeit des automatischen Landesystems oder HUDLS bis zum
Aufsetzen (sofern zutreffend) jedes seiner Flugzeuge zu erstellen.

f) Übergangszeiträume

1. Luftfahrtunternehmer ohne Erfahrungen mit Betriebsstufe II oder III

i) Luftfahrtunternehmer ohne Betriebserfahrung mit Betriebsstufe II oder
III können eine Genehmigung für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II
oder III A erhalten, wenn sie eine Mindesterfahrung von 6 Monaten im
Flugbetrieb nach Betriebsstufe I mit dem betreffenden Flugzeugmuster
erworben haben.

ii) Nach Ablauf von 6 Monaten im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder
III A mit dem betreffenden Flugzeugmuster kann der Luftfahrtunter-
nehmer eine Genehmigung für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe III B
erhalten. Bei Erteilung einer solchen Genehmigung kann die Luftfahrt-
behörde für eine weitere Zeitspanne höhere Mindestbedingungen auf-
erlegen. Die Erhöhung der Mindestbedingungen bezieht sich normaler-
weise nur auf die Pistensichtweite und/oder eine Einschränkung des
Flugbetriebs ohne Entscheidungshöhe. Sie muss so gewählt werden,
dass dadurch keine Änderung der Betriebsverfahren erforderlich wird.

2. i) Luftfahrtunternehmer mit Erfahrungen bezüglich Betriebsstufe II oder
III. Luftfahrtunternehmer, die bereits Erfahrungen bezüglich der Be-
triebsstufe II oder III besitzen, können auf Antrag eine Genehmigung
für einen verkürzten Übergangszeitraum erhalten.

ii) Luftfahrtunternehmer, die Genehmigungen für den Flugbetrieb nach
Betriebsstufe II oder III mit automatischem Anflug haben, mit oder
ohne automatische Landung, und dann den manuellen Flugbetrieb
nach Betriebsstufe II oder III mit HUDLS einführen, sind für die
Zwecke der für den Zeitraum der Nachweisführung geltenden Bestim-
mungen als „neuer Luftfahrtunternehmer für Betriebsstufe II/III“ zu
betrachten.

g) Instandhaltung der Ausrüstung für Betriebsstufe II, Betriebsstufe III und für
Starts bei geringer Sicht (Low Visibility Take-off — LVTO) Der Luftfahrt-
unternehmer hat in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Instandhaltungsanwei-
sungen für die bordseitigen Flugführungssysteme zu erstellen und diese in
sein nach Teil M Absatz M.A.302 vorgeschriebenes und von der Luftfahrt-
behörde zu genehmigendes Instandhaltungsprogramm aufzunehmen.

h) In Frage kommende Flugplätze und Pisten

1. Jede Kombination von Flugzeugmuster/Piste muss durch die erfolgreiche
Durchführung von mindestens einem Anflug und einer Landung nach Be-
triebsstufe II oder zu besseren Bedingungen überprüft werden, bevor mit
dem Betrieb nach Betriebsstufe III begonnen wird.

2. Für Pisten mit unebenem Gelände vor der Schwelle oder anderen vor-
hersehbaren oder bekannten Mängeln muss jede Kombination von
Flugzeugmuster/Piste im Betrieb nach Betriebsstufe I unter Standardbedin-
gungen oder zu besseren Bedingungen überprüft werden, bevor mit dem
Betrieb nach Betriebsstufe I unter Standard, Betriebsstufe II, Betriebsstufe
II bei Nichtstandardbedingungen oder Betriebsstufe III begonnen wird.

3. Bei verschiedenen Baureihen des gleichen Flugzeugmusters gemäß Num-
mer 4 unten, bei denen die gleiche Grundausrüstung hinsichtlich der Flug-
steuerungs- und Anzeigesysteme verwendet wird, oder bei einem Flug-
zeugmuster gemäß Nummer 4 unten mit unterschiedlicher Grundausrüs-
tung hinsichtlich der Flugsteuerungs- und Anzeigesysteme hat der Luft-
fahrtunternehmer nachzuweisen, dass die Baureihen für den Betrieb aus-
reichend leistungsfähig sind; der Luftfahrtunternehmer hat jedoch nicht für
jede Kombination von Baureihe/Piste eine vollständige betriebliche Nach-
weisführung zu erbringen.

4. Für die Zwecke von Buchstabe h gilt ein Flugzeugmuster oder die Baureihe
eines Flugzeugs als gleiches Muster/gleiche Baureihe, wenn dieses/diese
gleich oder ähnlich ist in Bezug auf:

i) den Stand der Technik, einschließlich:

A) FGS und zugehörige Anzeigen und Steuerungen,

B) FMS und Grad der Integration mit dem FGS,

C) Einsatz von HUDLS.
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ii) Betriebliche Verfahren, einschließlich:

A) Alarmhöhe,

B) manuelle Landung/automatische Landung,

C) Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe,

D) Einsatz von HUD/HUDLS im Hybridbetrieb.

iii) Handhabungsmerkmale, einschließlich:

A) Manuelle Landung nach automatischem oder HUDLS-geführten
Anflug,

B) Manuelles Durchstarten nach automatischem Anflug,

C) Automatisches/manuelles Ausrollen.

5. Luftfahrtunternehmer, die das gleiche Flugzeugmuster/die gleiche Flug-
zeugklasse oder Baureihe eines Flugzeugmusters gemäß Nummer 4 oben
verwenden, können bei der Erfüllung der Bestimmungen dieser OPS auch
die Erfahrungen und Aufzeichnungen der anderen betreffenden Luftfahrt-
unternehmer anrechnen lassen.

6. Luftfahrtunternehmer, die einen anderen Betrieb durchführen als den Flug-
betrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen, müssen die
Auflagen von Anlage 1 zu OPS 1.440 — Flugbetrieb bei geringer Sicht
— Allgemeine Betriebsregeln erfüllen, die für den Flugbetrieb nach Be-
triebsstufe II gelten.
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Anlage 1 zu OPS 1.450

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Schulung und Qualifikationen

a) Allgemeines. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Schulung
der Flugbesatzung für Flugbetrieb bei geringer Sicht nach Lehrplänen für die
Theorie-, die Flugsimulator- und/oder die Flugschulung erfolgt. Der Luftfahrt-
unternehmer darf mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde den Lehrgangsinhalt
nach den Bestimmungen der Nummern 2 und 3 kürzen.

1. Flugbesatzungsmitglieder, die keine Erfahrungen mit der Betriebsstufe II
oder III haben, müssen an der gesamten in den Buchstaben b, c und d
beschriebenen Schulung teilnehmen.

2. Flugbesatzungsmitglieder, die ggf. bei einem anderen Luftfahrtunternehmer
der Gemeinschaft Erfahrungen mit der Betriebsstufe II oder III mit einer
ähnlichen Betriebsart (automatischer Anflug, automatische Landung,
HUDLS/Hybrid-HUDLS oder EVS) oder mit der Betriebsstufe II mit ma-
nueller Landung erworben haben, dürfen:

i) an einem verkürzten Theorielehrgang teilnehmen, wenn der Betrieb mit
einem anderen Muster/einer anderen Klasse erfolgt als dem/der, mit
dem/der zuvor die Erfahrungen in der Betriebsart II oder III erworben
wurden,

ii) an einem verkürzten Theorielehrgang, oder an einer verkürzten Flug-
simulator- und/oder Flugschulung teilnehmen, wenn der Betrieb mit
dem gleichen Muster/der gleichen Klasse und Baureihe des gleichen
Musters/der gleichen Klasse erfolgt, mit dem/der zuvor die Erfahrung
in der Betriebsart II oder III erworben wurden. Der verkürzte Lehrgang
muss mindestens die Anforderungen von Buchstabe d Nummer 1,
Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i oder Buchstabe d Nummer 2 Ziffer
ii soweit zutreffend erfüllen. Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde
kann der Luftfahrtunternehmer die gemäß Buchstabe d Nummer 2 Zif-
fer i geforderte Zahl der Anflüge/Landungen herabsetzen, wenn das
Muster/die Klasse oder die Baureihe des Musters/der Klasse gleiche
oder ähnliche Merkmale aufweist in Bezug auf:

A) den Stand der Technik — das Flugsteuerungs-/Flugführungssystem
(FGS) und

B) die betrieblichen Verfahren,

C) Handhabungseigenschaften (vgl. Nummer 4 unten)

wie das/die zuvor betriebene Muster/Klasse — ist das nicht der
Fall, müssen die Auflagen von Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i
in vollem Umfang erfüllt werden.

D) Einsatz von HUDLS/Hybrid-HUDLS,

E) Einsatz von EVS.

3. Flugbesatzungsmitglieder, die bei dem Luftfahrtunternehmer Erfahrungen
mit der Betriebsstufe II oder III erworben haben, dürfen an einem ver-
kürzten Lehrgang für die Theorie-, Flugsimulator- und/oder Flugschulung
teilnehmen.

Der verkürzte Lehrgang bei

i) Änderung von Flugzeugmuster/-klasse muss mindestens die Anforde-
rungen von Buchstabe d Nummer 1, Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i
oder Buchstabe d Nummer 2 Ziffer ii, soweit zutreffend, und von
Buchstabe d Nummer 3 Ziffer i erfüllen;

ii) Wechsel zu einer anderen Baureihe des Flugzeugs innerhalb der glei-
chen Muster- oder Klassenberechtigung mit gleichen oder ähnlichen
Merkmalen in Bezug auf:

A) den Stand der Technik — das Flugsteuerungs-/Flugführungssystem
(FGS) und

B) Betriebliche Verfahren — Vollständigkeit,

C) Handhabungseigenschaften (vgl. Absatz 4 unten)

D) Einsatz von HUDLS/Hybrid-HUDLS,
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E) Einsatz von EVS

wie das/die zuvor betriebene Muster/Klasse, erfüllt eine Unter-
schiedsschulung und Vertrautmachung entsprechend den Änderun-
gen bei der Baureihe die Anforderungen des verkürzten Lehrgangs.

iii) Wechsel zu einer anderen Baureihe des Flugzeugs innerhalb der glei-
chen Muster- oder Klassenberechtigung mit wesentlich anderen Merk-
malen in Bezug auf:

A) den Stand der Technik — das Flugsteuerungs-/Flugführungssystem
(FGS) und

B) Betriebliche Verfahren — Vollständigkeit,

C) Handhabungseigenschaften (vgl. Nummer 4 unten)

D) Einsatz von HUDLS/Hybrid-HUDLS,

E) Einsatz von EVS

müssen die die Anforderungen von Buchstabe d Nummer 1, Buch-
stabe d Nummer 2 Ziffer i oder Buchstabe d Nummer 2 Ziffer ii,
soweit zutreffend, und von Buchstabe d Nummer 3 Ziffer i erfüllt
werden. Mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde kann der Luft-
fahrtunternehmer die gemäß Buchstabe d Nummer 2 Ziffer i ge-
forderte Zahl der Anflüge/Landungen herabsetzen.

4. Wenn der Luftfahrtunternehmer beim Betrieb nach Betriebsart II oder III
unterschiedliche Baureihen eines Flugzeugs innerhalb der gleichen Muster-
oder Klassenberechtigung einsetzt, muss er sicherstellen, dass die Unter-
schiede und/oder Ähnlichkeiten der betreffenden Flugzeuge diesen Betrieb
rechtfertigen und dabei mindestens berücksichtigen:

i) den Stand der Technik, einschließlich:

A) FGS und zugehörige Anzeigen und Steuerungen,

B) das Flugmanagementsystem und dessen Integration (oder Nichtin-
tegration) mit dem FGS,

C) den Einsatz von HUD/HUDLS bei Hybridsystemen und/oder EVS.

ii) Betriebliche Verfahren, einschließlich:

A) Ausfallunempfindlichkeit/Betriebssicherheit, Alarmhöhe,

B) manuelle Landung/automatische Landung,

C) Flugbetrieb ohne Entscheidungshöhe,

D) Einsatz von HUD/HUDLS in Hybridsystemen.

iii) Handhabungsmerkmale, einschließlich:

A) manuelle Landung nach automatischem HUDLS- und/oder EVS-
geführten Anflug,

B) manuelles Durchstarten nach automatischem Anflug,

C) automatisches/manuelles Ausrollen.

b) Theorieschulung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der erst-
malige Lehrgang zur theoretischen Schulung für den Flugbetrieb bei geringer
Sicht mindestens umfasst:

1. die Eigenschaften und Betriebsgrenzen des ILS und/oder MLS,

2. die Eigenschaften der optischen Hilfen,

3. die Nebelarten und deren Eigenschaften,

4. die betriebliche Eignung und die Betriebsgrenzen des betreffenden Bordsys-
tems, einschließlich HUD-Symbole und EVS-Merkmale, soweit zutreffend,

5. die Auswirkungen von Niederschlag, Eisbildung, Windscherung und Tur-
bulenz in geringen Höhen,

6. die Auswirkungen bestimmter Fehlfunktionen des Flugzeugs/Systems,

7. Anwendung und Beschränkungen der Systeme zur Bestimmung der Pis-
tensichtweite,

8. grundlegende Forderungen bezüglich der Hindernisfreiheit,
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9. Erkennen von Ausfällen der Bodenausrüstung und die von der Flugbe-
satzung zu ergreifenden Maßnahmen,

10. die bei Bodenverkehr zu befolgenden Verfahren und Vorsichtsmaßnah-
men, wenn die Pistensichtweite weniger als 400 m beträgt, sowie alle
zusätzlich erforderlichen Verfahren für Starts bei Pistensichtweiten von
weniger als 150 m oder weniger als 200 m für Flugzeuge der Kategorie
D,

11. die Aussagekraft der mit Funkhöhenmessern bestimmten Entscheidungs-
höhen sowie die Auswirkung des Bodenprofils im Anflugbereich auf die
Funkhöhenmesseranzeigen und auf die automatischen Anflugsysteme und
Landesysteme,

12. sofern zutreffend, die Bedeutung und Aussagekraft der Alarmhöhe und
die bei einem ober- und unterhalb der Alarmhöhe auftretenden Ausfall zu
ergreifenden Maßnahmen,

13. die von Piloten zu erbringenden Voraussetzungen für den Erwerb und die
Aufrechterhaltung der Berechtigung, Starts bei geringer Sicht und Flug-
betrieb nach Betriebsstufe II oder III durchzuführen, und

14. die Bedeutung der richtigen Sitzposition und Augenhöhe.

c) Flugsimulator- und/oder Flugschulung

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Flugsimulator-
und/oder Flugschulung für Flugbetrieb bei geringer Sicht beinhaltet:

i) die Überprüfung der Ausrüstung auf einwandfreie Funktion am Bo-
den und im Flug,

ii) die Auswirkung von Betriebszustandsänderungen der Bodenanlagen
auf die Start- und Landemindestbedingungen,

iii) die Überwachung

A) der automatischen Flugsteuerungssysteme und der Betriebszus-
tandsanzeige des automatischen Landesystems mit besonderer
Berücksichtigung der bei Ausfall dieser Systeme zu ergreifenden
Maßnahmen, und

B) des Zustands und der Anzeigen der HUD/HUDLS/EVS-Füh-
rung, soweit zutreffend, einschließlich HDD (Head Down Dis-
plays).

iv) die bei Ausfällen z. B. von Triebwerken, elektrischen Systemen,
Hydrauliksystemen oder Flugsteuerungssystemen zu ergreifenden
Maßnahmen,

v) die Auswirkung bekannter Ausrüstungsausfälle und der Gebrauch
der Mindestausrüstungslisten,

vi) die musterzulassungsbedingten Betriebsgrenzen,

vii) die Unterweisung hinsichtlich der erforderlichen Sichtmerkmale bei
Erreichen der Entscheidungshöhe in Verbindung mit Informationen
über die höchstzulässige Abweichung vom Gleitweg oder Landekurs
und,

viii) sofern zutreffend, die bei einem ober- und unterhalb der Alarmhöhe
auftretenden Ausfall zu ergreifenden Maßnahmen.

2. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jedes Flugbesatzungs-
mitglied für die Durchführung seiner Aufgaben geschult und über die
erforderliche Zusammenarbeit mit den anderen Besatzungsmitgliedern un-
terwiesen ist. Wann immer möglich, sind Flugsimulatoren zu verwenden.

3. Die Schulung muss in Abschnitte aufgeteilt werden, die den Normalbetrieb
ohne Ausfälle am Flugzeug oder seiner Ausrüstung umfassen, die aber
auch alle anzutreffenden Wetterbedingungen einschließen sowie ins Ein-
zelne gehende Szenarien der Ausfälle am Flugzeug und seiner Ausrüstung,
die den Betrieb nach Betriebsstufe II oder III beeinträchtigen könnten.
Wenn das automatische Flugzeugsteuerungssystem den Gebrauch hybrider
oder anderer spezieller Systeme einschließt (z. B. HUD/HUDLS oder
EVS), müssen die Flugbesatzungsmitglieder den Gebrauch dieser Systeme
im normalen und außergewöhnlichen Betriebszustand während der Flug-
simulatorschulung üben.
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4. Die Verfahren bei Ausfall eines Piloten während eines Starts bei schlech-
ter Sicht und während des Betriebs nach Betriebsstufe II und III sind zu
üben.

5. Bei Flugzeugen, für die kein Flugsimulator für das spezifische Flugzeug
zur Verfügung steht, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass
der Abschnitt der Flugschulung, der der Übung der Sichtszenarien des
Flugbetriebs nach Betriebsstufe II dient, in einem ausdrücklich zugelasse-
nen Flugsimulator durchgeführt wird. Die Schulung muss in diesem Fall
mindestens 4 Anflüge umfassen. Musterbezogene Schulung und Verfah-
ren sind im Flugzeug durchzuführen und zu üben.

6. Die Schulung für Betriebsstufe II und III muss mindestens umfassen:

i) Anflüge unter Verwendung der entsprechenden im Flugzeug einge-
bauten Flugführungssysteme, Autopiloten und Steuerungssysteme bis
zur jeweiligen Entscheidungshöhe, den Übergang zum Sichtflug und
die Landung,

ii) Anflüge ohne äußere Sichtmerkmale mit allen Triebwerken unter
Verwendung der entsprechenden im Flugzeug eingebauten Flugfüh-
rungssysteme, Autopiloten, HUDLS und/oder EVS und Steuerungs-
systeme bis zur jeweiligen Entscheidungshöhe mit anschließendem
Durchstarten,

iii) gegebenenfalls Anflüge, das Abfangen, Landen und Ausrollen unter
Verwendung automatischer Flugsteuerungssysteme und

iv) Normalbetrieb des jeweiligen Systems mit und ohne Erfassen der
Sichtmerkmale bei Erreichen der Entscheidungshöhe.

7. Anschließende Schulungsabschnitte müssen mindestens umfassen:

i) Anflüge mit Triebwerkausfall in verschiedenen Anflugabschnitten,

ii) Anflüge mit Ausfall kritischer Systeme wie z. B. elektrischer Sys-
teme, automatischer Flugsteuerungssysteme, boden- und/oder bordsei-
tiger ILS/MLS-Systeme sowie Überwachungsgeräte für den Betriebs-
zustand,

iii) Anflüge, bei denen Ausfälle am automatischen Flugsteuerungssystem
und/oder HUD/HUDLS/EVS in niedriger Höhe folgende Maßnahmen
erfordern:

A) entweder Rückkehr zur manuellen Flugsteuerung, um das Abfan-
gen, Landen und Ausrollen oder einen Fehlanflug durchzuführen,
oder

B) Rückkehr zur manuellen Flugsteuerung oder einer rückgestuften
automatischen Betriebsart, um Fehlanflüge ab oder unterhalb der
Entscheidungshöhe durchzuführen, einschließlich der Fehlanflüge,
die zu einem Aufsetzen auf der Piste führen können,

iv) Systemausfälle unter für den Flugbetrieb genehmigten Mindestsicht-
bedingungen, die sowohl ober- als auch unterhalb der Entscheidungs-
höhe zu übermäßigen Landekurs- und/oder Gleitwegabweichungen
führen. Zusätzlich ist die Fortsetzung des Anflugs bis zur manuellen
Landung zu üben, wenn die Rückstufung des automatischen Systems
aus einer in Augenhöhe projizierten Anzeige (head-up display) be-
steht oder eine solche Anzeige die einzige Hilfe für das Abfangen
bildet, und

v) für das betreffende Flugzeugmuster oder die betreffende Baureihe
spezifische Ausfälle und Verfahren.

8. Das Schulungsprogramm muss Übungen für den Umgang mit Fehlern
umfassen, die eine Rückstufung zu höheren Mindestbedingungen erfor-
dern.

9. Das Schulungsprogramm muss die Handhabung des Flugzeugs für den
Fall umfassen, dass während eines Anflugs nach Betriebsstufe III mit der
Ausfallsicherheit „fail passive“ der Fehler zu einem Abschalten des Au-
topiloten bei oder unterhalb der Entscheidungshöhe führt und die letzte
gemeldete Pistensichtweite 300 m oder weniger beträgt.

10. Bei der Durchführung von Starts mit Pistensichtweiten von 400 m und
darunter muss die Schulung System- und Triebwerkausfälle einschließen,
die zur Fortsetzung oder zum Abbruch des Starts führen.
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11. In das Ausbildungsprogramm sind ggf. auch Anflüge aufzunehmen, bei
denen Defekte an der HUDLS- und/oder EVS-Ausrüstung auf unterer
Ebene erfordern,

i) entweder zu den HDD-Anzeigen zurückzukehren, um den Fehlanflug
zu steuern, oder

ii) zum Flug ohne oder mit rückgestufter HUDLS-Führung zurückzukeh-
ren, um den Fehlanflug von der Entscheidungshöhe oder darunter zu
steuern, einschließlich der Fälle, bei denen es zum Aufsetzen auf der
Piste kommen kann.

12. Der Luftfahrtunternehmer stellt sicher, dass im Falle von Starts bei geringer
Sicht, im Betrieb nach Betriebsstufe I unter Standard, Betriebsstufe II bei
Nichtstandardbedingungen sowie nach den Betriebsstufen II und III mit
HUD/HUDLS oder Hybrid-HUD/HUDLS oder EVS im Schulungs- und
Überprüfungsprogramm, sofern zutreffend, der Einsatz von HUD/HUDLS
im normalen Betrieb während aller Flugphasen enthalten ist.

d) Umschulungsbestimmungen für die Durchführung von Starts bei geringer
Sicht und Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard, nach Betriebsstufe
II bei Nichtstandardbedingungen, von Anflügen mit EVS und Flugbetrieb
nach Betriebsstufe II und III. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen,
dass das Flugbesatzungspersonal bei der Umschulung auf ein neues Muster,
eine neue Klasse oder eine neue Baureihe eines Flugzeugs, mit dem Starts bei
geringer Sicht, Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard, nach Betriebs-
stufe II bei Nichtstandardbedingungen, Anflüge mit EVS bei Pistensichtwei-
ten von 800 m oder weniger und Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und III
durchgeführt werden, die folgende Schulung für Verfahren bei geringer Sicht
durchführt. Die für die Durchführung eines verkürzten Lehrgangs geltenden
Bestimmungen hinsichtlich der Erfahrung von Flugbesatzungsmitgliedern sind
in Buchstabe a Nummern 2, 3 und 4 oben beschrieben:

1. Theorieschulung. Es gelten die in Buchstabe b vorgeschriebenen jeweili-
gen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Schulung und der Erfah-
rungen des Flugbesatzungsmitglieds im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II
und III.

2. Flugsimulator- und/oder Flugschulung

i) Mindestens 6 (8 bei HUDLS mit oder ohne EVS) Anflüge und/oder
Landungen in einem Flugsimulator. Die Anforderung von 8 HUDLS-
Anflügen kann bei HUDLS-Hybridbetrieb auf 6 reduziert werden. Vgl.
Nummer 4 Ziffer i unten.

ii) Steht kein Flugsimulator für das betreffende Flugzeug zur Verfügung,
sind mindestens 3 (5 bei HUDLS und/oder EVS) Anflüge mit wenigs-
tens einem Durchstartmanöver mit dem Flugzeug durchzuführen. Bei
HUDLS-Hybridbetrieb sind mindestens 3 Anflüge und mindestens 1
Durchstarten erforderlich.

iii) Eine geeignete zusätzliche Schulung, wenn eine Spezialausrüstung,
wie z. B. eine in Augenhöhe projizierte Anzeige (head-up display)
oder andere Sichtdarstellungssysteme, verwendet wird. Werden Anf-
lüge mit EVS bei Pistensichtweiten unter 800 m durchgeführt, sind für
das Flugzeug mindestens 5 Anflüge und mindestens 1 Durchstarten
erforderlich.

3. Qualifikation der Flugbesatzung. Die Anforderungen an die Qualifikation
der Flugbesatzung sind unternehmensspezifisch und abhängig vom einge-
setzten Flugzeugmuster:

i) Der Luftfahrtunternehmer hat jedes Flugbesatzungsmitglied vor erstma-
ligem Einsatz im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III einer Über-
prüfung zu unterziehen.

ii) Die in Ziffer i vorgeschriebene Überprüfung kann durch den erfolg-
reichen Abschluss einer nach Nummer 2 vorgeschriebenen Flugsimula-
tor- und/oder Flugschulung ersetzt werden.

4. Streckeneinsatz unter Aufsicht. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass jedes Flugbesatzungsmitglied dem folgenden Streckeneinsatz un-
ter Aufsicht (LIFUS) unterzogen wird:

i) Für Betriebsstufe II, wenn eine manuelle Landung oder ein HUDLS-
Anflug bis zum Aufsetzen erforderlich ist: mindestens

A) 3 manuelle Landungen nach Abschalten des Autopiloten,
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B) 4 Landungen mit HUDLS-Einsatz bis zum Aufsetzen,

mit der Ausnahme, dass nur 1 manuelle Landung (2 bei Einsatz
von HUDLS bis zum Aufsetzen) erforderlich ist, wenn die nach
Buchstabe d Nummer 2 obengeforderte Schulung auf einem Flug-
simulator, der für eine Umschulung ohne Flugzeiten im Flugzeug
(Zero Flight Time Conversions) zugelassen ist, durchgeführt wird.

ii) Für den Betrieb nach Betriebsstufe III sind mindestens 2 automatische
Landungen erforderlich, mit folgenden Ausnahmen:

A) Nur 1 automatische Landung ist erforderlich, wenn die gemäß
Buchstabe d Nummer 2 oben geforderte Schulung auf einem Flug-
simulator, der für eine Umschulung ohne Flugzeiten im Flugzeug
(Zero Flight Time Conversions) zugelassen ist, durchgeführt wird,

B) Keine automatische Landung ist während des LIFUS erforderlich,
wenn die gemäß Buchstabe d Nummer 2 oben geforderte Schulung
auf einem Flugsimulator, der für eine Umschulung ohne Flugzeiten
im Flugzeug (Zero Flight Time Conversions) zugelassen ist, durch-
geführt wird, und das Flugbesatzungsmitglied die Umschulung
ohne Flugzeiten im Flugzeug erfolgreich abgeschlossen hat,

C) Das Flugbesatzungsmitglied kann nach der Schulung und Qualifi-
kation gemäß Buchstabe B während der LIFUS bis zur im Be-
triebshandbuch festgelegten niedrigsten genehmigten DA(H) und
Pistensichtweite eingesetzt werden.

iii) Bei Anflügen nach Betriebsstufe III mit HUDLS bis zum Aufsetzen
sind mindestens 4 Anflüge erforderlich.

e) Mustererfahrung und Erfahrung als Kommandant.

1. Vor dem erstmaligen Einsatz auf dem Flugzeugmuster im Flugbetrieb nach
Betriebsstufe II gelten für den Kommandanten oder für Piloten, die mit der
Durchführung des Fluges betraut werden können, folgende zusätzliche
Anforderungen:

i) 50 Stunden oder 20 Flugabschnitte auf dem Muster, einschließlich des
Streckeneinsatzes unter Aufsicht, und

ii) zu den für den Betrieb nach Betriebsstufe II geltenden Mindestsicht-
weiten für die Pistensichtweite sind 100 m hinzuzuaddieren, wenn der
Betrieb eine manuelle Landung nach Betriebsstufe II oder den Einsatz
eines HUDLS bis zum Aufsetzen verlangt, bis

A) mit dem Muster insgesamt 100 Stunden oder 40 Flugabschnitte
erreicht sind, einschließlich LIFUS, oder

B) mit dem Muster, mit dem das Flugbesatzungsmitglied zuvor bei
einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft eine Qualifikation
für manuelle Landungen nach Betriebsstufe II erworben hatte, ins-
gesamt 50 Stunden oder 20 Flugabschnitte, einschließlich LIFUS,
erreicht sind,

C) Beim HUDLS-Betrieb gelten stets die Anforderungen für Flugab-
schnitte gemäß Buchstabe e Nummer 1 und Buchstabe Nummer 2
Ziffer i, die Zahl der Stunden mit dem Muster oder der Klasse
genügt nicht den Anforderungen.

2. Vor dem erstmaligen Einsatz auf dem Flugzeugmuster im Flugbetrieb nach
Betriebsstufe III gelten für den Kommandanten oder für Piloten, die mit
der Durchführung des Fluges betraut werden können, folgende zusätzliche
Anforderungen:

i) 50 Stunden oder 20 Flugabschnitte auf dem Muster, einschließlich des
Streckeneinsatzes unter Aufsicht, und

ii) bis zum Erreichen von 100 Stunden oder 40 Flugabschnitten ein-
schließlich des Streckeneinsatzes unter Aufsicht auf dem Muster müs-
sen 100 m zu den geltenden Mindestwerten für die Pistensichtweite für
Betriebsstufe II oder III hinzugefügt werden, wenn nicht bereits eine
Qualifikation für den Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III bei
einem Luftfahrtunternehmer der Gemeinschaft erworben wurde.

3. Bei Flugbesatzungsmitgliedern, die bereits Erfahrungen als Kommandant
im Flugbetrieb nach Betriebsstufe II oder III besitzen, kann die Luftfahrt-
behörde eine Verringerung der in Nummer 2 genannten Erfahrungswerte
genehmigen.
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f) Starts bei geringer Sicht mit einer Pistensichtweite von weniger als 150 m
oder 200 m

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die folgende Schulung
vor dem Einsatz bei Starts mit Pistensichtweiten von weniger als 150 m
oder von weniger als 200 m bei Flugzeugen der Kategorie D durchgeführt
wird:

i) normaler Start unter den festgelegten Mindestwerten für die Pisten-
sichtweite,

ii) Start unter den festgelegten Mindestwerten für die Pistensichtweite mit
einem Triebwerkausfall zwischen V1 und V2, oder sobald Sicherheits-
erwägungen dies zulassen, und

iii) Start unter den festgelegten Mindestwerten für die Pistensichtweite mit
einem Triebwerkausfall vor V1, der zu einem Startabbruch führt.

2. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die nach Nummer 1
geforderte Schulung in einem Flugsimulator durchgeführt wird. Diese
Schulung muss die Anwendung der speziellen Verfahren und Ausrüstun-
gen umfassen. Steht kein Flugsimulator für das betreffende Flugzeug zur
Verfügung, kann die Luftfahrtbehörde die Durchführung dieser Schulung
in einem Flugzeug ohne Anwendung der festgelegten Mindestwerte für die
Pistensichtweite genehmigen (siehe Anlage 1 zu OPS 1.965).

3. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbesatzungsmit-
glied vor der Durchführung von Starts bei geringer Sicht mit Pistensicht-
weiten von weniger als 150 m, oder weniger als 200 m für Flugzeuge der
Kategorie D, einer Überprüfung unterzogen wird. Die Überprüfung kann
nur durch die erfolgreiche Durchführung einer nach Nummer 1 vorge-
schriebenen Flugsimulator- und/oder Flugschulung für eine Umschulung
auf ein Flugzeugmuster ersetzt werden.

g) Wiederkehrende Schulung und Überprüfung — Flugbetrieb bei geringer Sicht

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass im Rahmen der inner-
betrieblichen, wiederkehrenden Schulung und der Befähigungsüberprüfun-
gen die Kenntnisse und Fähigkeiten des Piloten für die Wahrnehmung
seiner mit der jeweiligen Betriebskategorie, für die er ermächtigt ist, ver-
knüpften Aufgaben überprüft werden. Es sind mindestens 2 Anflüge im
Flugsimulator innerhalb der Gültigkeitsdauer der in OPS 1.965 Buchstabe
b vorgeschriebenen Befähigungsüberprüfung erforderlich (4 Anflüge, wenn
das HUDLS und/oder EVS bis zum Aufsetzen eingesetzt wird), von denen
einer eine Landung bei der geringsten genehmigten Pistensichtweite sein
muss, außerdem kann 1 (2 bei Einsatz von HUDLS und/oder EVS) dieser
Anflüge durch einen Anflug und Landung im Flugzeug unter Verwendung
genehmigter Verfahren nach Betriebsstufe II und III ersetzt werden. Ein
Durchstartmanöver ist bei der Befähigungsüberprüfung durchzuführen. Be-
sitzt der Luftfahrtunternehmer die Genehmigung, Starts bei Pistensichtwei-
ten von weniger als 150/200 m durchzuführen, so hat mindestens ein Start
bei geringer Sicht mit den niedrigsten anwendbaren Mindestbedingungen
während der Befähigungsüberprüfung zu erfolgen.

2. Für die Schulung des Flugbetriebs nach Betriebsstufe III hat der Luftfahrt-
unternehmer einen Flugsimulator zu verwenden.

3. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei Flugbetrieb nach
Betriebsstufe III mit Flugzeugen, die über ein Flugsteuerungssystem mit
der Ausfallsicherheit „fail passive“ verfügen, einschließlich HUDLS, min-
destens einmal im Zeitraum von 3 aufeinanderfolgenden Befähigungsüber-
prüfungen ein Durchstartmanöver mit ausgefallenem Autopiloten bei oder
unterhalb der Entscheidungshöhe durchgeführt wird, wobei die letzte ge-
meldete Pistensichtweite 300 m oder weniger beträgt.

4. Die Luftfahrtbehörde kann die Durchführung der wiederkehrenden Schu-
lung und Überprüfung für Flugbetrieb nach Betriebsstufe II und für Starts
bei geringer Sicht im Flugzeug genehmigen, wenn für das betreffende
Flugzeugmuster kein Flugsimulator oder akzeptabler Ausweichsimulator
zur Verfügung steht.

Anmerkung: Die auf automatischen Anflügen und/oder automatischen
Landungen beruhende Befähigung zur Durchführung von
Starts bei geringer Sicht und von Flugbetrieb nach Betriebs-
stufe II/III wird, wie in dieser OPS vorgeschrieben, durch
wiederkehrende Schulung und Überprüfung aufrechterhalten.
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h) Zusätzliche Schulungsanforderungen für Luftfahrtunternehmer, die Flugbe-
trieb nach Betriebsstufe I unter Standard, Anflüge mit EVS und Flugbetrieb
nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen durchführen.

1. Luftfahrtunternehmer, die Flugbetrieb nach Betriebsstufe I unter Standard
durchführen, müssen den Anforderungen von Anlage 1 zu OPS 1.450 —

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Schulung und Qualifikationen genügen,
die für den Betrieb nach Betriebsstufe II gelten, einschließlich der Auf-
lagen für HUDLS (soweit zutreffend). Der Luftfahrtunternehmer kann
diese zusätzlichen Anforderungen kombinieren, wo dies zweckmäßig ist,
vorausgesetzt, die betrieblichen Verfahren sind vereinbar. Bei der Umschu-
lung gilt die geforderte Zahl von Anflügen nicht zusätzlich zu den Anfor-
derungen von OPS Abschnitt N, vorausgesetzt, die Schulung erfolgt bei
der geringsten anwendbaren Pistensichtweite. Bei wiederkehrenden Schul-
ungen und Überprüfungen kann der Luftfahrtunternehmer auch die ver-
schiedenen Anforderungen kombinieren, soweit die obigen Anforderungen
an die betrieblichen Verfahren eingehalten werden, und unter der Voraus-
setzung, dass mindestens einmal alle 18 Monate ein Anflug bei Mindest-
werten nach Betriebsstufe I unter Standard durchgeführt wird.

2. Luftfahrtunternehmer, die Flugbetrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstan-
dardbedingungen durchführen, müssen den Anforderungen von Anlage 1
zu OPS 1.450 — Flugbetrieb bei geringer Sicht — Schulung und Quali-
fikationen genügen, die für den Betrieb nach Betriebsstufe II gelten, ein-
schließlich der Auflagen für HUDLS (soweit zutreffend). Der Luftfahrt-
unternehmer kann diese zusätzlichen Anforderungen kombinieren, wo dies
zweckmäßig ist, vorausgesetzt, die betrieblichen Verfahren sind vereinbar.
Bei der Umschulung darf die geforderte Zahl von Anflügen nicht unter der
geforderten Zahl für den Abschluss der Schulung zu Betriebsstufe II mit
HUD/HUDLS liegen. Bei wiederkehrenden Schulungen und Überprüfun-
gen kann der Luftfahrtunternehmer auch die verschiedenen Anforderungen
kombinieren, soweit die obigen Anforderungen an die betrieblichen Ver-
fahren eingehalten werden, und unter der Voraussetzung, dass mindestens
einmal alle 18 Monate ein Anflug bei Mindestwerten nach Betriebsstufe II
bei Nichtstandardbedingungen durchgeführt wird.

3. Luftfahrtunternehmer, die Anflüge mit EVS bei Pistensichtweiten von
800 m oder weniger durchführen, müssen den Anforderungen von Anlage
1 zu OPS 1.450 — Flugbetrieb bei geringer Sicht — Schulung und Qua-
lifikationen genügen, die für den Betrieb nach Betriebsstufe II gelten,
einschließlich der Auflagen für HUD (soweit zutreffend). Der Luftfahrt-
unternehmer kann diese zusätzlichen Anforderungen kombinieren, wo dies
zweckmäßig ist, vorausgesetzt, die betrieblichen Verfahren sind vereinbar.
Bei der Umschulung darf die geforderte Zahl von Anflügen nicht unter der
geforderten Zahl für den Abschluss der Schulung zu Betriebsstufe II mit
HUD liegen. Bei wiederkehrenden Schulungen und Überprüfungen kann
der Luftfahrtunternehmer auch die verschiedenen Anforderungen kombi-
nieren, soweit die obigen Anforderungen an die betrieblichen Verfahren
eingehalten werden, und unter der Voraussetzung, dass mindestens einmal
alle 12 Monate ein Anflug mit EVS durchgeführt wird.
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Anlage 1 zu OPS 1.455

Flugbetrieb bei geringer Sicht — Betriebsverfahren

a) Allgemeines. Der Flugbetrieb bei geringer Sicht umfasst

1. manuelles Starten mit oder ohne elektronisches Führungssystem oder
HUDLS/Hybrid-HUD/-HUDLS),

2. automatisches Anfliegen bis unterhalb der Entscheidungshöhe mit manuel-
lem Abfangen, Landen und Ausrollen,

3. Anflug mit HUDLS/Hybrid-HUD/-HUDLS und/oder EVS,

4. automatisches Anfliegen mit anschließendem automatischem Abfangen,
automatischem Landen und manuellem Ausrollen, und

5. automatisches Anfliegen mit anschließendem automatischem Abfangen,
automatischem Landen und automatischem Ausrollen bei einer Pistensicht-
weite von weniger als 400 m.

Anmerkung 1: Für jedes dieser Betriebsverfahren kann ein hybrides Sys-
tem verwendet werden.

Anmerkung 2: Es können andere Arten von Führungssystemen oder An-
zeigen zugelassen und genehmigt werden.

b) Verfahren und Betriebsanweisungen

1. Die Art und der Umfang der Verfahren und Anweisungen hängt von der
verwendeten Bordausrüstung und den im Cockpit anzuwendenden Verfah-
ren ab. Der Luftfahrtunternehmer hat die Aufgaben der Flugbesatzungs-
mitglieder während des Starts, Anflugs, Abfangens, Ausrollens und des
Durchstartmanövers im Betriebshandbuch festzulegen. Auf die Verantwor-
tung der Flugbesatzung beim Übergang von einem Flug ohne Sicht auf
einen Flug mit Sicht sowie auf die bei Sichtverschlechterung oder bei
Ausfall von Ausrüstungsteilen anzuwendenden Verfahren ist besonders
hinzuweisen. Insbesondere ist der Aufgabenverteilung der Flugbesatzung
so Rechnung zu tragen, dass der/die Pilot/Pilotin, der/die über das Landen
oder Durchstarten entscheidet, nicht durch seine/ihre Arbeitsbelastung in
der Überwachung und Entscheidungsfindung behindert wird.

2. Der Luftfahrtunternehmer hat im Betriebshandbuch ausführliche Betriebs-
verfahren und -anweisungen anzugeben. Die Anweisungen müssen den im
Flughandbuch enthaltenen Betriebsgrenzen und vorgeschriebenen Verfah-
ren entsprechen und insbesondere folgende Punkte umfassen:

i) Überprüfung der Flugzeugausrüstung auf ordnungsgemäße Funktion
vor dem Start und während des Fluges,

ii) Auswirkung von Betriebszustandsänderungen der Bodenanlagen und
Bordausrüstung auf die Start- und Landemindestbedingungen,

iii) Verfahren für den Start, den Anflug, das Abfangen, die Landung, das
Ausrollen sowie das Durchstartmanöver,

iv) Verfahren bei Ausfällen, Warnungen (einschließlich HUD/HUDLS/EVS)
und anderen nicht normalen Situationen,

v) die erforderlichen Mindestsichtmerkmale,

vi) die Wichtigkeit der richtigen Sitzposition und Augenhöhe,

vii) notwendige Maßnahmen bei Sichtverschlechterung,

viii) Aufgabenzuweisung an die Besatzung für die Durchführung der unter
den Ziffern i bis iv und vi genannten Verfahren, damit der Komman-
dant sich im Wesentlichen mit der Überwachung und Entscheidungs-
findung befassen kann,

ix) die Forderung, dass sich die Höhenansagen unterhalb einer Flughöhe
von 200 ft auf den Funkhöhenmesser zu beziehen haben und dass ein
Pilot bis zum Abschluss der Landung fortlaufend die Flugzeuginstru-
mente zu überwachen hat,

x) die Forderung hinsichtlich der Absicherung der erweiterten Schutz-
zone für den Landekurssender,
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xi) die Umsetzung von Meldungen über Windgeschwindigkeit, Wind-
scherung, Turbulenz, Pistenkontaminierung und die Verwendung
mehrfacher RVR-Bestimmungen,

xii) die anzuwendenden Verfahren für:

A) den Betrieb nach Betriebsstufe I unter Standard,

B) den Betrieb nach Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen,

C) Anflüge mit EVS und

D) Übungsanflüge und -landungen auf Pisten, bei denen nicht alle
Maßnahmen für die Betriebsstufe II oder III des Flugplatzes in
Kraft sind,

xiii) die sich aus der Musterzulassung ergebenden Betriebsgrenzen und

xiv) Informationen über die höchstzulässige Abweichung vom ILS-Gleit-
weg und/oder Landekurs.
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Anlage 1 zu OPS 1.465

Mindestsichten für den Flugbetrieb nach Sichtflugregeln

Luftraumklasse A B C D E
(Anmerkung 1)

F G

oberhalb 900 m (3 000 ft)
NN oder oberhalb 300 m
(1 000 ft) über Grund, je
nachdem, welcher Wert hö-
her ist

in und unterhalb von 900 m
(3 000 ft) NN oder 300 m
(1 000 ft) über Grund, je nach-
dem, welcher Wert höher ist

Abstand von den Wol-
ken

1 500 m in waagerechter Richtung
300 m (1 000 ft) in senkrechter Richtung

frei von Wolken und Erdsicht

Flugsicht 8 km in und oberhalb 3 050 m (10 000 ft) NN (Anmer-
kung 2) 5 km unterhalb von 3 050 m (10 000 ft) NN

5 km (Anmerkung 3)

Anmerkung 1: VMC-Mindestwerte für den Luftraum der Klasse A sind zur Orientierung angegeben; dies bedeutet jedoch nicht, dass
VFR-Flüge im Luftraum der Klasse A gestattet sind.

Anmerkung 2: Wenn die Übergangshöhe niedriger als 3 050 m (10 000 ft) NN ist, sollte Flugfläche 100 anstelle von 10 000 ft
genommen werden.

Anmerkung 3: Flugzeuge der Kategorie A und B dürfen bei Flugsichten bis herab zu 3 000 m betrieben werden, vorausgesetzt, die
für Flugverkehrsdienste zuständige Behörde hat die Anwendung einer Flugsicht von weniger als 5 km genehmigt und
nach den näheren Umständen ist die Wahrscheinlichkeit, anderem Verkehr zu begegnen, gering und die IAS beträgt
140 kt oder weniger.
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ABSCHNITT F

FLUGLEISTUNGEN — ALLGEMEIN

OPS 1.470

Anwendbarkeit

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass mehrmotorige Propeller-
turbinenflugzeuge, deren höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 9
oder deren höchstzulässige Startmasse mehr als 5 700 kg beträgt, und alle
mehrmotorigen Strahlturbinenflugzeuge in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Abschnitts G (Flugleistungsklasse A) betrieben werden.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugzeuge mit Propeller-
antrieb, deren höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl 9 oder weniger und
deren höchstzulässige Startmasse 5 700 kg oder weniger beträgt, in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des Abschnitts H (Flugleistungsklasse B)
betrieben werden.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugzeuge mit Kolben-
triebwerken, deren höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 9 oder
deren höchstzulässige Startmasse mehr als 5 700 kg beträgt, in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Abschnitts I (Flugleistungsklasse C) be-
trieben werden.

d) Kann die vollständige Erfüllung der Bestimmungen des zutreffenden Ab-
schnitts aufgrund besonderer Gestaltungsmerkmale (z. B. Überschallflugzeuge
oder Wasserflugzeuge) nicht nachgewiesen werden, hat der Luftfahrtunterneh-
mer anerkannte Flugleistungsforderungen anzuwenden, die ein gleiches Maß
an Sicherheit wie bei Erfüllung der Bestimmungen des entsprechenden Ab-
schnitts gewährleisten.

OPS 1.475

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Flugzeugmasse

1. zu Beginn des Startvorgangs oder im Fall einer Umplanung während des
Fluges

2. an dem Punkt, ab dem der geänderte Flugdurchführungsplan gilt, nicht
größer ist als die Masse, mit der die Bestimmungen des zutreffenden Ab-
schnitts für den durchzuführenden Flug erfüllt werden können; dabei ist
der zu erwartende Betriebsstoffverbrauch und der in Übereinstimmung mit
den geltenden Bestimmungen abgelassene Kraftstoff zu berücksichtigen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei der Prüfung, ob die
Bestimmungen des zutreffenden Abschnitts erfüllt sind, die im Flughandbuch
enthaltenen anerkannten Flugleistungsdaten verwendet werden; entsprechend
den Bestimmungen des jeweiligen Abschnitts sind diese Daten erforderlichen-
falls durch andere Daten, die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde ge-
nügen, zu ergänzen. Bereits in den Flugleistungsdaten des Flughandbuchs
berücksichtigte betriebliche Faktoren können bei der Anwendung der im zu-
treffenden Abschnitt vorgeschriebenen Faktoren berücksichtigt werden, um
eine doppelte Anwendung von Faktoren zu vermeiden.

c) Beim Nachweis der Erfüllung der Bestimmungen des zutreffenden Abschnitts
sind die Flugzeugkonfiguration, die Umgebungsbedingungen und der Betrieb
von Flugzeugsystemen, die die Flugleistungen beeinträchtigen, zu berücksich-
tigen.

d) Für Flugleistungszwecke kann eine feuchte Piste, sofern es sich nicht um eine
Grasbahn handelt, als trocken eingestuft werden.

e) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Prüfung, ob die Startleistungsforderun-
gen des anwendbaren Abschnitts erfüllt sind, die Aufzeichnungsgenauigkeit
zu berücksichtigen.
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OPS 1.480

Begriffsbestimmungen

a) Die nachstehend aufgeführten Begriffe, die in den Abschnitten F, G, H, I und
J verwendet werden, haben folgende Bedeutung:

1. „Verfügbare Startabbruchstrecke“: Die Länge der verfügbaren Startroll-
strecke zuzüglich der Länge der Stoppbahn, soweit eine solche Stoppbahn
von der zuständigen Behörde für verfügbar erklärt worden ist und die
Masse des Flugzeugs bei den gegebenen Betriebsbedingungen zu tragen
vermag.

2. „Kontaminierte Piste“: Eine Piste gilt als kontaminiert, wenn mehr als
25 % ihrer Oberfläche (ob in verstreuten oder zusammenhängenden Be-
reichen) innerhalb der geforderten Länge und Breite, die benutzt wird,
bedeckt ist mit

i) stehendem Wasser mit mehr als 3 mm (0,125 in) Tiefe oder mit
Matsch oder losem Schnee mit einer Tiefe, die einer Wassertiefe
von mehr als 3 mm (0,125 in) entspricht,

ii) gepresstem Schnee, der nicht weiter zusammengedrückt werden kann
und beim Aufnehmen zusammenhängend bleibt oder in Klumpen
zerbricht, oder

iii) Eis, einschließlich nassem Eis.

3. „Feuchte Piste“: Eine Piste gilt als feucht, wenn ihre Oberfläche nicht
trocken ist, aber die vorhandene Feuchtigkeit der Piste noch kein glänz-
endes Aussehen verleiht.

4. „Trockene Piste“: Eine trockene Piste ist eine Piste, die weder nass noch
kontaminiert ist. Eingeschlossen sind solche befestigten Pisten, die mit
Querrillen oder einem porösen Belag versehen sind und so instand ge-
halten werden, dass selbst bei vorhandener Feuchtigkeit eine Bremswir-
kung wie bei einer tatsächlich trockenen Piste erhalten bleibt.

5. „Verfügbare Landestrecke“: Die Länge der Piste, die von der zuständigen
Behörde für das Ausrollen eines landenden Flugzeugs für verfügbar und
geeignet erklärt worden ist.

6. „Höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl“: Die vom Luftfahrtunternehmer
verwendete höchste Anzahl Sitze eines einzelnen Flugzeugs (abzüglich
der Pilotensitze oder Sitze im Führerraum und, falls zutreffend, der Sitze
für die Kabinenbesatzung), die von der Luftfahrtbehörde für seinen Be-
trieb genehmigt und im Betriebshandbuch festgelegt ist.

7. „Verfügbare Startstrecke“: Die Länge der verfügbaren Startrollstrecke
zuzüglich der Länge der verfügbaren Freifläche.

8. „Startmasse“: Die Masse des Flugzeugs bei Beginn des Startlaufs unter
Einbeziehung aller an Bord befindlichen Sachen und Personen.

9. „Verfügbare Startrollstrecke“: Die Länge der Piste, die von der zuständi-
gen Behörde für den Startlauf eines startenden Flugzeugs für verfügbar
und geeignet erklärt worden ist.

10. „Nasse Piste“: Eine Piste gilt als nass, wenn ihre Oberfläche zu einem
geringeren Teil als unter Nummer 2 angegeben mit Wasser, Schnee oder
Matsch bedeckt ist oder wenn so viel Feuchtigkeit vorhanden ist, dass die
Piste zwar eine reflektierende Oberfläche, jedoch keine nennenswerten
Bereiche mit stehendem Wasser aufweist.

b) Für die Begriffe „Startabbruchstrecke“, „Startstrecke“, „Startrollstrecke“,
„Nettostartflugb ahn“, „Nettoflugbahn mit einem ausgefallenen Triebwerk
im Reiseflug“ und „Nettoflugbahn mit zwei ausgefallenen Triebwerken im
Reiseflug“, soweit sie sich auf das Flugzeug beziehen, gelten die Begriffsbe-
stimmungen in den Lufttüchtigkeitsforderungen, nach denen das Flugzeug
zugelassen wurde, oder, wenn nach Auffassung der Luftfahrtbehörde diese
für den Nachweis der Erfüllung der flugleistungsbezogenen Betriebsgrenzen
als ungeeignet anzusehen sind, die von der Luftfahrtbehörde festgelegten Be-
griffsbestimmungen.
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ABSCHNITT G

FLUGLEISTUNGSKLASSE A

OPS 1.485

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für die Prüfung, ob die
Bestimmungen dieses Abschnitts erfüllt sind, die im Flughandbuch festge-
legten anerkannten Flugleistungsdaten durch zusätzliche Daten, die den An-
forderungen der Luftfahrtbehörde genügen, ergänzt werden, wenn die Anga-
ben im Flughandbuch unzureichend sind, unter anderem hinsichtlich

1. der Berücksichtigung zu erwartender ungünstiger Betriebsbedingungen,
wie etwa Start und Landung auf kontaminierten Pisten, und

2. der Berücksichtigung eines Triebwerkausfalls in allen Flugabschnitten.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass im Falle einer nassen und
kontaminierten Piste Flugleistungsdaten verwendet werden, die nach den Be-
stimmungen der geltenden Vorschriften für die Zulassung großer Flugzeuge
oder anderen gleichwertigen Vorschriften, die den Anforderungen der Luft-
fahrtbehörde genügen, ermittelt worden sind.

OPS 1.490

Start

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startmasse unter Be-
rücksichtigung der Druckhöhe und der Umgebungstemperatur an dem Flug-
platz, auf dem der Start durchgeführt wird, die im Flughandbuch festgelegte
höchstzulässige Startmasse nicht überschreitet.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat bei der Ermittlung der höchstzulässigen Start-
masse Folgendes zu erfüllen:

1. Die Startabbruchstrecke darf die verfügbare Startabbruchstrecke nicht über-
schreiten,

2. die Startstrecke darf die verfügbare Startstrecke nicht überschreiten, wobei
der Anteil der Freifläche nicht mehr als die Hälfte der verfügbaren Start-
rollstrecke betragen darf,

3. die Startrollstrecke darf die verfügbare Startrollstrecke nicht überschreiten,

4. zur Erfüllung dieser OPS muss die Geschwindigkeit V1 für den Startab-
bruch der Geschwindigkeit V1 für die Fortsetzung des Starts entsprechen,
und

5. die für einen Start auf einer nassen oder kontaminierten Piste ermittelte
Startmasse darf nicht höher sein als der Wert, der sich für einen Start auf
einer trockenen Piste unter sonst gleichen Randbedingungen ergeben
würde.

c) Bei der Erfüllung des Buchstabens b ist vom Luftfahrtunternehmer zu be-
rücksichtigen:

1. die Druckhöhe am Flugplatz,

2. die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur,

3. der Zustand und die Art der Pistenoberfläche,

4. die Neigung der Piste in Startrichtung,

5. höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und min-
destens das 1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente und

6. der Pistenlängenverlust durch Ausrichten des Flugzeugs vor dem Beginn
des Startlaufs.
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OPS 1.495

Hindernisfreiheit beim Start

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Nettostartflugbahn zu
allen Hindernissen einen senkrechten Abstand von mindestens 35 ft oder
einen horizontalen Abstand von mindestens 90 m plus 0,125 × D hat. Dabei
ist D die horizontale Entfernung, die das Flugzeug vom Ende der verfügbaren
Startstrecke oder der Startstrecke zurückgelegt hat, wenn vor dem Ende der
verfügbaren Startstrecke ein Kurvenflug vorgesehen ist. Bei Flugzeugen mit
einer Spannweite von weniger als 60 m kann die halbe Spannweite plus 60 m
plus 0,125 × D als Abstand für die horizontale Hindernisfreiheit verwendet
werden.

b) Bei der Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu be-
rücksichtigen:

1. die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs,

2. die Druckhöhe am Flugplatz,

3. die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur und

4. höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und min-
destens das 1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente.

c) Bei der Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass

1. Kursänderungen über Grund bis zu dem Punkt nicht vorgenommen werden
dürfen, an dem die Nettostartflugbahn eine Höhe über Grund entsprechend
der halben Spannweite, jedoch nicht weniger als 50 ft über dem Ende der
verfügbaren Startrollstrecke erreicht hat. Danach wird bis zum Erreichen
einer Höhe von 400 ft über Grund angenommen, dass die Querneigung des
Flugzeugs nicht mehr als 15° beträgt. Nach Erreichen einer Höhe von
400 ft über Grund können Querneigungen bis zu 25° geplant werden,

2. bei Querneigungen des Flugzeugs von mehr als 15° der betroffene Ab-
schnitt der Nettostartflugbahn einen senkrechten Abstand von mindestens
50 ft zu allen Hindernissen innerhalb der nach den Buchstaben a, d und e
festgelegten seitlichen Abstände hat und

3. der Luftfahrtunternehmer besondere von der Luftfahrtbehörde genehmigte
Verfahren zu benutzen hat, um eine größere Querneigung von bis zu 20°
zwischen 200 ft und 400 ft oder eine Querneigung von bis zu 30° über
400 ft anzuwenden (siehe Anlage 1 zu OPS 1.495 Buchstabe c Nummer
3).

4. Der Einfluss der Querneigung auf die Fluggeschwindigkeit und auf die
Flugbahn, einschließlich der Streckenzunahme aufgrund erhöhter Flugge-
schwindigkeiten, ist entsprechend zu berücksichtigen.

d) Bei der Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern
die beabsichtigte Flugbahn keine Kursänderungen über Grund von mehr als
15° erfordert, Hindernisse unberücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand
größer ist als

1. 300 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb
dieses Bereichs einhalten kann, oder

2. 600 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen.

e) Bei der Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern
die beabsichtigte Flugbahn Kursänderungen über Grund von mehr als 15°
erfordert, Hindernisse unberücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer
ist als

1. 600 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb
dieses Bereichs einhalten kann, oder

2. 900 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen.

f) Der Luftfahrtunternehmer hat zur Erfüllung von OPS 1.495 und zur Gewähr-
leistung einer hindernisfreien Flugbahn Verfahren festzulegen, die es ermög-
lichen, den Flug in Übereinstimmung mit den Reisefluganforderungen gemäß
OPS 1.500 fortzusetzen oder auf dem Startflugplatz oder Startausweichflug-
platz zu beenden.
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OPS 1.500

Reiseflug — Berücksichtigung des Ausfalls eines Triebwerks

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die mit den Angaben im
Flughandbuch ermittelte Nettoflugbahn mit einem ausgefallenen Triebwerk im
Reiseflug unter den für den Flug zu erwartenden Wetterbedingungen an allen
Punkten der Flugstrecke die Buchstaben b oder c erfüllt. Die Nettoflugbahn
muss in 1 500 ft Höhe über dem Flugplatz, auf dem nach Ausfall eines
Triebwerks gelandet werden soll, eine positive Neigung aufweisen. Müssen
aufgrund der Wetterbedingungen Vereisungsschutzeinrichtungen betrieben
werden, ist deren Einfluss auf die Nettoflugbahn zu berücksichtigen.

b) Die Nettoflugbahn muss in einer Höhe von mindestens 1 000 ft über allen
Bodenerhebungen und Hindernissen innerhalb eines Abstands von 9,3 km (5
NM) beiderseits des beabsichtigten Flugwegs eine positive Neigung haben.

c) Die Nettoflugbahn muss die Fortsetzung des Fluges aus der Reiseflughöhe bis
zu einem Flugplatz ermöglichen, auf dem eine Landung nach den anzuwend-
enden Bestimmungen von OPS 1.515 oder OPS 1.520 ausgeführt werden
kann; sie muss zu allen Bodenerhebungen und Hindernissen innerhalb eines
Abstands von 9,3 km (5 NM) beiderseits des beabsichtigten Flugwegs einen
senkrechten Mindestabstand von 2 000 ft aufweisen. Dabei ist zu beachten,
dass

1. von einem Triebwerkausfall an dem ungünstigsten Punkt der Flugstrecke
ausgegangen wird,

2. die Windeinflüsse auf die Flugbahn berücksichtigt werden,

3. nur so viel Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren abgelassen wird, dass
der Flugplatz mit den vorgeschriebenen Kraftstoffreserven erreicht werden
kann, und

4. für den Flugplatz, auf dem nach dem Ausfall eines Triebwerks gelandet
werden soll, die folgenden Kriterien gelten:

i) die Flugleistungsvorschriften sind mit der zu erwartenden Landemasse
des Flugzeugs zu erfüllen, und

ii) Wettermeldungen oder -vorhersagen und Meldungen über die Flug-
platzbedingungen zur voraussichtlichen Ankunftszeit müssen eine si-
chere Landung ermöglichen.

d) Zur Erfüllung der OPS 1.500 hat der Luftfahrtunternehmer den Mindestwert
für den seitlichen Abstand nach den Buchstaben b und c auf 18,5 km (10
NM) zu erhöhen, wenn die Navigationsgenauigkeit nicht innerhalb eines Ver-
trauensbereichs von 95 % liegt.

OPS 1.505

Reiseflug — Berücksichtigung des Ausfalls von zwei Triebwerken bei
Flugzeugen mit mehr als zwei Triebwerken

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugzeug mit mehr als
zwei Triebwerken — bei einer Reiseflugleistung aller Triebwerke für Lang-
streckenflüge, bei Standardtemperatur und Windstille — an keinem Punkt
entlang der beabsichtigten Flugstrecke mehr als 90 Flugminuten von einem
Flugplatz entfernt ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse des Flug-
zeugs die Vorschriften dieses Abschnitts erfüllt werden können, es sei denn,
der Flug wird in Übereinstimmung mit den Buchstaben b bis f durchgeführt.

b) Die Angaben für die Nettoflugbahn mit zwei ausgefallenen Triebwerken im
Reiseflug müssen es ermöglichen, dass das Flugzeug den Flug unter den zu
erwartenden Wetterbedingungen von dem Punkt aus, für den der gleichzeitige
Ausfall beider Triebwerke angenommen worden ist, bis zu einem Flugplatz
fortsetzen kann, an dem das Flugzeug unter Benutzung des vorgeschriebenen
Verfahrens für eine Landung mit zwei ausgefallenen Triebwerken landen und
zum Stillstand kommen kann. Die Nettoflugbahn muss zu allen Bodenerhe-
bungen und Hindernissen innerhalb eines seitlichen Abstands von 9,3 km (5
NM) beiderseits des beabsichtigten Flugwegs einen senkrechten Abstand von
mindestens 2 000 ft aufweisen. Bei Flügen in Höhen und in Wetterbedingun-
gen, bei denen Vereisungsschutzeinrichtungen betrieben werden müssen, ist
deren Einfluss auf die Nettoflugbahn zu berücksichtigen. Liegt die Naviga-
tionsgenauigkeit nicht innerhalb eines Vertrauensbereichs von 95 %, hat der
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Luftfahrtunternehmer den oben genannten Mindestwert für den seitlichen Ab-
stand auf 18,5 km (10 NM) zu erhöhen.

c) Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Triebwerke an dem ungünstigs-
ten Punkt des Flugstreckenabschnitts ausfallen, an dem das Flugzeug — bei
einer Reiseflugleistung aller Triebwerke für Langstreckenflüge, bei Standard-
temperatur und Windstille — mehr als 90 Flugminuten von einem Flugplatz
entfernt ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse des Flugzeugs die
geltenden Flugleistungsvorschriften erfüllt werden können.

d) Die Nettoflugbahn muss in einer Höhe von 1 500 ft über dem Flugplatz, auf
dem nach Ausfall beider Triebwerke gelandet werden soll, eine positive Nei-
gung aufweisen.

e) Das Ablassen von Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren ist in einem
Umfang erlaubt, der das Erreichen des Flugplatzes mit den vorgeschriebenen
Kraftstoffreserven nicht beeinträchtigt.

f) Die zu erwartende Flugzeugmasse am Punkt des doppelten Triebwerkausfalls
muss genügend Kraftstoff beinhalten, um den Flug zu dem Flugplatz fortzu-
setzen, der für eine Landung vorgesehen ist, dort in einer Höhe von mindes-
tens 1 500 ft anzukommen und danach 15 Minuten lang im Horizontalflug
weiterzufliegen.

OPS 1.510

Landung — Bestimmungs- und Ausweichflugplätze

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475
Buchstabe a ermittelte Landemasse des Flugzeugs nicht die höchstzulässige
Landemasse überschreitet, die für die Höhenlage des Flugplatzes und für die
bei der Ankunft am Flugplatz zu erwartende Umgebungstemperatur festgelegt
ist.

b) Bei Instrumentenanflügen mit einem Steiggradienten für den Fehlanflug von
mehr als 2,5 % hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die voraus-
sichtliche Landemasse des Flugzeugs einen Fehlanflug in der Fehlanflugkon-
figuration und mit der dazugehörigen Fluggeschwindigkeit bei einem ausge-
fallenem Triebwerk mit einem Steiggradienten ermöglicht, der mindestens
dem anwendbaren Steiggradienten (siehe geltende Vorschriften für die Zulas-
sung großer Flugzeuge) entspricht, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat
einem anderen Verfahren zugestimmt.

c) Bei Instrumentenanflügen mit Entscheidungshöhen von weniger als 200 ft hat
der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die voraussichtliche Lande-
masse des Flugzeugs einen Fehlanflug mit ausgefallenem kritischen Trieb-
werk sowie mit der dafür vorgesehenen Fluggeschwindigkeit und Flugzeug-
konfiguration unter Einhaltung des veröffentlichten Steiggradienten, mindes-
tens jedoch einem Gradienten von 2,5 % ermöglicht (siehe CS-AWO 243), es
sei denn, die Luftfahrtbehörde hat einem anderen Verfahren zugestimmt.

OPS 1.515

Landung — trockene Pisten

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475
Buchstabe a für die voraussichtliche Landezeit ermittelte Landemasse des
Flugzeugs eine Landung an dem Bestimmungsflugplatz und an jedem Aus-
weichflugplatz aus einer Höhe von 50 ft über der Pistenschwelle bis zum
Stillstand innerhalb einer Strecke ermöglicht,

1. die bei Strahlturbinenflugzeugen nicht mehr als 60 %,

2. bei Flugzeugen mit Propellerturbinen nicht mehr als 70 % der verfügbaren
Landestrecke beträgt.

3. Für Steilanflugverfahren kann die Luftfahrtbehörde die Verwendung von
Landestreckendaten genehmigen, die auf einer Höhe über der Pisten-
schwelle von weniger als 50 ft, jedoch nicht weniger als 35 ft beruhen.
Die Nummern 1 und 2 gelten entsprechend (siehe Anlage 1 zu OPS 1.515
Buchstabe a Nummer 3).

4. Für den Nachweis der Erfüllung der Bestimmungen der Nummern 1 und 2
kann die Luftfahrtbehörde ausnahmsweise die Anwendung von Kurzlande-
verfahren genehmigen, von deren Notwendigkeit sie überzeugt sein muss
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(siehe Anhänge 1 und 2 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4); die
Luftfahrtbehörde kann die Erfüllung weiterer zusätzlicher Bedingungen
verlangen, die sie in diesen Fällen für die Gewährleistung eines ausreich-
enden Maßes an Sicherheit für erforderlich hält.

b) Bei der Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu be-
rücksichtigen:

1. die Höhenlage des Flugplatzes,

2. höchstens das 0,5fache der Gegenwindkomponente und mindestens das
1,5fache der Rückenwindkomponente und

3. die Längsneigung der Piste in Landerichtung von mehr als +/- 2 %.

c) Bei der Überprüfung nach Buchstabe a ist davon auszugehen, dass

1. das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet und

2. das Flugzeug auf der unter Berücksichtigung der zu erwartenden Windge-
schwindigkeit und -richtung, der Betriebseigenschaften des Flugzeugs am
Boden sowie anderer Bedingungen, wie Landehilfen und Geländebeschaf-
fenheit, am wahrscheinlichsten zu benutzenden Piste landet.

d) Kann der Luftfahrtunternehmer für einen Bestimmungsflugplatz mit nur einer
Piste Buchstabe c Nummer 1 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem Be-
stimmungsflugplatz nur angetreten werden, wenn zwei Ausweichflugplätze
zur Verfügung stehen, für die die vollständige Erfüllung der Buchstaben a,
b und c möglich ist. Vor Beginn des Landeanflugs auf den Bestimmungsflug-
platz hat der Kommandant sich davon zu überzeugen, dass eine Landung in
Übereinstimmung mit OPS 1.510 und den Buchstaben a und b durchgeführt
werden kann.

e) Kann der Luftfahrtunternehmer für den Bestimmungsflugplatz die Bestim-
mungen des Buchstabens c Nummer 2 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem
Bestimmungsflugplatz nur angetreten werden, wenn ein Ausweichflugplatz
zur Verfügung steht, für den die vollständige Erfüllung der Buchstaben a, b
und c möglich ist.

OPS 1.520

Landung — nasse und kontaminierte Pisten

a) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination
aus beiden anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit
nass sein kann, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die ver-
fügbare Landestrecke mindestens 115 % der nach OPS 1.515 geforderten
Landestrecke beträgt.

b) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination
aus beiden anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit
kontaminiert sein kann, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass
die verfügbare Landestrecke mindestens 115 % der mit den für kontaminierte
Pisten anerkannten oder gleichwertigen, behördlichen Anforderungen genü-
genden Daten ermittelten Landestrecke, jedoch nicht weniger als die nach
Buchstabe a geforderte Landesstrecke beträgt.

c) Abweichend von Buchstabe a kann für nasse Pisten eine Landestrecke ver-
wendet werden, die kürzer als die nach Buchstabe a, jedoch nicht kürzer als
die nach OPS 1.515 Buchstabe a ist, wenn das Flughandbuch hierfür beson-
dere zusätzliche Landestreckenangaben enthält.

d) Abweichend von Buchstabe b können bei besonders behandelten kontaminier-
ten Pisten Landestrecken verwendet werden, die kürzer als die nach Buch-
stabe b, jedoch nicht kürzer als die nach OPS 1.515 Buchstabe a sind, wenn
das Flughandbuch hierfür besondere zusätzliche Landestreckenangaben für
kontaminierte Pisten enthält.

e) Bei dem Nachweis gemäß den Buchstaben b, c und d gilt OPS 1.515 mit
folgenden Ausnahmen entsprechend; OPS 1.515 Buchstabe a Nummern 1 und
2 finden bei der Erfüllung des Buchstabens b keine Anwendung.
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Anlage 1 zu OPS 1.495 Buchstabe c Nummer 3

Genehmigung größerer Querneigungen

a) Für die Anwendung größerer Querneigungen, die einer besonderen Genehmi-
gung bedürfen, sind folgende Kriterien zu erfüllen:

1. Das Flughandbuch muss anerkannte Angaben für notwendige Geschwin-
digkeitserhöhungen enthalten und Angaben, die unter Berücksichtigung
größerer Querneigungen und Geschwindigkeiten die Ermittlung der Flug-
bahn ermöglichen;

2. eine optische Führung muss zur Einhaltung der Navigationsgenauigkeit
vorhanden sein;

3. Wettermindestbedingungen und Windbeschränkungen sind für jede Piste
festzulegen und bedürfen der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde;

4. Schulung nach den Bestimmungen von OPS 1.975.
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Anlage 1 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 3

Steilanflugverfahren

a) Die Luftfahrtbehörde kann Steilanflüge mit Gleitwinkeln von 4,5° oder mehr
in Verbindung mit Flughöhen von weniger als 50 ft, jedoch nicht weniger als
35 ft über der Pistenschwelle unter folgenden Voraussetzungen genehmigen:

1. Das Flughandbuch muss den höchstzulässigen Gleitwinkel, sonstige Be-
triebsgrenzen, die normalen und außergewöhnlichen Verfahren für den
Steilanflug einschließlich Notverfahren sowie Angaben für die Korrektur
der Landestrecken bei Steilanflügen enthalten.

2. Flugplätze, an denen Steilanflüge erfolgen sollen, müssen mit einem Gleit-
wegbezugssystem, das mindestens eine optische Gleitweganzeige liefert,
ausgestattet sein.

3. Für Pisten, die für Steilanflüge verwendet werden sollen, sind Wettermin-
destbedingungen festzulegen, die der Genehmigung bedürfen. Bei der Fest-
legung der Wettermindestbedingungen ist zu berücksichtigen:

i) die Hindernissituation,

ii) das Gleitwegbezugssystem und die Pistenführung, wie etwa optische
Hilfen, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB,

iii) die Sichtmerkmale, die bei Erreichen der Entscheidungshöhe und
Sinkflugmindesthöhe gegeben sein müssen,

iv) die vorhandene Ausrüstung des Flugzeugs,

v) die Qualifikation des Piloten und eine besondere Einweisung für den
Flugplatz,

vi) die im Flughandbuch festgelegten Betriebsgrenzen und Verfahren und

vii) die Festlegungen für einen Fehlanflug.
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Anlage 1 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4

Kurzlandeverfahren

a) Für die Erfüllung von OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4 darf die für die
Ermittlung der zulässigen Landemasse zugrunde gelegte Strecke die nutzbare
Länge der ausgewiesenen Sicherheitsfläche zuzüglich der ausgewiesenen ver-
fügbaren Landestrecke umfassen. Die Luftfahrtbehörde kann diesen Betrieb
unter folgenden Bedingungen genehmigen:

1. Nachweis der Notwendigkeit von Kurzlandeverfahren. Es muss ein klares
öffentliches Interesse und die betriebliche Notwendigkeit für ein solches
Verfahren bestehen, entweder aufgrund der Abgelegenheit des Flugplatzes
oder aufgrund von physikalischen Einschränkungen bezüglich einer Ver-
längerung der Piste.

2. Flugzeugbezogene und betriebliche Kriterien

i) Kurzlandeverfahren werden nur für Flugzeuge genehmigt, bei denen
der senkrechte Abstand zwischen der Augenhöhe des Piloten und dem
tiefsten Punkt der Räder mit auf dem normalen Gleitpfad ausgerichte-
tem Flugzeug nicht mehr als 3 Meter beträgt.

ii) Bei der Festlegung der Flugplatzmindestbedingungen darf die
Sicht/Landebahnsichtweite nicht geringer sein als 1,5 km. Außer-
dem müssen die Windgrenzwerte im Betriebshandbuch festgelegt
sein.

iii) Die Mindesterfahrung des Piloten, die Anforderungen an die Schulung
und die Einweisung für den speziellen Flugplatz müssen für diese Art
Betrieb im Betriebshandbuch festgelegt sein.

3. Es wird davon ausgegangen, dass der Beginn der nutzbaren Länge der
ausgewiesenen sicheren Fläche in einer Höhe von 50 ft überflogen wird.

4. Zusätzliche Kriterien. Die Luftfahrtbehörde kann zusätzliche Anforderun-
gen festlegen, die für einen sicheren Betrieb unter Berücksichtigung der
Eigenschaften des Flugzeugmusters, der orografischen Besonderheiten im
Anflugbereich, der verfügbaren Anflughilfen und der Aspekte eines
Fehlanflugs/Durchstartens notwendig sind. Diese zusätzlichen Bedingun-
gen können z. B. darin bestehen, dass ein VASI/PAPI-Gleitwinkelbefeue-
rungssystem gefordert wird.
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Anlage 2 zu OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4

Landeplatzbezogene Kriterien für Kurzlandeverfahren

a) Die Benutzung der Sicherheitsfläche ist von der Flugplatzbehörde zu geneh-
migen.

b) Die nach OPS 1.515 Buchstabe a Nummer 4 und dieser Anlage nutzbare
Länge der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf 90 m nicht überschreiten.

c) Die Breite der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf, ausgehend von der ver-
längerten Pistenmittellinie, nicht geringer sein als die zweifache Pistenbreite
oder als die zweifache Flugzeugspannweite, der größere Wert ist maßgebend.

d) Die ausgewiesene Sicherheitsfläche muss von Hindernissen und Vertiefungen,
die ein zu kurz kommendes Flugzeug gefährden könnten, frei sein; es darf
sich kein beweglicher Gegenstand auf der ausgewiesenen Sicherheitsfläche
befinden, während auf der Piste Kurzlandeverfahren durchgeführt werden.

e) In Landerichtung darf die Steigung der ausgewiesenen Sicherheitsfläche 5 %
und das Gefälle 2 % nicht überschreiten.

f) Für diesen Betrieb sind die Bestimmungen von OPS 1.480 Buchstabe a
Nummer 5 hinsichtlich der Tragkraft auf die ausgewiesene Sicherheitsfläche
nicht anzuwenden.
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ABSCHNITT H

FLUGLEISTUNGSKLASSE B

OPS 1.525

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein einmotoriges Flugzeug nicht

1. bei Nacht oder

2. unter Instrumentenflugwetterbedingungen, ausgenommen Sonder-Sichtflu-
gregeln, betreiben.

Anmerkung: Einschränkungen für den Betrieb von einmotorigen Flugzeu-
gen sind in OPS 1.240 Buchstabe a Nummer 6 geregelt.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat zweimotorige Flugzeuge, die nicht die Steig-
leistungsforderungen gemäß Anlage 1 zu OPS 1.525 Buchstabe b erfüllen,
wie einmotorige Flugzeuge zu betreiben.

OPS 1.530

Start

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startmasse unter Be-
rücksichtigung der Druckhöhe und der Umgebungstemperatur an dem Flug-
platz, auf dem der Start durchgeführt wird, die im Flughandbuch festgelegte
höchstzulässige Startmasse nicht überschreitet.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die im Flughandbuch an-
gegebene einfache Startstrecke folgende Strecken nicht überschreitet:

1. wenn multipliziert mit dem Faktor 1,25, die verfügbare Startrollstrecke,

2. wenn eine Stoppfläche und/oder Freifläche verfügbar ist:

i) die verfügbare Startrollstrecke,

ii) wenn multipliziert mit dem Faktor 1,15, die verfügbare Startstrecke
und

iii) wenn multipliziert mit dem Faktor 1,3, die verfügbare Startabbruch-
strecke.

c) Für die Erfüllung des Buchstabens b ist vom Luftfahrtunternehmer zu be-
rücksichtigen:

1. die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs,

2. die Druckhöhe am Flugplatz,

3. die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur,

4. der Zustand und die Art der Pistenoberfläche,

5. die Neigung der Piste in Startrichtung und

6. höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und min-
destens das 1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente.

OPS 1.535

Hindernisfreiheit beim Start — mehrmotorige Flugzeuge

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die in Übereinstimmung
mit diesem Buchstaben ermittelte Startflugbahn von mehrmotorigen Flugzeu-
gen zu allen Hindernissen einen senkrechten Abstand von mindestens 50 ft
oder einen horizontalen Abstand von mindestens 90 m plus 0,125 × D hat,
wobei D die horizontale Strecke ist, die das Flugzeug vom Ende der ver-
fügbaren Startstrecke oder der Startstrecke zurückgelegt hat, wenn vor dem
Ende der verfügbaren Startstrecke ein Kurvenflug vorgesehen ist, vorbehalt-
lich der Buchstaben b und c. Bei Flugzeugen mit einer Spannweite von
weniger als 60 m kann die halbe Spannweite plus 60 m plus 0,125 × D
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als Abstand für die horizontale Hindernisfreiheit verwendet werden. Für die
Erfüllung dieses Buchstabens ist davon auszugehen, dass

1. die Startflugbahn in einer Höhe von 50 ft über der Startfläche am Ende der
nach OPS 1.530 Buchstabe b geforderten Startstrecke beginnt und in einer
Höhe von 1 500 ft über der Startfläche endet,

2. das Flugzeug ohne Querneigung bis zu einer Höhe von 50 ft über der
Startfläche geflogen wird und danach die Querneigung nicht mehr als 15°
beträgt,

3. das kritische Triebwerk auf der Startflugbahn mit allen Triebwerken an
dem Punkt ausfällt, an dem die Sicht zum Ausweichen vor Hindernissen
nicht mehr gegeben ist,

4. der Steiggradient der Startflugbahn zwischen 50 ft und der angenommenen
Höhe für den Triebwerkausfall gleich dem 0,77fachen des durchschnitt-
lichen Steiggradienten während des Steigflugs und des Übergangs in die
Reiseflugkonfiguration mit einer Leistung aller Triebwerke ist und

5. der Steiggradient der Startflugbahn ab der in Übereinstimmung mit Num-
mer 4 erreichten Höhe bis zum Ende der Startflugbahn gleich dem im
Flughandbuch angegebenen Reiseflugsteiggradienten mit ausgefallenem
Triebwerk ist.

b) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern
die beabsichtigte Flugbahn keine Kursänderungen über Grund von mehr als
15° erfordert, Hindernisse unberücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand
größer ist als

1. 300 m, wenn der Flug unter Bedingungen durchgeführt wird, die eine
Kursführung nach Sichtmerkmalen ermöglichen, oder wenn Navigations-
hilfen zur Verfügung stehen, die mit gleicher Genauigkeit dem Piloten die
Einhaltung der beabsichtigten Flugbahn ermöglichen (siehe Anlage 1 zu
OPS 1.535 Buchstabe b Nummer 1 und Buchstabe c Nummer 1), oder

2. 600 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen.

c) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern
die beabsichtigte Flugbahn Kursänderungen über Grund von mehr als 15°
erfordert, Hindernisse unberücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer
ist als

1. 600 m für Flüge unter Bedingungen, die eine Kursführung nach Sicht-
merkmalen ermöglichen (siehe Anlage 1 zu OPS 1.535 Buchstabe b Num-
mer 1 und Buchstabe c Nummer 1), oder

2. 900 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen.

d) Für die Erfüllung der Buchstaben a, b und c hat der Luftfahrtunternehmer zu
berücksichtigen:

1. die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs,

2. die Druckhöhe am Flugplatz,

3. die Umgebungstemperatur am Flugplatz und

4. höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und min-
destens das 1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente.

OPS 1.540

Reiseflug — mehrmotorige Flugzeuge

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den zu
erwartenden Wetterbedingungen bei Ausfall eines Triebwerks den Flug in
oder oberhalb der im Betriebshandbuch festgelegten Mindestflughöhen bis
zu einem Punkt 1 000 ft über einem Flugplatz fortsetzen kann, an dem die
Vorschriften dieses Abschnitts erfüllt werden können, wobei die restlichen
Triebwerke innerhalb der festgelegten Dauerhöchstleistungsbedingungen be-
trieben werden.

b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass

1. das Flugzeug in einer Höhe fliegt, die nicht größer ist als diejenige, in der
die Steiggeschwindigkeit mit Leistung aller Triebwerke innerhalb der fest-
gelegten Dauerhöchstleistungsbedingungen 300 ft pro Minute beträgt, und

1991R3922— DE— 20.09.2008 — 007.001 — 128



▼M8

2. die Neigung der Reiseflugbahn mit ausgefallenem Triebwerk dem um
0,5 % verringerten/erhöhten Wert des Flughandbuchs für den Steig- oder
Sinkflug entspricht.

OPS 1.542

Reiseflug — einmotorige Flugzeuge

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den zu
erwartenden Wetterbedingungen bei Ausfall des Triebwerks in der Lage ist,
einen Punkt zu erreichen, von dem aus eine sichere Notlandung durchgeführt
werden kann. Für Landflugzeuge muss eine Notlandemöglichkeit auf Land
gegeben sein; die Luftfahrtbehörde kann Ausnahmen zulassen.

b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass

1. das Flugzeug in einer Höhe fliegt, die nicht größer ist als diejenige, in der
die Steiggeschwindigkeit mit einer Triebwerksleistung innerhalb der fest-
gelegten Dauerhöchstleistungsbedingungen 300 ft pro Minute beträgt, und

2. die Neigung der Reiseflugbahn mit ausgefallenem Triebwerk dem um
0,5 % erhöhten Wert des Flughandbuchs für den Sinkflug entspricht.

OPS 1.545

Landung — Bestimmungs- und Ausweichflugplätze

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buch-
stabe a ermittelte Landemasse des Flugzeugs nicht die höchstzulässige Lande-
masse überschreitet, die für die Höhenlage des Flugplatzes und für die bei der
Ankunft am Flugplatz zu erwartende Umgebungstemperatur festgelegt ist.

OPS 1.550

Landung — trockene Piste

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475
Buchstabe a für die voraussichtliche Landezeit ermittelte Landemasse des
Flugzeugs eine Landung aus einer Höhe von 50 ft über der Pistenschwelle
bis zum Stillstand innerhalb von 70 % der verfügbaren Landestrecke an dem
Bestimmungsflugplatz und an jedem Ausweichflugplatz ermöglicht.

1. Die Luftfahrtbehörde kann die Verwendung von Landestreckendaten ge-
nehmigen, die auf Steilanflugverfahren mit einer Höhe über der Pisten-
schwelle von weniger als 50 ft, jedoch nicht weniger als 35 ft beruhen
(siehe Anlage 1 zu OPS 1.550 Buchstabe a).

2. Die Luftfahrtbehörde kann nach den Bestimmungen der Anlage 2 zu OPS
1.550 Buchstabe a Kurzlandeverfahren genehmigen.

b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist zu berücksichtigen:

1. die Höhenlage des Flugplatzes,

2. höchstens das 0,5fache der Gegenwindkomponente und mindestens das
1,5fache der Rückenwindkomponente,

3. der Zustand und die Art der Pistenoberfläche und

4. die Neigung der Piste in Landerichtung.

c) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass

1. das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet und

2. das Flugzeug auf der — unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wind-
geschwindigkeit und -richtung, der Betriebseigenschaften des Flugzeugs
am Boden sowie anderer Bedingungen, wie Landehilfen und Geländebe-
schaffenheit — am wahrscheinlichsten zu benutzenden Piste landet.

d) Kann der Luftfahrtunternehmer für den Bestimmungsflugplatz Buchstabe c
Nummer 2 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem Bestimmungsflugplatz
nur angetreten werden, wenn ein Ausweichflugplatz zur Verfügung steht,
für den die vollständige Erfüllung der Buchstaben a, b und c möglich ist.
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OPS 1.555

Landung — nasse und kontaminierte Pisten

a) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination
aus beiden anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit
nass sein kann, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die ver-
fügbare Landestrecke mindestens 115 % der nach OPS 1.550 geforderten
Landestrecke beträgt.

b) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination
aus beiden anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit
kontaminiert sein kann, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass
die mit den von der Luftfahrtbehörde hierfür anerkannten Daten ermittelte
Landestrecke die verfügbare Landestrecke nicht überschreitet.

c) Abweichend von Buchstabe a kann für nasse Pisten eine Landestrecke ver-
wendet werden, die kürzer als die nach Buchstabe a, jedoch nicht kürzer als
die nach OPS 1.550 Buchstabe a ist, wenn das Flughandbuch hierfür beson-
dere zusätzliche Landestreckenangaben enthält.
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Anlage 1 zu OPS 1.525 Buchstabe b

Allgemeines — Steigleistung in der Start- und Landekonfiguration

a) Steigleistung in der Startkonfiguration

1. Alle Triebwerke in Betrieb

i) Der gleichförmige Steiggradient nach dem Start muss mindestens 4 %
betragen, mit

A) einer Startleistung aller Triebwerke,

B) ausgefahrenem Fahrwerk oder mit eingefahrenem Fahrwerk, wenn
dieses in nicht mehr als 7 Sekunden eingefahren werden kann,

C) den Flügelklappen in Startstellung und

D) einer Geschwindigkeit im Steigflug von mindestens 1,1 VMC oder
1,2 VS1, maßgebend ist die höhere Geschwindigkeit.

2. Ein Triebwerk ausgefallen

i) Der gleichförmige Steiggradient muss in einer Höhe von 400 ft über
der Startfläche messbar positiv sein, mit

A) ausgefallenem kritischen Triebwerk und dem Propeller in der Stel-
lung geringsten Widerstands,

B) einer Startleistung des verbliebenen Triebwerks,

C) eingefahrenem Fahrwerk,

D) den Flügelklappen in Startstellung und

E) der in 50 ft Höhe erreichten Geschwindigkeit im Steigflug.

ii) Der gleichförmige Steiggradient darf in einer Höhe von 1 500 ft über
der Startfläche nicht geringer als 0,75 % sein, mit

A) ausgefallenem kritischen Triebwerk und dem Propeller in der Stel-
lung geringsten Widerstands,

B) nicht mehr als Dauerhöchstleistung des verbliebenen Triebwerks,

C) eingefahrenem Fahrwerk,

D) eingefahrenen Flügelklappen und

E) einer Geschwindigkeit im Steigflug von 1,2 VS1 oder mehr.

b) Steigleistung in der Landekonfiguration

1. Alle Triebwerke in Betrieb

i) Der gleichförmige Steiggradient muss mindestens 2,5 % betragen, mit

A) einer Triebwerksleistung oder einem Triebwerksschub nicht höher
als diejenige oder derjenige, die oder der 8 Sekunden nach Beginn
der Verstellung der Triebwerksleistungshebel aus der niedrigsten
Leerlaufstellung verfügbar ist,

B) ausgefahrenem Fahrwerk,

C) den Flügelklappen in Landestellung und

D) einer Geschwindigkeit im Steigflug von 1,2 VREF.

2. Ein Triebwerk ausgefallen

i) Der gleichförmige Steiggradient darf in einer Höhe von 1 500 ft über
der Startfläche nicht geringer als 0,75 % sein, mit

A) ausgefallenem kritischen Triebwerk und dem Propeller in der Stel-
lung geringsten Widerstands,

B) nicht mehr als Dauerhöchstleistung des verbliebenen Triebwerks,

C) eingefahrenem Fahrwerk,

D) eingefahrenen Flügelklappen und

E) einer Geschwindigkeit im Steigflug von 1,2 VS1 oder mehr.
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Anlage 1 zu OPS 1.535 Buchstabe b Nummer 1 und Buchstabe c Nummer 1

Startflugbahn — Kursführung nach Sichtmerkmalen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass eine Kursführung nach Sicht-
merkmalen nur dann erfolgt, wenn die während des Starts herrschenden Wetter-
bedingungen, einschließlich Hauptwolkenuntergrenze und Sicht, ein Erkennen
der Hindernisse und/oder Bodenbezugspunkte ermöglichen. Für die betroffenen
Flugplätze sind im Betriebshandbuch die Wettermindestbedingungen festzulegen,
die es der Flugbesatzung ermöglichen, die korrekte Flugbahn anhand von Be-
zugspunkten am Boden fortlaufend zu bestimmen und einzuhalten sowie einen
sicheren Abstand zu Hindernissen und Bodenerhebungen zu gewährleisten:

a) Die Kursführung nach Sichtmerkmalen ist durch Bezugspunkte am Boden so
festzulegen, dass der zu fliegende Kurs über Grund entsprechend den Anfor-
derungen an die Hindernisfreiheit bestimmt werden kann,

b) das Verfahren muss die Leistungsfähigkeit des Flugzeugs bezüglich Vorwärts-
geschwindigkeit, Querneigung und bei Wind berücksichtigen,

c) eine schriftliche und/oder bildliche Darstellung des Verfahrens muss der Be-
satzung zur Verfügung stehen, und

d) die einschränkenden Umgebungsbedingungen wie z. B. Wind, Bewölkung,
Sicht, Tag/Nacht, Lichtverhältnisse in der Umgebung, Beleuchtung von Hin-
dernissen müssen festgelegt sein.
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Anlage 1 zu OPS 1.550 Buchstabe a

Steilanflugverfahren

a) Die Luftfahrtbehörde kann Steilanflüge mit Gleitwegwinkeln von 4,5° oder
mehr in Verbindung mit Flughöhen von weniger als 50 ft, jedoch nicht
weniger als 35 ft über der Pistenschwelle unter folgenden Voraussetzungen
genehmigen:

1. Das Flughandbuch muss den höchstzulässigen Gleitwinkel, sonstige Be-
triebsgrenzen, die normalen und außergewöhnlichen Verfahren für den
Steilanflug einschließlich Notverfahren sowie Angaben für die Korrektur
der Landestrecken bei Steilanflügen enthalten,

2. Flugplätze, an denen Steilanflüge erfolgen sollen, müssen mit einem Gleit-
wegbezugssystem, das mindestens eine optische Gleitweganzeige liefert,
ausgestattet sein, und

3. für Pisten, die für Steilanflüge verwendet werden sollen, sind Wettermin-
destbedingungen festzulegen, die der Genehmigung bedürfen. Bei der Fest-
legung der Wettermindestbedingungen ist zu berücksichtigen:

i) die Hindernissituation,

ii) das Gleitwegbezugssystem und die Pistenführung, wie etwa optische
Hilfen, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB,

iii) die Sichtmerkmale, die bei Erreichen der Entscheidungshöhe und
Sinkflugmindesthöhe gegeben sein müssen,

iv) die vorhandene Ausrüstung des Flugzeugs,

v) die Qualifikation des Piloten und eine besondere Einweisung in den
Flugplatz,

vi) die im Flughandbuch festgelegten Betriebsgrenzen und Verfahren und

vii) die Festlegungen für einen Fehlanflug.
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Anlage 2 zu OPS 1.550 Buchstabe a

Kurzlandeverfahren

a) Für die Erfüllung von OPS 1.550 Buchstabe a Nummer 2 darf die für die
Ermittlung der zulässigen Landemasse zugrunde gelegte Strecke die nutzbare
Länge der ausgewiesenen Sicherheitsfläche und die verfügbare Landestrecke
umfassen. Die Luftfahrtbehörde kann diesen Betrieb unter folgenden Bedin-
gungen genehmigen:

1. Die Benutzung der Sicherheitsfläche ist von der Flugplatzbehörde zu
genehmigen.

2. Die ausgewiesene Sicherheitsfläche muss von Hindernissen und Vertie-
fungen, die ein zu kurz kommendes Flugzeug gefährden könnten, frei
sein. Es darf sich kein beweglicher Gegenstand auf der ausgewiesenen
Sicherheitsfläche befinden, während auf der Piste Kurzlandeverfahren
durchgeführt werden.

3. In Landerichtung darf die Steigung der ausgewiesenen Sicherheitsfläche
5 % und das Gefälle 2 % nicht überschreiten.

4. Die nutzbare Länge der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf nach den
Bestimmungen dieser Anlage 90 m nicht überschreiten.

5. Die Breite der ausgewiesenen Sicherheitsfläche darf, ausgehend von der
verlängerten Pistenmittellinie, nicht geringer sein als die zweifache Pis-
tenbreite.

6. Es wird davon ausgegangen, dass der Beginn der nutzbaren Länge der
ausgewiesenen Sicherheitsfläche in einer Höhe von mindestens 50 ft
überflogen wird.

7. Für diesen Betrieb gilt die die Tragkraft betreffende Anforderung von
OPS 1.480 Buchstabe a Nummer 5 nicht für die ausgewiesene Sicher-
heitsfläche.

8. Für jede zu benutzende Piste sind genehmigungspflichtige Wettermindest-
bedingungen festzulegen, die nicht geringer sein dürfen als die Anflug-
mindestbedingungen unter Sichtflugregeln oder für Nicht-Präzisionsanf-
lüge; maßgebend ist der größere Wert.

9. Die Anforderungen an die Piloten sind gemäß OPS 1.975 Buchstabe a
festzulegen.

10. Die Luftfahrtbehörde kann zusätzliche Anforderungen festlegen, die für
einen sicheren Betrieb unter Berücksichtigung der Eigenschaften des
Flugzeugmusters, der Anflughilfen und eines Fehlanflugs/Durchstartens
notwendig sind.
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ABSCHNITT I

FLUGLEISTUNGSKLASSE C

OPS 1.560

Allgemeines

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für die Prüfung, ob die Be-
stimmungen dieses Abschnitts erfüllt sind, die im Flughandbuch festgelegten
anerkannten Flugleistungsdaten durch zusätzliche Daten, die den Anforderungen
der Luftfahrtbehörde genügen, ergänzt werden, wenn die Angaben im Flughand-
buch unzureichend sind.

OPS 1.565

Start

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startmasse unter Be-
rücksichtigung der Druckhöhe und der Umgebungstemperatur am Flugplatz,
auf dem der Start durchgeführt wird, die im Flughandbuch festgelegte höchst-
zulässige Startmasse nicht überschreitet.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei Flugzeugen mit Start-
streckenangaben im Flughandbuch ohne Triebwerkausfall die vom Flugzeug
benötigte Strecke vom Beginn des Startlaufs bis zum Erreichen einer Höhe
von 50 ft über der Startfläche mit allen Triebwerken innerhalb der festge-
legten höchstzulässigen Startleistung multipliziert mit dem Faktor

1. 1,33 bei zweimotorigen Flugzeugen oder

2. 1,25 bei dreimotorigen Flugzeugen oder

3. 1,18 bei viermotorigen Flugzeugen die verfügbare Startstrecke an dem
Flugplatz,

auf dem der Start durchgeführt wird, nicht überschreitet.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei Flugzeugen mit Start-
streckenangaben im Flughandbuch mit Triebwerkausfall Folgendes in Über-
einstimmung mit den Angaben im Flughandbuch erfüllt wird:

1. Die Startabbruchstrecke darf die verfügbare Startabbruchstrecke nicht über-
schreiten,

2. die Startstrecke darf die verfügbare Startstrecke nicht überschreiten, wobei
der Anteil der Freifläche nicht mehr als die Hälfte der verfügbaren Start-
rollstrecke betragen darf,

3. die Startrollstrecke darf die verfügbare Startrollstrecke nicht überschreiten,

4. zur Erfüllung dieser OPS muss die Geschwindigkeit V1 für den Startab-
bruch der Geschwindigkeit V1 für die Fortsetzung des Starts entsprechen,
und

5. die für einen Start auf einer nassen oder kontaminierten Bahn ermittelte
Startmasse darf nicht höher sein als der Wert, der sich für einen Start auf
einer trockenen Bahn unter sonst gleichen Randbedingungen ergeben
würde.

d) Für die Erfüllung der Buchstaben b und c ist vom Luftfahrtunternehmer zu
berücksichtigen:

1. die Druckhöhe am Flugplatz,

2. die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur,

3. der Zustand und die Art der Pistenoberfläche,

4. die Neigung der Piste in Startrichtung,

5. höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und min-
destens das 1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente und

6. der Pistenlängenverlust durch Ausrichten des Flugzeugs vor dem Beginn
des Startlaufs.
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OPS 1.570

Hindernisfreiheit beim Start

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Startflugbahn mit ei-
nem ausgefallenen Triebwerk zu allen Hindernissen einen senkrechten Ab-
stand von mindestens 50 ft plus 0,01 × D oder einen horizontalen Abstand
von mindestens 90 m plus 0,125 × D hat. Dabei ist D die horizontale Ent-
fernung, die das Flugzeug vom Ende der verfügbaren Startstrecke zurückge-
legt hat. Bei Flugzeugen mit einer Spannweite von weniger als 60 m kann die
halbe Spannweite plus 60 m plus 0,125 × D als Abstand für die horizontale
Hindernisfreiheit verwendet werden.

b) Die Startflugbahn beginnt in einer Höhe von 50 ft über der Startfläche am
Ende der in OPS 1.565 Buchstabe b bzw. Buchstabe c geforderten Start-
strecke und endet in einer Höhe von 1 500 ft über der Startfläche.

c) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu berück-
sichtigen:

1. die Flugzeugmasse zu Beginn des Startlaufs,

2. die Druckhöhe am Flugplatz,

3. die am Flugplatz herrschende Umgebungstemperatur und

4. höchstens das 0,5fache der gemeldeten Gegenwindkomponente und min-
destens das 1,5fache der gemeldeten Rückenwindkomponente.

d) Für den Nachweis der Erfüllung des Buchstabens a sind Kursänderungen über
Grund bis zu dem Punkt nicht erlaubt, an dem die Startflugbahn eine Höhe
von 50 ft über der Startfläche erreicht hat. Danach wird bis zum Erreichen
einer Höhe von 400 ft über Grund angenommen, dass die Querneigung des
Flugzeugs nicht mehr als 15° beträgt. Nach Erreichen einer Höhe von 400 ft
über Grund können Querneigungen von mehr als 15o, jedoch nicht über 25°
geplant werden. Der Einfluss der Querneigung auf die Fluggeschwindigkeit
und auf die Flugbahn, einschließlich der Streckenzunahme aufgrund erhöhter
Fluggeschwindigkeiten, ist entsprechend zu berücksichtigen.

e) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern
die beabsichtigte Flugbahn keine Kursänderung über Grund von mehr als 15°
erfordert, Hindernisse unberücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand größer
ist als

1. 300 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb
dieses Bereichs einhalten kann, oder

2. 600 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen.

f) Für die Erfüllung des Buchstabens a kann der Luftfahrtunternehmer, sofern
die beabsichtigte Flugbahn Kursänderungen über Grund von mehr als 15°
erfordert, die Hindernisse unberücksichtigt lassen, deren seitlicher Abstand
größer ist als

1. 600 m, wenn der Pilot die geforderte Navigationsgenauigkeit innerhalb
dieses Bereichs einhalten kann, oder

2. 900 m für Flüge unter allen anderen Bedingungen.

g) Der Luftfahrtunternehmer hat zur Erfüllung von OPS 1.570 und zur Gewähr-
leistung einer sicheren hindernisfreien Flugbahn Verfahren festzulegen, die es
ermöglichen, den Flug in Übereinstimmung mit den Reiseflugforderungen
gemäß OPS 1.580 fortzusetzen oder auf dem Startflugplatz oder Ausweichs-
tartflugplatz zu beenden.

OPS 1.575

Reiseflug — ohne Berücksichtigung des Ausfalls eines Triebwerks

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den für
den Flug erwarteten Wetterbedingungen an jedem Punkt der Flugstrecke oder
einer geplanten Abweichung davon eine Steiggeschwindigkeit von mindestens
300 ft pro Minute mit allen Triebwerken innerhalb der festgelegten Dauer-
höchstleistungsbedingungen erreichen kann

1. in den für einen sicheren Flug entlang eines jeden Abschnitts der Flug-
strecke oder einer geplanten Abweichung davon im Betriebshandbuch für

1991R3922— DE— 20.09.2008 — 007.001 — 136



▼M8

das Flugzeug festgelegten oder mit den darin enthaltenen Angaben ermit-
telten Mindestflughöhen und

2. in den Mindestflughöhen, die für die Erfüllung der anwendbaren Bestim-
mungen von OPS 1.580 und 1.585 erforderlich sind.

OPS 1.580

Reiseflug — Berücksichtigung des Ausfalls eines Triebwerks

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Flugzeug unter den für den
Flug erwarteten Wetterbedingungen mit einem Triebwerkausfall an jedem belie-
bigen Punkt der Flugstrecke oder einer geplanten Abweichung davon und einer
Leistung der restlichen Triebwerke innerhalb der festgelegten Dauerhöchstleis-
tungsbedingungen den Flug aus der Reiseflughöhe zu einem Flugplatz, auf dem
eine Landung in Übereinstimmung mit OPS 1.595 oder OPS 1.600 möglich ist,
fortsetzen kann. Dabei ist zu allen Hindernissen, die sich innerhalb eines seitlichen
Abstands von 9,3 km (5 NM) beiderseits des beabsichtigten Flugwegs befinden,
ein senkrechter Abstand einzuhalten von mindestens

1. 1 000 ft, wenn die Steiggeschwindigkeit nicht negativ ist, oder

2. 2 000 ft, wenn die Steiggeschwindigkeit negativ ist.

b) Die Flugbahn muss in einer Höhe von 450 m (1 500 ft) über dem Flugplatz,
auf dem nach Ausfall eines Triebwerks gelandet werden soll, eine positive
Neigung haben.

c) Für die Erfüllung dieser OPS ist davon auszugehen, dass die verfügbare
Steiggeschwindigkeit des Flugzeugs um 150 ft pro Minute geringer ist als
die angegebene Bruttosteiggeschwindigkeit.

d) Für die Erfüllung dieser OPS hat der Luftfahrtunternehmer den Mindestwert
für den seitlichen Abstand nach Buchstabe a auf 18,5 km (10 NM) zu erhö-
hen, wenn die Navigationsgenauigkeit nicht innerhalb eines Vertrauensbe-
reichs von 95 % liegt.

e) Das Ablassen von Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren ist in einem
Umfang erlaubt, der das Erreichen des Flugplatzes mit den vorgeschriebenen
Kraftstoffreserven nicht beeinträchtigt.

OPS 1.585

Reiseflug — Berücksichtigung des Ausfalls von zwei Triebwerken bei
Flugzeugen mit mehr als zwei Triebwerken

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugzeug mit mehr als
zwei Triebwerken bei einer Reiseflugleistung aller Triebwerke für Langstre-
ckenflüge bei Standardtemperatur und Windstille an keinem Punkt der beab-
sichtigten Flugstrecke mehr als 90 Flugminuten von einem Flugplatz entfernt
ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse des Flugzeugs die Vorschrif-
ten dieses Abschnitts erfüllt werden können, es sei denn, der Flug wird in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Buchstaben b bis e durchge-
führt.

b) Die nachgewiesene Flugbahn mit zwei ausgefallenen Triebwerken muss es
ermöglichen, dass das Flugzeug den Flug unter den zu erwartenden Wetter-
bedingungen bis zu einem Flugplatz fortsetzen kann, für den mit der zu
erwartenden Landemasse die geltenden Vorschriften erfüllt werden können,
dabei sind alle Hindernisse innerhalb eines seitlichen Abstands von 9,3 km (5
NM) beiderseits des beabsichtigten Flugwegs mit einem senkrechten Abstand
von mindestens 2 000 ft zu überfliegen.

c) Es wird davon ausgegangen, dass die beiden Triebwerke an dem ungünstigs-
ten Punkt des Flugstreckenabschnitts ausfallen, an dem das Flugzeug bei einer
Reiseflugleistung aller Triebwerke für Langstreckenflüge, bei Standardtempe-
ratur und Windstille mehr als 90 Flugminuten von einem Flugplatz entfernt
ist, für den mit der zu erwartenden Landemasse des Flugzeugs die geltenden
Flugleistungsvorschriften erfüllt werden können.

d) Die zu erwartende Flugzeugmasse an dem Punkt des doppelten Triebwerkaus-
falls muss genügend Kraftstoff beinhalten, um den Flug zum Flugplatz fort-
zusetzen, der für eine Landung vorgesehen ist, dort in einer Höhe von min-
destens 450 m (1 500 ft) anzukommen und danach noch 15 Minuten lang im
Horizontalflug weiterzufliegen.
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e) Für die Erfüllung dieser OPS ist davon auszugehen, dass die verfügbare
Steiggeschwindigkeit des Flugzeugs 150 ft pro Minute geringer als die ange-
gebene ist.

f) Für die Erfüllung dieser OPS hat der Luftfahrtunternehmer den Mindestwert
für den seitlichen Abstand nach Buchstabe a auf 18,5 km (10 NM) zu erhö-
hen, wenn die Navigationsgenauigkeit nicht innerhalb eines Vertrauensbe-
reichs von 95 % liegt.

g) Das Ablassen von Kraftstoff nach einem sicheren Verfahren ist in einem
Umfang erlaubt, der das Erreichen des Flugplatzes mit den vorgeschriebenen
Kraftstoffreserven nicht beeinträchtigt.

OPS 1.590

Landung — Bestimmungs- und Ausweichflugplätze

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475 Buch-
stabe a ermittelte Landemasse des Flugzeugs nicht die höchstzulässige Lande-
masse überschreitet, die für die Höhenlage des Flugplatzes und, falls im Flug-
handbuch berücksichtigt, für die bei der Ankunft am Flugplatz zu erwartende
Umgebungstemperatur im Flughandbuch festgelegt ist.

OPS 1.595

Landung — trockene Pisten

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gemäß OPS 1.475
Buchstabe a für die voraussichtliche Landezeit ermittelte Landemasse des
Flugzeugs eine Landung aus einer Höhe von 50 ft über der Pistenschwelle
bis zum Stillstand innerhalb von 70 % der verfügbaren Landestrecke an dem
Bestimmungsflugplatz und an jedem Ausweichflugplatz ermöglicht.

b) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist vom Luftfahrtunternehmer zu berück-
sichtigen:

1. die Höhenlage des Flugplatzes,

2. höchstens das 0,5fache der Gegenwindkomponente und mindestens das
1,5fache der Rückenwindkomponente,

3. die Art der Pistenoberfläche und

4. die Längsneigung der Piste in Landerichtung.

c) Für die Erfüllung des Buchstabens a ist davon auszugehen, dass

1. das Flugzeug bei Windstille auf der günstigsten Piste landet und

2. das Flugzeug auf der — unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wind-
geschwindigkeit und -richtung, der Betriebseigenschaften des Flugzeugs
am Boden sowie anderer Bedingungen, wie Landehilfen und Geländebe-
schaffenheit — am wahrscheinlichsten zu benutzenden Piste landet.

d) Kann der Luftfahrtunternehmer für den Bestimmungsflugplatz die Bestim-
mungen des Buchstabens c Nummer 2 nicht erfüllen, darf ein Flug zu diesem
Bestimmungsflugplatz nur angetreten werden, wenn ein Ausweichflugplatz
zur Verfügung steht, für den die vollständige Erfüllung der Buchstaben a, b
und c möglich ist.

OPS 1.600

Landung — nasse und kontaminierte Pisten

a) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination
aus beiden anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit
nass sein kann, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass die ver-
fügbare Landestrecke mindestens 115 % der nach OPS 1.595 ermittelten
Landestrecke beträgt.

b) Ist aufgrund der Wettermeldungen oder -vorhersagen oder einer Kombination
aus beiden anzunehmen, dass die Piste zur voraussichtlichen Ankunftszeit
kontaminiert sein kann, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass
die mit den von der Luftfahrtbehörde hierfür anerkannten Daten ermittelte
Landestrecke die verfügbare Landestrecke nicht überschreitet.
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ABSCHNITT J

MASSE UND SCHWERPUNKTLAGE

OPS 1.605

Allgemeines

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.605)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Beladung, Masse und
Schwerpunktlage des Flugzeugs in jeder Betriebsphase mit den im anerkann-
ten Flughandbuch oder, falls einschränkender, mit den im Betriebshandbuch
festgelegten Betriebsgrenzen übereinstimmen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat vor der ersten Inbetriebnahme die Masse und
Schwerpunktlage des Flugzeugs durch Wägung zu ermitteln; danach ist die
Wägung bei Verwendung von Einzelmassen für Flugzeuge alle 4 Jahre und
bei Verwendung von Flottenmassen alle 9 Jahre zu wiederholen. Die Aus-
wirkungen von Änderungen und Reparaturen auf die Masse und die Schwer-
punktlage sind zu berücksichtigen und ordnungsgemäß zu dokumentieren.
Flugzeuge sind erneut zu wiegen, wenn die Auswirkungen von Änderungen
auf die Masse und die Schwerpunktlage nicht genau bekannt sind.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat die Masse aller betrieblichen Ausrüstungsgegen-
stände und die der Besatzungsmitglieder, die in der Betriebsleermasse des
Flugzeugs enthalten sind, durch Wägung oder unter Verwendung von Stan-
dardmassen zu ermitteln. Der Einfluss ihrer Positionierung auf die Schwer-
punktlage des Flugzeugs muss bestimmt werden.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat die Nutzlast, einschließlich Ballast, durch Wä-
gung oder unter Anwendung der in OPS 1.620 festgelegten Standardmassen
für Fluggäste und Gepäck zu ermitteln.

e) Der Luftfahrtunternehmer hat die Kraftstoffmasse anhand der tatsächlichen
Dichte oder, wenn diese nicht bekannt ist, anhand der mit den Angaben im
Betriebshandbuch ermittelten Dichte zu bestimmen.

OPS 1.607

Begriffsbestimmungen

a) „Betriebsleermasse (dry operating mass)“: Die gesamte Masse eines für eine
bestimmte Betriebsart einsatzbereiten Flugzeugs, abzüglich des ausfliegbaren
Kraftstoffs und der Nutzlast. Dazu gehören z. B. auch:

1. die Besatzung und ihr Gepäck,

2. die Verpflegung und die für die Betreuung der Fluggäste erforderlichen
beweglichen Ausrüstungsgegenstände sowie

3. das Trinkwasser und die Toilettenchemikalien.

b) „Höchstzulässige Leertankmasse (maximum zero fuel mass)“: Die höchstzu-
lässige Masse eines Flugzeugs ohne ausfliegbaren Kraftstoff. Kraftstoffmen-
gen in besonderen Kraftstoffbehältern sind in die Leertankmasse einzubezie-
hen, wenn dies nach den Angaben im Flughandbuch über Betriebsgrenzen
vorgeschrieben ist.

c) „Höchstzulässige Landemasse (maximum structural landing mass)“: Die
höchstzulässige Gesamtmasse des Flugzeugs bei der Landung unter normalen
Bedingungen.

d) „Höchstzulässige Startmasse (maximum structural take off mass)“: Die
höchstzulässige Gesamtmasse des Flugzeugs zu Beginn des Startlaufs.

e) Einteilung der Fluggäste

1. Männliche und weibliche „Erwachsene“ sind Personen ab einem Alter von
zwölf Jahren.

2. „Kinder“ sind Personen ab einem Alter von zwei Jahren bis zu einem Alter
von unter zwölf Jahren.

3. „Kleinkinder“ sind Personen mit einem Alter von unter zwei Jahren.
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f) „Nutzlast (traffic load)“: Die Gesamtmasse der Fluggäste, des Gepäcks und
der Fracht, einschließlich jeglicher unentgeltlich beförderter Ladung.

OPS 1.610

Beladung, Masse und Schwerpunktlage

Der Luftfahrtunternehmer hat die Grundsätze und Verfahren für die Beladung
und für die Massen- und Schwerpunktberechnung zur Erfüllung der Bestimmun-
gen von OPS 1.605 im Betriebshandbuch festzulegen. Die Regelungen müssen
alle vorgesehenen Betriebsarten beinhalten.

OPS 1.615

Massewerte für Besatzungsmitglieder

a) Der Luftfahrtunternehmer hat für die Ermittlung der Betriebsleermasse fol-
gende Massen zu verwenden:

1. tatsächliche Masse der Besatzung, einschließlich ihres Gepäcks, oder

2. Standardmassen, einschließlich Handgepäck, von 85 kg für Flugbesat-
zungsmitglieder und 75 kg für Kabinenbesatzungsmitglieder oder

3. andere, den behördlichen Anforderungen genügende Standardmassen.

b) Wird zusätzliches Gepäck mitgeführt, hat der Luftfahrtunternehmer die Be-
triebsleermasse entsprechend zu berichtigen. Die Unterbringung dieses zusätz-
lichen Gepäcks ist bei der Ermittlung der Schwerpunktlage des Flugzeugs zu
berücksichtigen.

OPS 1.620

Massewerte für Fluggäste und Gepäck

a) Der Luftfahrtunternehmer hat die Massen für die Fluggäste und das aufgege-
bene Gepäck entweder unter Verwendung der durch Wägung jeder einzelnen
Person und des Gepäcks ermittelten Masse oder unter Verwendung der in den
Tabellen 1 bis 3 angegebenen Standardmassen zu bestimmen. Beträgt die
Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze weniger als zehn, können die Massen
für die Fluggäste auf der Grundlage einer mündlichen Auskunft eines jeden
Fluggastes oder einer solchen Auskunft in seinem Namen unter Hinzurech-
nung einer im voraus festgelegten Konstante für Handgepäck und Kleidung
ermittelt werden. Das Verfahren, das festlegt, wann tatsächliche und wann
Standardmassen anzuwenden sind, und das auf der Grundlage von mündli-
chen Auskünften anzuwendende Verfahren müssen im Betriebshandbuch ent-
halten sein.

b) Werden die tatsächlichen Massen durch Wägung ermittelt, hat der Luftfahrt-
unternehmer sicherzustellen, dass persönliche Dinge und das Handgepäck des
Fluggastes mitgewogen werden. Die Wägungen sind unmittelbar vor dem
Einsteigen in das Flugzeug in dessen Nähe durchzuführen.

c) Werden die Massen für Fluggäste mit Hilfe von Standardmassen ermittelt,
sind die in den Tabellen 1 und 2 aufgeführten Standardmassen zu verwenden.
Die Standardmassen schließen Handgepäck und Kleinkinder, die sich jeweils
zusammen mit einem Erwachsenen auf einem Fluggastsitz befinden, mit ein.
Kleinkinder, die sich allein auf einem Fluggastsitz befinden, gelten als Kinder
im Sinne dieses Buchstabens.

d) Massewerte für Fluggäste — Flugzeuge mit 20 oder mehr Fluggastsitzen

1. Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze in einem Flugzeug 20
oder mehr, gelten die in der Tabelle 1 für „männlich“ und „weiblich“
aufgeführten Standardmassen. Beträgt die Anzahl der verfügbaren Flug-
gastsitze 30 oder mehr, können stattdessen die in der Tabelle 1 für „alle
Erwachsene“ aufgeführten Standardmassen verwendet werden.

2. Als Feriencharterflüge im Sinne der Tabelle 1 gelten nur Flüge, die aus-
schließlich als Bestandteil einer Pauschalreise durchgeführt werden. Die
Massewerte für Feriencharterflüge sind auch anzuwenden, wenn auf nicht
mehr als 5 % der eingebauten Fluggastsitze bestimmte Kategorien von
Fluggästen ohne Entgelt befördert werden.
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Tabelle 1

Fluggastsitze
20 und mehr 30 und mehr

männlich weiblich Alle Erwachsenen

Alle Flüge außer Feriencharterflügen 88 kg 70 kg 84 kg

Feriencharterflüge 83 kg 69 kg 76 kg

Kinder 35 kg 35 kg 35 kg

e) Massewerte für Fluggäste — Flugzeuge mit 19 oder weniger Fluggastsitzen

1. Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze in einem Flugzeug 19
oder weniger, gelten die Standardmassen der Tabelle 2.

Tabelle 2

Fluggastsitze 1-5 6-9 10-19

Männer 104 kg 96 kg 92 kg

Frauen 86 kg 78 kg 74 kg

Kinder 35 kg 35 kg 35 kg

2. Bei Flügen, bei denen in der Fluggastkabine kein Handgepäck befördert
wird oder bei denen das Handgepäck gesondert berücksichtigt wird, dürfen
von den in der Tabelle 2 für Männer und Frauen angegebenen Standard-
massen jeweils 6 kg abgezogen werden. Gegenstände wie ein Mantel, ein
Regenschirm, eine kleine Handtasche, Lesestoff oder eine kleine Kamera
gelten nicht als Handgepäck im Sinne dieses Buchstabens.

f) Massewerte für Gepäck

1. Beträgt die Anzahl der verfügbaren Fluggastsitze in einem Flugzeug 20
oder mehr, gelten für jedes aufgegebene Gepäckstück die Standardmassen
der Tabelle 3. Für Flugzeuge mit 19 Fluggastsitzen oder weniger ist die
tatsächliche, durch Wägung ermittelte Masse des aufgegebenen Gepäcks
zu verwenden.

2. Im Sinne der Tabelle 3 sind:

i) „Inlandsflüge“: Flüge mit Abflug- und Bestimmungsort innerhalb der
Grenzen eines Staates,

ii) „innereuropäische Flüge“: Flüge, die keine Inlandsflüge sind und deren
Abflug- und Bestimmungsort innerhalb des in Anlage 1 zu OPS 1.620
Buchstabe f dargestellten Bereichs liegen, und

iii) „interkontinentale Flüge“: Flüge, die keine innereuropäischen Flüge
sind und deren Abflug- und Bestimmungsort in verschiedenen Erd-
teilen liegen.

Tabelle 3

20 oder mehr Fluggastsitze

Art der Flüge Gepäckstandardmasse

Inlandsflüge 11 kg

Innereuropäische Flüge 13 kg

Interkontinentale Flüge 15 kg

Alle anderen Flüge 13 kg
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g) Der Luftfahrtunternehmer kann andere als die in den Tabellen 1-3 aufgeführ-
ten Standardmassen verwenden, wenn er seine Gründe hierfür vorher der
Luftfahrtbehörde mitgeteilt und deren Genehmigung dazu eingeholt hat. Er
hat ferner einen detaillierten Wägungsdurchführungsplan zur Genehmigung
vorzulegen und das statistische Analyseverfahren gemäß Anlage 1 zu OPS
1.620 Buchstabe g anzuwenden. Nach Überprüfung und Genehmigung der
Wägungsergebnisse durch die Luftfahrtbehörde gelten diese anderen Stan-
dardmassen ausschließlich für diesen Luftfahrtunternehmer. Sie können nur
unter solchen Bedingungen angewandt werden, die mit den Bedingungen
übereinstimmen, unter denen die Wägungen durchgeführt
wurden. Überschreiten die anderen Standardmassen die Werte der Tabellen
1-3, sind diese höheren Werte anzuwenden.

h) Wird festgestellt, dass für einen geplanten Flug die Masse einer erheblichen
Anzahl von Fluggästen einschließlich Handgepäck augenscheinlich die Stan-
dardmassen überschreitet, hat der Luftfahrtunternehmer die tatsächliche Masse
dieser Fluggäste durch Wägung zu ermitteln oder einen entsprechenden Zu-
schlag hinzuzurechnen.

i) Werden für aufgegebene Gepäckstücke Standardmassen verwendet und ist zu
erwarten, dass eine erhebliche Anzahl von aufgegebenen Fluggastgepäckstü-
cken die Standardmasse überschreitet, hat der Luftfahrtunternehmer die tat-
sächliche Masse dieser Gepäckstücke durch Wägung zu ermitteln oder einen
entsprechenden Zuschlag hinzuzurechnen.

j) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass dem Kommandanten mit-
geteilt wird, wenn für die Bestimmung der Masse der Ladung nicht das
Standardverfahren angewandt wurde, und dass dieses Verfahren in den Unter-
lagen über Masse und Schwerpunktlage vermerkt ist.

OPS 1.625

Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.625)

a) Vor jedem Flug hat der Luftfahrtunternehmer Unterlagen über Masse und
Schwerpunktlage zu erstellen, in denen die Ladung und deren Verteilung
angegeben sind. Mit den Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage
muss der Kommandant feststellen können, ob mit der Ladung und deren
Verteilung die Masse- und Schwerpunktgrenzen des Flugzeugs eingehalten
werden. Die Person, die die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage
erstellt, muss in den Unterlagen namentlich genannt sein. Die Person, die
die Beladung des Flugzeugs überwacht, hat durch ihre Unterschrift zu be-
stätigen, dass die Ladung und deren Verteilung mit den Unterlagen über
Masse und Schwerpunktlage übereinstimmen. Diese Unterlagen bedürfen
der Zustimmung durch den Kommandanten; seine Zustimmung erfolgt durch
Gegenzeichnung oder ein gleichwertiges Verfahren (siehe auch OPS 1.1055
Buchstabe a Nummer 12).

b) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren für kurzfristig auftretende Änderun-
gen der Ladung festzulegen (last minute change).

c) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde kann der Luftfahrtunternehmer ein von
den Buchstaben a und b abweichendes Verfahren anwenden.
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Anlage 1 zu OPS 1.605

Masse und Schwerpunktlage — Allgemeines

(siehe OPS 1.605)

a) Bestimmung der Betriebsleermasse des Flugzeugs

1. Wägung des Flugzeugs

i) Neuhergestellte, im Herstellerbetrieb gewogene Flugzeuge können ohne
erneute Wägung in Betrieb genommen werden, wenn die Wägeberichte
im Fall von Umbauten oder Änderungen am Flugzeug entsprechend
angepasst worden sind. Flugzeuge, die ein Luftfahrtunternehmer mit
einem genehmigten Kontrollprogramm zur Überwachung der Masse
einem anderen Luftfahrtunternehmer mit einem genehmigten Programm
überlässt, müssen von dem Luftfahrtunternehmer, der das Flugzeug
übernimmt, vor der Inbetriebnahme nicht erneut gewogen werden, es
sei denn, die letzte Wägung liegt mehr als 4 Jahre zurück.

ii) Die Masse und die Schwerpunktlage jedes Flugzeugs sind in regelmä-
ßigen Abständen neu zu ermitteln. Die höchstzulässige Zeitspanne zwi-
schen zwei Wägungen muss vom Luftfahrtunternehmer festgelegt wer-
den und muss die Bestimmungen von OPS 1.605 Buchstabe b erfüllen.
Außerdem sind bei einer kumulativen Veränderung der Betriebsleer-
masse von mehr als ±0,5 % der höchstzulässigen Landemasse oder
bei einer kumulativen Änderung der Schwerpunktlage von mehr als
±0,5 % der mittleren Flügeltiefe die Masse und die Schwerpunktlage
jedes Flugzeugs neu zu ermitteln, entweder durch

A) Wägung oder

B) Berechnung, wenn der Luftfahrtunternehmer nachweisen kann, dass
die gewählte Berechnungsmethode geeignet ist.

2. Flottenmasse und Flottenschwerpunktlage

i) Für eine Flotte oder Gruppe von Flugzeugen derselben Baureihe und
Ausstattung darf eine mittlere Betriebsleermasse und Schwerpunktlage
als Flottenmasse und Flottenschwerpunktlage verwendet werden, vo-
rausgesetzt, die Betriebsleermassen und Schwerpunktlagen der einzel-
nen Flugzeuge entsprechen den in Ziffer ii aufgeführten Toleranzen.
Darüber hinaus sind die in den Ziffern iii und iv sowie in Nummer 3
festgelegten Kriterien anzuwenden.

ii) Toleranzen

A) Weicht die durch Wägung ermittelte oder die berechnete Betriebs-
leermasse eines Flugzeugs einer Flotte um mehr als ±0,5 % der
höchstzulässigen Landemasse von der festgelegten Betriebsleermasse
der Flotte oder die Schwerpunktlage um mehr als ±0,5 % der mitt-
leren Flügeltiefe von der Schwerpunktlage der Flotte ab, ist das
Flugzeug aus dieser Flotte herauszunehmen. Es können getrennte
Flotten mit jeweils eigener mittlerer Flottenmasse gebildet werden.

B) Liegt die Flugzeugmasse innerhalb der Betriebsleermassentoleranz
der Flotte, die Schwerpunktlage jedoch außerhalb der zulässigen
Flottentoleranz, darf das Flugzeug weiterhin mit der Betriebsleer-
masse der Flotte betrieben werden, jedoch mit einem eigenen Wert
für die Schwerpunktlage.

C) Unterscheidet sich ein Flugzeug von anderen Flugzeugen der Flotte
durch bestimmte Merkmale, für die eine genaue Berechnung mög-
lich ist, z. B. Küchen- oder Sitzanordnung, und führen diese Unter-
schiede zu einer Überschreitung der Flottentoleranzen, darf das
Flugzeug in der Flotte verbleiben, wenn die Angaben über seine
Masse und/oder Schwerpunktlage entsprechend berichtigt werden.

D) Flugzeuge, für die die mittlere Flügeltiefe nicht bekannt ist, müssen
mit den Werten ihrer individuellen Masse und Schwerpunktlage
betrieben werden oder einem besonderen Untersuchungs- und Ge-
nehmigungsverfahren unterzogen werden.

iii) Verwendung von Flottenwerten

A) Nach der Wägung des Flugzeugs oder wenn die Ausrüstung oder
die Ausstattung des Flugzeugs verändert worden ist, hat der Luft-
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fahrtunternehmer zu überprüfen, ob das Flugzeug innerhalb der in
Ziffer ii festgelegten Toleranzen liegt.

B) Flugzeuge, die seit der letzten Flottenmassenbestimmung nicht ge-
wogen worden sind, können in der Flotte verbleiben und mit Flot-
tenwerten betrieben werden, wenn die einzelnen Werte rechnerisch
angepasst worden sind und innerhalb der in Ziffer ii festgelegten
Toleranzen liegen. Liegen diese Werte nicht innerhalb dieser Toler-
anzen, muss der Luftfahrtunternehmer entweder neue Flottenwerte,
die Ziffer i und Ziffer ii erfüllen, ermitteln oder die Flugzeuge, die
nicht innerhalb der Grenzen liegen, mit ihren individuellen Werten
betreiben.

C) Ein Flugzeug darf in eine mit Flottenwerten betriebene Flotte nur
aufgenommen werden, wenn der Luftfahrtunternehmer durch Wä-
gung oder Berechnung festgestellt hat, dass die tatsächlichen Werte
des Flugzeugs innerhalb der in Ziffer ii festgelegten Toleranzen
liegen.

iv) Um Ziffer i zu erfüllen, müssen die Flottenwerte zumindest nach einer
jeden Flottenmassenbestimmung angepasst werden.

3. Anzahl der Flugzeuge, die gewogen werden müssen, um Flottenwerte auf-
rechtzuerhalten

i) Der Luftfahrtunternehmer hat zwischen zwei Flottenmassenbestimmun-
gen Flugzeuge in einer Mindestanzahl entsprechend der nachstehenden
Tabelle zu wiegen, wobei „n“ die Anzahl der Flugzeuge in einer Flotte
ist, für die Flottenwerte verwendet werden.

Anzahl Flugzeuge in der Flotte („n“) Mindestanzahl der Wägungen

2 oder 3 N

4 bis 9 (n + 3)/2

10 oder mehr (n + 51)/10

ii) Für die Wägung sollen aus der Flotte die Flugzeuge ausgewählt wer-
den, deren Wägung am längsten zurückliegt.

iii) Der Zeitraum zwischen zwei Flottenmassebestimmungen darf 48 Mo-
nate nicht überschreiten.

4. Wägung

i) Die Wägung ist entweder vom Hersteller oder von einem genehmigten
Instandhaltungsbetrieb durchzuführen.

ii) Es sind die üblichen Vorkehrungen in Übereinstimmung mit bewährten
Verfahren zu treffen, insbesondere

A) sind Flugzeug und Ausrüstung auf Vollständigkeit zu prüfen,

B) sind Flüssigkeiten ordnungsgemäß zu berücksichtigen,

C) ist sicherzustellen, dass das Flugzeug sauber ist und

D) ist sicherzustellen, dass die Wägung in einem geschlossenen Ge-
bäude durchgeführt wird.

iii) Wiegeeinrichtungen sind ordnungsgemäß zu kalibrieren, auf Null ein-
zustellen und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstel-
lers einzusetzen. Innerhalb von 2 Jahren oder einer vom Hersteller der
Wiegeeinrichtung festgelegten Frist, maßgebend ist der kürzere der
beiden Zeiträume, sind die Anzeigeskalen vom Hersteller, von einer
öffentlichen Eichstelle oder von einer dafür anerkannten Organisation
zu kalibrieren. Mit der Einrichtung muss sich die Flugzeugmasse hin-
reichend genau ermitteln lassen.

b) Spezielle Standardmassen für die Nutzlast. Zusätzlich zu den Standardmassen
für Fluggäste und aufgegebenes Gepäck kann der Luftfahrtunternehmer bei
der Luftfahrtbehörde für andere Teile der Ladung Standardmassen genehmi-
gen lassen.
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c) Beladung des Flugzeugs

1. Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass die Beladung seiner
Flugzeuge unter Aufsicht qualifizierten Personals erfolgt.

2. Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass das Laden der Fracht in
Übereinstimmung mit den für die Berechnung der Flugzeugmasse und
Flugzeugschwerpunktlage verwendeten Daten erfolgt.

3. Der Luftfahrtunternehmer hat die zusätzlichen strukturellen Belastungs-
grenzen, wie etwa die Festigkeitsgrenzen der Kabinen- und Frachtraum-
böden, die höchstzulässige Beladung pro laufendem Meter, die höchstzu-
lässige Zuladungsmasse pro Frachtabteil und/oder die höchstzulässige Sitz-
platzkapazität, zu beachten.

d) Grenzen der Schwerpunktlagen

1. Betriebsschwerpunktbereich (operational CG envelope). Werden Sitzplätze
nicht zugewiesen und werden Auswirkungen der Fluggastanzahl pro Sitz-
reihe, der Frachtmasse in den einzelnen Frachtabteilen und der Kraftstoff-
masse in den einzelnen Kraftstofftanks für die Berechnung der Schwer-
punktlage nicht genau berücksichtigt, ist der zulässige Schwerpunktbereich
mit Betriebssicherheitsreserven zu versehen. Bei der Ermittlung dieser Re-
serve für die Schwerpunktlage sind mögliche Abweichungen von der an-
genommenen Verteilung der Ladung zu berücksichtigen. Ferner hat der
Luftfahrtunternehmer Verfahren festzulegen, die sicherstellen, dass bei ext-
remer Sitzplatzwahl in Längsrichtung korrigierende Maßnahmen durch die
Besatzung ergriffen werden. Die Reserve für die Schwerpunktlage mit den
dazugehörigen Betriebsverfahren, einschließlich der Annahmen für die
Verteilung der Fluggäste in der Kabine, müssen den behördlichen Anforde-
rungen genügen.

2. Schwerpunktlage im Fluge. Zusätzlich zu Nummer 1 hat der Luftfahrt-
unternehmer nachzuweisen, dass die Verfahren der ungünstigsten Verän-
derung der Schwerpunktlage im Fluge durch Ortsveränderungen der Insas-
sen und den Verbrauch oder das Umpumpen von Kraftstoff Rechnung
tragen.
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Anlage 1 zu OPS 1.620 Buchstabe f

Festlegung des Gebiets für innereuropäische Flüge

Innereuropäische Flüge im Sinne der OPS 1.620 Buchstabe f sind Flüge, die
keine Inlandsflüge sind und die innerhalb des durch folgende Punkte beschriebe-
nen Gebiets durchgeführt werden:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

— N7200 W01000

— N7200 E04500

wie in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt:

Abbildung 1

Gebiet für innereuropäische Flüge
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Anlage 1 zu OPS 1.620 Buchstabe g

Verfahren für die Ermittlung anderer Standardmassewerte für Fluggäste
und Gepäck

a) Fluggäste

1. Wägung auf Stichprobenbasis. Der Mittelwert der Masse für Fluggäste und
deren Handgepäck ist durch Wägung auf Stichprobenbasis zu ermitteln.
Die Stichprobenauswahl muss nach Art und Umfang für das Fluggastvolu-
men repräsentativ sein und muss die Betriebsart, die Häufigkeit der Flüge
auf den verschiedenen Flugstrecken, ankommende und abgehende Flüge,
die jeweilige Jahreszeit und die Sitzplatzkapazität des Flugzeugs berück-
sichtigen.

2. Stichprobenumfang. Der Wägungsdurchführungsplan muss mindestens das
Wiegen der größeren Fluggastanzahl umfassen, die sich aus den Ziffern i
oder ii ergibt:

i) Eine Anzahl von Fluggästen, die sich unter Anwendung normaler sta-
tistischer Verfahren und auf der Grundlage einer Genauigkeit von 1 %
für die Ermittlung einer mittleren Masse für alle Erwachsenen und von
2 % für die Ermittlung einer mittleren Masse getrennt für Männer und
Frauen ergibt.

ii) Für Flugzeuge mit

A) einer Fluggastsitzplatzkapazität von 40 oder mehr eine Anzahl von
insgesamt 2 000 Fluggästen oder

B) einer Fluggastsitzplatzkapazität von weniger als 40 eine Anzahl von
Fluggästen von insgesamt 50 multipliziert mit der Fluggastsitzplatz-
kapazität.

3. Massewerte für Fluggäste. Die Massewerte für Fluggäste müssen persön-
liche Gegenstände, die beim Einsteigen in das Flugzeug mitgeführt wer-
den, einschließen. Werden Zufallsstichproben von Fluggastmassewerten
genommen, sind Kleinkinder zusammen mit der erwachsenen Begleitper-
son zu wiegen (siehe auch OPS 1.620 Buchstaben c, d und e).

4. Ort der Wägung. Die Wägung der Fluggäste hat so nah wie möglich am
Flugzeug und an einem Ort zu erfolgen, der eine Veränderung der Masse
der Fluggäste durch Zurücklassen persönlicher Gegenstände oder Mit-
nahme weiterer persönlicher Gegenstände vor dem Einsteigen in das Flug-
zeug unwahrscheinlich macht.

5. Waage. Für das Wiegen der Fluggäste ist eine Waage mit einer Tragkraft
von mindestens 150 kg zu verwenden. Die Masse muss mindestens in
Schritten von höchstens 500 g angezeigt werden. Die Genauigkeit der
Waage muss innerhalb von 0,5 % oder 200 g liegen, wobei der größere
Wert maßgebend ist.

6. Aufzeichnung der Wiegeergebnisse. Für jeden von den Wägungen betrof-
fenen Flug sind die Massen der Fluggäste, die entsprechende Fluggastka-
tegorie (d. h. Männer, Frauen oder Kinder) und die Flugnummer aufzu-
zeichnen.

b) Aufgegebenes Gepäck. Für das statistische Verfahren zur Ermittlung anderer
Standardmassewerte für Gepäck auf der Grundlage von mittleren Gepäckmas-
sen für den erforderlichen Stichprobenmindestumfang gilt Buchstabe a Num-
mer 1 entsprechend. Für Gepäck liegt die Genauigkeit bei 1 %. Es sind
mindestens 2 000 aufgegebene Gepäckstücke zu wiegen.

c) Ermittlung anderer Standardmassewerte für Fluggäste und aufgegebenes Ge-
päck

1. Um sicherzustellen, dass durch die Verwendung anderer Standardmasse-
werte für Fluggäste und aufgegebenes Gepäck anstelle der tatsächlichen
durch Wägung ermittelten Massen die Betriebssicherheit nicht beeinträch-
tigt wird, ist eine statistische Analyse durchzuführen. Für die sich daraus
ergebenden mittleren Massewerte für Fluggäste und Gepäck gilt Folgen-
des:

2. Für Flugzeuge mit 20 oder mehr Fluggastsitzen können diese mittleren
Massewerte als Standardmassewerte für Männer und Frauen verwendet
werden.
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3. Für kleinere Flugzeuge sind folgende Massezuschläge zu den mittleren
Fluggastmassewerten hinzuzufügen, um die Standardmassewerte zu erhal-
ten:

Anzahl der Fluggastsitze Massezuschlag

1-5 Sitze 16 kg

6-9 Sitze 8 kg

10-19 Sitze 4 kg

Für Flugzeuge mit 30 oder mehr Fluggastsitzen können anstelle getrennter
Standardmassewerte für Männer und Frauen gemeinsame Standardmasse-
werte für Erwachsene verwendet werden. Für Flugzeuge mit 20 oder mehr
Fluggastsitzen können die nach dieser Anlage ermittelten Standardmasse-
werte für Gepäck verwendet werden.

4. Der Luftfahrtunternehmer kann der Luftfahrtbehörde einen detaillierten
Wägungsdurchführungsplan zur Genehmigung vorlegen und eine Abwei-
chung von den geänderten Standardmassewerten genehmigt bekommen,
wenn diese Abweichung nach dem in dieser Anlage enthaltenen Verfahren
ermittelt wurde. Die Abweichungen sind spätestens alle 5 Jahre zu über-
prüfen.

5. Die Standardmassewerte für Erwachsene sind auf der Grundlage eines
Verhältnisses Männer zu Frauen von 80:20 für alle Flüge, außer für Fe-
riencharterflüge, zu bestimmen; für Feriencharterflüge ist ein Verhältnis
von 50:50 anzunehmen. Beantragt der Luftfahrtunternehmer für bestimmte
Flugstrecken oder Flüge die Genehmigung eines anderen Verhältnisses, hat
er der Luftfahrtbehörde Daten vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass das
abweichende Verhältnis Männer zu Frauen auf der sicheren Seite liegt und
dadurch mindestens 84 % der tatsächlichen Verhältnisse Männer zu Frauen
abgedeckt sind, wobei eine Stichprobe von mindestens 100 repräsentativen
Flügen zu verwenden ist.

6. Die mittleren Massewerte sind auf volle Kilogramm zu runden. Die Masse-
werte für aufgegebenes Gepäck sind auf halbe Kilogramm zu runden.
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Anlage 1 zu OPS 1.625

Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage

a) Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage

1. Inhalt

i) Die Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage müssen folgende
Angaben enthalten:

A) Flugzeugkennzeichen und Flugzeugmuster,

B) Flugnummer und Datum,

C) Identität des Kommandanten,

D) Identität der Person, die die Unterlagen erstellt hat,

E) die Betriebsleermasse und die dazugehörige Schwerpunktlage des
Flugzeugs,

F) die Kraftstoffmasse beim Start und die Masse des Kraftstoffs für
die Flugphase (trip fuel),

G) die Masse von Verbrauchsmitteln außer Kraftstoff,

H) die Ladung, unterteilt in Fluggäste, Gepäck, Fracht, Ballast usw.,

I) die Abflugmasse, Landemasse und Leertankmasse,

J) die Verteilung der Ladung,

K) die zutreffenden Flugzeugschwerpunktlagen und

L) die Grenzwerte für Masse und Schwerpunktlage.

ii) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde kann der Luftfahrtunternehmer
in den Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage einige der obigen
Angaben weglassen.

2. Kurzfristig auftretende Änderungen. Treten nach Fertigstellung der Unter-
lagen über Masse und Schwerpunktlage kurzfristig Änderungen ein, ist der
Kommandant darüber zu unterrichten. Diese Änderungen sind in die Un-
terlagen über Masse und Schwerpunktlage aufzunehmen. Die für eine
kurzfristig auftretende Änderung höchstzulässige Änderung der Fluggas-
tanzahl oder der Zuladung im Frachtraum ist im Betriebshandbuch anzu-
geben. Werden diese Werte überschritten, sind die Unterlagen über Masse
und Schwerpunktlage neu zu erstellen.

b) Rechnergestützte Systeme. Werden die Unterlagen über Masse und Schwer-
punktlage rechnergestützt erstellt, hat der Luftfahrtunternehmer die Integrität
der Ausgabedaten zu überprüfen. Er hat ein Verfahren festzulegen, mittels
dessen geprüft wird, ob Änderungen der eingegebenen Grunddaten richtig in
das System eingehen und ob die Anlage fortlaufend ordnungsgemäß arbeitet,
indem die Ausgabedaten spätestens alle 6 Monate überprüft werden.

c) Bordseitige Systeme zur Bestimmung von Masse und Schwerpunktlage. Die
Verwendung einer bordseitigen Rechneranlage als Hauptquelle zur Bestim-
mung von Masse und Schwerpunktlage für die Flugvorbereitung bedarf der
Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde.

d) Datenverbindung. Werden die Angaben über Masse und Schwerpunktlage
über Datenverbindung an Bord des Flugzeugs übermittelt, ist eine Kopie
der endgültigen Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage in der vom
Kommandanten bestätigten Fassung am Boden aufzubewahren.
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ABSCHNITT K

INSTRUMENTE UND AUSRÜSTUNGEN

OPS 1.630

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flug nur angetreten
wird, wenn die in diesem Abschnitt geforderten Instrumente und Ausrüstun-
gen

1. in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorschriften, einschließlich der
Mindestleistungsanforderungen und der Betriebs- und Lufttüchtigkeitsvor-
schriften, zugelassen und eingebaut sind, ausgenommen Ausrüstungsteile
nach Buchstabe c, und

2. in einem für den vorgesehenen Betrieb funktionstüchtigen Zustand sind,
außer wenn in der Mindestausrüstungsliste gemäß OPS 1.030 andere Fest-
legungen getroffen wurden.

b) Die Mindestleistungsanforderungen für Instrumente und Ausrüstungen sind
die in den geltenden Spezifikationen zu European Technical Standard Orders
(CS-TSO) aufgeführten anwendbaren European Technical Standard Orders
(ETSO), es sei denn, in den Betriebs- oder Lufttüchtigkeitsvorschriften sind
abweichende Leistungsanforderungen festgelegt. Instrumente und Ausrüstun-
gen, die bei Inkrafttreten der OPS andere Entwurfs- und Leistungsanforde-
rungen als die ETSO erfüllen, dürfen weiterhin betrieben oder eingebaut
werden, es sei denn, in diesem Abschnitt sind zusätzliche Anforderungen
festgelegt. Instrumente und Ausrüstungen, die bereits zugelassen sind, müssen
eine geänderte ETSO oder eine geänderte andere Spezifikation nicht erfüllen,
es sei denn, eine rückwirkende Anwendung ist vorgeschrieben.

c) Ausrüstungsteile, die keiner Zulassung bedürfen:

1. Sicherungen gemäß OPS 1.635,

2. elektrische Taschenlampen gemäß OPS 1.640 Buchstabe a Nummer 4,

3. eine genau gehende Uhr gemäß OPS 1.650 Buchstabe b und 1.652 Buch-
stabe b,

4. Kartenhalter gemäß OPS 1.652 Buchstabe n,

5. Bordapotheke gemäß OPS 1.745,

6. medizinische Notfallausrüstung gemäß OPS 1.755,

7. Megafone gemäß OPS 1.810,

8. Überlebensausrüstung und pyrotechnische Signalmittel gemäß OPS 1.835
Buchstabe a und Buchstabe c sowie

9. Treibanker und Ausrüstung gemäß OPS 1.840 zum Festmachen, Veran-
kern oder Manövrieren von Wasser- und Amphibienflugzeugen auf dem
Wasser.

10. Rückhaltesysteme für Kinder, wie sie in OPS 1.730 Buchstabe a Nummer
3 aufgeführt sind.

d) Ist die Benutzung einer Ausrüstung während des Fluges durch ein Flugbesat-
zungsmitglied von dessen Platz aus vorgesehen, muss diese Ausrüstung von
dem Platz dieses Flugbesatzungsmitglieds aus leicht zu betätigen sein. Sollen
einzelne Ausrüstungsteile von mehr als einem Flugbesatzungsmitglied bedient
werden, müssen sie so eingebaut sein, dass sie von allen betreffenden Plätzen
aus leicht zu bedienen sind.

e) Instrumente müssen so angeordnet sein, dass das Flugbesatzungsmitglied, das
sie benutzen soll, die Anzeigen mit möglichst geringer Veränderung seiner
üblichen Sitzposition und seiner üblichen Blickrichtung in Flugrichtung leicht
sehen kann. Wenn in einem Flugzeug, das von mehr als einem Flugbesat-
zungsmitglied bedient wird, ein Instrument nur einfach gefordert wird, muss
es so eingebaut sein, dass es von den jeweiligen Flugbesatzungsplätzen aus
sichtbar ist.
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OPS 1.635

Elektrische Sicherungen

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, in dem im Fluge austauschbare
Schmelzsicherungen verwendet werden, nur betreiben, wenn Ersatzsicherungen
verfügbar sind, und zwar mindestens 10 % der Anzahl dieser Sicherungen für
jeden Nennwert oder mindestens drei Sicherungen eines jeden Nennwerts, maß-
gebend ist die höhere Anzahl.

OPS 1.640

Flugzeugbeleuchtung

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn dieses ausge-
rüstet ist

a) für Flüge am Tage

1. mit einer Zusammenstoßwarnlichtanlage,

2. mit einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuch-
tung für alle für den sicheren Betrieb des Flugzeugs wesentlichen Instru-
mente und Ausrüstungen,

3. mit einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuch-
tung für alle Fluggasträume und

4. für jedes vorgeschriebene Besatzungsmitglied mit einer elektrischen Ta-
schenlampe, die von dem vorgesehenen Sitz des Besatzungsmitglieds
leicht erreichbar ist;

b) für Flüge bei Nacht zusätzlich zu der unter Buchstabe a genannten Ausrüs-
tung

1. mit Navigations-/Positionslichtern und

2. mit zwei Landescheinwerfern oder einem einzelnen Scheinwerfer mit zwei
getrennt versorgten Leuchtfäden und,

3. wenn es sich um Wasser- und Amphibienflugzeuge handelt, mit Lichtern,
die die internationalen Richtlinien zur Vermeidung von Zusammenstößen
auf See erfüllen.

OPS 1.645

Scheibenwischer

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Start-
masse von mehr als 5 700 kg nur betreiben, wenn für jeden Pilotenarbeitsplatz
ein Scheibenwischer oder eine gleichwertige Einrichtung vorhanden ist, um bei
Niederschlag einen Teil der Windschutzscheibe freizuhalten.

OPS 1.650

VFR-Betrieb am Tag — Flug- und Navigationsinstrumente und zugehörige
Ausrüstung

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag
nur betreiben, wenn die folgenden Flug- und Navigationsinstrumente und zuge-
hörigen Ausrüstungen vorhanden sind, bzw., soweit anwendbar, unter den nach-
folgend aufgeführten Bedingungen:

a) ein Magnetkompass,

b) eine genau gehende Uhr, die Stunden, Minuten und Sekunden anzeigt,

c) ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in
Hektopascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische
Druck eingestellt werden kann,

d) ein Fahrtmesser, der die Fluggeschwindigkeit in Knoten anzeigt,

e) ein Variometer,

f) ein Wendezeiger mit Scheinlot oder ein Drehkoordinator mit Scheinlot,

1991R3922— DE— 20.09.2008 — 007.001 — 151



▼M8

g) ein Fluglageanzeiger,

h) ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel und

i) ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius.

j) Für Flüge von nicht mehr als 60 Minuten Dauer mit Start und Landung auf
demselben Flugplatz und innerhalb einer Entfernung von höchstens 50 NM
von diesem Flugplatz können sämtliche in den Buchstaben f, g und h sowie
Buchstabe k Nummer 4, Buchstabe k Nummer 5 und Buchstabe k Nummer 6
vorgeschriebenen Instrumente entweder durch einen Wendezeiger mit Schein-
lot oder einen Drehkoordinator mit Scheinlot oder durch einen Fluglagean-
zeiger zusammen mit einem Scheinlot ersetzt werden.

k) Sind zwei Piloten vorgeschrieben, müssen für den Kopiloten folgende sepa-
rate Instrumente vorhanden sein:

1. ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in
Hektopascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische
Druck eingestellt werden kann,

2. ein Fahrtmesser, der die Fluggeschwindigkeit in Knoten anzeigt,

3. ein Variometer,

4. ein Wendezeiger mit Scheinlot oder ein Drehkoordinator mit Scheinlot,

5. ein Fluglageanzeiger und

6. ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel.

l) Die Fahrtmesseranlage muss über eine Pitotrohrbeheizung oder über eine
gleichwertige Einrichtung verfügen, um eine Fehlfunktion infolge Konden-
sation oder Vereisung zu verhindern bei

1. Flugzeugen, deren höchstzulässige Startmasse mehr als 5 700 kg oder
deren höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl mehr als 9 beträgt,

2. Flugzeugen, die am oder nach dem 1. April 1999 erstmals ein Lufttüch-
tigkeitszeugnis erhalten haben.

m) Wenn Instrumente doppelt vorhanden sein müssen, schließt diese Vorschrift
für jeden Piloten eigene Anzeigen und gegebenenfalls eigene Wahlschalter
oder andere zugehörige Ausrüstungen ein.

n) Alle Flugzeuge müssen mit Einrichtungen versehen sein, die anzeigen, wenn
die vorgeschriebenen Fluginstrumente nicht ordnungsgemäß mit Energie ver-
sorgt werden, und

o) alle Flugzeuge, deren Kompressibilitätsgrenzwerte auf den vorgeschriebenen
Fahrtmessern nicht anderweitig angezeigt werden, müssen mit einer Mach-
zahlanzeige an jedem Pilotensitz ausgerüstet sein.

p) Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Sichtflugregeln (VFR) am Tag nur
durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende Flug-
besatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder ei-
ner gleichwertigen Einrichtung ausgerüstet ist.

OPS 1.652

IFR- oder Nachtflugbetrieb — Flug- und Navigationsinstrumente und
zugehörige Ausrüstung

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nach Instrumentenflugregeln (IFR)
oder nach Sichtflugregeln bei Nacht nur betreiben, wenn die folgenden Flug- und
Navigationsinstrumente und zugehörigen Ausrüstungen vorhanden sind, bzw.,
soweit anwendbar, unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen:

a) ein Magnetkompass,

b) eine genau gehende Uhr, die Stunden, Minuten und Sekunden anzeigt,

c) zwei Feinhöhenmesser, die die Höhe in Fuß anzeigen, mit je einer Unterskala
in Hektopascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische
Druck eingestellt werden kann; diese Höhenmesser müssen über eine Zähl-
werks-/Zeigerdarstellung oder eine gleichwertige Darstellung verfügen,

d) eine Fahrtmesseranlage mit Pitotrohrbeheizung oder einer gleichwertigen Ein-
richtung, um eine Fehlfunktion infolge Kondensation oder Vereisung zu ver-
hindern, einschließlich einer Warnanzeige bei Ausfall der Pitotrohrbeheizung.
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Diese Warnanzeige ist nicht gefordert für Flugzeuge mit einer höchsten ge-
nehmigten Fluggastsitzanzahl von 9 oder weniger oder mit einer höchstzuläs-
sigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger und sofern das derzeitige Luft-
tüchtigkeitszeugnis vor dem 1. April 1998 ausgestellt worden ist,

e) ein Variometer,

f) ein Wendezeiger mit Scheinlot,

g) ein Fluglageanzeiger,

h) ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel,

i) ein Außenluftthermometer mit Anzeige im Cockpit in Grad Celsius und

j) zwei unabhängige Systeme für statischen Druck; für propellergetriebene
Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger
ist eine Anlage für statischen Druck mit einer alternativen Entnahmestelle für
statischen Druck zulässig.

k) Sind zwei Piloten vorgeschrieben, müssen für den Kopiloten folgende sepa-
rate Instrumente vorhanden sein:

1. ein Feinhöhenmesser, der die Höhe in Fuß anzeigt, mit einer Unterskala in
Hektopascal/Millibar, auf der jeder im Flug zu erwartende barometrische
Druck eingestellt werden kann; dieser Feinhöhenmesser kann einer der
beiden in Buchstabe c geforderten Höhenmesser sein. Die Höhenmesser
müssen über eine Zählwerks-/Zeigerdarstellung oder eine gleichwertige
Darstellung verfügen,

2. eine Fahrtmesseranlage mit Pitotrohrbeheizung oder einer gleichwertigen
Einrichtung, um eine Fehlfunktion infolge Kondensation oder Vereisung
zu verhindern, einschließlich einer Warnanzeige bei Ausfall der Pitotrohr-
beheizung. Diese Warnanzeige ist nicht gefordert für Flugzeuge mit einer
höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 9 oder weniger oder mit
einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger und sofern
das derzeitige Lufttüchtigkeitszeugnis vor dem 1. April 1998 ausgestellt
worden ist,

3. ein Variometer,

4. ein Wendezeiger mit Scheinlot,

5. ein Fluglageanzeiger und

6. ein erdmagnetfeldgestützter Kurskreisel.

l) Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg oder
mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 müssen
außerdem mit einem unabhängigen Reserveinstrument zur Fluglageanzeige
ausgerüstet sein, das von jedem Pilotensitz aus benutzt werden kann und das

1. während des normalen Betriebs ständig mit Energie versorgt wird und
nach vollständigem Ausfall der normalen Stromversorgung aus einer Ener-
giequelle, die unabhängig von der normalen Stromversorgung ist, gespeist
wird,

2. nach vollständigem Ausfall der normalen Stromversorgung mindestens 30
Minuten lang zuverlässig arbeitet, unter Berücksichtigung anderer Ver-
braucher, die aus der Notstromquelle versorgt werden, und der Betriebs-
verfahren,

3. unabhängig von allen anderen Fluglageanzeigegeräten arbeitet,

4. bei vollständigem Ausfall der normalen Stromversorgung automatisch in
Betrieb ist und

5. in allen Betriebsphasen ausreichend beleuchtet ist; ausgenommen hiervon
sind Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder
weniger, die am 1. April 1995 bereits in einem Mitgliedstaat eingetragen
waren und die mit einem Reserveinstrument zur Fluglageanzeige auf der
linken Instrumententafel ausgestattet sind.

m) Es muss für die Flugbesatzung klar ersichtlich sein, wenn das in Buchstabe l
geforderte Reserveinstrument zur Fluglageanzeige mit Notstromversorgung
arbeitet. Ist für das Instrument eine eigene Stromquelle vorhanden, muss
entweder auf dem Instrument selbst oder auf der Instrumententafel angezeigt
werden, wenn diese Versorgung in Betrieb ist.
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n) Ein Kartenhalter, der so angebracht ist, dass eine gute Lesbarkeit der Karten
gewährleistet ist, und der für Nachtflugbetrieb beleuchtet werden kann.

o) Wenn das Reserveinstrument zur Fluglageanzeige nach CS 25.1303(b)(4)
oder einer gleichwertigen Vorschrift zugelassen ist, können die Wendezeiger
mit Scheinlot durch Scheinlotanzeiger ersetzt werden.

p) Wenn Instrumente doppelt vorhanden sein müssen, schließt diese Vorschrift
für jeden Piloten eigene Anzeigen und gegebenenfalls eigene Wahlschalter
oder andere zugehörige Ausrüstungen ein.

q) Alle Flugzeuge müssen mit Einrichtungen versehen sein, die anzeigen, wenn
die vorgeschriebenen Fluginstrumente nicht ordnungsgemäß mit Energie ver-
sorgt werden, und

r) alle Flugzeuge, deren Kompressibilitätsgrenzwerte auf den vorgeschriebenen
Fahrtmessern nicht anderweitig angezeigt werden, müssen mit einer Mach-
zahlanzeige an jedem Pilotensitz ausgerüstet sein.

s) Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei
Nacht nur durchführen, wenn das Flugzeug für jedes im Cockpit diensttuende
Flugbesatzungsmitglied mit einem Kopfhörer mit angebautem Mikrofon oder
einer gleichwertigen Einrichtung und für jeden vorgeschriebenen Piloten mit
einer Sendetaste am Steuerhorn ausgerüstet ist.

OPS 1.655

Zusätzliche Ausrüstung für Betrieb mit nur einem Piloten nach IFR oder bei
Nacht

Der Luftfahrtunternehmer darf Flüge nach IFR mit nur einem Piloten nur dann
durchführen, wenn das Flugzeug über einen Autopiloten mit mindestens Höhen-
und Steuerkurshaltung verfügt.

OPS 1.660

Höhenvorwarnsystem

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Propellerturbinenflugzeug mit einer höchst-
zulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg oder mit einer höchsten ge-
nehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 oder ein Strahlflugzeug nur
betreiben, wenn dieses über ein Höhenvorwarnsystem verfügt, das in der
Lage ist,

1. die Flugbesatzung darauf aufmerksam zu machen, dass sich das Flugzeug
der vorgewählten Höhe nähert, und

2. die Flugbesatzung mindestens durch ein akustisches Signal darauf auf-
merksam zu machen, dass das Flugzeug von der vorgewählten Höhe ab-
weicht;

ausgenommen sind Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzan-
zahl von mehr als 9, deren höchstzulässige Startmasse 5 700 kg nicht über-
schreitet und die erstmals vor dem 1. April 1972 ein Lufttüchtigkeitszeugnis
erhalten haben und bereits am 1. April 1995 in einem Mitgliedstaat einge-
tragen waren.

OPS 1.665

Bodenannäherungswarnanlage und Geländewarnsystem

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg oder einer höchsten ge-
nehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 nur betreiben, wenn es mit einer
Bodenannäherungswarnanlage mit integrierter vorwärts gerichteter Bodenhin-
derniswarnfunktion (Geländewarnsystem — TAWS) ausgerüstet ist.

b) Die Bodenannäherungswarnanlage muss die Flugbesatzung rechtzeitig durch
spezifische akustische Signale, die durch optische Signale ergänzt sein kön-
nen, bezüglich Sinkgeschwindigkeit, Annäherung an den Boden, Höhenver-
lust nach dem Start oder beim Durchstarten, einer fehlerhaften Landekonfi-
guration und Unterschreitung des Gleitwegs automatisch warnen.

c) Das Geländewarnsystem muss der Flugbesatzung mittels optischer und akus-
tischer Signale und einer Geländewarnanzeige automatisch ausreichend Zeit
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geben, um Bodenberührungen mit einem nicht außer Kontrolle geratenen
Luftfahrzeug zu verhindern, und eine voraus gerichtete Höhenuntergrenze
zwecks Einhaltung des Bodenabstands liefern.

OPS 1.668

Bordseitige Kollisionschutzanlage

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg oder einer höchsten geneh-
migten Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 nur betreiben, wenn das Flugzeug mit
einer bordseitigen Kollisionsschutzanlage, die hinsichtlich der Mindestleistungs-
anforderungen mindestens denen des ACAS II entspricht, ausgerüstet ist.

OPS 1.670

Bordwetterradar

a) Der Luftfahrtunternehmer darf

1. ein Flugzeug mit Druckkabine oder

2. ein Flugzeug ohne Druckkabine mit einer höchstzulässigen Startmasse von
mehr als 5 700 kg oder

3. ein Flugzeug ohne Druckkabine mit einer höchsten genehmigten Fluggast-
sitzanzahl von mehr als 9 bei Nacht oder unter Instrumentenflugwetterbe-
dingungen nur dann in Bereichen betreiben, in denen Gewitter oder andere
durch Bordwetterradar erfassbare, potenziell gefährliche Wetterbedingun-
gen entlang der Flugstrecke zu erwarten sind, wenn das Flugzeug mit
einem Bordwetterradar ausgerüstet ist.

b) Mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde darf bei Flugzeugen mit Propelleran-
trieb und Druckkabine mit einer höchstzulässigen Startmasse von nicht mehr
als 5 700 kg und einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von nicht
mehr als 9 das Bordwetterradar durch eine andere Ausrüstung ersetzt werden,
die in der Lage ist, Gewitter und andere durch Bordwetterradar erfassbare,
potenziell gefährliche Wetterbedingungen zu erkennen.

OPS 1.675

Ausrüstung für Betrieb unter Vereisungsbedingungen

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug unter erwarteten oder tatsächli-
chen Vereisungsbedingungen nur betreiben, wenn es für den Betrieb unter
Vereisungsbedingungen zugelassen und ausgerüstet ist.

b) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug bei Nacht unter erwarteten oder
tatsächlichen Vereisungsbedingungen nur betreiben, wenn es mit einer Be-
leuchtung oder einer anderen Einrichtung versehen ist, um die Bildung von
Eis visuell zu erkennen oder anderweitig festzustellen. Die Verwendung einer
Beleuchtung darf keine Blendung oder Reflexion verursachen, die die Flug-
besatzung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben behindert.

OPS 1.680

Messgerät für kosmische Strahlung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug in Höhen oberhalb 15 000 m
(49 000 ft) nur betreiben, wenn:

1. es mit einem Gerät zum ständigen Messen und Anzeigen der Dosisrate der
gesamten kosmischen Strahlung (d. h. der gesamten ionisierenden Strah-
lung und Neutronenstrahlung galaktischen und solaren Ursprungs) und der
kumulativen Dosis für jeden Flug ausgerüstet ist, oder

2. ein den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügendes System zur vier-
teljährlichen Strahlungsmessung an Bord eingerichtet wird.
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OPS 1.685

Gegensprechanlage für die Flugbesatzung

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, für das mehr als ein Flugbesat-
zungsmitglied vorgeschrieben ist, nur betreiben, wenn das Flugzeug mit einer
Gegensprechanlage für die Flugbesatzung mit Kopfhörern und Mikrofonen, je-
doch keine Handmikrofone, zur Benutzung durch alle Flugbesatzungsmitglieder
ausgerüstet ist.

OPS 1.690

Gegensprechanlage für die Besatzung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Start-
masse von mehr als 15 000 kg oder einer höchsten genehmigten Fluggastsit-
zanzahl von mehr als 19 nur betreiben, wenn es mit einer Gegensprechanlage
für die Besatzung ausgerüstet ist; ausgenommen hiervon sind Flugzeuge, die
erstmals vor dem 1. April 1965 ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben
und bereits am 1. April 1995 in einem Mitgliedstaat eingetragen waren.

b) Die in dieser OPS vorgeschriebene Gegensprechanlage für Besatzungsmitglie-
der muss

1. unabhängig von der Kabinen-Lautsprecheranlage arbeiten, ausgenommen
Handapparate, Kopfhörer, Mikrofone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen,

2. eine Gegensprechverbindung zwischen dem Cockpit und

i) jedem Fluggastraum,

ii) jeder Küche, die nicht auf einem Fluggastdeck untergebracht ist, und

iii) jedem Besatzungsraum, der sich nicht auf dem Fluggastdeck befindet
und der von einem Fluggastraum aus nicht leicht zugänglich ist, er-
möglichen,

3. von jedem Platz der vorgeschriebenen Flugbesatzungsmitglieder im Cock-
pit aus leicht erreichbar und benutzbar sein,

4. an den Plätzen der vorgeschriebenen Flugbegleiter in der Nähe eines jeden
einzelnen Notausgangs oder Notausgangspaars in Fußbodenhöhe leicht
erreichbar und benutzbar sein,

5. über eine Rufeinrichtung mit akustischen oder optischen Signalen zum
gegenseitigen Rufen der Flugbesatzungsmitglieder und der Flugbegleiter
verfügen,

6. über eine Möglichkeit verfügen, mit der der Empfänger eines Rufes fest-
stellen kann, ob es sich um einen normalen oder einen Notruf handelt, und

7. für die Verwendung am Boden eine Zweiweg-Verbindung zwischen dem
Bodenpersonal und mindestens zwei Flugbesatzungsmitgliedern ermögli-
chen.

OPS 1.695

Kabinen-Lautsprecheranlage

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchsten genehmigten
Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 nur betreiben, wenn es über eine einge-
baute Kabinen-Lautsprecheranlage verfügt.

b) Die in dieser OPS vorgeschriebene Kabinen-Lautsprecheranlage muss

1. unabhängig von den Gegensprechanlagen arbeiten, ausgenommen Hand-
apparate, Kopfhörer, Mikrofone, Wahlschalter und Rufeinrichtungen,

2. von jedem Platz der vorgeschriebenen Flugbesatzungsmitglieder aus zur
sofortigen Benutzung leicht erreichbar sein,

3. für jeden vorgeschriebenen Notausgang in Fußbodenhöhe, neben dem sich
ein Flugbegleitersitz befindet, über ein Mikrofon verfügen, das für den auf
dem Sitz befindlichen Flugbegleiter leicht erreichbar ist; ein Mikrofon für
mehr als einen Ausgang ist zulässig, wenn die Ausgänge so nahe bei-
einander liegen, dass eine Kommunikation zwischen den auf ihren Sitzen
befindlichen Flugbegleitern ohne Hilfsmittel möglich ist,
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4. an allen Arbeitsplätzen in der Kabine, von denen aus die Anlage zur
Benutzung zugänglich ist, innerhalb von zehn Sekunden von einem Flug-
begleiter betätigt werden können und außerdem

5. so beschaffen sein, dass die Durchsagen an allen Fluggastsitzen, in den
Toiletten und an allen Flugbegleitersitzen und -arbeitsplätzen zu hören und
zu verstehen sind.

OPS 1.700

Tonaufzeichnungsanlagen für das Cockpit — 1

a) Der Luftfahrtunternehmer darf

1. ein mehrmotoriges Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer höchsten ge-
nehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 oder

2. ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg,

das erstmals am oder nach dem 1. April 1998 ein Lufttüchtigkeitszeugnis
erhalten hat, nur betreiben, wenn es mit einer Tonaufzeichnungsanlage für
das Cockpit ausgestattet ist, die, bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes
aufzeichnet:

i) den Sprechfunkverkehr, der vom oder zum Cockpit gesendet wird,

ii) die Hintergrundgeräusche im Cockpit sowie ohne Unterbrechung alle
Signale von jedem benutzten, am Kopfhörer angebauten Mikrofon
oder Maskenmikrofon,

iii) die Gespräche der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit, die über die
Gegensprechanlagen geführt werden,

iv) Sprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und
Anflughilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertra-
gen werden, und

v) Ansagen der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit über die Kabinen-
Lautsprecheranlage, sofern eingebaut.

b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss mindestens die Informa-
tionen, die während der letzten zwei Betriebsstunden der Anlage aufgezeich-
net wurden, speichern können; dieser Zeitraum darf für Flugzeuge mit einer
höchstzulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger auf 30 Minuten ver-
kürzt werden.

c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss auto-
matisch beginnen, bevor das Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fort-
bewegt, und ohne Unterbrechung bis zu dem Zeitpunkt bei der Beendigung
des Fluges fortdauern, an dem sich das Flugzeug nicht mehr mit eigener
Motorleistung fortbewegen kann. Außerdem muss die Aufzeichnung der To-
naufzeichnungsanlage für das Cockpit, abhängig von der Verfügbarkeit der
Stromversorgung, so früh wie möglich während der Cockpitkontrollen vor
dem Anlassen der Triebwerke zu Beginn des Fluges einsetzen und bis zu
den Cockpitkontrollen unmittelbar nach dem Abschalten der Triebwerke zu
Ende des Fluges fortdauern.

d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss eine Einrichtung haben,
um ihr Auffinden im Wasser zu erleichtern.

OPS 1.705

Tonaufzeichnungsanlagen für das Cockpit — 2

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein mehrmotoriges Flugzeug mit Turbinenan-
trieb, das in der Zeit ab dem 1. Januar 1990 bis einschließlich 31. März 1998
erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat und eine höchstzulässige
Startmasse von 5 700 kg oder weniger und eine höchste genehmigte Flug-
gastsitzanzahl von mehr als 9 hat, nur betreiben, wenn das Flugzeug mit einer
Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit ausgestattet ist, die Folgendes auf-
zeichnet:

1. den Sprechfunkverkehr, der vom oder zum Cockpit gesendet wird,

2. die Hintergrundgeräusche im Cockpit sowie, soweit möglich, ohne Unter-
brechung alle Signale von jedem benutzten, am Kopfhörer angebauten
Mikrofon oder Maskenmikrofon,
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3. die Gespräche der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit, die über die Ge-
gensprechanlagen geführt werden,

4. Sprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anf-
lughilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen wer-
den, und

5. Ansagen der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit über die Kabinen-Laut-
sprecheranlage, sofern eingebaut.

b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss mindestens die Informa-
tionen, die während der letzten 30 Betriebsminuten der Anlage aufgezeichnet
wurden, speichern können.

c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss begin-
nen, bevor das Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegt, und ohne
Unterbrechung bis zu dem Zeitpunkt bei der Beendigung des Fluges fort-
dauern, an dem sich das Flugzeug nicht mehr mit eigener Motorleistung
fortbewegen kann. Außerdem muss die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungs-
anlage für das Cockpit, abhängig von der Verfügbarkeit der Stromversorgung,
so früh wie möglich während der Cockpitkontrollen vor dem Anlassen der
Triebwerke zu Beginn des Fluges einsetzen und bis zu den Cockpitkontrollen
unmittelbar nach dem Abschalten der Triebwerke zu Ende des Fluges fort-
dauern.

d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss eine Einrichtung haben,
um ihr Auffinden im Wasser zu erleichtern.

OPS 1.710

Tonaufzeichnungsanlagen für das Cockpit — 3

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Start-
masse von mehr als 5 700 kg, das vor dem 1. April 1998 erstmals ein Luft-
tüchtigkeitszeugnis enthalten hat, nur betreiben, wenn es mit einer Tonauf-
zeichnungsanlage für das Cockpit ausgestattet ist, die Folgendes aufzeichnet:

1. den Sprechfunkverkehr, der vom oder zum Cockpit gesendet wird,

2. die Hintergrundgeräusche im Cockpit,

3. die Gespräche der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit, die über die Ge-
gensprechanlagen geführt werden,

4. Sprach- oder andere Signale zur Identifizierung der Navigations- und Anf-
lughilfen, die über den Kopfhörer oder den Lautsprecher übertragen wer-
den, und

5. Ansagen der Flugbesatzungsmitglieder im Cockpit über die Kabinen-Laut-
sprecheranlage, sofern eingebaut.

b) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss mindestens die Informa-
tionen, die während der letzten 30 Betriebsminuten der Anlage aufgezeichnet
wurden, speichern können.

c) Die Aufzeichnung der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss begin-
nen, bevor das Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegt, und ohne
Unterbrechung bis zu dem Zeitpunkt bei der Beendigung des Fluges fort-
dauern, an dem sich das Flugzeug nicht mehr mit eigener Motorleistung
fortbewegen kann.

d) Die Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit muss eine Einrichtung haben,
um ihr Auffinden im Wasser zu erleichtern.

OPS 1.715

Flugdatenschreiber — 1

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.715)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf

1. ein mehrmotoriges Flugzeug mit Turbinenantrieb und einer höchsten ge-
nehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 oder

2. ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg,
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das am oder nach dem 1. April 1998 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis
erhalten hat, nur betreiben, wenn dieses Flugzeug mit einem Flugdatenschrei-
ber ausgerüstet ist, der für die Aufzeichnung und Speicherung von Daten ein
digitales Verfahren benutzt, und ein Verfahren zur schnellen Rückgewinnung
dieser Daten von dem Speichermedium zur Verfügung steht.

b) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten, die während der letzten
25 Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können; die-
ser Zeitraum darf für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von
5 700 kg oder weniger auf zehn Stunden verkürzt werden.

c) Der Flugdatenschreiber muss, bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeich-
nen:

1. die in den Tabellen A1 oder A2 der Anlage 1 zu OPS 1.715 aufgeführten
Parameter, soweit anwendbar,

2. für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als
27 000 kg die zusätzlichen Parameter, die in Tabelle B der Anlage 1 zu
OPS 1.715 aufgeführt sind,

3. für die unter Buchstabe a genannten Flugzeuge mit neuartigen oder ein-
zigartigen Entwurfsmerkmalen oder Betriebseigenschaften alle damit in
Verbindung stehenden Parameter des Flugzeugs, wie von der Behörde
bei der Musterzulassung oder der ergänzenden Musterzulassung festgelegt,
und

4. für Flugzeuge mit elektronischen Anzeigesystemen die in Tabelle C der
Anlage 1 zu OPS 1.715 aufgeführten Parameter, außer dass für Flugzeuge,
die vor dem 20. August 2002 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten
haben, die Parameter, für die

i) kein Sensor verfügbar ist oder

ii) die Flugzeuganlage oder -ausrüstung, die die Daten liefert, geändert
werden muss oder

iii) die Signale mit der Aufzeichnungsanlage nicht kompatibel sind,

nicht aufgezeichnet werden müssen, soweit das den Anforderungen der
Luftfahrtbehörde genügt.

d) Die Daten müssen aus den bordeigenen Quellen gewonnen werden, die eine
eindeutige Zuordnung zu den der Flugbesatzung angezeigten Informationen
ermöglichen.

e) Die Aufzeichnung des Flugdatenschreibers muss automatisch beginnen, bevor
das Flugzeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegen kann, und muss
automatisch enden, wenn sich das Flugzeug nicht mehr mit eigener Motor-
leistung fortbewegen kann.

f) Der Flugdatenschreiber muss eine Einrichtung haben, um sein Auffinden im
Wasser zu erleichtern.

g) Flugzeuge, die in der Zeit ab dem 1. April 1998 bis einschließlich 1. April
2001 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben, können unter den
nachfolgend genannten Voraussetzungen mit Genehmigung der Behörde von
OPS 1.715 Buchstabe c befreit werden:

1. Die Erfüllung von OPS 1.715 Buchstabe c ist ohne umfangreiche Ände-
rungen an den Flugzeuganlagen und -ausrüstungen, ausgenommen am
Flugdatenschreiber, nicht möglich und

2. das Flugzeug erfüllt OPS 1.720 Buchstabe c, jedoch braucht der Parameter
15b in Tabelle A der Anlage 1 zu OPS 1.720 nicht aufgezeichnet zu
werden.

OPS 1.720

Flugdatenschreiber — 2

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.720)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, das in der Zeit ab 1. Juni 1990
bis einschließlich 31. März 1998 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten
hat und eine höchstzulässige Startmasse von mehr als 5 700 kg hat, nur be-
treiben, wenn es mit einem Flugdatenschreiber ausgerüstet ist, der für die
Aufzeichnung und Speicherung von Daten ein digitales Verfahren benutzt,
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und ein Verfahren zur schnellen Rückgewinnung dieser Daten von dem Spei-
chermedium zur Verfügung steht.

b) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten, die während der letzten
25 Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können.

c) Der Flugdatenschreiber muss, bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeich-
nen:

1. die in Tabelle A der Anlage 1 zu OPS 1.720 aufgeführten Parameter und

2. für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als
27 000 kg die zusätzlichen Parameter, die in Tabelle B der Anlage 1 zu
OPS 1.720 aufgeführt sind.

d) Für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von 27 000 kg oder
weniger brauchen im Einvernehmen mit der Luftfahrtbehörde die Parameter
14 und 15b in Tabelle A der Anlage 1 zu OPS 1.720 nicht aufgezeichnet zu
werden, soweit das den behördlichen Anforderungen genügt und eine der
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

1. Der Sensor steht nicht unmittelbar zur Verfügung;

2. die Flugdatenschreiberanlage weist nicht genügend Kapazität auf;

3. an der Ausrüstung, die die Daten liefert, sind Änderungen erforderlich.

e) Für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 27 000 kg
brauchen der Parameter 15b in Tabelle A der Anlage 1 zu OPS 1.720 sowie
die Parameter 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 31 in Tabelle B der Anlage 1
nicht aufgezeichnet zu werden, soweit das den behördlichen Anforderungen
genügt und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

1. Der Sensor steht nicht unmittelbar zur Verfügung;

2. die Flugdatenschreiberanlage weist nicht genügend Kapazität auf;

3. an der Ausrüstung, die die Daten liefert, sind Änderungen erforderlich;

4. für Navigationsdaten (NAV-Frequenzwahl, DME-Entfernung, geografische
Breite und Länge, Geschwindigkeit über Grund und Abtriftwinkel) sind die
Signale nicht in digitalisierter Form verfügbar.

f) Einzelne Parameter, die sich durch Berechnung aus anderen aufgezeichneten
Parametern ableiten lassen, brauchen nicht aufgezeichnet zu werden, soweit
das den behördlichen Anforderungen genügt.

g) Die Daten müssen aus den bordeigenen Quellen gewonnen werden, die eine
eindeutige Zuordnung zu den der Flugbesatzung angezeigten Informationen
ermöglichen.

h) Die Aufzeichnung des Flugdatenschreibers muss beginnen, bevor das Flug-
zeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegen kann, und muss enden,
wenn sich das Flugzeug nicht mehr mit eigener Motorleistung fortbewegen
kann.

i) Der Flugdatenschreiber muss eine Einrichtung haben, um sein Auffinden im
Wasser zu erleichtern.

OPS 1.725

Flugdatenschreiber — 3

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.725)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Turbinenantrieb, das vor dem
1. Juni 1990 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat und eine höchst-
zulässige Startmasse von mehr als 5 700 kg hat, nur betreiben, wenn es mit
einem Flugdatenschreiber ausgerüstet ist, der für die Aufzeichnung und Spei-
cherung von Daten ein digitales Verfahren benutzt, und ein Verfahren zur
schnellen Rückgewinnung dieser Daten von dem Speichermedium zur Ver-
fügung steht.

b) Der Flugdatenschreiber muss mindestens die Daten, die während der letzten
25 Betriebsstunden der Anlage aufgezeichnet wurden, speichern können.

c) Der Flugdatenschreiber muss, bezogen auf eine Zeitskala, Folgendes aufzeich-
nen:
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1. die in Tabelle A der Anlage 1 zu OPS 1.725 aufgeführten Parameter,

2. für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als
27 000 kg, die nach dem 30. September 1969 erstmals eine Musterzulas-
sung erhalten haben, die zusätzlichen Parameter 6 bis 15b in Tabelle B der
Anlage 1 zu OPS 1.725. Die folgenden Parameter brauchen nicht aufge-
zeichnet zu werden, soweit das den behördlichen Anforderungen genügt:
die Parameter 13, 14 und 15b in Tabelle B der Anlage 1 zu OPS 1.725,
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

i) Der Sensor steht nicht unmittelbar zur Verfügung;

ii) die Flugdatenschreiberanlage weist nicht genügend Kapazität auf;

iii) an der Ausrüstung, die die Daten liefert, sind Änderungen erforderlich;
und,

3. wenn eine Flugdatenschreiberanlage genügend Kapazität aufweist, der Sen-
sor unmittelbar zur Verfügung steht und eine Änderung an der Ausrüstung,
die die Daten liefert, nicht erforderlich ist:

i) die Parameter 6 bis 15b in Tabelle B der Anlage 1 zu OPS 1.725 für
Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg
und höchstens 27 000 kg, die am oder nach dem 1. Januar 1989 erst-
mals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben, und

ii) die übrigen Parameter in Tabelle B der Anlage 1 zu OPS 1.725 für
Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als
27 000 kg, die am oder nach dem 1. Januar 1987 erstmals ein Luft-
tüchtigkeitszeugnis erhalten haben.

d) Einzelne Parameter, die sich durch Berechnung aus anderen aufgezeichneten
Parametern ableiten lassen, brauchen nicht aufgezeichnet zu werden, soweit
das den behördlichen Anforderungen genügt.

e) Die Daten müssen aus den bordeigenen Quellen gewonnen werden, die eine
eindeutige Zuordnung zu den der Flugbesatzung angezeigten Informationen
ermöglichen.

f) Die Aufzeichnung des Flugdatenschreibers muss beginnen, bevor das Flug-
zeug sich mit eigener Motorleistung fortbewegen kann, und muss enden,
wenn sich das Flugzeug nicht mehr mit eigener Motorleistung fortbewegen
kann.

g) Der Flugdatenschreiber muss eine Einrichtung haben, um sein Auffinden im
Wasser zu erleichtern.

OPS 1.727

Kombinierte Aufzeichnungsgeräte

a) Die Anforderungen bezüglich der Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit
und des Flugdatenschreibers können erfüllt werden durch

1. ein kombiniertes Aufzeichnungsgerät, wenn ein Flugzeug nur mit einer
Tonaufzeichnungsanlage für das Cockpit oder mit einem Flugdatenschrei-
ber ausgestattet sein muss, oder

2. ein kombiniertes Aufzeichnungsgerät, wenn ein Flugzeug mit einer höchst-
zulässigen Startmasse von 5 700 kg oder weniger mit einer Tonaufzeich-
nungsanlage für das Cockpit und einem Flugdatenschreiber ausgestattet
sein muss, oder

3. zwei kombinierte Aufzeichnungsgeräte, wenn ein Flugzeug mit einer
höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg mit einer Tonaufzeich-
nungsanlage für das Cockpit und einem Flugdatenschreiber ausgestattet
sein muss.

b) Ein kombiniertes Aufzeichnungsgerät ist ein Flugschreiber, der Folgendes
aufzeichnet:

1. jeglichen Sprechverkehr und Hintergrundgeräusche, deren Aufzeichnung
nach der einschlägigen Bestimmung über Tonaufzeichnungsanlagen für
das Cockpit vorgeschrieben ist, und

2. alle in der einschlägigen Bestimmung über Flugdatenschreiber vorgeschrie-
benen Parameter mit denselben in jener Bestimmung vorgeschriebenen
Spezifikationen.
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OPS 1.730

Sitze, Anschnallgurte und Rückhaltesysteme für Kinder

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn dieses aus-
gerüstet ist mit

1. einem Sitz oder einer Liege für jede Person ab zwei Jahren,

2. einem Anschnallgurt (Bauchgurt mit oder ohne Diagonalschultergurt oder
Beckengurt mit Schultergurten) für jeden Fluggastsitz für jeden Fluggast
ab zwei Jahren,

3. einem den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügenden Rückhaltesys-
tem für jedes Kleinkind,

4. vorbehaltlich des Buchstabens c einem Anschnallgurt mit Schultergurten
für jeden Flugbesatzungssitz und für jeden Sitz neben einem Pilotensitz;
diese Anschnallgurte müssen über eine Einrichtung verfügen, die den Kör-
per der Person im Fall einer plötzlichen Verzögerung zurückhält,

5. vorbehaltlich des Buchstabens c einem Anschnallgurt mit Schultergurten
für jeden Flugbegleiter- und Beobachtersitz. Dies gilt nicht bei der Be-
nutzung von Fluggastsitzen durch Flugbegleiter, die zusätzlich zu der ge-
forderten Mindestanzahl von Flugbegleitern an Bord sind, und

6. Flugbegleitersitzen in der Nähe von vorgeschriebenen Notausgängen in
Fußbodenhöhe, es sei denn, eine andere Anordnung von Flugbegleitersit-
zen ist für den Fall der Notevakuierung von Fluggästen zweckmäßiger. Die
Flugbegleitersitze müssen nach vorn oder nach hinten gerichtet sein, wobei
die Abweichung der Sitzrichtung von der Flugzeuglängsachse nicht mehr
als 15° betragen darf.

b) Alle Anschnallgurte mit Schultergurten müssen ein zentrales Gurtschloss ha-
ben.

c) Anstelle eines Anschnallgurts mit Schultergurten kann für Flugzeuge mit
einer höchstzulässigen Startmasse von nicht mehr als 5 700 kg ein Anschnall-
gurt mit diagonalem Schultergurt oder für Flugzeuge mit einer höchstzuläs-
sigen Startmasse von nicht mehr als 2 730 kg ein Bauchgurt zugelassen
werden, wenn die Anbringung von Schultergurten nicht durchführbar ist.

OPS 1.731

Anschnallzeichen und „Nicht-Rauchen“-Zeichen

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn alle Fluggast-
sitze vom Cockpit aus eingesehen werden können, es sei denn, das Flugzeug
verfügt über eine Einrichtung, mit der allen Fluggästen und Flugbegleitern an-
gezeigt wird, wann die Anschnallgurte anzulegen sind und wann das Rauchen
nicht gestattet ist.

OPS 1.735

Innentüren und Vorhänge

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn es über die
folgende Ausrüstung verfügt:

a) für Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr
als 19 eine Tür zwischen dem Fluggastraum und dem Cockpit mit der Auf-
schrift „nur für Besatzungsmitglieder/Crew only“ und einer Verriegelung, um
Fluggäste daran zu hindern, die Tür ohne Einwilligung eines Flugbesatzungs-
mitglieds zu öffnen,

b) eine Einrichtung zum Öffnen jeder Tür, die einen Fluggastraum von einem
anderen Raum, der über einen Notausgang verfügt, trennt. Die Einrichtung
zum Öffnen muss leicht zugänglich sein,

c) eine Einrichtung, die eine Tür oder einen Vorhang in geöffneter Position
sichert, wenn es erforderlich ist, durch diese Tür oder diesen Vorhang zu
gehen, um von einem Fluggastsitz aus zu einem vorgeschriebenen Notaus-
gang zu gelangen,

d) eine Beschriftung auf jeder Innentür oder neben einem Vorhang, die bzw. der
ein Durchgang zu einem Fluggastnotausgang ist, die besagt, dass die Tür bzw.
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der Vorhang während Start und Landung in der geöffneten Position gesichert
sein muss, und

e) für Besatzungsmitglieder Hilfsmittel zum Entriegeln jeder Tür, die normaler-
weise für Fluggäste zugänglich ist und von diesen verriegelt werden kann.

OPS 1.745

Bordapotheken

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn es mit leicht
zugänglichen Bordapotheken entsprechend der folgenden Tabelle ausgestattet
ist:

Anzahl der eingebauten Fluggastsitze Geforderte Anzahl Bordapotheken

0 bis 99 1

100 bis 199 2

200 bis 299 3

300 und mehr 4

b) Der Luftfahrtunternehmer muss dafür sorgen, dass die Bordapotheken

1. in regelmäßigen Abständen überprüft werden mit dem Ziel, den Inhalt in
einem für die beabsichtigte Verwendung geeigneten Zustand zu erhalten,
und

2. in Übereinstimmung mit den Aufschriften oder entsprechend den Erforder-
nissen regelmäßig nachgefüllt werden.

OPS 1.755

Medizinische Notfallausrüstung

a) Liegt ein Punkt der geplanten Flugstrecke mehr als 60 Minuten Flugzeit, bei
normaler Reisefluggeschwindigkeit, von einem Flugplatz entfernt, an dem
qualifizierte medizinische Hilfe erwartet werden kann, darf der Luftfahrtunter-
nehmer ein Flugzeug mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von
mehr als 30 nur betreiben, wenn es mit einer medizinischen Notfallausrüstung
ausgestattet ist.

b) Der Kommandant muss sicherstellen, dass Arzneimittel nur von Ärzten, Kran-
kenschwestern oder ähnlich qualifiziertem Personal verabreicht werden.

c) Anforderungen an medizinische Notfallausrüstungen

1. Die medizinische Notfallausrüstung muss staubdicht, feuchtigkeitsfest und
vor unbefugtem Zugriff geschützt sein und, wenn möglich, im Cockpit
befördert werden, und

2. der Luftfahrtunternehmer hat dafür zu sorgen, dass die medizinische Not-
fallausrüstung

i) in regelmäßigen Abständen überprüft wird mit dem Ziel, den Inhalt in
einem für die beabsichtigte Verwendung geeigneten Zustand zu erhal-
ten, und

ii) in Übereinstimmung mit den Aufschriften oder entsprechend den Erfor-
dernissen regelmäßig nachgefüllt wird.

OPS 1.760

Sauerstoff für Erste Hilfe

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Druckkabine, für das ein
Flugbegleiter vorgeschrieben ist, in Höhen oberhalb 25 000 ft nur betreiben,
wenn es mit einem Vorrat an unverdünntem Sauerstoff für Fluggäste, die
nach einem Kabinendruckverlust aus physiologischen Gründen gegebenenfalls
Sauerstoff benötigen, ausgestattet ist. Die Sauerstoffmenge muss auf der
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Grundlage einer durchschnittlichen Durchflussrate von mindestens drei Litern
STPD (Standard Temperature Pressure Dry) pro Minute und Person bemessen
werden und muss nach einem Kabinendruckverlust für die verbleibende
Dauer des Fluges in Kabinendruckhöhen von mehr als 8 000 ft, aber höchs-
tens 15 000 ft, für mindestens 2 % der beförderten Fluggäste ausreichen,
jedoch wenigstens für eine Person. Es muss eine ausreichende Anzahl von
Auslässen vorhanden sein, mindestens jedoch zwei; die Versorgung muss den
Flugbegleitern zugänglich sein. Die Ausrüstung ist auch in tragbarer Ausfüh-
rung zulässig.

b) Die für den Flug erforderliche Sauerstoffmenge für Erste Hilfe muss auf der
Grundlage der Kabinendruckhöhen und Flugdauer unter Berücksichtigung der
für jede Betriebsart und jede Strecke festgelegten Betriebsverfahren ermittelt
werden.

c) Die mitgeführte Sauerstoffausrüstung muss eine Durchflussrate von mindes-
tens vier Litern STPD (Standard Temperature Pressure Dry) pro Minute für
jeden Benutzer sicherstellen können. Es muss eine Einrichtung vorhanden
sein, um die Durchflussrate in jeder Höhe auf mindestens zwei Liter STPD
(Standard Temperature Pressure Dry) pro Minute zu verringern.

OPS 1.770

Zusatzsauerstoff — Flugzeuge mit Druckkabine

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.770)

a) Allgemeines

1. Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Druckkabine in Druck-
höhen oberhalb 10 000 ft nur betreiben, wenn eine Zusatzsauerstoff-Aus-
rüstung vorhanden ist, die die in dieser OPS vorgeschriebenen Sauerstoff-
vorräte speichern und verteilen kann.

2. Die Menge des geforderten Zusatzsauerstoffs muss auf der Grundlage der
Kabinendruckhöhen und der Flugdauer und unter der Annahme ermittelt
werden, dass ein Kabinendruckverlust in der Höhe oder an der Stelle der
Flugstrecke, die in Bezug auf den Sauerstoffbedarf am kritischsten ist,
auftritt, und dass das Flugzeug nach dem Druckverlust in Übereinstim-
mung mit den im Flughandbuch festgelegten Notverfahren auf eine für
die Flugstrecke sichere Höhe absteigt, die eine sichere Fortführung des
Fluges und Landung ermöglicht.

3. Nach einem Kabinendruckverlust muss davon ausgegangen werden, dass
die Kabinendruckhöhe der Druckhöhe entspricht, es sei denn, es wird der
Luftfahrtbehörde nachgewiesen, dass bei keinem wahrscheinlichen Kabi-
nenschaden oder Ausfall der Kabinendruckanlage ein Kabinendruck auf-
tritt, der der Druckhöhe entspricht. Unter diesen Umständen darf diese
nachgewiesene höchste Kabinendruckhöhe als Grundlage für die Ermitt-
lung der Sauerstoffmenge verwendet werden.

b) Anforderungen bezüglich der Sauerstoffausrüstung und Sauerstoffversorgung

1. Flugbesatzungsmitglieder

i) Jedes diensttuende Flugbesatzungsmitglied muss entsprechend Anlage
1 mit Zusatzsauerstoff versorgt werden. Alle im Cockpit sitzenden
Personen, die aus der Sauerstoffanlage für die Flugbesatzung versorgt
werden, müssen hinsichtlich der Sauerstoffversorgung wie diensttuende
Flugbesatzungsmitglieder behandelt werden. Im Cockpit sitzende Per-
sonen, die nicht aus der Sauerstoffanlage für die Flugbesatzung ver-
sorgt werden, sind hinsichtlich der Sauerstoffversorgung wie Fluggäste
zu behandeln.

ii) Flugbesatzungsmitglieder, die nicht unter Ziffer i fallen, sind hinsicht-
lich der Sauerstoffversorgung wie Fluggäste zu behandeln.

iii) Sauerstoffmasken müssen so untergebracht sein, dass sie sich in un-
mittelbarer Reichweite der Flugbesatzungsmitglieder befinden, wenn
diese an ihrem vorgesehenen Platz ihren Dienst versehen.

iv) Die Sauerstoffmasken zur Benutzung durch Flugbesatzungsmitglieder
in Flugzeugen mit Druckkabine, die in Höhen oberhalb 25 000 ft flie-
gen, müssen von einer schnell aufsetzbaren Bauart (quick donning
mask) sein.
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2. Flugbegleiter, zusätzliche Besatzungsmitglieder und Fluggäste

i) Flugbegleiter und Fluggäste müssen entsprechend Anlage 1 mit Zu-
satzsauerstoff versorgt werden, es sei denn, es gilt Ziffer v. Flugbe-
gleiter, die zusätzlich zu der vorgeschriebenen Mindestanzahl Flugbe-
gleiter an Bord sind, und zusätzliche Besatzungsmitglieder sind hin-
sichtlich der Sauerstoffversorgung wie Fluggäste zu behandeln.

ii) In Flugzeugen, deren Einsatz oberhalb 25 000 ft Druckhöhe beabsich-
tigt ist, müssen genügend zusätzliche Entnahmestellen und Masken
und/oder genügend tragbare Sauerstoffgeräte mit Masken für den Ge-
brauch durch alle vorgeschriebenen Flugbegleiter vorhanden sein. Die
zusätzlichen Entnahmestellen und/oder tragbaren Sauerstoffgeräte sind
gleichmäßig in der Kabine zu verteilen, damit jedem vorgeschriebenen
Flugbegleiter unabhängig von seinem Standort zum Zeitpunkt des Ka-
binendruckverlustes unverzüglich Sauerstoff zur Verfügung steht.

iii) In Flugzeugen, deren Einsatz oberhalb 25 000 ft Druckhöhe beabsich-
tigt ist, müssen Sauerstoffmasken vorhanden sein, die an Entnahme-
stellen angeschlossen sind und für jeden Insassen, unabhängig vom
Sitzplatz, unmittelbar verfügbar sind. Die gesamte Anzahl der Masken
und Entnahmestellen muss die Anzahl der Sitze um mindestens 10 %
übersteigen. Diese zusätzlichen Einrichtungen müssen gleichmäßig in
der Fluggastkabine verteilt sein.

iv) In Flugzeugen, deren Einsatz oberhalb 25 000 ft Druckhöhe beabsich-
tigt ist oder die nicht innerhalb von 4 Minuten auf 13 000 ft sicher
sinken können, wenn sie in oder unterhalb von 25 000 ft eingesetzt
werden, und die am oder nach dem 9. November 1998 ein Lufttüch-
tigkeitszeugnis erhalten haben, ist eine Sauerstoffanlage vorzusehen,
die jedem Insassen, unabhängig von seinem Sitzplatz, automatisch
unmittelbar verfügbaren Sauerstoff anbietet. Die gesamte Anzahl der
Masken und Entnahmestellen muss die Anzahl der Sitze um mindes-
tens 10 % übersteigen. Diese zusätzlichen Einrichtungen müssen
gleichmäßig in der Fluggastkabine verteilt sein.

v) Die Anforderungen bezüglich des Sauerstoffvorrats gemäß Anlage 1
können bei Flugzeugen, die bis zu einer Flughöhe von höchstens
25 000 ft zugelassen sind, so verringert werden, dass der Sauerstoff-
vorrat für die gesamte Flugzeit in Kabinendruckhöhen zwischen
10 000 ft und 13 000 ft für alle vorgeschriebenen Flugbegleiter und
für mindestens 10 % der Fluggäste ausreicht, sofern das Flugzeug an
allen Punkten der zu fliegenden Strecke innerhalb von vier Minuten
sicher auf eine Kabinendruckhöhe von 13 000 ft sinken kann.

OPS 1.775

Zusatzsauerstoff — Flugzeuge ohne Druckkabine

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.775)

a) Allgemeines

1. Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug ohne Druckkabine in Höhen
oberhalb 10 000 ft nur betreiben, wenn dieses mit einer Ausrüstung für
Zusatzsauerstoff ausgestattet ist, die die vorgeschriebenen Sauerstoffmen-
gen speichern und abgeben kann.

2. Die Menge an Zusatzsauerstoff zur Erhaltung der Körperfunktionen muss
für den Flug unter Berücksichtigung der Flughöhen und Flugdauer ermit-
telt werden, die vereinbar ist mit den für jede Betriebsart im Betriebshand-
buch festgelegten Betriebsverfahren, mit den zu fliegenden Strecken und
mit den im Betriebshandbuch festgelegten Notverfahren.

3. Flugzeuge, die in Höhen oberhalb 10 000 ft betrieben werden, müssen mit
einer Ausrüstung ausgestattet sein, die die vorgeschriebenen Sauerstoff-
mengen speichern und abgeben kann.

b) Anforderungen bezüglich der Sauerstoffversorgung

1. Flugbesatzungsmitglieder. Jedes diensttuende Flugbesatzungsmitglied muss
entsprechend Anlage 1 mit Zusatzsauerstoff versorgt werden. Alle im
Cockpit sitzenden Personen, die aus der Sauerstoffanlage für die Flugbe-
satzung versorgt werden, müssen hinsichtlich der Sauerstoffversorgung wie
diensttuende Flugbesatzungsmitglieder behandelt werden.
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2. Flugbegleiter, zusätzliche Besatzungsmitglieder und Fluggäste. Flugbegleiter
und Fluggäste müssen entsprechend den Bestimmungen der Anlage 1 mit Sauer-
stoff versorgt werden. Flugbegleiter, die zusätzlich zu der vorgeschriebenen
Mindestanzahl Flugbegleiter an Bord sind, und zusätzliche Besatzungsmitglieder
sind hinsichtlich der Sauerstoffversorgung wie Fluggäste zu behandeln.

OPS 1.780

Atemschutzgerät für die Besatzung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit Druckkabine und ein Flug-
zeug ohne Druckkabine mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als
5 700 kg oder mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr
als 19 nur betreiben, wenn es ausgestattet ist

1. für jedes diensttuende Flugbesatzungsmitglied mit einem Atemschutzgerät,
das Augen, Nase und Mund bedeckt und für einen Zeitraum von nicht
weniger als 15 Minuten Sauerstoff liefert. Hierfür kann der nach OPS
1.770 Buchstabe b Nummer 1 oder OPS 1.775 Buchstabe b Nummer 1
vorgeschriebene Zusatzsauerstoff verwendet werden. Zusätzlich muss,
wenn sich mehr als ein Flugbesatzungsmitglied, aber kein Flugbegleiter
an Bord befindet, ein tragbares Atemschutzgerät mitgeführt werden, das
Augen, Nase und Mund bedeckt und für einen Zeitraum von nicht weniger
als 15 Minuten Atemgas liefert, und

2. für jeden vorgeschriebenen Flugbegleiter mit einem tragbaren Atemschutz-
gerät, das Augen, Nase und Mund bedeckt und für einen Zeitraum von
nicht weniger als 15 Minuten Atemgas liefert.

b) Für die Flugbesatzung vorgesehene Atemschutzgeräte sind in geeigneter
Weise im Cockpit unterzubringen, so dass sie für jedes vorgeschriebene Flug-
besatzungsmitglied von seinem zugeteilten Platz aus leicht zugänglich und
unmittelbar verwendbar sind.

c) Für die Flugbegleiter vorgesehene Atemschutzgeräte müssen in unmittelbarer
Nähe eines jeden einem vorgeschriebenen Flugbegleiter zugeteilten Platzes
eingebaut sein.

d) Zusätzlich muss in unmittelbarer Nähe eines jeden nach OPS 1.790 Buch-
staben c und d vorgeschriebenen Handfeuerlöschers ein tragbares und leicht
zugängliches Atemschutzgerät vorhanden sein; befindet sich ein Handfeuerlö-
scher in einem Frachtraum, ist das Atemschutzgerät außerhalb dieses Fracht-
raums, jedoch in unmittelbarer Nähe des Frachtraumzugangs anzubringen.

e) Die Benutzung von Atemschutzgeräten darf die Verwendung der nach den
Bestimmungen von OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 und OPS 1.850 vor-
geschriebenen Sprecheinrichtungen nicht behindern.

OPS 1.790

Handfeuerlöscher

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn es mit Hand-
feuerlöschern zur Benutzung in Besatzungsräumen, Fluggasträumen und gege-
benenfalls Frachträumen und Bordküchen entsprechend den nachfolgenden Be-
stimmungen ausgestattet ist:

a) Art und Menge des Löschmittels müssen für die Brände, die in dem Raum
vorkommen können, für den der Feuerlöscher vorgesehen ist, geeignet sein; in
Räumen, in denen sich Personen aufhalten, muss die Gefahr einer Konzentra-
tion giftiger Gase auf ein Mindestmaß reduziert sein,

b) mindestens ein Handfeuerlöscher mit Halon 1211 (Bromchlordifluormethan,
CBrClF2) oder einem gleichwertigen Löschmittel muss zur Benutzung durch
die Flugbesatzung leicht zugänglich im Cockpit untergebracht sein,

c) mindestens ein Handfeuerlöscher muss in jeder Bordküche, die sich nicht auf
dem Hauptfluggastdeck befindet, entweder vorhanden sein oder ist so anzu-
bringen, dass er in einer solchen Bordküche schnell einsetzbar ist,

d) mindestens ein für den Einsatz in jedem Fracht- oder Gepäckraum der Klasse A oder
B und in jedem für die Besatzung während des Fluges zugänglichen Frachtraum der
Klasse E schnell erreichbarer Handfeuerlöscher muss zur Verfügung stehen, und

e) Handfeuerlöscher müssen mindestens in folgender Anzahl leicht zugänglich
im Fluggastraum untergebracht sein:
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Höchste genehmigte Fluggast-Sitzanzahl Anzahl der Feuerlöscher

7 bis 30 1

31 bis 60 2

61 bis 200 3

201 bis 300 4

301 bis 400 5

401 bis 500 6

501 bis 600 7

mehr als 601 8

Sind mehrere Feuerlöscher vorgeschrieben, müssen diese gleichmäßig im
Fluggastraum verteilt sein,

f) in Flugzeugen mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr
als 31 und nicht mehr als 60 muss mindestens einer der vorgeschriebenen
Feuerlöscher im Fluggastraum und in Flugzeugen mit einer höchsten geneh-
migten Fluggastanzahl von mehr als 61 müssen mindestens zwei der Feuer-
löscher im Fluggastraum Halon 1211 (Bromchlordifluormethan, CBrClF2)
oder ein gleichwertiges Löschmittel enthalten.

OPS 1.795

Notäxte und Brechstangen

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchstzulässigen Start-
masse von mehr als 5 700 kg oder einer höchsten genehmigten Fluggastsit-
zanzahl von mehr als 9 nur betreiben, wenn dieses mit mindestens einer im
Cockpit untergebrachten Notaxt oder Brechstange ausgerüstet ist. In einem
Flugzeug mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als
200 muss eine zusätzliche Notaxt oder Brechstange mitgeführt und im Be-
reich der am weitesten hinten gelegenen Bordküche untergebracht sein.

b) Die im Fluggastraum untergebrachten Notäxte und Brechstangen dürfen für
die Fluggäste nicht sichtbar sein.

OPS 1.800

Markierung von Durchbruchstellen

Wenn an einem Flugzeug Rumpfbereiche, die im Notfall für einen Durchbruch
der Rettungsmannschaften geeignet sind, markiert sind, hat der Luftfahrtunter-
nehmer sicherzustellen, dass diese Kennzeichnungen folgende Anforderungen
erfüllen. Die Kennzeichnungen müssen rot oder gelb sein und gegebenenfalls
eine weiße Konturenlinie haben, um sich gegen den Hintergrund abzuheben.
Wenn die Markierungen der Ecken eines Durchbruchbereichs weiter als 2 Meter
auseinander liegen, müssen Zwischenmarkierungen mit den Abmessungen 9 cm
× 3 cm eingefügt werden, so dass nicht mehr als 2 Meter zwischen zwei be-
nachbarten Markierungen liegen.
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OPS 1.805

Einrichtungen für die Noträumung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn keine
Schwelle der Notausgänge

1. mehr als 1,83 m (6 ft) über dem Boden liegt, wenn sich das Flugzeug mit
ausgefahrenem Fahrwerk auf dem Boden befindet, oder

2. bei Flugzeugen, für die die Musterzulassung erstmals am oder nach dem
1. April 2000 beantragt wurde, mehr als 1,83 m (6 ft) über dem Boden
liegt, wenn eines oder mehrere Fahrwerksbeine versagt haben oder nicht
ausgefahren werden konnten,

es sei denn, an jedem Ausgang, bei dem Nummer 1 oder Nummer 2 nicht
erfüllt ist, ist eine Ausrüstung oder Einrichtung vorhanden, mittels deren
die Fluggäste und die Besatzung im Notfall den Boden sicher erreichen
können.

b) Eine solche Ausrüstung oder Einrichtung muss an Ausgängen über den Trag-
flächen nicht vorhanden sein, wenn die vorgesehene Stelle, an der der Flucht-
weg auf der Flugzeugstruktur endet, nicht mehr als 1,83 m (6 ft) über dem
Boden liegt, wenn das Flugzeug mit ausgefahrenem Fahrwerk am Boden steht
und die Flügelklappen sich in der Start- oder Landeposition befinden; maß-
gebend ist jene Position, bei der die Flügelklappen höher über dem Boden
liegen.

c) Für Flugzeuge mit einem vorgeschriebenen separaten Notausgang für die
Flugbesatzung,

1. bei denen der niedrigste Punkt dieses Notausgangs bei ausgefahrenem
Fahrwerk mehr als 1,83 m (6 ft) über dem Boden liegt oder

2. für die die Musterzulassung erstmals am oder nach dem 1. April 2000
beantragt wurde, und bei denen der niedrigste Punkt des Notausstiegs mehr
als 1,83 m (6 ft) über dem Boden liegt, wenn eines oder mehrere Fahr-
werksbeine versagt haben oder nicht ausgefahren werden konnten,

ist eine Einrichtung vorzusehen, mittels deren alle Flugbesatzungsmitglie-
der im Notfall sicher den Boden erreichen können.

OPS 1.810

Megafone

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug mit einer höchsten genehmigten
Fluggastsitzanzahl von mehr als 60 und mit mindestens einem Fluggast an
Bord nur betreiben, wenn dieses entsprechend der nachfolgenden Tabelle mit
tragbaren batteriebetriebenen Megafonen, die bei einer Noträumung für die
Besatzungsmitglieder schnell zugänglich sind, ausgestattet ist:

1. Für jedes Fluggastdeck:

Fluggast-Sitzanzahl Vorgeschriebene Anzahl der Megafone

61 bis 99 1

100 oder mehr 2

2. In Flugzeugen mit mehr als einem Fluggastdeck ist bei einer gesamten
Fluggastsitzanzahl von mehr als 60 mindestens ein Megafon mitzuführen.

OPS 1.815

Notbeleuchtung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug zur Beförderung von Fluggästen
mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 9 nur be-
treiben, wenn dieses mit einer Notbeleuchtungsanlage ausgestattet ist, die über
eine unabhängige Energiequelle verfügt, um die Noträumung des Flugzeugs
zu erleichtern. Die Notbeleuchtungsanlage muss Folgendes umfassen:
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1. für Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von
mehr als 19:

i) Lichtquellen für allgemeine Kabinenbeleuchtung,

ii) Innenbeleuchtung in Bereichen der in Fußbodenhöhe befindlichen Not-
ausgänge und

iii) beleuchtete Kennzeichen und Hinweiszeichen für die Notausgänge;

iv) für Flugzeuge, für die die Musterzulassung oder eine gleichwertige
Maßnahme vor dem 1. Mai 1972 beantragt wurde, auf Flügen bei
Nacht eine Außennotbeleuchtung an allen Notausgängen über den
Tragflächen und an Notausgängen, für die Hilfsmittel zum Erreichen
des Bodens vorgeschrieben sind,

v) für Flugzeuge, für die die Musterzulassung oder eine gleichwertige
Maßnahme am oder nach dem 1. Mai 1972 beantragt wurde, auf
Flügen bei Nacht eine Außennotbeleuchtung an allen Fluggastnotaus-
gängen,

vi) für Flugzeuge, deren Musterzulassung erstmals am oder nach dem
1. Januar 1958 erteilt wurde, ein bodennahes Fluchtwegmarkierungs-
system im Fluggastraum;

2. für Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 19
oder weniger, die nach den Zulassungsspezifikationen in CS-25 oder CS-
23 zugelassen sind:

i) Lichtquellen für allgemeine Kabinenbeleuchtung,

ii) Innenbeleuchtung in Bereichen der Notausgänge und

iii) beleuchtete Kennzeichen und Hinweiszeichen für die Notausgänge;

3. für Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 19
oder weniger, die nicht nach den Zulassungsspezifikationen in CS-25 oder
CS-23 zugelassen sind, Lichtquellen für allgemeine Kabinenbeleuchtung.

b) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug zur Beförderung von Fluggästen
mit einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von 9 oder weniger bei
Nacht nur betreiben, wenn dieses mit einer Lichtquelle für allgemeine Kabi-
nenbeleuchtung ausgerüstet ist, um die Noträumung des Flugzeugs zu erleich-
tern. Für die Beleuchtungsanlage können Deckenleuchten oder andere Licht-
quellen, die im Flugzeug vorhanden sind und die auch nach dem Abschalten
der Flugzeugbatterie betriebstüchtig bleiben, verwendet werden.

OPS 1.820

Notsender (Emergency Locator Transmitter — ELT)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, das mehr als 19 Fluggäste be-
fördern darf, nur betreiben, wenn dieses mindestens ausgestattet ist mit

1. einem automatischen Notsender (automatic Emergency Locator Transmit-
ter — ELT) oder zwei ELT beliebiger Bauart, oder

2. zwei ELT, davon muss einer automatisch sein bei Flugzeugen, die nach
dem 1. Juli 2008 erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben.

b) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug, das 19 Fluggäste oder weniger
befördern darf, nur betreiben, wenn dieses mit mindestens ausgestattet ist mit

1. einem ELT beliebiger Bauart oder

2. einem automatischen ELT bei Flugzeugen, die nach dem 1. Juli 2008
erstmals ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten haben.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle gemäß den obigen
Anforderungen mitgeführten ELT entsprechend den einschlägigen Bestim-
mungen von ICAO Anhang 10 Band III betrieben werden.

OPS 1.825

Schwimmwesten

a) Landflugzeuge. Der Luftfahrtunternehmer darf ein Landflugzeug
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1. für Flüge über Wasser in einer Entfernung von mehr als 50 NM von der
Küste oder

2. für Starts und Landungen auf einem Flugplatz, bei dem die Startflug- oder
Anflugbahn so über Wasser verläuft, dass bei einer Störung mit einer
Notwasserung zu rechnen wäre,

nur betreiben, wenn für jeden Insassen eine Schwimmweste mit einem Licht
zur Ortung Überlebender vorhanden ist. Jede Schwimmweste ist so unterzu-
bringen, dass sie vom Sitz oder von der Liege der Person, für die sie vorge-
sehen ist, leicht zugänglich ist. Schwimmwesten für Kleinkinder können
durch andere genehmigte Schwimmhilfen mit einem Licht zur Ortung Über-
lebender ersetzt werden.

b) Wasserflugzeuge und Amphibienflugzeuge. Der Luftfahrtunternehmer darf ein
Wasserflugzeug oder ein Amphibienflugzeug über Wasser nur betreiben,
wenn für jeden Insassen eine Schwimmweste mit einem Licht zur Ortung
Überlebender vorhanden ist. Jede Schwimmweste ist so unterzubringen,
dass sie vom Sitz oder von der Liege der Person, für die sie vorgesehen
ist, leicht zugänglich ist. Schwimmwesten für Kleinkinder können durch an-
dere genehmigte Schwimmhilfen mit einem Licht zur Ortung Überlebender
ersetzt werden.

OPS 1.830

Rettungsflöße und Rettungsnotsender (Survival ELT) für Langstreckenflüge
über Wasser

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug auf Flügen über Wasser in einer
Entfernung von zur Notlandung geeigneten Flächen an Land nur betreiben,
wenn die Entfernung nicht größer ist als

1. die Strecke, die bei Reisefluggeschwindigkeit in 120 Minuten zurückgelegt
werden kann, oder 400 NM; maßgeblich ist die kürzere der beiden Stre-
cken; dies gilt für Flugzeuge, die bei Ausfall des kritischen Triebwerks/der
kritischen Triebwerke an jedem Punkt entlang der Flugstrecke oder der
geplanten Ausweichstrecke den Flug zu einem Flugplatz fortsetzen kön-
nen, oder

2. bei allen anderen Flugzeugen die Strecke, die bei Reisefluggeschwindig-
keit in 30 Minuten zurückgelegt werden kann, oder 100 NM; maßgeblich
ist der kleinere Wert,

es sei denn, es wird die in den Buchstaben b und c aufgeführte Ausrüstung
mitgeführt.

b) Eine ausreichende Anzahl von Rettungsflößen zur Aufnahme aller Flugzeug-
insassen. Werden keine zusätzlichen Rettungsflöße mit ausreichender Kapa-
zität mitgeführt, müssen die Rettungsflöße im Falle des Verlustes eines Ret-
tungsfloßes mit der höchsten Nennkapazität aufgrund ihrer über die Nenn-
kapazität hinausgehenden Schwimmfähigkeit und Sitzplatzkapazität alle Flug-
zeuginsassen aufnehmen können. Die Rettungsflöße müssen ausgestattet sein
mit

1. einem Licht zur Ortung Überlebender und

2. einer Lebensrettungsausrüstung einschließlich lebenserhaltender Ausrüs-
tung entsprechend dem durchzuführenden Flug und

c) mindestens zwei Rettungs-Notsendern für den Betrieb auf den in ICAO An-
hang 10, Band V, Kapitel 2 vorgeschriebenen Notfrequenzen.

OPS 1.835

Überlebensausrüstung

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug über Gebieten, in denen die Durch-
führung des Such- und Rettungsdienstes besonders schwierig wäre, nicht betrei-
ben, es sei denn, das Flugzeug ist ausgerüstet mit

a) einer Signalausrüstung, um die in ICAO Anhang 2 beschriebenen pyrotechni-
schen Notsignale geben zu können,

b) mindestens einem Rettungs-Notsender für den Betrieb auf den in ICAO An-
hang 10, Band V, Kapitel 2 vorgeschriebenen Notfrequenzen und
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c) zusätzlicher Überlebensausrüstung für die zu befliegende Strecke unter Be-
rücksichtigung der Anzahl der Flugzeuginsassen.

Die in Buchstabe c genannte Ausrüstung muss nicht mitgeführt werden, wenn
entweder

1. das Flugzeug innerhalb einer Entfernung zu einem Gebiet, in dem die
Durchführung des Such- und Rettungsdienstes nicht besonders schwierig
ist, fliegt, die entspricht

i) 120 Minuten Flugzeit mit der Reisefluggeschwindigkeit nach Ausfall
eines Triebwerks; dies gilt für Flugzeuge, die bei Ausfall des kritischen
Triebwerks/der kritischen Triebwerke an jedem Punkt entlang der Flug-
strecke oder der geplanten Ausweichstrecke den Flug zu einem Flug-
platz fortsetzen können, oder

ii) für alle anderen Flugzeuge 30 Minuten Flugzeit mit der Reiseflugge-
schwindigkeit, oder

2. bei Flugzeugen, die nach den Zulassungsspezifikationen in CS-25 oder
gleichwertigen Spezifikationen zugelassen sind, die Entfernung zu einem
für eine Notlandung geeigneten Gebiet nicht größer ist als die Strecke, die
in einer Flugzeit von 90 Minuten mit Reisefluggeschwindigkeit zurückge-
legt werden kann.

OPS 1.840

Wasserflugzeuge und Amphibienflugzeuge — sonstige Ausrüstung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Wasserflugzeug oder ein Amphibienflug-
zeug nur betreiben, wenn es

1. entsprechend seiner Größe, seiner Masse und seiner Bedienungseigenschaf-
ten mit einem Treibanker und weiterer Ausrüstung, die zum Festmachen,
Verankern oder Manövrieren des Luftfahrzeugs auf dem Wasser erforder-
lich ist, und,

2. sofern zutreffend, mit der nach den Internationalen Regeln zur Verhütung
von Zusammenstößen auf See vorgeschriebenen Ausrüstung zur Erzeugung
von akustischen Signalen ausgestattet ist.
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Anlage 1 zu OPS 1.715

Flugdatenschreiber — 1: Liste der aufzuzeichnenden Parameter

Tabelle A1 — Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg

Anmerkung: Die Nummern in der linken Spalte stimmen mit den im EUROCAE-Dokument ED55
aufgeführten laufenden Nummern überein.

Nr. PARAMETER

1. ZEITANGABE ODER RELATIVE ZEITANGABE

2. DRUCKHÖHE

3. ANGEZEIGTE FLUGGESCHWINDIGKEIT

4. STEUERKURS

5. NORMALBESCHLEUNIGUNG

6. LÄNGSNEIGUNG

7. QUERNEIGUNG

8. DRÜCKEN UND LOSLASSEN DER SPRECHFUNKTASTE

9. VORTRIEBSSCHUB/-LEISTUNG EINES JEDEN TRIEBWERKS UND GEGEBE-
NENFALLS POSITION DES SCHUB-/LEISTUNGSHEBELS IM COCKPIT

10. POSITION DER FLÜGELKLAPPEN ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM
COCKPIT

11. POSITION DER VORFLÜGEL ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM COCKPIT

12. STATUS DER SCHUBUMKEHR

13. POSITION DER STÖRKLAPPEN UND/ODER GEWÄHLTE POSITION DER
BREMSEN

14. GESAMTLUFTTEMPERATUR ODER AUSSENTEMPERATUR

15. BETRIEBSART UND AUFSCHALTSTATUS DES AUTOPILOTEN, DER AUTO-
MATISCHEN SCHUBREGELUNG UND DER AUTOMATISCHEN FLUGREGE-
LUNGSANLAGE (AFCS)

16. LÄNGSBESCHLEUNIGUNG (KÖRPERACHSE)

17. QUERBESCHLEUNIGUNG

Tabelle A2 — Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse bis 5 700 kg

Anmerkung: Die Nummern in der linken Spalte stimmen mit den im Eurocae-Dokument ED55
aufgeführten laufenden Nummern überein.

Nr. PARAMETER

1. ZEITANGABE ODER RELATIVE ZEITANGABE

2. DRUCKHÖHE

3. ANGEZEIGTE FLUGGESCHWINDIGKEIT

4. STEUERKURS

5. NORMALBESCHLEUNIGUNG

6. LÄNGSNEIGUNG

7. QUERNEIGUNG

8. DRÜCKEN UND LOSLASSEN DER SPRECHFUNKTASTE

9. VORTRIEBSSCHUB/-LEISTUNG EINES JEDEN TRIEBWERKS UND GEGEBE-
NENFALLS POSITION DES SCHUB-/LEISTUNGSHEBELS IM COCKPIT

10. POSITION DER FLÜGELKLAPPEN ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM
COCKPIT

11. POSITION DER VORFLÜGEL ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM COCKPIT

12. STATUS DER SCHUBUMKEHR
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Nr. PARAMETER

13. POSITION DER STÖRKLAPPEN UND/ODER GEWÄHLTE POSITION DER
BREMSEN

14. GESAMTLUFTTEMPERATUR ODER AUSSENTEMPERATUR

15. AUFSCHALTSTATUS DES AUTOPILOTEN/DER AUTOMATISCHEN SCHUBRE-
GELUNG

16. ANSTELLWINKEL (WENN EIN GEEIGNETER SENSOR ZUR VERFÜGUNG
STEHT)

17. LÄNGSBESCHLEUNIGUNG (KÖRPERACHSE)

Tabelle B — Zusätzliche Parameter für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von
mehr als 27 000 kg

Anmerkung: Die Nummern in der linken Spalte stimmen mit den im Eurocae-Dokument ED55
aufgeführten laufenden Nummern überein.

Nr. PARAMETER

18. HAUPTSTEUERUNGEN — POSITION DER STEUERFLÄCHEN UND/ODER
STEUEREINGABEN DES PILOTEN (NICKEN, ROLLEN, GIEREN)

19. POSITION DER LÄNGSTRIMMUNG

20. FUNKHÖHE

21. VERTIKALE ABWEICHUNG VOM BALKEN (ILS GLEITWEG ODER MIKRO-
WELLENLANDESYSTEM-HÖHE)

22. HORIZONTALE ABWEICHUNG (ILS-LANDEKURSSENDER ODER MIKROWEL-
LENLANDESYSTEM-RICHTUNG)

23. ÜBERFLIEGEN VON MARKIERUNGSFUNKFEUERN

24. WARNUNGEN

25. RESERVIERT (HIER WIRD AUSWAHL DER NAVIGATIONSEMPFÄNGERFRE-
QUENZ EMPFOHLEN)

26. RESERVIERT (HIER WIRD DIE DME-ENTFERNUNG EMPFOHLEN)

27. STATUS DES FAHRWERKSBODENSICHERHEITSSCHALTERS ODER ZU-
STAND LUFT/BODEN

28. BODENANNÄHERUNGSWARNANLAGE

29. ANSTELLWINKEL

30. WARNUNG BEI ZU NIEDRIGEM DRUCK (HYDRAULIK- UND PNEUMATI-
SCHER DRUCK)

31. GESCHWINDIGKEIT ÜBER GRUND

32. POSITION DES FAHRWERKS ODER DES FAHRWERKSSCHALTERS

Tabelle C — Flugzeuge die mit elektronischen Anzeigesystemen ausgerüstet sind

Anmerkung: Die Nummern in der mittleren Spalte stimmen mit den im Eurocae-Dokument ED55,
Tabelle A1.5, aufgeführten laufenden Nummern überein.

Nr. Nr. PARAMETER

33. 6 BAROMETRISCHE DRUCKEINSTELLUNG (AN JEDEM PILOTEN-
PLATZ)

34. 7 GEWÄHLTE HÖHE

35. 8 GEWÄHLTE GESCHWINDIGKEIT

36. 9 GEWÄHLTE MACHZAHL

37. 10 GEWÄHLTE VERTIKALGESCHWINDIGKEIT

38. 11 GEWÄHLTER STEUERKURS

39. 12 GEWÄHLTER FLUGWEG
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Nr. Nr. PARAMETER

40. 13 GEWÄHLTE ENTSCHEIDUNGSHÖHE

41. 14 FORMAT DER EFIS-DARSTELLUNG

42. 15 FORMAT DER MULTIFUNKTIONS-/TRIEBWERKSÜBERWA-
CHUNGS-/WARNANZEIGEN
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Anlage 1 zu OPS 1.720

Flugdatenschreiber — 2: Liste der aufzuzeichnenden Parameter

Tabelle A — Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg

Nr. PARAMETER

1. ZEITANGABE ODER RELATIVE ZEITANGABE

2. DRUCKHÖHE

3. ANGEZEIGTE FLUGGESCHWINDIGKEIT

4. STEUERKURS

5. NORMALBESCHLEUNIGUNG

6. LÄNGSNEIGUNG

7. QUERNEIGUNG

8. DRÜCKEN UND LOSLASSEN DER SPRECHFUNKTASTE, ES SEI DENN, ES IST
EIN ALTERNATIVES VERFAHREN ZUR SYNCHRONISATION DER FDR- UND
DER CVR-AUFZEICHNUNGEN VORGESEHEN

9. LEISTUNG EINES JEDEN TRIEBWERKS

10. POSITION DER FLÜGELKLAPPEN ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM
COCKPIT

11. POSITION DER VORFLÜGEL ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM COCKPIT

12. POSITION DER SCHUBUMKEHR (NUR FÜR STRAHLFLUGZEUGE)

13. POSITION DER STÖRKLAPPEN UND/ODER GEWÄHLTE POSITION DER
BREMSEN

14. AUSSENLUFTTEMPERATUR ODER GESAMTLUFTTEMPERATUR

15a. AUFSCHALTSTATUS DES AUTOPILOTEN

15b. BETRIEBSARTEN DES AUTOPILOTEN, BETRIEBSARTEN UND AUFSCHALT-
STATUS DER AUTOMATISCHEN SCHUBREGELUNG UND DER AUTOMATI-
SCHEN FLUGREGELUNGSANLAGE (AFCS)

Tabelle B — Zusätzliche Parameter für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von
mehr als 27 000 kg

Nr. PARAMETER

16. LÄNGSBESCHLEUNIGUNG

17. QUERBESCHLEUNIGUNG

18. HAUPTSTEUERUNGEN — POSITION DER STEUERFLÄCHEN UND/ODER
STEUEREINGABEN DES PILOTEN (NICKEN, ROLLEN UND GIEREN)

19. POSITION DER LÄNGSTRIMMUNG

20. FUNKHÖHE

21. ABWEICHUNG VOM GLEITPFAD

22. ABWEICHUNG VOM LANDEKURS

23. ÜBERFLIEGEN VON MARKIERUNGSFUNKFEUERN

24. HAUPTWARNANZEIGE

25. AUSWAHL DER NAV-1- UND NAV-2-FREQUENZ

26. DME-1- UND DME-2-ENTFERNUNG

27. STATUS DES FAHRWERKSBODENSICHERHEITSSCHALTERS

28. BODENANNÄHERUNGSWARNANLAGE

29. ANSTELLWINKEL

30. ALLE HYDRAULIKSYSTEME (NIEDRIGER DRUCK)

31. NAVIGATIONSDATEN

32. POSITION DES FAHRWERKS ODER DES FAHRWERKSSCHALTERS
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Anlage 1 zu OPS 1.725

Flugdatenschreiber — 3: Liste der aufzuzeichnenden Parameter

Tabelle A — Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 5 700 kg

Nr. PARAMETER

1. ZEITANGABE ODER RELATIVE ZEITANGABE

2. DRUCKHÖHE

3. ANGEZEIGTE FLUGGESCHWINDIGKEIT

4. STEUERKURS

5. NORMALBESCHLEUNIGUNG

Tabelle B — Zusätzliche Parameter für Flugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse von
mehr als 27 000 kg

Nr. PARAMETER

6. LÄNGSNEIGUNG

7. QUERNEIGUNG

8. DRÜCKEN UND LOSLASSEN DER SPRECHFUNKTASTE, ES SEI DENN, ES IST
EIN ALTERNATIVES VERFAHREN ZUR SYNCHRONISATION DER FDR- UND
DER CVR-AUFZEICHNUNGEN VORGESEHEN

9. LEISTUNG EINES JEDEN TRIEBWERKS

10. POSITION DER FLÜGELKLAPPEN ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM
COCKPIT

11. POSITION DER VORFLÜGEL ODER DER BETÄTIGUNGSHEBEL IM COCKPIT

12. POSITION DER SCHUBUMKEHR (NUR FÜR STRAHLFLUGZEUGE)

13. POSITION DER STÖRKLAPPEN UND/ODER GEWÄHLTE POSITION DER
BREMSEN

14. AUSSENLUFTTEMPERATUR ODER GESAMTLUFTTEMPERATUR

15a. AUFSCHALTSTATUS DES AUTOPILOTEN

15b. BETRIEBSART DES AUTOPILOTEN, AUTOMATISCHE SCHUBREGELUNG
UND AUTOMATISCHE FLUGREGELUNGSANLAGE (AFCS), SYSTEMAUF-
SCHALTSTATUS UND -BETRIEBSART

16. LÄNGSBESCHLEUNIGUNG

17. QUERBESCHLEUNIGUNG

18. HAUPTSTEUERUNGEN — POSITION DER STEUERFLÄCHEN UND/ODER
STEUEREINGABEN DES PILOTEN (NICKEN, ROLLEN UND GIEREN)

19. POSITION DER LÄNGSTRIMMUNG

20. FUNKHÖHE

21. ABWEICHUNG VOM GLEITPFAD

22. ABWEICHUNG VOM LANDEKURS

23. ÜBERFLIEGEN VON MARKIERUNGSFUNKFEUERN

24. HAUPTWARNANZEIGE

25. AUSWAHL DER NAV-1- UND NAV-2-FREQUENZ

26. DME-1- UND DME-2-ENTFERNUNG

27. STATUS DES FAHRWERKSBODENSICHERHEITSSCHALTERS

28. BODENANNÄHERUNGSWARNANLAGE

29. ANSTELLWINKEL

30. ALLE HYDRAULIKSYSTEME (NIEDRIGER DRUCK)
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Nr. PARAMETER

31. NAVIGATIONSDATEN (GEOGRAFISCHE BREITE UND LÄNGE, GESCHWIN-
DIGKEIT ÜBER GRUND UND ABTRIFTWINKEL)

32. POSITION DES FAHRWERKS ODER DES FAHRWERKSSCHALTERS
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Anlage 1 zu OPS 1.770

Sauerstoff — Mindestmengen für Zusatzsauerstoff in Flugzeugen mit Druckkabine während und nach
einem Notsinkflug

Tabelle 1

a) b)

VORRAT FÜR DAUER UND KABINENDRUCKHÖHE

1. alle im Cockpit sitzenden dienst-
tuenden Personen

Für die gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe über
13 000 ft und die gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe
über 10 000 ft bis zu 13 000 ft nach den ersten 30 Minuten in
diesem Höhenband, mindestens jedoch

i) für 30 Minuten in Flugzeugen, die für Flughöhen bis zu
25 000 ft zugelassen sind (Anmerkung 2)

ii) für 2 Stunden in Flugzeugen, die für Flughöhen über 25 000 ft
zugelassen sind (Anmerkung 3).

2. alle vorgeschriebenen Flugbeglei-
ter

Für die gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe über 13 000
ft, mindestens jedoch für 30 Minuten (Anmerkung 2), und für die
gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe über 10 000 ft bis zu
13 000 ft nach den ersten 30 Minuten in diesem Höhenband.

3. 100%der Fluggäste (Anmerkung 5) Für die gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe über 15 000
ft, mindestens jedoch für 10 Minuten (Anmerkung 4).

4. 30% der Fluggäste (Anmerkung 5) Für die gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe über
14 000 ft bis zu 15 000 ft.

5. 10% der Fluggäste (Anmerkung 5) Für die gesamte Flugzeit in einer Kabinendruckhöhe über
10 000 ft bis zu 14 000 ft nach den ersten 30 Minuten in diesem
Höhenband.

Anmerkung 1: Für den vorzusehenden Sauerstoffvorrat sind die Kabinendruckhöhe und das Sinkflugprofil auf der geplanten
Flugstrecke zu berücksichtigen.

Anmerkung 2: Der vorgeschriebene Mindestvorrat ist die Menge Sauerstoff, die für einen konstanten Sinkflug von 10
Minuten aus der Dienstgipfelhöhe des Flugzeugs auf eine Höhe von 10 000 ft und für einen anschließenden
20-minütigen Flug in 10 000 ft notwendig ist.

Anmerkung 3: Der vorgeschriebene Mindestvorrat ist die Menge Sauerstoff, die für einen konstanten Sinkflug von 10
Minuten aus der Dienstgipfelhöhe des Flugzeugs auf eine Höhe von 10 000 ft und für einen anschließenden
110-minütigen Flug in 10 000 ft notwendig ist. Der gemäß OPS 1.780 Buchstabe a Nummer 1 vorgeschrie-
bene Sauerstoff darf in die Berechnung des notwendigen Vorrats einbezogen werden.

Anmerkung 4: Der vorgeschriebene Mindestvorrat ist die Menge Sauerstoff, die für einen konstanten Sinkflug von 10
Minuten aus der Dienstgipfelhöhe des Flugzeugs auf eine Höhe von 15 000 ft notwendig ist.

Anmerkung 5: Im Sinne dieser Tabelle bedeutet der Begriff „Fluggäste“ die tatsächliche Anzahl der beförderten Personen
und schließt Kleinkinder mit ein.
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Anlage 1 zu OPS 1.775

Zusatzsauerstoff in Flugzeugen ohne Druckkabine

Tabelle 1

a) b)

VORRAT FÜR DAUER UND DRUCKHÖHE

1. alle im Cockpit sitzenden dienst-
tuenden Personen

Für die gesamte Flugzeit in Druckhöhen oberhalb 10 000 ft.

2. alle vorgeschriebenen Flugbeglei-
ter

Für die gesamte Flugzeit in Druckhöhen oberhalb 13 000 ft und
für den über 30 Minuten hinausgehenden Zeitraum in Druckhöhen
oberhalb 10 000 ft bis zu 13 000 ft.

3. 100 % der Fluggäste (siehe An-
merkung)

Für die gesamte Flugzeit in Druckhöhen oberhalb 13 000 ft.

4. 10 % der Fluggäste (siehe An-
merkung)

Für die gesamte über 30 Minuten hinausgehende Flugzeit in
Druckhöhen oberhalb 10 000 ft bis zu 13 000 ft.

Anmerkung: Im Sinne dieser Tabelle bedeutet der Begriff „Fluggäste“ die tatsächliche Anzahl der beförderten Personen und
schließt Kleinkinder unter 2 Jahren mit ein.
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ABSCHNITT L

KOMMUNIKATIONS- UND NAVIGATIONSAUSRÜSTUNG

OPS 1.845

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flug nur angetreten
wird, wenn die in diesem Abschnitt geforderte Kommunikations- und Navi-
gationsausrüstung

1. in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen, einschließlich der
Mindestleistungsanforderungen und der Betriebs- und Lufttüchtigkeitsvor-
schriften, zugelassen und eingebaut wurde,

2. so eingebaut wurde, dass der Ausfall einer für die Kommunikation und/oder
die Navigation notwendigen Ausrüstungseinheit nicht zum Ausfall einer
weiteren für die Kommunikation oder die Navigation notwendigen Ausrüs-
tungseinheit führt,

3. in einem für den vorgesehenen Betrieb funktionstüchtigen Zustand ist,
außer wenn in der Mindestausrüstungsliste gemäß OPS 1.030 andere Fest-
legungen getroffen wurden, und

4. so angeordnet ist, dass Ausrüstung, die während des Fluges von einem
Flugbesatzungsmitglied von dessen Platz aus genutzt werden soll, von
diesem Platz aus leicht zu bedienen ist. Sollen einzelne Ausrüstungsteile
von mehr als einem Flugbesatzungsmitglied bedient werden, müssen sie so
eingebaut sein, dass sie von allen betreffenden Plätzen aus leicht zu bedie-
nen sind.

b) Die Mindestleistungsanforderungen für Kommunikations- und Navigations-
ausrüstungen sind die in den geltenden Spezifikationen zu den European
Technical Standard Orders (CS-TSO) aufgeführten anwendbaren European
Technical Standard Orders (ETSO), sofern nicht in den Betriebs- und Luft-
tüchtigkeitsvorschriften abweichende Leistungsanforderungen vorgeschrieben
sind. Der Betrieb oder Einbau von Kommunikations- und Navigationsausrüs-
tung, die bei Inkrafttreten von OPS 1 anderen Bau- und Leistungsanforde-
rungen als denen von ETSO entspricht, ist weiterhin gestattet, sofern dieser
Abschnitt nicht zusätzliche Bestimmungen enthält, die dem entgegenstehen.
Kommunikations- und Navigationsausrüstungen, die bereits zugelassen sind,
müssen eine geänderte ETSO oder andere geänderte Spezifikation nicht erfül-
len, es sei denn, eine rückwirkende Anwendung ist vorgeschrieben.

OPS 1.850

Funkausrüstung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur dann betreiben, wenn es mit
der für den vorgesehenen Betrieb erforderlichen Funkausrüstung ausgestattet
ist.

b) Werden in diesem Abschnitt zwei voneinander unabhängige (getrennte und
vollständige) Funkanlagen gefordert, muss jede Anlage über eine unabhängige
Antenneninstallation verfügen, sofern nicht bei der Verwendung fest instal-
lierter drahtloser Antennen oder Antennen anderer Bauart gleicher Zuverläs-
sigkeit nur eine Antenne vorgeschrieben ist.

c) Die unter Buchstabe a geforderte Funkausrüstung muss den Sprechfunkver-
kehr auf der Luftfahrtnotfrequenz 121,5 MHz ermöglichen.

OPS 1.855

Aufschaltanlage (Audio Selector Panel)

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur dann nach Instrumentenflugre-
geln betreiben, wenn es mit einer Aufschaltanlage ausgerüstet ist, die für alle
Flugbesatzungsmitglieder zugänglich ist.
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OPS 1.860

Funkausrüstung für Flüge nach Sichtflugregeln auf Flugstrecken, die mit
Hilfe sichtbarer Landmarken geflogen werden

Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug auf Strecken, die mit Hilfe sichtbarer
Landmarken nach Sichtflugregeln geflogen werden, nur dann betreiben, wenn es
über die notwendige Funkkommunikationsausrüstung verfügt, die unter normalen
Betriebsbedingungen Folgendes ermöglicht:

a) Funkverkehr mit den zuständigen Bodenstationen,

b) Funkverkehr mit den zuständigen Flugverkehrskontrollstellen von jedem
Punkt des kontrollierten Luftraums aus, der beflogen werden soll, und

c) Empfang von Informationen des Flugwetterdienstes.

OPS 1.865

Kommunikations- und Navigationsausrüstung für Flüge nach Instrumenten-
flugregeln oder nach Sichtflugregeln auf Strecken, die nicht mit Hilfe sicht-

barer Landmarken geflogen werden

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug auf Strecken, die nicht mit Hilfe
sichtbarer Landmarken geflogen werden, nur dann nach Instrumenten- oder
Sichtflugregeln betreiben, wenn es über die von den Flugverkehrskontroll-
stellen in dem betreffenden Luftraum geforderte Funkkommunikationsausrüs-
tung und einen Sekundärradar-Transponder und Navigationsausrüstung ver-
fügt.

b) Funkausrüstung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Funk-
ausrüstung mindestens Folgendes umfasst:

1. zwei voneinander unabhängige Funkkommunikationsanlagen, die unter
normalen Betriebsbedingungen notwendig sind, um mit den zuständigen
Bodenstationen von jedem Punkt der Strecke, Umleitungen eingeschlossen,
Funkverbindung halten zu können, und

2. den für die jeweilige Flugstrecke geforderten Sekundärradar-Transponder.

c) Auf Kurzstrecken im NAT-MNPS-Luftraum ohne Überquerung des Nordat-
lantiks darf ein Flugzeug nur dann mit einem Langstrecken-Kommunikations-
system (HF-System) ausgestattet sein, wenn alternative Flugfunkverfahren für
den betreffenden Luftraum veröffentlicht werden.

d) Navigationsausrüstung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die
Navigationsausrüstung

1. mindestens Folgendes umfasst:

i) eine VOR-Empfangsanlage, eine ADF-Anlage, eine DME-Anlage, es
sei denn, dass keine ADF-Anlage eingebaut werden muss, wenn die
Verwendung des ADF in keiner Phase des geplanten Fluges gefordert
wird,

ii) eine ILS- oder MLS-Anlage, sofern diese für Anflug und Landung
gefordert werden,

iii) eine Empfangsanlage für Markierungsfunkfeuer, sofern diese für An-
flug und Landung gefordert wird,

iv) eine Flächennavigationsausrüstung, sofern eine solche für die jewei-
lige Flugstrecke gefordert wird,

v) eine zusätzliche DME-Anlage für jede Flugstrecke, die ganz oder
teilweise ausschließlich nach DME-Signalen geflogen wird,

vi) eine zusätzliche VOR-Empfangsanlage für jede Flugstrecke, die ganz
oder teilweise ausschließlich nach VOR-Signalen geflogen wird,

vii) eine zusätzliche ADF-Anlage für jede Flugstrecke, die ganz oder teil-
weise ausschließlich nach NDB-Signalen geflogen wird, oder

2. die vorgeschriebene Navigationsleistung (Required Navigation Perfor-
mance — RNP) für den betreffenden Luftraum erfüllt.

e) Abweichend von Buchstabe c Nummer 1 Ziffer vi bzw. Buchstabe c Nummer
1 Ziffer vii darf der Luftfahrtunternehmer ein Flugzeug ohne ADF oder die
dort vorgeschriebene Navigationsausrüstung betreiben, wenn es über eine
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gleichwertige Ausrüstung verfügt, die für die jeweilige Flugstrecke von der
Luftfahrtbehörde genehmigt wurde. Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit die-
ser Ausrüstung muss die sichere Navigation auf der geplanten Strecke ge-
währleisten.

f) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass in Flugzeuge, die nach
Instrumentenflugregeln betrieben werden sollen, UKW-(VHF-), ILS-Lande-
kurs- und VOR-Sende-/Empfangsgeräte eingebaut werden, die in Überein-
stimmung mit den Leistungsanforderungen für erhöhte Störfestigkeit (FM-
Immunität) anerkannt worden sind.

g) Der Luftfahrtunternehmer stellt sicher, dass Flugzeuge im ETOPS-Betrieb
über Kommunikationseinrichtungen verfügen, die bei normalen und geplanten
unvorhergesehenen Höhen eine Funkverbindung mit den zuständigen Boden-
stationen ermöglichen. Bei ETOPS-Strecken, auf denen Sprechfunkeinrichtun-
gen verfügbar sind, ist Sprechfunk bereitzustellen. Bei allen ETOPS-Flügen
über 180 Minuten sind zuverlässige Kommunikationstechnologien, entweder
auf Sprechfunk- oder auf Datenverbindungsbasis, vorzusehen. Wo Sprechfun-
keinrichtungen nicht verfügbar sind und Sprechfunk nicht möglich oder von
zu schlechter Qualität ist, ist die Kommunikation mit alternativen Systemen
sicherzustellen.

OPS 1.866

Transponderausrüstung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn dieses aus-
gerüstet ist mit

1. einem Sekundärradar-Transponder (SSR-Transponder) mit automatischer
Druckhöhenübermittlung und

2. jeder anderen Fähigkeit eines SSR-Transponders, die für die zu fliegende
Strecke erforderlich ist.

OPS 1.870

Zusätzliche Navigationsausrüstung für Flüge in bestimmten Lufträumen
mit besonderen Leistungsanforderungen für die Navigationsausrüstung

(MNPS-Luftraum)

a) Der Luftfahrtunternehmer darf für Flüge im MNPS-Luftraum nur Flugzeuge
mit einer Navigationsausrüstung einsetzen, die den im ICAO-Dokument 7030
für ergänzende regionale Verfahren festgelegten Mindestleistungsanforderun-
gen entspricht.

b) Die in dieser OPS vorgeschriebene Navigationsausrüstung muss sichtbar sein
und von jedem Pilotensitz aus bedient werden können.

c) Für uneingeschränkte Flüge im MNPS-Luftraum muss ein Flugzeug mit zwei
voneinander unabhängigen Langstrecken-Navigationsanlagen ausgerüstet sein.

d) Für Flüge im MNPS-Luftraum auf bestimmten veröffentlichten Flugstrecken
muss ein Flugzeug, sofern nicht anders festgelegt, mit einer Langstrecken-
Navigationsanlage (LRNS) ausgerüstet sein.

OPS 1.872

Ausrüstung für Flüge in bestimmten Lufträumen mit reduzierter Höhen-
staffelung (RVSM)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugzeuge für Flüge im
Luftraum mit reduzierter Höhenstaffelung (RVSM-Luftraum) ausgerüstet
sind mit

1. zwei voneinander unabhängigen Höhenmesseranlagen,

2. einer Höhenwarnanlage,

3. einer Anlage zur automatischen Höhenhaltung und

4. einem Sekundärradar-Transponder mit automatischer Höhenübermittlung,
der mit der für die Höhenhaltung verwendeten Höhenmesseranlage gekop-
pelt werden kann.
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OPS 1.873

Verwaltung der elektronischen Navigationsdaten

a) Der Luftfahrtunternehmer verwendet eine Navigationsdatenbank mit der Mög-
lichkeit einer bordseitigen Navigationsanwendung als Hauptnavigationsinstru-
ment nur dann, wenn der Lieferant der Navigationsdatenbank einen „Letter of
Acceptance“ (LoA) Typ 2 oder Gleichwertiges vorweisen kann.

b) Kann der Lieferant des Luftfahrtunternehmers keinen LoA Typ 2 oder Gleich-
wertiges vorweisen, darf der Luftfahrtunternehmer die elektronischen Naviga-
tionsdatenprodukte nur verwenden, wenn die Luftfahrtbehörde die Verfahren
des Luftfahrtunternehmers genehmigt hat, mit denen sichergestellt werden
soll, dass das angewandte Verfahren und die gelieferten Produkte gleichwer-
tige Integritätsnormen erfüllen.

c) Der Luftfahrtunternehmer darf elektronische Navigationsdatenprodukte nur
dann für andere Navigationsanwendungen einsetzen, wenn die Luftfahrtbe-
hörde die Verfahren des Luftfahrtunternehmers genehmigt hat, mit denen
sichergestellt werden soll, dass das angewandte Verfahren und die gelieferten
Produkte Integritätsnormen erfüllen, die für die vorgesehene Nutzung der
Daten annehmbar sind.

d) Der Luftfahrtunternehmer führt sowohl bei dem Verfahren als auch bei den
Produkten eine ständige Überwachung gemäß den Anforderungen von OPS
1.035 durch.

e) Der Luftfahrtunternehmer wendet Verfahren an, die eine zeitgerechte Vertei-
lung und Einspeisung aktueller und unveränderter elektronischer Navigations-
daten bei den Flugzeugen sicherstellen, die sie benötigen.
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ABSCHNITT M

INSTANDHALTUNG

OPS 1.875

Allgemeines

a) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Flugzeug nur betreiben, wenn es von ei-
nem geeigneten, gemäß Teil 145 genehmigten oder anerkannten Instandhal-
tungsbetrieb instand gehalten und zum Betrieb freigegeben wurde; ausgenom-
men sind Vorflugkontrollen, die nicht von einem gemäß Teil 145 genehmig-
ten Betrieb ausgeführt werden müssen.

b) Anforderungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeu-
gen, die eingehalten werden müssen, um den Bedingungen für die Betriebs-
genehmigung eines Luftfahrtunternehmens gemäß OPS 1.180 zu genügen,
sind in Teil M aufgeführt.
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ABSCHNITT N

FLUGBESATZUNG

OPS 1.940

Zusammensetzung der Flugbesatzung

(siehe Anlagen 1 und 2 zu OPS 1.940)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. die Zusammensetzung der Flugbesatzung sowie die Anzahl der Flugbesat-
zungsmitglieder auf den für sie vorgesehenen Sitzen mindestens den Be-
stimmungen des Flughandbuchs entspricht,

2. die Flugbesatzung durch weitere Besatzungsmitglieder verstärkt wird,
wenn dies aufgrund der Betriebsart erforderlich ist, wobei die Anzahl
der Flugbesatzungsmitglieder die im Betriebshandbuch festgelegte Anzahl
nicht unterschreiten darf,

3. jedes Flugbesatzungsmitglied im Besitz der erforderlichen gültigen Lizenz
ist, die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt, und über die
notwendige Qualifikation zur Wahrnehmung der ihm zugeteilten Aufgaben
verfügt,

4. Verfahren, die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen, festge-
legt werden, um zu vermeiden, dass die Flugbesatzung nur aus unerfahre-
nen Mitgliedern besteht,

5. ein Pilot aus der Besatzung, der gemäß den Vorschriften über Flugbesat-
zungslizenzen als verantwortlicher Pilot qualifiziert ist, zum Kommandan-
ten bestimmt wird, der die Durchführung des Fluges an einen anderen
entsprechend qualifizierten Piloten delegieren kann, und,

6. sofern im Flughandbuch ein Flugbesatzungsmitglied zum Bedienen der
Flugzeugsysteme (system panel operator) vorgeschrieben ist, dieses im
Besitz einer Lizenz für Flugingenieure oder in ausreichendem Maße für
diese Aufgabe qualifiziert ist und den Anforderungen der Luftfahrtbehörde
genügt und

7. bei der Beschäftigung von Flugbesatzungsmitgliedern, die selbstständig
und/oder freiberuflich oder in Teilzeit tätig sind, die Vorschriften des Ab-
schnitts N erfüllt werden. Hierbei ist insbesondere die Gesamtanzahl der
Muster oder Baureihen zu beachten, auf denen ein Flugbesatzungsmitglied
zum Zweck der gewerbsmäßigen Beförderung eingesetzt werden darf.
Diese Gesamtanzahl, einschließlich der Tätigkeiten bei anderen Luftfahrt-
unternehmern, darf nicht die in OPS 1.980 und OPS 1.981 festgelegten
Grenzen überschreiten. Besatzungsmitglieder, die bei dem Luftfahrtunter-
nehmer als Kommandant tätig sind, müssen eine CRM-Grundschulung
(Crew Resource Management — effektives Arbeiten als Besatzung) des
Luftfahrtunternehmers abgeschlossen haben, bevor sie damit beginnen,
Streckenflugeinsätze ohne Aufsicht zu fliegen, wenn sie nicht bereits zuvor
eine solche Grundschulung abgeschlossen haben.

b) Mindestflugbesatzung für Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht.
Für Flüge nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht hat der Luftfahrtunter-
nehmer sicherzustellen, dass

1. bei allen Propellerturbinenflugzeugen, deren höchste genehmigte Anzahl
der Fluggastsitze mehr als 9 beträgt, sowie allen Strahlflugzeugen die
Flugbesatzung aus mindestens 2 Piloten besteht oder

2. die Bestimmungen der Anlage 2 zu OPS 1.940 erfüllt sind, wenn bei
anderen Flugzeugen als den in Buchstabe b Nummer 1 genannten die
Flugbesatzung aus einem einzigen Piloten bestehen soll. Werden die Be-
stimmungen der Anlage 2 nicht erfüllt, muss die Flugbesatzung aus min-
destens 2 Piloten bestehen.
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OPS 1.943

CRM-Grundschulung des Luftfahrtunternehmers (Crew Resource Manage-
ment — effektives Arbeiten als Besatzung)

a) Wenn ein Flugbesatzungsmitglied nicht bereits eine CRM-Grundschulung des
Luftfahrtunternehmers abgeschlossen hat (neue Mitarbeiter sowie bereits vor-
handenes Personal), hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass das
Flugbesatzungsmitglied eine solche Grundschulung erhält. Neue Mitarbeiter
müssen eine CRM-Grundschulung innerhalb ihres ersten Beschäftigungsjahres
bei einem Luftfahrtunternehmer abschließen.

b) Wenn das Flugbesatzungsmitglied noch keine Schulung im Bereich Mensch-
liche Faktoren erhalten hat, ist eine Theorieschulung auf der Grundlage des
Programms „Menschliches Leistungsvermögen“ für die Ausbildung zum Pilo-
ten (ATPL) (siehe die für die Erteilung von Flugbesatzungslizenzen gültigen
Bestimmungen) vor der CRM-Grundschulung des Luftfahrtunternehmers oder
in Verbindung damit abzuschließen.

c) Eine CRM-Grundschulung muss von mindestens einem CRM-Ausbilder
durchgeführt werden, der den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt
und in bestimmten Fachbereichen von Fachleuten unterstützt werden kann.

d) Die CRM-Grundschulung wird in Übereinstimmung mit dem im Betriebs-
handbuch enthaltenen ausführlichen Lehrplan durchgeführt.

OPS 1.945

Umschulung und Überprüfung

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.945)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. ein Flugbesatzungsmitglied beim Wechsel auf ein Flugzeug eines anderen
Musters oder einer anderen Klasse einen den Vorschriften über die Er-
teilung von Flugbesatzungslizenzen entsprechenden Lehrgang für Muster-
berechtigungen abgeschlossen hat, sofern eine neue Muster- oder Klassen-
berechtigung erforderlich ist,

2. ein Flugbesatzungsmitglied eine vom Luftfahrtunternehmer durchgeführte
Umschulung abgeschlossen hat, bevor es mit Streckenflugeinsätzen ohne
Aufsicht beginnt,

i) beim Wechsel auf ein Flugzeug, für das eine neue Muster- oder Klas-
senberechtigung erforderlich ist, oder

ii) beim Wechsel des Unternehmens,

3. die Umschulung durch entsprechend qualifiziertes Personal nach einem
ausführlichen Lehrplan durchgeführt wird, der im Betriebshandbuch ent-
halten ist. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Personal,
das Elemente der CRM-Schulung in Umschulungsmaßnahmen einbezieht,
entsprechend qualifiziert ist,

4. der Umfang der Umschulung unter Berücksichtigung der bisherigen gemäß
OPS 1.985 aufgezeichneten Schulungsmaßnahmen festgelegt wird,

5. die Mindeststandards für Qualifikation und Erfahrung, die von den Flug-
besatzungsmitgliedern vor Beginn einer Umschulung gefordert werden, im
Betriebshandbuch festgelegt sind,

6. jedes Flugbesatzungsmitglied gemäß OPS 1.965 Buchstaben b und d ge-
schult und überprüft worden ist, bevor es mit Streckenflugeinsätzen unter
Aufsicht beginnt,

7. nach Abschluss eines Streckenflugeinsatzes unter Aufsicht eine Überprü-
fung gemäß OPS 1.965 Buchstabe c stattfindet,

8. ein Flugbesatzungsmitglied nach Beginn einer Umschulung nicht auf ei-
nem Flugzeug eines anderen Musters oder einer anderen Klasse tätig wird,
bevor die Umschulung abgeschlossen oder beendet worden ist, und

9. Elemente der CRM-Schulung in die Umschulung eingebunden werden.

b) Beim Wechsel auf ein Flugzeug eines anderen Musters oder einer anderen
Klasse kann die Überprüfung gemäß OPS 1.965 Buchstabe b in Verbindung
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mit der praktischen Prüfung für Muster- oder Klassenberechtigungen gemäß
den Vorschriften über die Erteilung von Flugbesatzungslizenzen erfolgen.

c) Die Umschulung des Luftfahrtunternehmers und der für die Erteilung von
Flugbesatzungslizenzen erforderliche Lehrgang für Muster- oder Klassenbe-
rechtigungen können miteinander kombiniert werden.

d) Ein Pilot muss bei Absolvierung einer Ausbildung ohne Flugzeiten (ZFTT):

1. Den Streckeneinsatz unter Aufsicht möglichst bald innerhalb von 21 Tagen
nach Ablegen der Eignungsprüfung aufnehmen.

Beginnt der Streckeneinsatz unter Aufsicht nicht innerhalb der 21 Tage,
muss der Luftfahrtunternehmer für eine den Anforderungen der Luftfahrt-
behörde genügende Ausbildung sorgen.

2. Spätestes 21 Tage nach Ablegen der Eignungsprüfung sechs Starts und
Landungen in einem Flugsimulator absolvieren, der den Anforderungen für
synthetische Übungsgeräte genügt und die Nutzungsgenehmigung der Luft-
fahrtbehörde erhalten hat.

Die Sitzung im Flugsimulator muss von einem Lehrberechtigten für Mus-
terberechtigungen (TRI(A)), der einen Pilotensitz einnimmt, durchgeführt
werden.

Auf Empfehlung eines gemeinsamen Bewertungsgremiums (Joint Opera-
tional Evaluation Board — JOEB) und mit Genehmigung der Luftfahrtbe-
hörde kann die Zahl der Starts und Landungen verringert werden.

Wurden die Starts und Landungen nicht innerhalb der 21 Tage durchge-
führt, muss der Luftfahrtunternehmer für eine den Anforderungen der Luft-
fahrtbehörde genügende Auffrischungsschulung sorgen.

3. Die ersten vier Starts und Landungen im Streckeneinsatz unter Aufsicht im
Luftfahrzeug unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten für Musterberech-
tigungen (TRI(A)), der einen Pilotensitz einnimmt, durchführen.

Auf Empfehlung eines gemeinsamen Bewertungsgremiums (Joint Opera-
tional Evaluation Board — JOEB) und mit Genehmigung der Luftfahrtbe-
hörde kann die Zahl der Starts und Landungen verringert werden.

OPS 1.950

Unterschiedsschulung und Vertrautmachen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbesatzungsmitglied
folgende Schulung erhält:

1. Eine Unterschiedsschulung (Differences Training), die zusätzliche Kennt-
nisse und Schulung auf einem geeigneten Übungsgerät für das Flugzeug
erfordert:

i) beim Einsatz auf einem Flugzeug einer anderen Baureihe des gleichen
Musters oder eines anderen Musters der gleichen Klasse oder

ii) bei einer Änderung der Ausrüstung und/oder der Verfahren für gegen-
wärtig betriebene Muster oder Baureihen.

2. Vertrautmachen (Familiarisation Training), das den Erwerb zusätzlicher
Kenntnisse erfordert:

i) beim Einsatz auf einem anderen Flugzeug des gleichen Musters oder
der gleichen Baureihe oder

ii) bei einer Änderung der Ausrüstung und/oder der Verfahren für gegen-
wärtig betriebene Muster oder Baureihen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat im Betriebshandbuch die Fälle festzulegen, in
denen die unter Buchstabe a genannten Schulungsmaßnahmen durchzuführen
sind.

OPS 1.955

Ernennung zum Kommandanten

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass für eine Ernennung zum
Kommandanten sowie für diejenigen, die bereits als Kommandant in das
Unternehmen eintreten,

1991R3922— DE— 20.09.2008 — 007.001 — 187



▼M8

1. ein Mindestmaß an Erfahrung, das den Anforderungen der Luftfahrtbe-
hörde genügt, im Betriebshandbuch festgelegt ist und

2. der Pilot für Flüge mit mehreren Besatzungsmitgliedern einen entsprech-
enden Kommandantenlehrgang abschließt.

b) Der Inhalt des Kommandantenlehrgangs gemäß Buchstabe a Nummer 2 muss
im Betriebshandbuch festgelegt sein und mindestens Folgendes umfassen:

1. eine Schulung in einem synthetischen Flugübungsgerät (STD) (einschließ-
lich eines Streckenflugübungsprogramms (Line Orientated Flying Trai-
ning)) und/oder eine Flugschulung,

2. eine Befähigungsüberprüfung durch den Luftfahrtunternehmer (Operator
Proficiency Check) als Kommandant,

3. Verantwortlichkeiten eines Kommandanten,

4. Streckenflugeinsätze als Kommandant unter Aufsicht. Für Piloten, die be-
reits für das Flugzeugmuster qualifiziert sind, ist eine Mindestanzahl von
10 Teilflugstrecken vorgeschrieben.

5. die Streckenflugüberprüfung gemäß OPS 1.965 Buchstabe c als Komman-
dant und den Nachweis der gemäß OPS 1.975 geforderten Kenntnisse über
Flugstrecken und Flugplätze und

6. CRM-Elemente.

OPS 1.960

Kommandanten mit einer Lizenz für Berufspiloten

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. der Inhaber einer Lizenz für Berufspiloten (CPL) auf Flugzeugen, die nach
den Festlegungen im Flughandbuch mit einem Piloten betrieben werden
dürfen, nur dann als Kommandant tätig wird, wenn er

i) für Flüge nach Sichtflugregeln (VFR), bei denen Fluggäste befördert
werden und die mehr als 50 NM über den Startflugplatz hinausführen,
über eine Flugerfahrung von mindestens 500 Flugstunden auf Flugzeu-
gen verfügt oder im Besitz einer gültigen Instrumentenflugberechtigung
ist oder

ii) für Flüge nach Instrumentenflugregeln auf mehrmotorigen Flugzeugen
über eine Flugerfahrung von mindestens 700 Stunden auf Flugzeugen
verfügt. Die Flugerfahrung muss mindestens 400 Stunden als verant-
wortlicher Pilot (gemäß den Vorschriften über Flugbesatzungslizenzen)
umfassen, davon 100 Stunden nach Instrumentenflugregeln einschließ-
lich 40 Stunden auf mehrmotorigen Flugzeugen. Die 400 Stunden als
verantwortlicher Pilot können durch die doppelt so hohe Anzahl von
Stunden als Kopilot ersetzt werden, wenn diese Stunden innerhalb eines
im Betriebshandbuch vorgeschriebenen festgelegten Konzepts für eine
aus mehreren Mitgliedern bestehende Flugbesatzung erworben wurden;

2. ergänzend zu den Bestimmungen von Nummer 1 Ziffer ii bei Flügen nach
Instrumentenflugregeln mit einem Piloten die Bestimmungen der Anlage 2
zu OPS 1.940 erfüllt sind und

3. bei einer aus mehreren Mitgliedern bestehenden Flugbesatzung, ergänzend
zu den Bestimmungen von Nummer 1, der Pilot die Schulung gemäß OPS
1.955 Buchstabe a Nummer 2 abgeschlossen hat, bevor er als Komman-
dant tätig wird.

OPS 1.965

Wiederkehrende Schulung und Überprüfung

(siehe Anlagen 1 und 2 zu OPS 1.965)

a) Allgemeines. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. jedes Flugbesatzungsmitglied für das Muster oder die Baureihe, auf dem/der
es eingesetzt wird, wiederkehrend geschult und überprüft wird,

2. für die wiederkehrende Schulung und Überprüfung ein von der Luftfahrt-
behörde anerkanntes Programm im Betriebshandbuch festgelegt ist,
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3. wiederkehrende Schulung durch folgendes Personal erfolgt:

i) Theorie- und Auffrischungsschulung durch entsprechend qualifiziertes
Personal,

ii) Flugschulung/STD-Schulung durch einen Lehrberechtigten für Muster-
berechtigung (Type Rating Instructor — TRI) oder Lehrberechtigten
für Klassenberechtigung (Class Rating Instructor — CRI) oder, sofern
es die STD-Schulung betrifft, durch einen Lehrberechtigten für die
Ausbildung an synthetischen Flugübungsgeräten (Synthetic Flight In-
structor — SFI), vorausgesetzt, dass die Erfahrung und die Kenntnisse
dieser Personen den Anforderungen des Luftfahrtunternehmers genü-
gen, um die Themen gemäß OPS 1.965 Anlage 1 Buchstabe a Num-
mer 1 Ziffer i Buchstaben A und B zu unterrichten,

iii) Schulung im Gebrauch der Not- und Sicherheitsausrüstung durch ent-
sprechend qualifiziertes Personal und

iv) effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management Trai-
ning — CRM):

A) Einbindung von CRM-Elementen in alle Abschnitte der wieder-
kehrenden Schulungen: von allen Mitarbeitern, die diese Schulun-
gen durchführen. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen,
dass das gesamte Personal für die Durchführung wiederkehrender
Schulungen ausreichend qualifiziert ist, um CRM-Elemente in
seine Schulungen aufzunehmen.

B) Modulare CRM-Schulung: durch mindestens einen CRM-Ausbil-
der, der den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt und in
bestimmten Bereichen von Fachleuten unterstützt werden kann.

4. wiederkehrende Überprüfungen durch folgendes Personal erfolgen:

i) Befähigungsüberprüfungen durch einen Prüfer für Musterberechtigun-
gen (Type Rating Examiner — TRE), Prüfer für Klassenberechtigun-
gen (Class Rating Examiner — CRE) oder, wenn die Überprüfung in
einem STD stattfindet, durch einen TRE, CRE oder einen Prüfer für
die Ausbildung an synthetischen Flugübungsgeräten (Synthetic Flight
Examiner — SFE), der jeweils in CRM-Konzepten und der Beurtei-
lung von CRM-Fähigkeiten geschult ist,

ii) Streckenflugüberprüfungen (Line Checks) durch vom Luftfahrtunter-
nehmer ernannte, entsprechend qualifizierte Kommandanten, die den
Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen,

iii) Überprüfung des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüstung durch
entsprechend qualifiziertes Personal.

b) Befähigungsüberprüfung

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

i) jedes Flugbesatzungsmitglied Befähigungsüberprüfungen unterzogen
wird, um seine Fähigkeit nachzuweisen, normale, außergewöhnliche
und Notverfahren (normal, abnormal and emergency procedures)
durchzuführen,

ii) die Überprüfung ohne Sichtbezug nach außen durchgeführt wird, wenn
das Flugbesatzungsmitglied Flüge nach Instrumentenflugregeln durch-
führen soll,

iii) jedes Flugbesatzungsmitglied Befähigungsüberprüfungen als Mitglied
einer Standardflugbesatzung unterzogen wird.

2. Die Gültigkeitsdauer einer Befähigungsüberprüfung beträgt 6 Kalendermo-
nate, zuzüglich des verbleibenden Rests des Ausstellungsmonats. Erfolgt
die Überprüfung innerhalb der letzten 3 Kalendermonate der Gültigkeits-
dauer einer vorangegangenen Überprüfung, beträgt die Gültigkeitsdauer 6
Kalendermonate ab dem Ablaufdatum der Gültigkeit dieser vorangegange-
nen Überprüfung.

c) Streckenflugüberprüfung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass
sich jedes Flugbesatzungsmitglied einer Streckenflugüberprüfung im Flugzeug
unterzieht, bei der seine Fähigkeit zur Durchführung des normalen, im Be-
triebshandbuch beschriebenen Streckenflugbetriebs überprüft wird. Die Gül-
tigkeitsdauer einer Streckenflugüberprüfung beträgt 12 Kalendermonate, zu-
züglich des verbleibenden Rests des Ausstellungsmonats. Erfolgt die Über-
prüfung innerhalb der letzten 3 Kalendermonate der Gültigkeitsdauer einer
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vorangegangenen Streckenflugüberprüfung, beträgt die Gültigkeitsdauer 12
Kalendermonate ab dem Ablaufdatum der Gültigkeit der vorangegangenen
Überprüfung.

d) Schulung und Überprüfung des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüs-
tung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jedes Flugbesat-
zungsmitglied hinsichtlich der Unterbringung und Handhabung der mitgeführ-
ten Not- und Sicherheitsausrüstung geschult und überprüft wird. Die Gültig-
keitsdauer einer solchen Überprüfung beträgt 12 Kalendermonate, zuzüglich
des verbleibenden Rests des Ausstellungsmonats. Erfolgt die Überprüfung
innerhalb der letzten 3 Kalendermonate der Gültigkeitsdauer einer vorange-
gangenen Überprüfung, beträgt die Gültigkeitsdauer 12 Kalendermonate ab
dem Ablaufdatum der Gültigkeit der vorangegangenen Überprüfung.

e) CRM. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. Elemente der CRM-Schulung in alle geeigneten Abschnitte der wieder-
kehrenden Schulungen aufgenommen werden und

2. jedes Flugbesatzungsmitglied eine besondere modulare CRM-Schulung er-
hält. Alle wichtigen Themen der CRM-Schulung sind innerhalb eines Zeit-
raums von längstens 3 Jahren zu behandeln.

f) Theorie- und Auffrischungsschulung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzu-
stellen, dass jedes Flugbesatzungsmitglied mindestens alle 12 Kalendermonate
eine Theorie- und Auffrischungsschulung erhält. Wird die Schulung innerhalb
von 3 Kalendermonaten vor Ablauf der 12-monatigen Gültigkeitsdauer durch-
geführt, ist die nächste Theorie- und Auffrischungsschulung innerhalb von 12
Kalendermonaten abzuschließen, gerechnet vom Ablaufdatum der Gültigkeit
der vorangegangenen Theorie- und Auffrischungsschulung.

g) Flugschulung/STD-Schulung. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen,
dass jedes Flugbesatzungsmitglied mindestens alle 12 Kalendermonate eine
Flugschulung/STD-Schulung erhält. Wird die Schulung innerhalb von 3 Ka-
lendermonaten vor Ablauf der 12-monatigen Gültigkeitsdauer durchgeführt,
ist die nächste Flugschulung/STD-Schulung innerhalb von 12 Kalendermona-
ten abzuschließen, gerechnet vom Ablaufdatum der Gültigkeit der vorange-
gangenen Flugschulung/STD-Schulung.

OPS 1.968

Befähigung des Piloten zum Führen eines Flugzeugs von jedem Pilotensitz

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.968)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. ein Pilot, der ein Flugzeug von jedem Pilotensitz aus führen soll, entspre-
chend geschult und überprüft wird und

2. das Schulungs- und Überprüfungsprogramm im Betriebshandbuch festge-
legt ist und den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt.

OPS 1.970

Fortlaufende Flugerfahrung

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. ein Pilot nur dann als Mitglied der zugelassenen Mindestbesatzung —

entweder als steuernder oder als nicht steuernder Pilot — eingesetzt
wird, wenn er innerhalb der letzten 90 Tage drei Starts und drei Land-
ungen als steuernder Pilot in einem Flugzeug oder einem Flugsimulator
desselben Musters/derselben Klasse durchgeführt hat,

2. ein Pilot, der nicht im Besitz einer gültigen Instrumentenflugberechtigung
ist, nur dann bei Nacht als Kommandant eingesetzt wird, wenn er innerhalb
der letzten 90 Tage mindestens eine Landung bei Nacht als steuernder Pilot
in einem Flugzeug oder einem Flugsimulator desselben Musters/derselben
Klasse durchgeführt hat.

b) Der Zeitraum von 90 Tagen gemäß Buchstabe a Nummern 1 und 2 kann
durch Streckenflugeinsätze unter Aufsicht eines Lehrberechtigten oder Prüfers
für Musterberechtigungen auf höchstens 120 Tage ausgedehnt werden. Bei
einer Ausdehnung des Zeitraums über 120 Tage hinaus können die Anforde-
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rungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung durch einen Schulungs-
flug oder Verwendung eines Flugsimulators des zu verwendenden Flugzeug-
musters erfüllt werden.

OPS 1.975

Nachweis von Kenntnissen über Flugstrecken und Flugplätze

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Pilot vor seiner Be-
stimmung zum Kommandanten oder Piloten, dem die Durchführung des Flu-
ges vom Kommandanten übertragen wurde, ausreichende Kenntnisse über die
vorgesehene Flugstrecke, die anzufliegenden Flugplätze, einschließlich der
Ausweichflugplätze, sowie über die Bodeneinrichtungen und Verfahren er-
worben hat.

b) Die Gültigkeitsdauer des Nachweises von Kenntnissen über die Flugstrecke
und die anzufliegenden Flugplätze beträgt 12 Kalendermonate, zuzüglich des
verbleibenden Rests

1. des Monats, in dem der Nachweis erbracht wurde, oder

2. des Monats, in dem das Flugbesatzungsmitglied auf der Flugstrecke oder
zu dem Flugplatz das letzte Mal eingesetzt worden ist.

c) Der Nachweis von Kenntnissen über die Flugstrecke und die anzufliegenden
Flugplätze ist durch den Einsatz auf der jeweiligen Flugstrecke oder das
Anfliegen des jeweiligen Flugplatzes innerhalb der Gültigkeitsdauer gemäß
Buchstabe b zu erneuern.

d) Erfolgt die Verlängerung des Nachweises innerhalb der letzten 3 Kalender-
monate der Gültigkeitsdauer des vorangegangenen Nachweises, beträgt die
Gültigkeitsdauer 12 Kalendermonate ab dem Ablaufdatum der Gültigkeits-
dauer des vorangegangenen Nachweises.

OPS 1.978

Alternatives Schulungs- und Qualifizierungsprogramm

(Siehe Anlage zu OPS 1.978)

a) Nach einem ununterbrochenen Betrieb von mindestens zwei Jahren kann ein
Luftfahrtunternehmer die in Anlage 1 zu OPS 1.978 Buchstabe a aufgeführten
Anforderungen für Schulung und Überprüfung für Flugbesatzungen durch ein
Alternatives Schulungs- und Qualifizierungsprogramm (ATQP) ersetzen, das
von der Luftfahrtbehörde zu genehmigen ist. Die Anforderung eines ununter-
brochenen Betriebs von zwei Jahren kann nach Ermessen der Luftfahrtbe-
hörde verringert werden.

b) Das ATQP muss Schulungen und Überprüfungen enthalten, die die Errei-
chung und Erhaltung eines Befähigungsniveaus gewährleisten, das nachweis-
lich zumindest nicht unter dem Niveau liegt, das durch Anwendung der Be-
stimmungen von OPS 1.945, 1.965 und 1.970 erreicht wird. Der Standard der
Schulungen und Überprüfungen für Flugbesatzungen ist vor Einführung des
ATQP zu definieren, ferner sind die erforderlichen Schulungs- und Qualifizie-
rungsstandards des ATQP festzulegen.

c) Bei Antrag auf Genehmigung eines ATQP muss der Luftfahrtunternehmer der
Luftfahrtbehörde einen Umsetzungsplan gemäß Buchstabe c von Anlage 1 zu
OPS 1.978 vorlegen.

d) Zusätzlich zu den nach OPS 1.965 und 1.970 erforderlichen Prüfungen muss
der Luftfahrtunternehmer dafür sorgen, dass jedes Mitglied der Flugbesatzung
eine Streckenflugbewertung (LOE) absolviert.

1. Die Streckenflugbewertung (LOE) findet in einem Flugsimulator statt. Sie
kann zusammen mit anderen genehmigten ATQP-Schulungsmaßnahmen
durchgeführt werden.

2. Die Gültigkeit einer LOE beträgt 12 Kalendermonate zusätzlich zum Rest
des Erteilungsmonats. Wird die LOE innerhalb der letzten 3 Kalendermo-
nate der Gültigkeit der vorigen LOE erteilt, reicht die Gültigkeit vom
Erteilungsdatum bis 12 Kalendermonate nach Ablaufdatum der vorigen
LOE.
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e) Nach zwei Jahren Praxiserfahrung mit einem genehmigten ATQP kann der
Luftfahrtunternehmer mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde die Gültigkeits-
dauer von OPS 1.965 und 1.970 wie folgt verlängern:

1. Befähigungsüberprüfung — 12 Kalendermonate zusätzlich zum Rest des
Erteilungsmonats. Erfolgte die Erteilung innerhalb der 3 letzten Kalender-
monate der Gültigkeit der vorigen Befähigungsüberprügung, reicht die
Gültigkeit vom Erteilungsdatum bis 12 Kalendermonate nach Ablaufdatum
der vorigen Befähigungsüberprüfung.

2. Streckenflugüberprüfung — 24 Kalendermonate zusätzlich zum Rest des
Erteilungsmonats. Erfolgte die Erteilung innerhalb der 6 letzten Kalender-
monate der Gültigkeit der vorigen Streckenflugüberprüfung, reicht die Gül-
tigkeit vom Erteilungsdatum bis 24 Kalendermonate nach Ablaufdatum der
vorigen Streckenflugüberprüfung. Die Streckenflugüberprüfung kann mit
Genehmigung der Luftfahrtbehörde mit einer Streckenflug-Qualitätsbewer-
tung (LOQE) kombiniert werden.

3. Überprüfung des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüstung — 24
Kalendermonate zusätzlich zum Rest des Erteilungsmonats. Erfolgte die
Erteilung innerhalb der 6 letzten Kalendermonate der Gültigkeit der vori-
gen Überprüfung, reicht die Gültigkeit vom Erteilungsdatum bis 24 Kalen-
dermonate nach Ablaufdatum der vorigen Überprüfung.

f) Das ATQP liegt in der Zuständigkeit eines Fachbereichsleiters.

OPS 1.980

Einsatz auf mehreren Mustern oder Baureihen

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.980)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbesatzungsmitglied
nur dann auf mehreren Mustern oder Baureihen eingesetzt wird, wenn es die
dazu erforderlichen Fähigkeiten besitzt.

b) Wenn der Betrieb mehrerer Muster oder Baureihen in Erwägung gezogen
wird, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass dies durch die Unter-
schiede und/oder Ähnlichkeiten der betreffenden Flugzeuge gerechtfertigt ist.
Hierbei ist Folgendes zu berücksichtigen:

1. der technische Stand des Flugzeugs,

2. betriebliche Verfahren,

3. Handhabungseigenschaften.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein auf mehreren Mustern
oder Baureihen eingesetztes Flugbesatzungsmitglied für jedes Muster oder
jede Baureihe die in Abschnitt N vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt,
es sei denn, dass die Luftfahrtbehörde hinsichtlich der Anforderungen an
Schulung, Überprüfung und fortlaufende Flugerfahrung Erleichterungen ge-
währt hat.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat von der Luftfahrtbehörde anerkannte, geeignete
Verfahren und/oder betriebliche Beschränkungen für den Einsatz auf mehreren
Mustern oder Baureihen im Betriebshandbuch festzulegen, die Folgendes be-
rücksichtigen:

1. die Mindesterfahrung der Flugbesatzungsmitglieder,

2. die Mindesterfahrung für ein Muster oder eine Baureihe, bevor mit der
Schulung und dem Einsatz auf einem weiteren Muster oder einer weiteren
Baureihe begonnen wird,

3. das Verfahren, mit dem ein für ein Muster oder eine Baureihe qualifiziertes
Besatzungsmitglied für ein weiteres Muster oder eine weitere Baureihe
geschult und qualifiziert wird, und

4. die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung
für jedes Muster oder jede Baureihe.
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OPS 1.981

Einsatz auf Hubschraubern und Flugzeugen

a) Wird ein Flugbesatzungsmitglied sowohl auf Hubschraubern als auch auf
Flugzeugen eingesetzt,

1. hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass der Einsatz auf Hub-
schrauber und Flugzeug auf jeweils ein Muster begrenzt wird,

2. hat der Luftfahrtunternehmer von der Luftfahrtbehörde anerkannte geeig-
nete Verfahren und/oder betriebliche Beschränkungen im Betriebshand-
buch festzulegen.

OPS 1.985

Schulungsaufzeichnungen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat

1. Aufzeichnungen über alle Schulungen, Überprüfungen und Nachweise ge-
mäß OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 und 1.975, denen sich ein Flugbesat-
zungsmitglied unterzogen hat, aufzubewahren und

2. Aufzeichnungen über alle Umschulungen, wiederkehrenden Schulungen
und Überprüfungen auf Verlangen dem betreffenden Flugbesatzungsmit-
glied zur Verfügung zu stellen.
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Anlage 1 zu OPS 1.940

Ablösung von Flugbesatzungsmitgliedern während des Fluges

a) Ein Mitglied der Flugbesatzung kann während des Fluges von seinem Dienst
am Steuer durch ein anderes, ausreichend qualifiziertes Flugbesatzungsmit-
glied abgelöst werden.

b) Ablösung des Kommandanten

1. Der Kommandant kann die Durchführung des Fluges delegieren

i) an einen anderen qualifizierten Kommandanten oder

ii) nur für Flugabschnitte oberhalb von Flugfläche 200 an einen Piloten,
der gemäß Buchstabe c qualifiziert ist.

c) Mindestanforderungen an einen Piloten für die Ablösung des Kommandanten

1. gültige Lizenz für Verkehrspiloten,

2. Umschulung und Überprüfung (einschließlich Lehrgang für Musterberech-
tigungen) gemäß OPS 1.945,

3. sämtliche wiederkehrenden Schulungen und Überprüfungen gemäß OPS
1.965 und OPS 1.968 und

4. Nachweis von Kenntnissen über Flugstrecken gemäß OPS 1.975.

d) Ablösung des Kopiloten

1. Der Kopilot kann abgelöst werden durch

i) einen anderen ausreichend qualifizierten Piloten oder

ii) einen Kopiloten zur Ablösung im Reiseflug, der gemäß Buchstabe e
qualifiziert ist.

e) Mindestanforderungen an einen Kopiloten zur Ablösung im Reiseflug

1. gültige Lizenz für Berufspiloten mit Instrumentenflugberechtigung,

2. Umschulung und Überprüfung (einschließlich Lehrgang für Musterberech-
tigungen) gemäß OPS 1.945, mit Ausnahme der geforderten Schulung für
Start und Landung,

3. sämtliche wiederkehrenden Schulungen und Überprüfungen gemäß OPS
1.965, mit Ausnahme der geforderten Schulung für Start und Landung,
und

4. Einsatz als Kopilot ausschließlich im Reiseflug und nicht unterhalb von
Flugfläche 200.

5. Flugerfahrung gemäß OPS 1.970 wird nicht gefordert. Der Pilot muss
jedoch in Abständen von nicht mehr als 90 Tagen eine Schulung in einem
Flugsimulator zur Auffrischung seiner fliegerischen Fähigkeiten erhalten.
Diese Auffrischungsschulung und die Schulung gemäß OPS 1.965 können
miteinander verbunden werden.

f) Ablösung des Flugbesatzungsmitglieds zum Bedienen der Flugzeugsysteme.
Das Flugbesatzungsmitglied zum Bedienen der Flugzeugsysteme kann wäh-
rend des Fluges von einem Flugbesatzungsmitglied abgelöst werden, das ent-
weder im Besitz einer Lizenz für Flugingenieure oder einer Qualifikation ist,
die den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügt.
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Anlage 2 zu OPS 1.940

Flüge mit einem Piloten nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht

a) Flugzeuge gemäß OPS 1.940 Buchstabe b Nummer 2 dürfen mit einem
Piloten nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht betrieben werden, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Der Luftfahrtunternehmer hat in das Betriebshandbuch ein Programm zur
Durchführung von Umschulungen und wiederkehrenden Schulungen für
Piloten aufzunehmen, das ergänzende Bestimmungen für den Betrieb mit
einem Piloten enthält;

2. die Verfahren im Cockpit müssen insbesondere umfassen:

i) Bedienung der Triebwerke und deren Handhabung im Notfall,

ii) Verwendung von Checklisten für normale, außergewöhnliche und Not-
verfahren,

iii) Funksprechverkehr mit der Flugverkehrskontrolle,

iv) An- und Abflugverfahren,

v) Bedienung des Autopiloten und

vi) vereinfachte Dokumentation während des Fluges;

3. die wiederkehrenden Überprüfungen gemäß OPS 1.965 sind als alleiniger
Pilot auf Flugzeugen des/der entsprechenden Musters/Klasse unter Berück-
sichtigung der für den Einsatz charakteristischen Umgebungsbedingungen
abzulegen;

4. der Pilot hat mindestens 50 Flugstunden auf Flugzeugen des/der entsprech-
enden Musters/Klasse nach Instrumentenflugregeln nachzuweisen, davon
10 Stunden als Kommandant; und

5. ein Pilot, der als alleiniger Pilot nach Instrumentenflugregeln oder bei Nacht
eingesetzt wird, hat in den letzten 90 Tagen vor Beginn seines Einsatzes als
alleiniger Pilot mindestens 5 Flüge nach Instrumentenflugregeln einschließ-
lich 3 Landeanflüge nach Instrumentenflugregeln auf Flugzeugen des/der
entsprechenden Musters/Klasse nachzuweisen. Dieser Nachweis kann durch
die Überprüfung eines Landeanflugs nach Instrumentenflugregeln auf einem
Flugzeug des/der entsprechenden Musters/Klasse ersetzt werden.
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Anlage 1 zu OPS 1.945

Umschulung durch den Luftfahrtunternehmer

a) Die Umschulung durch den Luftfahrtunternehmer muss umfassen:

1. Theorieschulung und -überprüfung, einschließlich Flugzeugsysteme, nor-
male, außergewöhnliche und Notverfahren,

2. Schulung und Überprüfung des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsaus-
rüstung, die vor Beginn der Flugschulung abgeschlossen sein muss,

3. Flugschulung/Flugsimulatorschulung und Überprüfung und

4. Streckenflugeinsatz unter Aufsicht und Streckenflugüberprüfung.

b) Die Umschulung ist in der Reihenfolge gemäß Buchstabe a durchzuführen.

c) Die Umschulung muss CRM-Elemente enthalten, die von ausreichend quali-
fiziertem Personal zu vermitteln sind.

d) Hat ein Flugbesatzungsmitglied zuvor noch keine Umschulung eines Luft-
fahrtunternehmers abgeschlossen, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustel-
len, dass das betreffende Flugbesatzungsmitglied in Ergänzung zu Buchstabe
a eine allgemeine Erste-Hilfe-Schulung erhält und, soweit erforderlich, in
Verfahren bei einer Notwasserung unter Benutzung der entsprechenden Aus-
rüstung im Wasser geschult wird.
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Anlage 1 zu OPS 1.965

Wiederkehrende Schulung und Überprüfung — Piloten

a) Wiederkehrende Schulungen. Wiederkehrende Schulungen müssen umfassen:

1. Theorie- und Auffrischungsschulung

i) Theorie- und Auffrischungsschulungen müssen sich erstrecken auf:

A) Flugzeugsysteme,

B) betriebliche Verfahren und Anforderungen einschließlich Enteisung
und Vereisungsschutz am Boden sowie Ausfall des Piloten und

C) Auswertung von Unfällen und Zwischenfällen.

ii) Die in der Theorie- und Auffrischungsschulung erworbenen Kenntnisse
sind anhand eines Fragebogens oder mittels anderer geeigneter Metho-
den zu überprüfen.

2. Flugschulung/STD-Schulung

i) Das Programm für die Flugschulung/STD-Schulung ist so zu gestalten,
dass innerhalb der vorangegangenen 3 Jahre der Ausfall aller wichti-
gen Flugzeugsysteme und die damit verbundenen Verfahren geschult
wurden.

ii) Bei einer Flugschulung dürfen Triebwerkausfälle nur simuliert werden.

iii) Die Flugschulung/STD-Schulung und die Befähigungsüberprüfung
durch den Luftfahrtunternehmer können miteinander verbunden wer-
den.

3. Schulung im Gebrauch der Not- und Sicherheitsausrüstung

i) Die Schulung im Gebrauch der Not- und Sicherheitsausrüstung kann
mit der Überprüfung des Gebrauchs der Ausrüstung verbunden werden
und muss im Flugzeug oder in einem geeigneten Übungsgerät durch-
geführt werden.

ii) Die Schulung im Gebrauch der Not- und Sicherheitsausrüstung muss
jedes Jahr Folgendes umfassen:

A) praktische Handhabung der mitgeführten Schwimmwesten,

B) praktische Handhabung der mitgeführten Atemschutzausrüstung,

C) praktische Handhabung der Feuerlöscher,

D) Unterweisung in Unterbringung und Gebrauch der mitgeführten
Not- und Sicherheitsausrüstung,

E) Unterweisung in der Lage und Bedienung aller Notausstiege und
Türen und

F) Luftsicherheitsverfahren.

iii) Alle 3 Jahre muss die Schulung Folgendes umfassen:

A) praktische Bedienung aller Arten von Notausstiegen und Türen,

B) Demonstration der Handhabung einer Notrutsche, soweit vorhan-
den,

C) praktische Bekämpfung eines echten oder simulierten Brandes un-
ter Verwendung einer Ausrüstung, die der Ausrüstung im Flugzeug
entspricht. Ist das Flugzeug mit Halon-Feuerlöschern ausgerüstet,
kann eine den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügende al-
ternative Methode angewandt werden,

D) Auswirkungen von Rauch in geschlossenen Räumen und die prak-
tische Handhabung der zu verwendenden Ausrüstung in einer Um-
gebung mit simuliertem Rauch,

E) praktische oder simulierte Handhabung der mitgeführten pyrotech-
nischen Signalmittel und

F) Demonstration der Handhabung der mitgeführten Rettungsflöße.

4. CRM-Schulung (Crew Resource Management — effektives Arbeiten als
Besatzung)
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i) CRM-Elemente sind in alle geeigneten Abschnitte der wiederkehren-
den Schulungen aufzunehmen, und

ii) ein besonderes modulares CRM-Schulungsprogramm ist festzulegen,
in dem alle wichtigen Themen der CRM-Schulung über einen Zeit-
raum von längstens 3 Jahren behandelt werden:

A) menschliches Fehlverhalten und Zuverlässigkeit, Fehlerkette, Er-
kennung und Vermeidung von Fehlern;

B) Sicherheitskultur im Unternehmen, einheitliche Betriebsverfahren
(SOP), organisatorische Faktoren;

C) Stress, Stressverarbeitung, Ermüdung und Aufmerksamkeit;

D) Informationsaufnahme und -verarbeitung, Situationsbewusstsein,
Bewältigung der Arbeitsbelastung;

E) Entscheidungsfindung;

F) Kommunikation und Koordination innerhalb und außerhalb des
Cockpits;

G) Führungsrolle und Teamverhalten, Synergie;

H) Automatisierung und die diesbezügliche Verwendungsphilosophie
(soweit für das Muster zutreffend);

I) besondere musterspezifische Unterschiede;

J) fallbasierte Untersuchungen;

K) zusätzliche Bereiche, die, wie im Rahmen des Programms zur
Unfallverhütung und Flugsicherheit (siehe OPS 1.037) festgestellt,
zusätzlicher Aufmerksamkeit bedürfen.

iii) Die Luftfahrtunternehmer richten Verfahren für die Aktualisierung ih-
res wiederkehrenden CRM-Schulungsprogramms ein. Eine Überprü-
fung des Programms ist spätestens nach 3 Jahren durchzuführen. Bei
der Überprüfung des Programms sind die Ergebnisse der CRM-Bewer-
tungen von Flugbesatzungen sowie Informationen aus dem Unfallver-
hütungs- und Flugsicherheitsprogramm zu berücksichtigen.

b) Wiederkehrende Überprüfungen. Wiederkehrende Überprüfungen müssen ent-
halten:

1. Befähigungsüberprüfungen durch den Luftfahrtunternehmer

i) Sofern zutreffend, müssen die Befähigungsüberprüfungen folgende
Flugübungen umfassen:

A) Startabbruch, falls ein Flugsimulator zur Verfügung steht, andern-
falls nur die Andeutung der notwendigen Handgriffe,

B) Start mit Triebwerkausfall zwischen der Entscheidungsgeschwin-
digkeit für den Startabbruch (V1) und der Startsteigfluggeschwin-
digkeit (V2) oder sobald dies aus Sicherheitserwägungen möglich
ist,

C) Präzisionsanflug nach Instrumenten bis zur Entscheidungshöhe, bei
mehrmotorigen Flugzeugen mit einem ausgefallenen Triebwerk,

D) Nicht-Präzisionsanflug bis zur Sinkflugmindesthöhe,

E) Fehlanflug nach Instrumenten bei Erreichen der Mindesthöhe, bei
mehrmotorigen Flugzeugen mit einem ausgefallenen Triebwerk
und

F) Landung mit einem ausgefallenen Triebwerk. Bei einmotorigen
Flugzeugen ist eine praktische Notlandeübung durchzuführen.

ii) Bei einer Flugschulung dürfen Triebwerkausfälle nur simuliert werden.

iii) Zusätzlich zu den Überprüfungen gemäß Ziffer i Buchstaben A bis F
müssen alle 12 Monate die für die Vergabe von Lizenzen an Flug-
besatzungsmitglieder geltenden Anforderungen erfüllt werden, die mit
der Befähigungsüberprüfung durch den Luftfahrtunternehmer verbun-
den werden können.

iv) Führt ein Pilot ausschließlich Flüge nach Sichtflugregeln durch, kön-
nen die Überprüfungen gemäß Ziffer i Buchstaben C bis E entfallen
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mit Ausnahme eines Landeanflugs und Durchstartens in einem mehr-
motorigen Flugzeug mit einem ausgefallenen Triebwerk.

v) Befähigungsüberprüfungen durch den Luftfahrtunternehmer sind von
einem Prüfer für Musterberechtigungen durchzuführen.

2. Überprüfungen des Gebrauchs der Not- und Sicherheitsausrüstung. Zu
überprüfen sind die Bedienung oder Handhabung der Ausrüstung, für
die eine Schulung gemäß Buchstabe a Nummer 3 durchgeführt worden ist.

3. Streckenflugüberprüfungen

i) Durch Streckenflugüberprüfungen muss der Nachweis der ordnungsge-
mäßen Durchführung eines vollständigen Streckenflugs erbracht wer-
den, einschließlich der Verfahren vor und nach dem Flug sowie der
Handhabung der mitgeführten Ausrüstung gemäß den Bestimmungen
des Betriebshandbuchs.

ii) Die Flugbesatzung ist in Übereinstimmung mit Methoden, die den
Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügen und im Betriebshand-
buch veröffentlicht sind, hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zum effektiven
Arbeiten als Besatzung (CRM) zu beurteilen. Eine solche Beurteilung
dient zur:

A) kollektiven und individuellen Rückmeldung an die Flugbesatzung
sowie zur Ermittlung des Nachschulungsbedarfs und

B) zur Verbesserung des CRM-Schulungssystems.

iii) Die CRM-Bewertung allein kann nicht als Grund für ein Nichtbestehen
der Streckenflugüberprüfung gelten.

iv) Wenn Piloten Aufgaben als steuernder und nicht steuernder Pilot zu-
gewiesen werden, sind sie in beiden Funktionen zu überprüfen.

v) Streckenflugüberprüfungen sind im Flugzeug durchzuführen.

vi) Streckenflugüberprüfungen sind von Kommandanten durchzuführen,
die vom Luftfahrtunternehmer dazu ernannt wurden und die den An-
forderungen der Luftfahrtbehörde genügen. Die unter OPS 1.965
Buchstabe a Nummer 4 Ziffer ii beschriebene Person, die die Strecken-
flugüberprüfung durchführt, ist in CRM-Konzepten und der Beurtei-
lung von CRM-Fähigkeiten zu schulen und muss, sofern vorhanden,
einen Beobachtersitz einnehmen. Bei Langstreckenflügen, auf denen
sich zusätzliche Flugbesatzungsmitglieder an Bord befinden, kann
die Person die Funktion eines Piloten zur Ablösung im Reiseflug über-
nehmen, darf aber während Start, Abflug, Anfangssteigflug, Sinkflug,
Anflug und Landung keinen der beiden Pilotensitze einnehmen. Die
CRM-Beurteilung erfolgt lediglich auf der Grundlage von Beobachtun-
gen während der ersten Einsatzbesprechung, der Einsatzbesprechung
mit der Kabinenbesatzung, der Einsatzbesprechung im Cockpit und
den Abschnitten des Fluges, auf denen die Person den Beobachtersitz
einnimmt.
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Anlage 2 zu OPS 1.965

Wiederkehrende Schulung und Überprüfung — Flugbesatzungsmitglieder
zum Bedienen der Flugzeugsysteme

a) Wiederkehrende Schulungen und Überprüfungen für Flugbesatzungsmitglie-
der zum Bedienen der Flugzeugsysteme müssen den Bestimmungen für wie-
derkehrende Schulungen und Überprüfungen für Piloten sowie den besonde-
ren zusätzlichen Anforderungen entsprechen, mit Ausnahme der Punkte, die
nicht auf Flugbesatzungsmitglieder zum Bedienen der Flugzeugsysteme zu-
treffen.

b) Wiederkehrende Schulungen und Überprüfungen für Flugbesatzungsmitglie-
der zum Bedienen der Flugzeugsysteme sind, so weit wie möglich, zusammen
mit den wiederkehrenden Schulungen und Überprüfungen für Piloten durch-
zuführen.

c) Eine Streckenflugüberprüfung ist von einem Kommandanten durchzuführen,
der vom Luftfahrtunternehmer ernannt wurde und den Anforderungen der
Luftfahrtbehörde genügt, oder von einem Lehrberechtigten oder Prüfer für
Flugbesatzungsmitglieder zum Bedienen der Flugzeugsysteme.
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Anlage 1 zu OPS 1.968

Befähigung des Piloten zum Führen eines Flugzeugs von jedem Pilotensitz

a) Kommandanten, die auch auf dem rechten Pilotensitz die Aufgaben eines
Kopiloten wahrnehmen oder von dort aus Schulungen oder Überprüfungen
durchführen sollen, müssen sich gemäß Betriebshandbuch, zusammen mit der
Befähigungsüberprüfung durch den Luftfahrtunternehmer gemäß OPS 1.965
Buchstabe b, zusätzlichen Schulungen und Überprüfungen unterziehen. Diese
zusätzlichen Schulungen müssen mindestens Folgendes umfassen:

1. Triebwerkausfall während des Starts,

2. Landeanflug mit einem ausgefallenen Triebwerk und Durchstarten und

3. Landung mit einem ausgefallenen Triebwerk.

b) In einem Flugzeug dürfen Triebwerkausfälle nur simuliert werden.

c) Um vom rechten Sitz aus tätig zu sein, müssen auch die in OPS vorgeschrie-
benen Überprüfungen für Tätigkeiten vom linken Sitz zu dem betreffenden
Zeitpunkt gültig sein.

d) Ein Pilot, der den Kommandanten ablöst, muss zusammen mit der Befähi-
gungsüberprüfung gemäß OPS 1.965 Buchstabe b die praktische Durchfüh-
rung von Handgriffen und Verfahren nachgewiesen haben, die üblicherweise
nicht zu den Aufgaben eines ablösenden Piloten gehören würden. Sind die
Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Sitz nur unwesentlich (z.
B. durch Verwendung des Autopiloten), kann die praktische Ausbildung auf
jedem der beiden Pilotensitze erfolgen.

e) Wenn ein anderer Pilot als der Kommandant den linken Sitz einnimmt, muss
er zusammen mit der Befähigungsüberprüfung gemäß OPS 1.965 Buchstabe b
die praktische Durchführung der Handgriffe und Verfahren nachweisen, für
die sonst der Kommandant in seiner Funktion als nicht steuernder Pilot ver-
antwortlich gewesen wäre. Sind die Unterschiede zwischen dem linken und
dem rechten Sitz nur unwesentlich (z. B. durch Verwendung des Autopilo-
ten), kann die praktische Ausbildung auf jedem der beiden Pilotensitze erfol-
gen.
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Anlage 1 zu OPS 1.978

Alternatives Schulungs- und Qualifizierungsprogramm

a) Das ATQP eines Luftfahrtunternehmers kann für die folgenden Anforderun-
gen in Bezug auf Schulung und Qualifizierung gelten:

1. OPS 1.450 und Anlage 1 zu OPS 1.450 — Flugbetrieb bei geringer Sicht
— Schulung und Qualifizierung;

2. OPS 1.945 Umschulung und Überprüfung und Anlage 1 zu OPS 1.945;

3. OPS 1.950 Unterschiedsschulung und Vertrautmachen;

4. OPS 1.955 Buchstabe b — Ernennung zum Kommandanten;

5. OPS 1.965 Wiederkehrende Schulung und Überprüfung und Anlagen 1
und 2 zu OPS 1.965;

6. OPS 1.980 Einsatz auf mehreren Mustern oder Baureihen und Anlage 1 zu
OPS 1.980.

b) Die Komponenten des ATQP — Alternatives Schulungs- und Qualifizie-
rungsprogramm sollten umfassen:

1. Unterlagen mit genauen Angaben zu Umfang und Anforderungen des
Programms;

2. Eine Aufgabenanalyse, um die Aufgaben unter folgenden Gesichtspunkten
festzulegen:

i) Kenntnisse,

ii) erforderliche Fähigkeiten,

iii) die auf den Erwerb dieser Fähigkeiten ausgerichtete Schulung

und ggf.

iv) die validierten Verhaltensmerkmale.

3. Schulungspläne — Struktur und Inhalt der Schulungspläne werden mit
Hilfe der Aufgabenanalyse festgelegt, ihr Gegenstand sind auch Befähi-
gungsziele und Angaben, wann und wie diese Ziele zu erreichen sind. Das
Verfahren für die Ausarbeitung der Schulungspläne muss den Anforde-
rungen der Luftfahrtbehörde genügen.

4. Ein spezielles Schulungsprogramm für:

i) jedes Muster/jede Klasse von Luftfahrzeugen innerhalb des ATQP,

ii) die Ausbilder (Lehrberechtigte für Klassenberechtigungen/Lehrberechtigte
für die Ausbildung an synthetischen Flugübungsgeräten/Lehrberechtigte
für Musterberechtigungen — CRI/SFI/TRI) sowie sonstiges Personal, das
an der Schulung von Flugbesatzungen beteiligt ist,

iii) die Prüfer (Prüfer für Klassenberechtigungen/Prüfer für die Ausbildung
an synthetischen Flugübungsgeräten/Prüfer für Musterberechtigungen
— CRE/SFE/TRE), einschließlich eines Verfahrens zur Standardisie-
rung bei Ausbildern und Prüfern.

5. Einen Rückmeldemechanismus, um die Validierung und Verfeinerung der
Schulungspläne zu ermöglichen und zu gewährleisten, dass die festgeleg-
ten Befähigungsziele mit dem Programm erreicht werden.

6. Ein Verfahren zur Bewertung der Flugbesatzung während der Umschulung
sowie im Rahmen der wiederkehrenden Schulung und Überprüfung. Das
Bewertungsverfahren muss eine ereignisorientierte Bewertung als Teil der
Streckenflugbewertung (LOE) umfassen. Die Bewertungsmethode muss
den Bestimmungen von OPS 1.965 genügen.

7. Ein integriertes System der Qualitätskontrolle, das die Einhaltung aller
Anforderungen der Prozesse und Verfahren des Programms garantiert.

8. Ein Verfahren, das die Methode beschreibt, nach der vorzugehen ist, wenn
die Überwachungs- und Bewertungsprogramme die Einhaltung der festge-
legten Befähigungs- und Qualifikationsstandards für die Flugbesatzung
nicht sicherstellen.

9. Ein Programm für die Datenüberwachung/-analyse.
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c) Durchführung — Der Luftfahrtunternehmer muss eine Bewertungs- und
Durchführungsstrategie entwickeln, die den Anforderungen der Luftfahrtbe-
hörde genügt, sie muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Die Durchführung umfasst die beiden folgenden Phasen:

i) Ein Verfahren zum Sicherheitsnachweis für

A) die überarbeiteten Schulungs- und Qualifikationsstandards im Ver-
gleich zu den erreichten Standards gemäß OPS 1 vor Einführung
des ATQP,

B) neue Schulungsverfahren im Rahmen des ATQP.

Mit Einverständnis der Luftfahrtbehörde kann der Luftfahrtunterneh-
mer ein äquivalentes Alternativverfahren zum Sicherheitsnachweis ein-
führen.

ii) Durchführung einer Aufgabenanalyse gemäß Buchstabe b Nummer 2,
um das gezielte Schulungsprogramm des Luftfahrtunternehmers und
die entsprechenden Schulungsziele aufstellen zu können.

iii) Eine Praxisphase, in der Daten gesammelt und analysiert werden, um
die Effizienz des Sicherheitsnachweises bzw. Alternativverfahrens si-
cherzustellen und die Aufgabenanalyse zu validieren. In dieser Phase
wendet der Luftfahrtunternehmer weiter die vor Einführung des ATQP
geltenden Anforderungen von OPS 1 an. Die Dauer dieser Phase ist
mit der Luftfahrtbehörde abzustimmen.

2. Der Luftfahrtunternehmer kann danach die Genehmigung erhalten, Schu-
lung und Qualifizierung gemäß dem ATQP durchzuführen.
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Anlage 1 zu OPS 1.980

Einsatz auf mehreren Mustern oder Baureihen

a) Wird ein Flugbesatzungsmitglied auf mehr als einem Flugzeug einer Klasse,
eines Musters oder einer Baureihe eingesetzt, die nach den anwendbaren
Vorschriften über die Lizenzierung von Flugbesatzungsmitgliedern und damit
verbundenen Verfahren für Flugzeugmuster und/oder -klassen mit einem Pi-
loten erfasst sind und mehr als eine Lizenzeintragung erfordern, gilt Folgen-
des:

1. Ein Flugbesatzungsmitglied darf eingesetzt werden auf nicht mehr als

i) drei Flugzeugmustern oder Baureihen mit Kolbenantrieb oder

ii) drei Flugzeugmustern oder Baureihen mit Propellerturbinenantrieb oder

iii) einem Muster oder einer Baureihe mit Propellerturbinenantrieb und
einem Muster oder einer Baureihe mit Kolbenantrieb oder

iv) einem Muster oder einer Baureihe mit Propellerturbinenantrieb und
einem Flugzeug innerhalb einer bestimmten Klasse.

2. Für jedes eingesetzte Muster oder jede Baureihe ist OPS 1.965 zu erfüllen,
wenn der Luftfahrtunternehmer keine besonderen Verfahren und/oder be-
trieblichen Beschränkungen, die den behördlichen Anforderungen genü-
gen, nachgewiesen hat.

b) Wird ein Flugbesatzungsmitglied im Rahmen einer oder mehrerer Lizenzeint-
ragungen gemäß den Flugbesatzungslizenzen und damit verbundenen Verfah-
ren für Flugzeugmuster mit zwei Piloten auf mehr als einem Muster oder
einer Baureihe eingesetzt, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass

1. die im Betriebshandbuch festgelegte Mindestflugbesatzung für jedes be-
triebene Muster oder jede Baureihe gleich ist,

2. ein Flugbesatzungsmitglied nicht auf mehr als zwei Mustern oder Baurei-
hen eingesetzt wird, für die eine gesonderte Lizenzeintragung erforderlich
ist, und

3. während einer Flugdienstzeit nur Flugzeuge innerhalb einer Lizenzeintra-
gung geflogen werden, es sei denn, der Luftfahrtunternehmer hat Verfah-
ren festgelegt, die eine angemessene Vorbereitungszeit gewährleisten.

Anmerkung: In Fällen, in denen es um mehr als eine Lizenzeintragung
geht, siehe Buchstaben c und d.

c) Wird ein Flugbesatzungsmitglied auf mehr als einem Muster oder einer Bau-
reihe eingesetzt, die in den Flugbesatzungslizenzen und den damit verbunde-
nen Verfahren für Flugzeugmuster mit einem Piloten und Flugzeugmuster mit
zwei Piloten erfasst sind und mehr als eine Lizenzeintragung erfordern, muss
der Luftfahrtunternehmer folgende Anforderungen erfüllen:

1. Buchstabe b Nummern 1, 2 und 3 sowie

2. Buchstabe d.

d) Wird ein Flugbesatzungsmitglied auf mehr als einem Muster oder einer Bau-
reihe eingesetzt, die in den Flugbesatzungslizenzen und den damit verbunde-
nen Verfahren für Flugzeugmuster mit zwei Piloten erfasst sind und mehr als
eine Lizenzeintragung erfordern, muss der Luftfahrtunternehmer folgende An-
forderungen erfüllen:

1. Buchstabe b Nummern 1, 2 und 3.

2. Vor Ausübung der Rechte von zwei Lizenzeintragungen

i) muss das Flugbesatzungsmitglied zwei aufeinander folgende Befähi-
gungsüberprüfungen durch den Luftfahrtunternehmer abgeschlossen ha-
ben und 500 Stunden in der betreffenden Position innerhalb der Flug-
besatzung bei demselben Luftfahrtunternehmer in der gewerbsmäßigen
Beförderung im Einsatz gewesen sein.

ii) Wird ein Pilot, der die Rechte von zwei Lizenzeintragungen ausübt,
von einem Luftfahrtunternehmer, bei dem er bereits Erfahrung erwor-
ben hat, auf einem dieser Muster zum Kommandanten ernannt, beträgt
die Mindesterfahrung als Kommandant 6 Monate und 300 Flugstunden,
und der Pilot muss 2 aufeinander folgende Befähigungsüberprüfungen
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abgeschlossen haben, bevor er wieder die Rechte beider Lizenzeintra-
gungen ausüben darf.

3. Vor Beginn der Schulung und vor dem Einsatz auf dem zweiten Muster
oder der zweiten Baureihe muss ein Flugbesatzungsmitglied 3 Monate und
150 Flugstunden auf dem ersten Muster oder der ersten Baureihe im Ein-
satz gewesen sein; hierin muss mindestens eine Befähigungsüberprüfung
eingeschlossen sein.

4. Nach Abschluss der erstmaligen Streckenflugüberprüfung auf dem neuen
Muster sind 50 Flugstunden oder 20 Teilflugstrecken ausschließlich auf
Flugzeugen dieses Musters zu absolvieren.

5. Für jedes eingesetzte Muster ist OPS 1.970 zu erfüllen, es sei denn, die
Luftfahrtbehörde hat Erleichterungen gemäß Nummer 7 gewährt.

6. Der Zeitraum, innerhalb dessen auf jedem Muster Streckenflugerfahrung
zu erwerben ist, muss im Betriebshandbuch festgelegt sein.

7. Sollen Erleichterungen zur Vereinfachung der Anforderungen hinsichtlich
der Schulung und Überprüfung sowie der fortlaufenden Flugerfahrung bei
Einsatz auf den Flugzeugmustern gewährt werden, so hat der Luftfahrt-
unternehmer der Luftfahrtbehörde nachzuweisen, welche Maßnahmen auf-
grund der Gemeinsamkeiten der Muster oder Baureihen nicht wiederholt
werden müssen.

i) OPS 1.965 Buchstabe b schreibt jährlich zwei Befähigungsüberprüfun-
gen durch den Luftfahrtunternehmer vor. Werden Erleichterungen ge-
mäß Nummer 7 für Befähigungsüberprüfungen beim Wechsel zwi-
schen den beiden Mustern gewährt, so gilt jede Befähigungsüberprü-
fung auch für das andere Muster. Dabei darf der Zeitraum zwischen
Befähigungsüberprüfungen den in den anwendbaren Vorschriften über
die Lizenzierung von Flugbesatzungsmitgliedern für jedes Muster vor-
geschriebenen Zeitraum nicht überschreiten. Zusätzlich sind einschlä-
gige und genehmigte wiederkehrende Schulungen im Betriebshand-
buch festzulegen.

ii) OPS 1.965 Buchstabe c schreibt jährlich eine Streckenflugüberprüfung
vor. Werden Erleichterungen gemäß Nummer 7 für Streckenflugüber-
prüfungen beim Wechseln zwischen Mustern oder Baureihen gewährt,
so gilt jede Streckenflugüberprüfung auch für das andere Muster oder
die andere Baureihe.

iii) Die jährliche Schulung und Überprüfung im Gebrauch der Not- und
Sicherheitsausrüstung muss alle Anforderungen für jedes Muster ab-
decken.

8. Für jedes eingesetzte Muster oder jede eingesetzte Baureihe ist OPS 1.965
zu erfüllen, es sei denn, die Luftfahrtbehörde hat Erleichterungen gemäß
Nummer 7 gewährt.

e) Wird ein Flugbesatzungsmitglied auf einer Kombination von Mustern oder
Baureihen gemäß den Flugbesatzungslizenzen und den damit verbundenen
Verfahren für Flugzeugmuster mit einem Piloten und Flugzeugmuster mit
zwei Piloten eingesetzt, hat der Luftfahrtunternehmer sicherzustellen, dass
besondere Verfahren und/oder betriebliche Beschränkungen nach OPS 1.980
Buchstabe d anerkannt werden.
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ABSCHNITT O

KABINENBESATZUNG

OPS 1.988

Geltungsbereich

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Flugbegleiter die Anforde-
rungen dieses Abschnitts und alle übrigen für Flugbegleiter geltenden Sicher-
heitsanforderungen erfüllen.

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Flugbegleiter“ jedes Be-
satzungsmitglied mit Ausnahme der Flugbesatzung, das im Interesse der Sicher-
heit der Fluggäste Aufgaben wahrnimmt, die ihm vom Luftfahrtunternehmer oder
vom Kommandanten in der Kabine eines Flugzeugs zugewiesen wurden.

OPS 1.989

Identifizierung

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Flugbegleiter die Flug-
begleiteruniform des Luftfahrtunternehmers tragen und deutlich für die Flug-
gäste als Flugbegleiter erkennbar sind.

b) Mitglieder des sonstigen Personals wie medizinisches Personal, Sicherheits-
personal, Kinderbetreuer, Begleiter, technisches Personal, Unterhalter und
Dolmetscher, die Aufgaben in der Kabine wahrnehmen, dürfen keine Uniform
tragen, die sie gegenüber den Fluggästen als Flugbegleiter ausweisen könnte,
es sei denn, sie erfüllen die Anforderungen dieses Abschnitts und alle übrigen
anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung.

OPS 1.990

Anzahl und Zusammensetzung der Kabinenbesatzung

a) Der Luftfahrtunternehmer darf Flugzeuge mit einer höchsten genehmigten
Fluggastsitzanzahl von mehr als 19 nur dann zur Fluggastbeförderung ein-
setzen, wenn mindestens ein Flugbegleiter mit den im Betriebshandbuch für
die Sicherheit der Fluggäste festgelegten Aufgaben betraut ist.

b) Bei der Erfüllung des Buchstabens a hat der Luftfahrtunternehmer sicherzu-
stellen, dass die Anzahl der Flugbegleiter mindestens dem höheren der beiden
folgenden Werte entspricht:

1. ein Flugbegleiter für jeweils bis zu 50 auf demselben Fluggastdeck einge-
baute Fluggastsitze oder

2. die Anzahl an Flugbegleitern, die an der Vorführung der Noträumung in
der Kabine aktiv teilgenommen hat, oder die Anzahl, die für eine ent-
sprechende theoretische Berechnung einer Noträumung zugrunde gelegt
wurde; in den Fällen, in denen die höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl
um mindestens 50 Sitze geringer ist als die Anzahl der Sitze, die während
der Vorführung geräumt wurde, kann die Anzahl der Flugbegleiter wie
folgt verringert werden: Für jedes ganze Vielfache von 50 Sitzen, um
das die höchste genehmigte Fluggastsitzanzahl unter die bei der Muster-
zulassung festgelegte höchstzulässige Sitzplatzanzahl sinkt, kann die An-
zahl der Flugbegleiter um eine Person verringert werden.

c) Unter besonderen Umständen kann die Luftfahrtbehörde von dem Luftfahrt-
unternehmer verlangen, die Kabinenbesatzung durch zusätzliche Mitglieder zu
verstärken.

d) Unter unvorhergesehenen Umständen kann die vorgeschriebene Mindestan-
zahl der Flugbegleiter verringert werden, vorausgesetzt, dass

1. die Anzahl der Fluggäste gemäß den im Betriebshandbuch angegebenen
Verfahren reduziert wurde und

2. der Luftfahrtbehörde nach Abschluss des Fluges ein Bericht vorgelegt
wird.

e) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei der Beschäftigung von
Flugbegleitern, die selbstständig und/oder freiberuflich oder in Teilzeit tätig
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sind, die Vorschriften des Abschnitts O erfüllt werden. Insbesondere ist hier-
bei die Gesamtanzahl der Flugzeugmuster oder -baureihen zu beachten, auf
denen ein Flugbegleiter zum Zwecke der gewerbsmäßigen Beförderung ein-
gesetzt werden darf. Diese Gesamtanzahl, einschließlich der Tätigkeiten bei
anderen Luftfahrtunternehmern, darf die in OPS 1.1030 festgelegten Grenzen
nicht überschreiten.

OPS 1.995

Mindestanforderungen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbegleiter

a) mindestens 18 Jahre alt ist,

b) entsprechend den Anforderungen der Luftfahrtbehörde in regelmäßigen Ab-
ständen einer ärztlichen Untersuchung oder Beurteilung unterzogen wurde, bei
der die Tauglichkeit für die ihm übertragenen Aufgaben überprüft wurde,

c) eine Grundschulung gemäß OPS 1.1005 erfolgreich abgeschlossen hat und
über eine Bescheinigung über die Sicherheitsschulung verfügt,

d) eine entsprechende Umschulung und/oder Unterschiedsschulung abgeschlos-
sen hat, die mindestens die in OPS 1.1010 aufgeführten Themen umfasst,

e) an wiederkehrenden Schulungen gemäß OPS 1.1015 teilnimmt,

f) zur Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß den im Betriebshandbuch festge-
legten Verfahren befähigt ist.

OPS 1.1000

Leitende Flugbegleiter

a) Besteht die Kabinenbesatzung aus mehr als einer Person, hat der Luftfahrt-
unternehmer einen leitenden Flugbegleiter zu bestimmen. Besteht bei Flügen,
bei denen nur ein Flugbegleiter erforderlich ist, die Kabinenbesatzung aus
mehr als einer Person, so hat der Luftfahrtunternehmer einen Flugbegleiter
als dem Kommandanten gegenüber verantwortlichen Flugbegleiter zu bestim-
men.

b) Der leitende Flugbegleiter trägt gegenüber dem Kommandanten die Verant-
wortung für die Durchführung und Koordination der im Betriebshandbuch
festgelegten normalen und Notverfahren. Wenn bei Turbulenzen keine An-
weisungen seitens der Flugbesatzung erteilt werden, ist der leitende Flugbe-
gleiter befugt, die Ausführung nicht sicherheitsbezogener Aufgaben zu unter-
brechen und die Flugbesatzung über das Ausmaß der empfundenen Turbulen-
zen und darüber zu unterrichten, dass die Anschnallzeichen eingeschaltet
werden müssten. Daran anschließend sollte die Kabinenbesatzung für die
Sicherung des Fluggastraums und anderer einschlägiger Bereiche sorgen.

c) Werden gemäß den Bestimmungen von OPS 1.990 mehrere Flugbegleiter
eingesetzt, so darf der Luftfahrtunternehmer nur Personen als leitende Flug-
begleiter bestimmen, die über mindestens ein Jahr Erfahrung als Flugbegleiter
verfügen und einen entsprechenden Lehrgang abgeschlossen haben, der min-
destens Folgendes abdeckt:

1. Einweisung vor dem Flug:

i) Arbeiten als Besatzung,

ii) Zuweisung von Einsatzplätzen und Zuständigkeitsbereichen an die
Flugbegleiter,

iii) Besonderheiten des jeweiligen Flugs, einschließlich Flugzeugmuster,
Ausrüstung, Einsatzbereich und Betriebsart sowie Fluggastkategorien
unter besonderer Berücksichtigung von Behinderten, Kleinkindern und
Krankentransporten und

2. Zusammenarbeit innerhalb der Besatzung:

i) Disziplin, Zuständigkeiten und Befehlskette,

ii) Bedeutung von Koordination und Kommunikation,

iii) Ausfall des Piloten und
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3. Überblick über Anforderungen des Luftfahrtunternehmers und gesetzliche
Vorschriften:

i) Sicherheitsunterweisung der Fluggäste, Karten mit Sicherheitshinwei-
sen,

ii) Sicherung der Bordküchen,

iii) Verstauen von Handgepäck,

iv) elektronische Geräte,

v) Vorgehensweise beim Betanken, während sich Fluggäste an Bord be-
finden,

vi) Turbulenzen,

vii) Dokumentation,

4. menschliche Faktoren und effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Re-
source Management — CRM),

5. Meldung von Unfällen und Zwischenfällen und

6. Beschränkungen der Flug- und Dienstzeiten und Ruhevorschriften.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat Verfahren festzulegen, um einem Flugbegleiter
auszuwählen, der in ausreichendem Maße qualifiziert ist, die Leitung der
Kabinenbesatzung zu übernehmen, falls der ernannte leitende Flugbegleiter
dazu nicht mehr in der Lage ist. Diese Verfahren müssen den Anforderungen
der Luftfahrtbehörde genügen und die Berufserfahrung der Flugbegleiter be-
rücksichtigen.

e) CRM-Schulung (Crew Resource Management — effektives Arbeiten als Be-
satzung): Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle in Anlage 2
zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Tabelle 1 Spalte a aufgeführten einschlägigen
Schulungsbestandteile in dem nach Spalte f (Lehrgang für leitende Flugbe-
gleiter) vorgeschriebenen Umfang in die Schulung einbezogen werden.

OPS 1.1002

Betrieb mit nur einem Flugbegleiter

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter, der
über keine vergleichbare vorherige Erfahrung verfügt, vor seinem Einsatz
als einziger Flugbegleiter Folgendes absolviert:

1. über die Anforderungen von OPS 1.1005 und OPS 1.1010 hinaus eine
Zusatzschulung, bei der unter anderem besonderes Gewicht auf die folgen-
den Aspekte des Betriebs mit nur einem Flugbegleiter gelegt wird:

i) Verantwortung gegenüber dem Kommandanten für die Durchführung
des bzw. der im Betriebshandbuch festgelegten Sicherheits- und Not-
verfahren,

ii) Bedeutung der Abstimmung und Kommunikation mit der Flugbesat-
zung, Umgang mit undisziplinierten oder gefährlichen Fluggästen,

iii) Überblick über Anforderungen des Luftfahrtunternehmers und gesetz-
liche Vorschriften,

iv) Dokumentation,

v) Meldung von Unfällen und Zwischenfällen,

vi) Beschränkungen der Flug- und Dienstzeiten.

2. Vertrautmachen durch einen Flugeinsatz von mindestens 20 Stunden und
15 Flugabschnitten. Einweisungsflüge sind unter Aufsicht eines Flugbeg-
leiters mit ausreichender Erfahrung für das betreffende Flugzeugmuster
durchzuführen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbegleiter vor der
Bestimmung zum Einsatz als einziger Flugbegleiter über die Befähigung ver-
fügt, seine Aufgaben nach den im Betriebshandbuch festgelegten Verfahren
wahrzunehmen. Die Eignung für Flüge mit nur einem Flugbegleiter ist im
Rahmen der Kriterien für Auswahl, Einstellung, Schulung und Bewertung der
Befähigung der Kabinenbesatzung zu berücksichtigen.
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OPS 1.1005

Sicherheitsgrundschulung

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.1005 und Anlage 3 zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter vor
einer Umschulung eine Sicherheitsgrundschulung erfolgreich abgeschlossen
hat, die mindestens die in Anlage 1 zu OPS 1.1005 aufgeführten Themen
abdeckt.

b) Die Schulungslehrgänge werden im Ermessen der Luftfahrtbehörde und vor-
behaltlich ihrer Zustimmung abgehalten

entweder

1. vom Luftfahrtunternehmer

— selbst oder

— mittelbar durch einen Ausbildungsbetrieb im Auftrag des Luftfahrtun-
ternehmers oder

2. von einem zugelassenen Ausbildungsbetrieb.

c) Programm und Gestaltung der Grundschulungslehrgänge müssen den gelten-
den Anforderungen entsprechen; sie unterliegen der vorherigen Genehmigung
durch die Luftfahrtbehörde.

d) Im Ermessen der Luftfahrtbehörde stellt die Luftfahrtbehörde, der Luftfahrt-
unternehmer oder der zugelassene Ausbildungsbetrieb, der den Schulungslehr-
gang abhält, dem Flugbegleiter nach Abschluss der Sicherheitsgrundschulung
und bestandener Überprüfung gemäß OPS 1.1025 eine Bescheinigung über
die Sicherheitsschulung aus.

e) Hat die Luftfahrtbehörde einen Luftfahrtunternehmer oder einen zugelassenen
Ausbildungsbetrieb ermächtigt, dem Flugbegleiter eine Bescheinigung über
die Sicherheitsschulung auszustellen, so muss diese Bescheinigung einen
deutlichen Hinweis auf die Ermächtigung seitens der Luftfahrtbehörde tragen.

OPS 1.1010

Umschulung und Unterschiedsschulung

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.1010 und Anlage 3 zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter eine
entsprechende Umschulung und Unterschiedsschulung gemäß den geltenden
Bestimmungen, die mindestens die in Anlage 1 zu OPS 1.1010 aufgeführten
Themen umfasst, abgeschlossen hat. Der Schulungslehrgang ist im Betriebs-
handbuch anzugeben. Programm und Gestaltung des Schulungslehrgangs un-
terliegen der vorherigen Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde.

1. Umschulung: Ein Umschulungslehrgang ist abzuschließen

i) vor dem ersten Einsatz durch den Luftfahrtunternehmer als Flugbeglei-
ter oder

ii) vor dem Einsatz auf einem anderen Flugzeugmuster.

2. Unterschiedsschulung: Eine Unterschiedsschulung ist abzuschließen vor
dem Einsatz

i) auf einer Baureihe des zum jeweiligen Zeitpunkt betriebenen Flugzeug-
musters oder

ii) mit unterschiedlicher Sicherheitsausrüstung oder Unterbringung der
Ausrüstung oder unterschiedlichen normalen und Notverfahren auf
den zum jeweiligen Zeitpunkt betriebenen Flugzeugmustern oder -bau-
reihen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat den Inhalt der für einen Flugbegleiter durch-
zuführenden Umschulung und Unterschiedsschulung unter Berücksichtigung
der gemäß den Bestimmungen von OPS 1.1035 aufgezeichneten bisherigen
Schulungsmaßnahmen festzulegen, die der Flugbegleiter durchlaufen hat.
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c) Unbeschadet von OPS 1.995 Buchstabe c können verwandte Bestandteile
sowohl der Grundschulung (OPS 1.1005) als auch der Umschulung und Un-
terschiedsschulung (OPS 1.1010) miteinander kombiniert werden.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. die Umschulung gemäß den Bestimmungen der Anlage 1 zu OPS 1.1010
wirklichkeitsnah und nach einem Lehrplan durchgeführt wird,

2. die Unterschiedsschulung nach einem Lehrplan durchgeführt wird und

3. die Umschulung und gegebenenfalls die Unterschiedsschulung den Ge-
brauch der gesamten Sicherheitsausrüstung und alle für das Flugzeugmus-
ter oder die Baureihe anwendbaren normalen und Notverfahren umfasst,
einschließlich Schulung und praktischer Übungen in einer entsprechenden
Schulungseinrichtung oder im Flugzeug.

e) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter vor
dem ersten Einsatz die CRM-Schulung (Crew Resource Management — ef-
fektives Arbeiten als Besatzung) des Luftfahrtunternehmers und die flugzeug-
musterspezifische CRM-Schulung nach Anlage 1 zu OPS 1.1010 Buchstabe j
abschließt. Kabinenbesatzungsmitglieder, die bereits als Flugbegleiter im Ein-
satz sind, ohne dass sie zuvor die CRM-Schulung des Luftfahrtunternehmers
abgeschlossen haben, haben diese Schulung zum Zeitpunkt der nächstfälligen
wiederkehrenden Schulung und Überprüfung nach Anlage 1 zu OPS 1.1010
Buchstabe j abzuschließen; dies schließt die flugzeugmusterspezifische CRM-
Schulung ein, soweit dies in Betracht kommt.

OPS 1.1012

Vertrautmachen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass bei jedem Flugbegleiter nach
Abschluss der Umschulung und vor dem Einsatz als Mitglied der Mindestkabi-
nenbesatzung gemäß den Bestimmungen von OPS 1.990 ein Vertrautmachen
stattgefunden hat.

OPS 1.1015

Wiederkehrende Schulung

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.1015 und Anlage 3 zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter gemäß
den Bestimmungen der Anlage 1 zu OPS 1.1015 für Muster und/oder Baurei-
hen, auf denen er eingesetzt wird, wiederkehrende Schulungen erhält. Hierbei
sind die Aufgaben zu berücksichtigen, die ihm bei normalen Verfahren und
Notverfahren, einschließlich der erforderlichen Handgriffe, zugeteilt sind.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das von der Luftfahrtbe-
hörde genehmigte Programm für wiederkehrende Schulungen theoretischen
und praktischen Unterricht, verbunden mit dem Einüben von Handgriffen,
gemäß den Bestimmungen der Anlage 1 zu OPS 1.1015 umfasst.

c) Die Gültigkeitsdauer einer wiederkehrenden Schulung und der damit verbun-
denen Überprüfung gemäß den Bestimmungen von OPS 1.1025 beträgt 12
Kalendermonate, zuzüglich des verbleibenden Rests des Monats der Überprü-
fung. Erfolgt die Überprüfung innerhalb der letzten 3 Kalendermonate der
Gültigkeitsdauer einer vorangegangenen Überprüfung, beträgt die Gültigkeits-
dauer 12 Kalendermonate ab dem Ablaufdatum der Gültigkeitsdauer der vo-
rangegangenen Überprüfung.

OPS 1.1020

Auffrischungsschulung

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.1020)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Flugbegleiter, die länger
als 6 Monate keinen Flugdienst geleistet haben und bei denen die Gültigkeits-
dauer der vorangegangenen Überprüfung gemäß OPS 1.1025 Buchstabe b
Nummer 3 noch nicht abgelaufen ist, eine im Betriebshandbuch festgelegte
Auffrischungsschulung gemäß Anlage 1 zu OPS 1.1020 abschließen.
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b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbegleiter, der zwar
Flugdienst geleistet hat, jedoch während der vergangenen 6 Monate keinen
Flugdienst auf einem Flugzeugmuster als Flugbegleiter gemäß den Bestim-
mungen von OPS 1.990 Buchstabe b verrichtet hat, vor einem solchen Einsatz
auf diesem Muster entweder

1. eine Auffrischungsschulung auf dem Muster abschließt oder

2. zum Zweck des erneuten Vertrautmachens auf zwei Flugabschnitten im
Rahmen von gewerbsmäßigen Flügen auf dem Muster eingesetzt wird.

OPS 1.1025

Überprüfung

a) Im Ermessen der Luftfahrtbehörde hat die Luftfahrtbehörde, der Luftfahrt-
unternehmer oder der zugelassene Ausbildungsbetrieb, der den Schulungslehr-
gang abhält, sicherzustellen, dass sich jeder Flugbegleiter während oder nach
dem Abschluss der Schulungen gemäß OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 und
1.1020 Überprüfungen hinsichtlich seiner Befähigung zur Durchführung von
normalen und Notfallmaßnahmen unterzieht.

Im Ermessen der Luftfahrtbehörde hat die Luftfahrtbehörde, der Luftfahrt-
unternehmer oder der zugelassene Ausbildungsbetrieb, der den Schulungslehr-
gang abhält, sicherzustellen, dass das Personal, das diese Überprüfungen
durchführt, entsprechend qualifiziert ist.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter folgen-
den Überprüfungen unterzogen wird:

1. Sicherheitsgrundschulung: die in Anlage 1 zu OPS 1.1005 aufgeführten
Punkte,

2. Umschulung und Unterschiedsschulung: die in Anlage 1 zu OPS 1.1010
aufgeführten Punkte,

3. wiederkehrende Schulung: die in Anlage 1 zu OPS 1.1015 aufgeführten
zutreffenden Punkte und

4. Auffrischungsschulung: die in Anlage 1 zu OPS 1.1020 aufgeführten
Punkte.

OPS 1.1030

Einsatz auf mehreren Mustern oder Baureihen

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass ein Flugbegleiter auf nicht
mehr als drei verschiedenen Flugzeugmustern tätig ist; mit Genehmigung der
Luftfahrtbehörde kann der Flugbegleiter auf vier Flugzeugmustern tätig sein,
wenn bei wenigstens zwei dieser Muster

1. nicht-musterspezifische normale und Notverfahren identisch sind und

2. die Sicherheitsausrüstung und musterspezifische normale und Notverfahren
ähnlich sind.

b) Im Sinne des Buchstabens a sind Baureihen eines Flugzeugs als verschiedene
Muster zu betrachten, wenn sie sich in einem der folgenden Bereiche unter-
scheiden:

1. Bedienung der Notausstiege,

2. Unterbringung und Art der tragbaren Sicherheitsausrüstung und

3. musterspezifische Notverfahren.

OPS 1.1035

Schulungsaufzeichnungen

Der Luftfahrtunternehmer hat

1. Aufzeichnungen über alle Schulungen und Überprüfungen gemäß OPS
1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 und 1.1025 zu führen und

2. eine Kopie der Bescheinigung über die Sicherheitsschulung aufzubewahren
und
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3. die Aufzeichnungen über Schulungen sowie die Aufzeichnungen über ärzt-
liche Untersuchungen oder Beurteilungen auf dem neuesten Stand zu halten,
wobei auf den Aufzeichnungen über Schulungen das Datum und der Inhalt
der erhaltenen Umschulung, Unterschiedsschulung und wiederkehrenden
Schulung einzutragen sind, und

4. Aufzeichnungen über alle Grundschulungen, Umschulungen, wiederkehrenden
Schulungen und Überprüfungen auf Verlangen dem betreffenden Flugbegleiter
zur Verfügung zu stellen.
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Anlage 1 zu OPS 1.1005

Sicherheitsgrundschulung

In der in OPS 1.1005 genannten Sicherheitsgrundschulung sind mindestens fol-
gende Themen zu behandeln:

a) Schulung für den Umgang mit Feuer und Rauch:

1. Betonung der Verantwortung der Kabinenbesatzung, in Notsituationen mit
Feuer und Rauch unverzüglich zu handeln, und insbesondere Betonung der
Wichtigkeit, den Brandherd zu bestimmen,

2. die Bedeutung der unverzüglichen Meldung an die Flugbesatzung sowie
der zur Koordinierung und Hilfeleistung notwendigen besonderen Maß-
nahmen, wenn Feuer oder Rauch entdeckt werden,

3. die Notwendigkeit der regelmäßigen Überprüfung feuergefährdeter Berei-
che einschließlich der Toiletten und zugehörigen Rauchmelder,

4. die Klassifizierung von Bränden, die im jeweiligen Brandfall geeigneten
Löschmittel und Verfahren, Verfahren zur Anwendung von Löschmitteln,
die Folgen unsachgemäßer Anwendung und der Einsatz in geschlossenen
Räumen und

5. die allgemeinen Verfahren der an Flugplätzen stationierten Rettungs-
dienste.

b) Schulung für das Überleben im Wasser

Praktisches Anlegen und Handhabung persönlicher Schutzausrüstungen gegen
Ertrinken im Wasser. Vor dem ersten Einsatz auf einem Flugzeug, das über
Rettungsflöße oder eine ähnliche Ausrüstung verfügt, muss eine Schulung im
Gebrauch dieser Ausrüstung sowie deren praktische Benutzung im Wasser
erfolgen.

c) Überlebensschulung

Die Überlebensschulung muss den Einsatzgebieten (z. B. Polar-, Wüsten-,
Dschungelgebiete oder Wasser) entsprechen.

d) Medizinische Schulung und Erste Hilfe:

1. Unterweisung in medizinischen Aspekten und Erster Hilfe, zur Bordapo-
theke, zur medizinischen Notfallausstattung, ihrem Inhalt und zur medizin-
ischen Notfallausrüstung,

2. Erste Hilfe, verbunden mit einer Überlebensschulung und entsprechender
Hygiene, und

3. körperliche Auswirkungen des Fliegens, mit besonderem Schwerpunkt auf
Hypoxie (Sauerstoffmangel).

e) Umgang mit Fluggästen:

1. Hinweise für die Erkennung und den Umgang mit Fluggästen, die betrun-
ken sind oder werden, unter Einfluss berauschender Mittel stehen oder
aggressiv sind;

2. Methoden, um Fluggäste zu motivieren sowie die notwendigen Verfahren
für den Umgang mit einer größeren Menschenmenge (crowd control), um
eine Noträumung des Flugzeugs zu beschleunigen;

3. Bestimmungen hinsichtlich der sicheren Unterbringung von Handgepäck
(einschließlich Gegenständen für den Kabinenservice) und der Bedeutung
der sicheren Unterbringung im Hinblick darauf, dass diese Gegenstände
keine Gefahr für die Kabineninsassen darstellen und die Notausrüstung
oder die Ausstiege nicht versperren oder beschädigen;

4. die Bedeutung der ordnungsgemäßen Sitzplatzzuteilung im Hinblick auf
die Masse und den Schwerpunkt des Flugzeugs. Besonderes Augenmerk
ist ebenfalls auf die Belegung der Sitzplätze mit behinderten Personen zu
richten sowie auf die Notwendigkeit, Sitzplätze an unbeaufsichtigten Aus-
gängen mit körperlich geeigneten Personen zu besetzen;

5. Aufgaben, die beim Auftreten von Turbulenzen wahrzunehmen sind, ein-
schließlich Sicherung der Kabine;

6. Vorsichtsmaßnahmen für die Beförderung von lebenden Tieren in der
Kabine;
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7. Schulung für den Umgang mit gefährlichen Gütern, einschließlich der Be-
stimmungen von Abschnitt R;

8. Luftsicherheitsverfahren, einschließlich der Bestimmungen von Abschnitt
S.

f) Verständigung

Während der Schulung ist schwerpunktmäßig die Bedeutung der effektiven
Verständigung zwischen Kabinenbesatzung und Flugbesatzung zu vermitteln,
einschließlich Verfahren, gemeinsamer Sprache und Fachausdrücken.

g) Disziplin und Verantwortung:

1. Wahrnehmung der Aufgaben der Kabinenbesatzung in Übereinstimmung
mit den Bestimmungen des Betriebshandbuchs,

2. Aufrechterhaltung der Fähigkeiten und Tauglichkeit, um als Flugbegleiter
Dienst zu tun, insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen über Flug-
, Flugdienst- und Ruhezeiten,

3. Kenntnisse über die für die Kabinenbesatzung zutreffenden luftfahrtrecht-
lichen Bestimmungen und die Aufgaben der Luftfahrtbehörde,

4. allgemeine Kenntnisse über die einschlägige Luftfahrtterminologie, aero-
dynamische Grundlagen, Sitzplatzverteilung, Wetterkunde und Einsatzge-
biete,

5. Einsatzbesprechungen der Kabinenbesatzung vor dem Flug und Bekannt-
gabe notwendiger Sicherheitsinformationen im Hinblick auf die besonderen
Aufgaben jedes Einzelnen,

6. die Notwendigkeit, einschlägige Unterlagen und Handbücher durch fort-
laufende Einarbeitung der vom Luftfahrtunternehmer herausgegebenen Er-
gänzungen auf dem neuesten Stand zu halten,

7. die Bedeutung der Feststellung, wann die Kabinenbesatzung berechtigt und
verpflichtet ist, die Noträumung und andere Notverfahren einzuleiten, und

8. die Bedeutung sicherheitsrelevanter Aufgaben und Pflichten sowie die Not-
wendigkeit, auf Notsituationen unverzüglich und effektiv zu reagieren.

9. Kenntnis der Auswirkungen von Oberflächenkontamination und Bewusst-
sein der Notwendigkeit, der Flugbesatzung jede beobachtete Oberflächen-
kontamination zu melden.

h) Effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management — CRM):

1. Einführender CRM-Lehrgang:

i) Ein Flugbegleiter muss vor seinem ersten Einsatz als Flugbegleiter
einen einführenden CRM-Lehrgang abschließen. Kabinenbesatzungs-
mitglieder, die bereits als Flugbegleiter zum Zwecke der gewerbsmä-
ßigen Beförderung im Einsatz sind, ohne zuvor einen einführenden
CRM-Lehrgang abgeschlossen zu haben, haben einen einführenden
CRM-Lehrgang zum Zeitpunkt der nächstfälligen wiederkehrenden
Schulung und/oder Überprüfung abzuschließen.

ii) Die in Anlage 2 zu OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 Tabelle 1 Spalte a
aufgeführten Schulungsbestandteile müssen in dem nach Spalte b (Ein-
führender CRM-Lehrgang) vorgeschriebenen Umfang abgedeckt sein.

iii) Der einführende CRM-Lehrgang ist von mindestens einem CRM-Aus-
bilder für Flugbegleiter durchzuführen.
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Anlage 1 zu OPS 1.1010

Umschulung und Unterschiedsschulung

a) Allgemeines:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. Umschulungen und Unterschiedsschulungen durch entsprechend qualifi-
ziertes Personal durchgeführt werden und

2. bei Umschulungen und Unterschiedsschulungen die Unterbringung, Ent-
nahme sowie der Gebrauch der gesamten an Bord befindlichen Sicherheits-
und Überlebensausrüstung sowie alle auf das verwendete Flugzeugmuster,
die Baureihe und Flugzeugkonfiguration bezogenen normalen und Notver-
fahren geschult werden.

b) Schulung für den Umgang mit Feuer und Rauch:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. jeder Flugbegleiter eine wirklichkeitsnahe praktische Schulung im Ge-
brauch der gesamten im Flugzeug verwendeten Brandbekämpfungsausrüs-
tung einschließlich Schutzkleidung erhält. Diese Schulung muss Folgendes
umfassen:

i) das Löschen eines Feuers, das einem Feuer im Inneren eines Flugzeugs
entspricht. Ist das Flugzeug mit Halon-Feuerlöschern ausgerüstet, kann
ein anderes Löschmittel verwendet werden, und

ii) das Anlegen und die Handhabung der Atemschutzausrüstung in einem
geschlossenen, mit simuliertem Rauch gefüllten Raum.

c) Bedienung von Türen und Ausstiegen:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen,

1. dass jeder Flugbegleiter alle Muster oder Baureihen von Türen und Not-
ausstiegen bei normalen Verfahren und Notverfahren, auch bei Versagen
der automatischen Unterstützungssysteme (soweit vorhanden) bedienen
und tatsächlich öffnen kann. Dies umfasst auch die erforderlichen Hand-
griffe und Kräfte für die Betätigung und das Ausrollen der Notrutschen.
Diese Schulung muss in einem Luftfahrzeug oder entsprechenden Übungs-
gerät durchgeführt werden, und

2. dass die Bedienung aller übrigen Ausstiege, wie zum Beispiel Cockpit-
fenster, vorgeführt wird.

d) Schulung für die Benutzung der Notrutschen:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. jeder Flugbegleiter eine Notrutsche aus einer Höhe, die der Schwelle der
Fluggastkabine entspricht, hinunterrutscht,

2. die Notrutsche an einem Flugzeug oder entsprechenden Übungsgerät be-
festigt ist und

3. der Flugbegleiter dann, wenn er die Qualifikation für ein Flugzeugmuster
erlangt, bei dem sich die Höhe der Schwelle der Fluggastkabine erheblich
von derjenigen aller Flugzeugmuster, auf denen er zuvor Dienst ausgeübt
hat, unterscheidet, ein weiteres Mal eine Notrutsche hinunterrutscht.

e) Evakuierungsverfahren und andere Notfälle:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. die Evakuierungsschulung das Erkennen von geplanten oder ungeplanten
Evakuierungen an Land oder im Wasser beinhaltet. Das Erkennen nicht
benutzbarer Ausstiege und nicht einsatzfähiger Notausrüstung muss Be-
standteil dieser Schulung sein, und

2. jeder Flugbegleiter für die Bewältigung folgender Situationen geschult
wird:

i) Ausbruch eines Feuers während des Fluges, mit besonderem Schwer-
punkt auf der Bestimmung des Brandherds,

ii) schwere Turbulenzen,
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iii) plötzlicher Druckverlust, einschließlich des Anlegens der tragbaren
Sauerstoffversorgung durch jeden Flugbegleiter und

iv) sonstige während des Fluges auftretende Notsituationen.

f) Umgang mit einer größeren Menschenmenge

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Schulung die prakti-
schen Aspekte des Umgangs mit einer größeren Menschenmenge in verschie-
denen Notsituationen, je nach Flugzeugmuster, behandelt.

g) Ausfall eines Piloten

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter hin-
sichtlich des Verfahrens bei Ausfall eines Mitglieds der Flugbesatzung ge-
schult wird und den Sitz- und Gurtmechanismus betätigt, es sei denn, die
Mindestflugbesatzung besteht aus mehr als zwei Piloten. Die Schulung in der
Benutzung der Sauerstoffausrüstung für die Flugbesatzung und der Benutzung
der Checklisten der Flugbesatzung erfolgt, soweit dies nach den einheitlichen
Betriebsverfahren (SOP) des Luftfahrtunternehmers vorgeschrieben ist, im
Rahmen einer praktischen Vorführung.

h) Sicherheitsausrüstung:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter eine
wirklichkeitsnahe Schulung und Vorführung hinsichtlich Unterbringung und
Gebrauch der Sicherheitsausrüstung erhält, die Folgendes umfasst:

1. Notrutschen und, sofern nicht selbsttragende Rutschen mitgeführt werden,
die Handhabung zugehöriger Seile,

2. Rettungsflöße und als Floß verwendbare Notrutschen, einschließlich der
zugehörigen Ausrüstung,

3. Schwimmwesten, Kleinkinderschwimmwesten und schwimmfähige Baby-
tragen,

4. Sauerstoffanlage mit herabfallenden Masken,

5. Sauerstoff für Erste Hilfe,

6. Feuerlöscher,

7. Notaxt oder Brechstange,

8. Notbeleuchtung einschließlich Taschenlampen,

9. Sprecheinrichtungen einschließlich Megafonen,

10. Überlebenspakete mit Inhalt,

11. pyrotechnische Signalmittel, wobei auch Übungsgerät verwendet werden
darf,

12. Bordapotheken, medizinische Notfallausstattung mit Inhalt und medizini-
sche Notfallausrüstung und

13. weitere Ausrüstungsgegenstände oder Systeme für die Kabinensicherheit,
sofern zutreffend.

i) Unterweisung der Fluggäste/Sicherheitsvorführungen:

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass eine Schulung für die Vor-
bereitung der Fluggäste auf normale und Notsituationen gemäß den Bestim-
mungen von OPS 1.285 erfolgt.

j) Wenn die Schulung zu grundlegenden medizinischen Aspekten und in Erster
Hilfe nicht die Vermeidung von Infektionskrankheiten beinhaltet hat, vor
allem in tropischem und subtropischem Klima, ist eine solche Schulung
durchzuführen, wenn das Streckennetz eines Luftfahrtunternehmers geändert
oder erweitert wird und dann auch solche Gebiete umfasst.

k) Effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management — CRM):
Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. jeder Flugbegleiter die CRM-Schulung des Luftfahrtunternehmers mit den
in Anlage 2 zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 Tabelle 1 Spalte a aufgeführten
Schulungsbestandteilen in dem nach Spalte c vorgeschriebenen Umfang
abschließt, bevor er die anschließende flugzeugmusterspezifische CRM-
Schulung und/oder die wiederkehrende CRM-Schulung absolviert.
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2. Nimmt ein Flugbegleiter an einem Umschulungslehrgang für ein anderes
Flugzeugmuster teil, müssen die in Anlage 2 zu OPS
1.1005/1.1010/1.1015 Tabelle 1 Spalte a aufgeführten Schulungsbestand-
teile in dem in Spalte d (flugzeugmusterspezifisches CRM) vorgeschriebe-
nen Umfang abgedeckt sein.

3. Die CRM-Schulung des Luftfahrtunternehmers und die flugzeugmusterspe-
zifische CRM ist von mindestens einem CRM-Ausbilder für Flugbegleiter
durchzuführen.
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Anlage 1 zu OPS 1.1015

Wiederkehrende Schulung

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass wiederkehrende Schulun-
gen durch entsprechend qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Programm für die
praktische Schulung alle 12 Kalendermonate Folgendes umfasst:

1. Notverfahren, einschließlich Ausfall des Piloten,

2. Evakuierungsverfahren einschließlich der Verfahren für den Umgang mit
einer größeren Menschenmenge,

3. Andeutung der Handgriffe zum Öffnen von Türen und Notausstiegen zur
Evakuierung von Fluggästen durch jeden Flugbegleiter,

4. Unterbringung und Handhabung der Notausrüstung, einschließlich der
Sauerstoffanlagen, sowie das Anlegen der Schwimmwesten und der trag-
baren Sauerstoff- und Atemschutzausrüstung (PBE) durch jeden Flugbe-
gleiter,

5. Medizinische Aspekte und Erste Hilfe, Bordapotheke, medizinische Not-
fallausstattung, ihr Inhalt und medizinische Notfallausrüstung,

6. Unterbringung von Gegenständen in der Kabine,

7. Luftsicherheitsverfahren,

8. Besprechung von Störungen und Unfällen,

9. Kenntnis der Auswirkungen von Oberflächenkontamination und Bewusst-
sein der Notwendigkeit, der Flugbesatzung jede beobachtete Oberflächen-
kontamination zu melden und

10. effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management —

CRM). Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die CRM-
Schulung folgenden Anforderungen genügt:

i) Die in Anlage 2 zu OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 Tabelle 1 Spalte a
aufgeführten Schulungsbestandteile müssen innerhalb eines Dreijah-
reszyklus in dem nach Spalte e (jährliche wiederkehrende CRM-
Schulung) vorgeschriebenen Umfang abgedeckt sein.

ii) Mit der Festlegung und Durchführung des betreffenden Lehrplans ist
ein CRM-Ausbilder für Kabinenbesatzungsmitglieder zu betrauen.

iii) Wird die CRM-Schulung in Einzelmodulen durchgeführt, so wird sie
von mindestens einem CRM-Ausbilder für Flugbegleiter erteilt.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die wiederkehrende Schu-
lung in Abständen von höchstens 3 Jahren auch Folgendes umfasst:

1. Die Bedienung und das tatsächliche Öffnen aller Muster oder Baureihen
von Türen und Notausstiegen durch jeden Flugbegleiter bei normalen Ver-
fahren und Notverfahren, auch bei Versagen der automatischen Unterstüt-
zungssysteme (soweit vorhanden). Dies umfasst auch die erforderlichen
Handgriffe und Kräfte für die Betätigung und das Ausrollen der Notrut-
schen. Diese Schulung muss in einem Luftfahrzeug oder entsprechenden
Übungsgerät durchgeführt werden.

2. Vorführung der Bedienung aller übrigen Ausstiege einschließlich der
Cockpitfenster,

3. wirklichkeitsnahe praktische Schulung jedes Flugbegleiters im Gebrauch
der gesamten im Flugzeug verwendeten Brandbekämpfungsausrüstung ein-
schließlich Schutzkleidung.

Diese Schulung muss Folgendes umfassen:

i) für jeden Flugbegleiter das Löschen eines Feuers, das einem Feuer im
Inneren eines Flugzeugs entspricht. Ist das Flugzeug mit Halon-Feuer-
löschern ausgerüstet, kann ein anderes Löschmittel verwendet werden;
und

ii) das Anlegen und die Handhabung der Atemschutzausrüstung in einem
geschlossenen, mit simuliertem Rauch gefüllten Raum durch jeden
Flugbegleiter.
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4. Gebrauch von pyrotechnischen Signalmitteln, wobei auch Übungsgeräte
verwendet werden dürfen, und

5. Vorführung der Verwendung von Rettungsflößen oder als Floß verwend-
baren Notrutschen.

6. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass jeder Flugbegleiter hin-
sichtlich des Verfahrens bei Ausfall eines Mitglieds der Flugbesatzung
geschult wird und den Sitz- und Gurtmechanismus betätigt, es sei denn,
die Mindestflugbesatzung besteht aus mehr als zwei Piloten. Die Schulung
in der Benutzung der Sauerstoffausrüstung für die Flugbesatzung und der
Benutzung der Checklisten der Flugbesatzung erfolgt, soweit dies nach den
einheitlichen Betriebsverfahren (SOP) des Luftfahrtunternehmers vorge-
schrieben ist, im Rahmen einer praktischen Vorführung.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Schulung der Flugbe-
gleiter alle entsprechenden Bestimmungen von Anlage III der OPS 1 enthält.
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Anlage 1 zu OPS 1.1020

Auffrischungsschulung

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Auffrischungsschulung
durch entsprechend qualifiziertes Personal durchgeführt wird und für jeden Flug-
begleiter mindestens Folgendes umfasst:

1. Notverfahren einschließlich Ausfall des Piloten,

2. Evakuierungsverfahren einschließlich der Verfahren für den Umgang mit einer
größeren Menschenmenge,

3. Die Bedienung und das tatsächliche Öffnen aller Muster oder Baureihen von
Türen und Notausstiegen bei normalen Verfahren und Notverfahren, auch bei
Versagen der automatischen Unterstützungssysteme (soweit vorhanden). Dies
umfasst auch die erforderlichen Handgriffe und Kräfte für die Betätigung und
das Ausrollen der Notrutschen. Diese Schulung muss in einem Luftfahrzeug
oder entsprechenden Übungsgerät durchgeführt werden.

4. Vorführung der Bedienung aller übrigen Ausstiege einschließlich der Cockpit-
fenster, und

5. Unterbringung und Handhabung der Notausrüstung, einschließlich der Sauer-
stoffanlagen, sowie das Anlegen der Schwimmwesten und der tragbaren
Sauerstoff- und Atemschutzausrüstung (PBE).
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Anlage 2 zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015

Schulung

1. Die CRM-Schulungslehrpläne sowie die CRM-Methodik und CRM-Termino-
logie müssen im Betriebshandbuch enthalten sein.

2. In Tabelle 1 ist aufgeführt, welche CRM-Schulungsbestandteile in jeder Schu-
lungsart enthalten sein müssen.

Tabelle 1

CRM-Schulung (Crew Resource Management — effektives Arbeiten als Besatzung):

Schulungsbestandteile
Einführender
CRM-Lehr-

gang

CRM-Schu-
lung des

Luftfahrtun-
ternehmers

Flugzeugmus-
terspezifische

CRM-
Schlung

Jährlich wie-
derkehrende
CRM-Schu-

lung

Lehrgang für
leitende Flug-

begleiter

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Allgemeine Grundsätze

Menschliche Faktoren in der Luftfahrt
Allgemeine Erläuterung von CRM-
Grundsätzen und -Zielen Ausführ-

lich
Nicht er-
forderlich

Nicht er-
forderlich

Nicht er-
forderlich

Überblick

Menschliche Leistungsfähigkeit und
ihre Grenzen

Aus der Sicht des einzelnen Flugbegleiters

Persönlichkeitsbewusstsein, menschli-
ches Fehlverhalten und Zuverlässigkeit,
Einstellungen und Verhaltensweisen,
Selbsteinschätzung

Ausführ-
lich

Nicht er-
forderlich

Nicht er-
forderlich

Überblick

(Dreijah-
reszyklus)

Nicht er-
forderlich

Stress und Stressverarbeitung

Ermüdung und Aufmerksamkeit

Durchsetzungsfähigkeit

Situationsbewusstsein, Informationsauf-
nahme und -verarbeitung

Aus der Sicht der gesamten Flugzeugbesatzung

Fehlervermeidung und -feststellung

Nicht er-
forderlich

Ausführ-
lich

Flugzeug-
musterspe-
zifisch

Überblick

(Dreijah-
reszyklus)

Vertie-
fung

(relevant
für die

Aufgaben
leitender
Flugbe-
gleiter)

Gemeinsames Situationsbewusstsein,
Informationsaufnahme und -verarbei-
tung

Bewältigung der Arbeitsbelastung

Effiziente Kommunikation und Abstim-
mung zwischen allen Besatzungsmit-
gliedern einschließlich der Flugbesat-
zung und unerfahrener Flugbegleiter;
kulturelle Unterschiede

Führungseigenschaften, Zusammenar-
beit, Synergie, Entscheidungsfindung,
Delegieren

Verantwortlichkeiten des Einzelnen und
des Teams, Entscheidungsfindung und
Handeln
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Schulungsbestandteile
Einführender
CRM-Lehr-

gang

CRM-Schu-
lung des

Luftfahrtun-
ternehmers

Flugzeugmus-
terspezifische

CRM-
Schlung

Jährlich wie-
derkehrende
CRM-Schu-

lung

Lehrgang für
leitende Flug-

begleiter

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Erkennen und Bewältigen menschlicher
Faktoren bei Passagieren: Umgang mit
einer größeren Menschenmenge, Stress
bei Passagieren, Konfliktbewältigung,
medizinische Faktoren

Besonderheiten des Flugzeugmusters
(schmaler/breiter Rumpf, ein Deck/meh-
rere Decks), Zusammensetzung von
Flug- und Kabinenbesatzung sowie
Zahl der Passagiere

Nicht er-
forderlich

Ausführ-
lich

Aus der Sicht des Luftfahrtunternehmers und der Organisation

Sicherheitskultur des Unternehmens,
SOP, organisationsspezifische Faktoren,
einsatzspezifische Faktoren

Nicht er-
forderlich

Ausführ-
lich Flugzeug-

musterspe-
zifisch

Überblick

(Dreijah-
reszyklus)

Vertie-
fung

(relevant
für die

Aufgaben
leitender
Flugbe-
gleiter)

Effiziente Kommunikation und Abstim-
mung mit anderem Betriebspersonal
und Bodendiensten

Mitwirkung an der Meldung von si-
cherheitsrelevanten Störungen und Un-
fällen in der Kabine

Fallbasierte Untersuchungen (siehe
Hinweis)

Erforder-
lich

Erforder-
lich

Hinweis: Wenn zu Spalte d keine flugzeugmusterspezifischen Fallbeispiele vorliegen, kann auf Fallbeispiele zurückgegriffen
werden, die hinsichtlich Umfang und Aufgabenstellung des Flugbetriebs aussagekräftig sind.
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Anlage 3 zu OPS 1.1005/1.1010/1.1015

Schulung zu medizinischen Aspekten und in Erster Hilfe

a) Die Schulung zu medizinischen Aspekten und in Erster Hilfe muss folgende
Themen umfassen:

1. Physiologie des Fluges einschließlich Sauerstoffanforderungen und Sauer-
stoffmangel

2. Medizinische Notfälle auf Flügen einschließlich:

i) Asthma

ii) Erstickungsanfälle

iii) Herzanfälle

iv) Stressreaktionen und allergische Reaktionen

v) Schockzustände

vi) Schlaganfälle

vii) Epilepsie

viii) Diabetes

ix) Luftkrankheit

x) Hyperventilation

xi) Magen-Darm-Erkrankungen und

xii) Geburten

3. Praktische Unterweisung jedes Flugbegleiters in kardiopulmonaler Reani-
mation in Flugzeugumgebung mit einem speziellen Dummy

4. Grundlegende Erste Hilfe und Überlebenstraining einschließlich Versor-
gung von:

i) Bewusstlosen

ii) Verbrennungen

iii) Wunden und

iv) Knochenbrüchen und Weichteilverletzungen

5. Reisegesundheit und -hygiene einschließlich:

i) Risiko des Kontakts mit Infektionskrankheiten vor allem beim Betrieb
in tropischen und subtropischen Gebieten. Meldung von Infektions-
krankheiten, Schutz vor Infektion und Vermeidung von Erkrankungen
durch Wasser und Lebensmittel. Die Schulung beinhaltet auch die
Aufklärung über Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Risiken

ii) Hygiene an Bord

iii) Todesfälle an Bord

iv) Umgang mit klinischen Abfällen

v) Desinfektion des Luftfahrzeugs und

vi) Alertness-Management, physiologische Auswirkungen der Übermü-
dung, Schlafphysiologie, zirkadischer Rhythmus und Zeitzonenwechsel

6. Einsatz geeigneter Luftfahrzeugausrüstung einschließlich Bordapotheke,
medizinische Notfallausstattung, Sauerstoff für Erste Hilfe und medizini-
sche Notfallausrüstung.
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ABSCHNITT P

HANDBÜCHER, BORDBÜCHER UND AUFZEICHNUNGEN

OPS 1.1040

Allgemeine Regeln für das Betriebshandbuch

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebshandbuch alle
Anweisungen und Angaben enthält, die für das Betriebspersonal zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben erforderlich sind.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Inhalt des Betriebs-
handbuchs, einschließlich aller Ergänzungen und Änderungen, nicht im Wi-
derspruch zu den Bestimmungen im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC)
oder zu anwendbaren Vorschriften steht und den Anforderungen der Luft-
fahrtbehörde genügt oder, soweit zutreffend, von dieser genehmigt ist.

c) Sofern nichts anderes von der Luftfahrtbehörde genehmigt ist oder durch
nationale Gesetze vorgeschrieben wird, ist das Betriebshandbuch vom Luft-
fahrtunternehmer in englischer Sprache zu erstellen. Zusätzlich darf der Luft-
fahrtunternehmer das Handbuch oder Teile davon in eine andere Sprache
übersetzen und in dieser Sprache verwenden.

d) Sollte es für den Luftfahrtunternehmer erforderlich werden, das Betriebshand-
buch oder größere Teile/einzelne Bände davon neu zu erstellen, hat er dabei
Buchstabe c zu erfüllen.

e) Der Luftfahrtunternehmer darf ein Betriebshandbuch in getrennten Bänden
herausgeben.

f) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass dem Betriebspersonal die
Teile des Betriebshandbuchs, die die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben
betreffen, leicht zugänglich zur Verfügung stehen. Darüber hinaus muss der
Luftfahrtunternehmer den Besatzungsmitgliedern ein persönliches Exemplar
der Teile A und B des Betriebshandbuchs oder Abschnitte davon zur Ver-
fügung stellen, soweit diese für das Eigenstudium von Belang sind.

g) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebshandbuch er-
gänzt oder geändert wird, so dass die darin enthaltenen Anweisungen und
Angaben auf dem neuesten Stand gehalten werden. Der Luftfahrtunternehmer
hat sicherzustellen, dass das Betriebspersonal auf solche Änderungen und
Ergänzungen, die für die jeweiligen Aufgaben von Bedeutung sind, hinge-
wiesen wird.

h) Jeder Inhaber eines Exemplars des Betriebshandbuchs oder eines Teiles da-
von muss dieses mit den vom Luftfahrtunternehmer gelieferten Ergänzungen
oder Änderungen auf dem neuesten Stand halten.

i) Der Luftfahrtunternehmer hat der Luftfahrtbehörde geplante Ergänzungen
oder Änderungen vor dem Inkrafttreten vorzulegen. Wenn die Ergänzungen
oder Änderungen sich auf einen nach OPS 1 genehmigungspflichtigen Teil
des Betriebshandbuchs beziehen, muss diese Genehmigung eingeholt werden,
bevor die Ergänzungen oder Änderungen in Kraft treten. Wenn im Interesse
der Sicherheit sofortige Ergänzungen oder Änderungen erforderlich sind,
dürfen sie unverzüglich veröffentlicht und angewandt werden, vorausgesetzt,
dass die notwendigen Genehmigungen beantragt worden sind.

j) Der Luftfahrtunternehmer hat alle von der Luftfahrtbehörde geforderten Er-
gänzungen und Änderungen in das Betriebshandbuch einzuarbeiten.

k) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass aus genehmigten Unter-
lagen entnommene Anweisungen und Angaben und hierzu genehmigte Er-
gänzungen und Änderungen im Betriebshandbuch richtig und vollständig
wiedergegeben werden und dass der Inhalt des Betriebshandbuchs den ge-
nehmigten Unterlagen nicht entgegensteht. Der Luftfahrtunternehmer darf
restriktivere Angaben und Verfahren verwenden.

l) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebshandbuch in
einer Form vorliegt, in der der Inhalt ohne Schwierigkeit verwendet werden
kann. Für die Erstellung des Betriebshandbuchs sind die Grundlagen der
menschlichen Faktoren zu berücksichtigen.

m) Die Luftfahrtbehörde kann dem Luftfahrtunternehmer gestatten, das Betriebs-
handbuch oder Teile davon in einer anderen als in gedruckter Form heraus-
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zugeben. Auch in solchen Fällen muss eine ausreichende Verfügbarkeit, Be-
nutzbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet sein.

n) Bei Verwendung einer Kurzform des Betriebshandbuchs bleiben die Bestim-
mungen in OPS 1.130 unberührt.

OPS 1.1045

Betriebshandbuch — Gliederung und Inhalt

(siehe Anlage 1 zu OPS 1.1045)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebshandbuch fol-
gende grundlegende Gliederung hat:

— Teil A: Allgemeines/Grundsätzliches

Dieser Teil muss alle musterunabhängigen betrieblichen Grundsätze, An-
weisungen und Verfahren enthalten, die für den sicheren Betrieb notwen-
dig sind.

— Teil B: Flugzeugbezogene Betriebsunterlagen

Dieser Teil muss alle musterbezogenen Anweisungen und Verfahren, die
für den sicheren Betrieb notwendig sind, enthalten. Die Unterschiede
zwischen den vom Luftfahrtunternehmer eingesetzten Flugzeugmustern,
Flugzeugbaureihen oder einzelnen Flugzeugen müssen berücksichtigt wer-
den.

— Teil C: Strecken- und flugplatzbezogene Anweisungen und Angaben

Dieser Teil muss alle Anweisungen und Angaben, die für das Einsatzge-
biet benötigt werden, enthalten.

— Teil D: Schulung

Dieser Teil muss alle Anweisungen und Angaben für die Schulung von
für den sicheren Betrieb benötigtem Personal enthalten.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Inhalt des Betriebs-
handbuchs den Bestimmungen der Anlage 1 zu OPS 1.1045 entspricht und
die jeweiligen Einsatzgebiete und Betriebsarten berücksichtigt.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die detaillierte Gliederung
des Betriebshandbuchs den behördlichen Anforderungen genügt.

OPS 1.1050

Flugzeug-Flughandbuch (Aeroplane Flight Manual — AFM)

Der Luftfahrtunternehmer muss für jedes Flugzeug, das er betreibt, das gültige
genehmigte Flughandbuch oder die gleichwertige Unterlage führen.

OPS 1.1055

Bordbuch (Journey Log)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat für jeden Flug die folgenden Angaben in Form
eines Bordbuchs festzuhalten:

1. Eintragungszeichen des Flugzeugs,

2. Datum,

3. Namen der Besatzungsmitglieder,

4. Zuweisung der Aufgaben an die Besatzungsmitglieder,

5. Startflugplatz,

6. Landeflugplatz,

7. Abflugzeit (Abblockzeit),

8. Ankunftszeit (Anblockzeit),

9. Flugdauer,
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10. Art des Fluges,

11. Störungen, ggf. Bemerkungen und

12. Unterschrift des Kommandanten oder gleichwertige Kennzeichnung.

b) Die Luftfahrtbehörde kann dem Luftfahrtunternehmer gestatten, auf die Füh-
rung des Bordbuchs ganz oder teilweise zu verzichten, wenn die entsprech-
enden Angaben in anderen Unterlagen verfügbar sind.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Eintragungen unver-
züglich erfolgen und dauerhaft sind.

OPS 1.1060

Flugdurchführungsplan (Operational Flight Plan)

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Flugdurchführungsplan
und die während des Fluges vorgenommenen Eintragungen folgende Punkte
umfassen:

1. Eintragungszeichen des Flugzeugs,

2. Flugzeugmuster und Flugzeugbaureihe,

3. Datum des Fluges,

4. Flugnummer oder entsprechende Angabe,

5. Namen der Flugbesatzungsmitglieder,

6. Zuweisung der Aufgaben an die Flugbesatzungsmitglieder,

7. Startflugplatz,

8. Abflugzeit (tatsächliche Abblockzeit, Startzeit),

9. Landeflugplatz (geplanter und tatsächlicher),

10. Ankunftszeit (tatsächliche Landezeit und Anblockzeit),

11. Betriebsart (ETOPS, Flug nach Sichtflugregeln, Überführungsflug usw.),

12. Strecke und Streckenabschnitte mit Kontrollpunkten/Wegpunkten, Entfer-
nungen, Zeiten und Kursen über Grund,

13. geplante Reisegeschwindigkeit und Flugzeiten zwischen
Kontrollpunkten/Wegpunkten; voraussichtliche und tatsächliche Überflug-
zeiten,

14. Sicherheitshöhen und Mindestflugflächen,

15. geplante Flughöhen und Flugflächen,

16. Kraftstoffberechnungen und Aufzeichnungen der Kraftstoffmengenüber-
prüfungen während des Fluges,

17. Kraftstoffmenge, die sich zum Zeitpunkt des Anlassens der Triebwerke
an Bord befindet,

18. Bestimmungsausweichflugplätze und gegebenenfalls Startausweichflug-
plätze und Streckenausweichflugplätze, einschließlich der in den Num-
mern 12, 13, 14 und 15 geforderten Angaben,

19. ursprüngliche ATS-Flugplanfreigabe und nachfolgende geänderte Freiga-
ben,

20. Berechnungen im Fall von Umplanungen während des Fluges und

21. einschlägige Wetterinformationen.

b) Angaben, die in anderen Unterlagen oder aus anderen annehmbaren Quellen
schnell verfügbar sind oder für die Betriebsart ohne Belang sind, können im
Flugdurchführungsplan weggelassen werden.

c) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass der Flugdurchführungsplan
und dessen Gebrauch im Betriebshandbuch beschrieben sind.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Eintragungen im Flug-
durchführungsplan unverzüglich erfolgen und dauerhaft sind.
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OPS 1.1065

Zeiträume für die Aufbewahrung von Unterlagen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Aufzeichnungen und alle
einschlägigen betrieblichen und technischen Unterlagen zu jedem Flug für die in
Anlage 1 zu OPS 1.1065 beschriebenen Zeiträume aufbewahrt werden.

OPS 1.1070

Organisationshandbuch des Luftfahrtunternehmers für die
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

Der Luftfahrtunternehmer hat ein genehmigtes Organisationshandbuch für die
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit gemäß Teil M, Abschnitt M.A.704 Orga-
nisationshandbuch für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zu führen und
auf dem neuesten Stand zu halten.

OPS 1.1071

Technisches Bordbuch (Aeroplane Technical Log)

Der Luftfahrtunternehmer hat für jedes Flugzeug ein technisches Bordbuch ge-
mäß Teil M, Abschnitt M.A.306 Technisches Bordbuch des Luftfahrtunterneh-
mers zu führen.
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Anlage 1 zu OPS 1.1045

Inhalt des Betriebshandbuchs

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das Betriebshandbuch folgen-
den Inhalt hat:

A. ALLGEMEINES/GRUNDSÄTZLICHES

0. VERWALTEN UND KONTROLLIEREN DES BETRIEBSHAND-
BUCHS

0.1. Einleitung

a) eine Erklärung, dass das Handbuch den zutreffenden Vorschriften
sowie den Bestimmungen und Bedingungen des jeweiligen Luftver-
kehrsbetreiberzeugnisses entspricht,

b) eine Erklärung, dass das Handbuch betriebliche Anweisungen ent-
hält, die von dem betroffenen Personal einzuhalten sind,

c) eine Aufzählung und kurze Darstellung der verschiedenen Teile des
Betriebshandbuchs, deren Inhalt, Geltungsbereiche und Benutzung,

d) Erklärungen und Definitionen von Begriffen, die für die Benutzung
des Handbuchs benötigt werden.

0.2. Ergänzungs- und Änderungssystem

a) Einzelheiten zu der Person/den Personen, die für die Herausgabe und die
Einarbeitung von Ergänzungen und Änderungen verantwortlich ist/sind,

b) eine Liste der Ergänzungen und Änderungen mit Datum der Ein-
arbeitung und des Inkrafttretens,

c) eine Erklärung, dass handschriftliche Ergänzungen und Änderungen
unzulässig sind, außer in den Fällen, in denen im Interesse der Si-
cherheit eine sofortige Ergänzung oder Änderung erforderlich ist,

d) eine Beschreibung des Systems, nach dem die Seiten gekennzeichnet
und mit dem Datum des Inkrafttretens versehen werden,

e) eine Liste der gültigen Seiten,

f) Kennzeichnung der Änderungen auf Textseiten und soweit möglich
auf Karten und Abbildungen,

g) vorläufige Änderungen,

h) Eine Beschreibung des Systems zur Verteilung der Handbücher, Er-
gänzungen und Änderungen.

1. ORGANISATION UND ZUSTÄNDIGKEIT

1.1. Organisationsstruktur. Eine Beschreibung der Organisationsstruktur ein-
schließlich des allgemeinen Unternehmensorganigramms und des Orga-
nigramms der Abteilung Betrieb. Aus dieser Darstellung müssen die
Verknüpfungen zwischen der Abteilung Betrieb und den anderen Abtei-
lungen des Unternehmens hervorgehen. Insbesondere müssen die Hie-
rarchie und die Ablauforganisation aller Bereiche, die für die Sicherheit
des Flugbetriebs von Bedeutung sind, beschrieben werden.

1.2. Ernannte Fachbereichsleiter. Die Namen der Fachbereichsleiter, die für
den Flugbetrieb, die Instandhaltung, die Ausbildung des Personals und
den Bodenbetrieb zuständig sind, wie in OPS 1.175 Buchstabe i vorge-
schrieben. Die Beschreibung der Aufgaben und Zuständigkeiten dieser
Fachbereichsleiter muss enthalten sein.

1.3. Zuständigkeiten und Pflichten des leitenden Betriebspersonals. Eine Be-
schreibung der Zuständigkeiten, Pflichten und Befugnisse des leitenden
Betriebspersonals, sofern diese sich auf die Sicherheit des Flugbetriebs
und die Erfüllung der anzuwendenden Vorschriften beziehen.

1.4. Befugnisse, Pflichten und Zuständigkeiten des Kommandanten. Eine
Erklärung, mit der die Befugnisse, Pflichten und Zuständigkeiten des
Kommandanten festgelegt werden.

1.5. Pflichten und Zuständigkeiten der anderen Besatzungsmitglieder.
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2. BETRIEBLICHE STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG

2.1. Überwachung des Betriebs durch den Luftfahrtunternehmer. Eine Be-
schreibung des Systems zur Überwachung des Betriebs durch den Luft-
fahrtunternehmer (siehe OPS 1.175 Buchstabe g). Aus dieser muss her-
vorgehen, wie die Sicherheit des Flugbetriebs und die Qualifikation des
Personals überwacht werden. Insbesondere sind die Verfahren bezüglich
der folgenden Punkte zu beschreiben:

a) Gültigkeit von Lizenzen und Qualifikationen,

b) Befähigung des Betriebspersonals und

c) Kontrolle, Auswertung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen,
Flugunterlagen, zusätzlichen Informationen und Daten.

2.2. System für die Ausgabe von zusätzlichen betrieblichen Anweisungen
und Informationen. Eine Beschreibung aller Systeme zur Ausgabe von
Informationen, die betrieblich relevant sein können, jedoch ergänzend zu
denen im Betriebshandbuch. Die Anwendbarkeit dieser Informationen
und die Zuständigkeit für die Verteilung müssen festgelegt sein.

2.3. Unfallverhütung und Flugsicherheitsprogramm. Eine Beschreibung der
Hauptaspekte des Flugsicherheitsprogramms.

2.4. Betriebliche Steuerung. Eine Beschreibung der Verfahren und Zustän-
digkeiten, die für die Ausübung der betrieblichen Steuerung in Bezug
auf die Flugsicherheit erforderlich sind.

2.5. Befugnisse der Luftfahrtbehörde. Eine Beschreibung der Befugnisse der
Luftfahrtbehörde und Richtlinien für das Personal bezüglich der Verein-
fachung von Überprüfungen durch die Mitarbeiter der Behörde.

3. QUALITÄTSSYSTEM

Eine Beschreibung des eingeführten Qualitätssystems, einschließlich
mindestens:

a) der Qualitätsgrundsätze,

b) einer Beschreibung der Organisation des Qualitätssystems und

c) der Verteilung der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten.

4. ZUSAMMENSETZUNG DER BESATZUNGEN

4.1. Zusammensetzung der Besatzungen. Eine Beschreibung des Verfahrens,
nach dem unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte die Zusam-
mensetzung der Besatzung erfolgt:

a) verwendetes Flugzeugmuster,

b) Einsatzgebiet und Betriebsart,

c) Flugphase,

d) vorgeschriebene Mindestbesatzung und geplante Flugdienstzeit,

e) Flugerfahrung, insgesamt und auf dem jeweiligen Muster, Flugerfah-
rung der letzten Zeit und Qualifikation der Besatzungsmitglieder,

f) die Bestimmung des Kommandanten und, falls aufgrund der Flugdauer
erforderlich, die Verfahren zur Ablösung des Kommandanten oder ande-
rer Flugbesatzungsmitglieder (siehe Anlage 1 zu OPS 1.940) und

g) die Bestimmung des leitenden Flugbegleiters und, falls aufgrund der
Flugdauer erforderlich, die Verfahren zur Ablösung des leitenden
Flugbegleiters oder anderer Flugbegleiter.

4.2. Bestimmung des Kommandanten. Die Regeln, die bei der Bestimmung
des Kommandanten anzuwenden sind.

4.3. Ausfall von Flugbesatzungsmitgliedern während des Fluges. Anweisun-
gen für die Übertragung der Verantwortung im Falle des Ausfalls eines
Flugbesatzungsmitglieds.

4.4. Einsatz auf verschiedenen Mustern. Eine Angabe, welche Flugzeuge als
ein Muster betrachtet werden können für

a) die Einsatzplanung der Flugbesatzung und

b) die Einsatzplanung der Kabinenbesatzung.
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5. QUALIFIKATIONSERFORDERNISSE

5.1. Für Angehörige des Betriebspersonals eine Beschreibung der Lizenz,
Berechtigung(en), Qualifikation/Befähigung (z. B. für Strecken und
Flugplätze), Erfahrung, Schulung, Überprüfungen und Erfahrung der
letzten Zeit, die für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich
sind. Flugzeugmuster, Betriebsart und Zusammensetzung der Besatzung
müssen dabei berücksichtigt werden.

5.2. Flugbesatzung

a) Kommandant,

b) der den Kommandanten ablösende Pilot,

c) Kopilot,

d) Pilot unter Überwachung,

e) Flugbesatzungsmitglied zum Bedienen der Flugzeugsysteme,

f) Einsatz auf mehr als einem Muster oder mehr als einer Baureihe.

5.3. Kabinenbesatzung

a) Leitender Flugbegleiter,

b) Flugbegleiter,

i) Flugbegleiter, der zur Mindestbesatzung gehört,

ii) zusätzlicher Flugbegleiter und Flugbegleiter auf Flügen zum Zwe-
cke des Vertrautmachens,

c) Einsatz auf mehr als einem Muster oder mehr als einer Baureihe.

5.4. Schulungs-, Überprüfungs- und Überwachungspersonal

a) für die Flugbesatzung,

b) für die Kabinenbesatzung.

5.5. Anderes Betriebspersonal

6. GESUNDHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN FÜR BESATZUNGEN

6.1. Gesundheitsvorsichtsmaßnahmen für Besatzungen. Die einschlägigen
Vorschriften und Richtlinien für Besatzungsmitglieder, einschließlich:

a) Alkohol und anderer berauschender Getränke,

b) Narkotika,

c) Drogen,

d) Schlaftabletten,

e) pharmazeutischer Präparate,

f) Impfung,

g) Tieftauchen,

h) Blutspenden,

i) vorbeugender Maßnahmen bezüglich der Mahlzeiten vor und wäh-
rend des Fluges,

j) Schlafen und Ruhen und

k) chirurgischer Eingriffe.

7. BESCHRÄNKUNG DER FLUGZEITEN

7.1. Beschränkungen der Flug- und Dienstzeiten und Ruhevorschriften. Die
vom Luftfahrtunternehmer nach den geltenden Vorschriften erarbeitete
Regelung.

7.2. Überschreitungen der zulässigen Flugzeiten und Dienstzeiten und/oder
Unterschreitung von Mindestruhezeiten. Bedingungen, unter denen
Flugzeiten und Dienstzeiten überschritten oder Mindestruhezeiten unter-
schritten werden dürfen, und die Verfahren, die für die Meldung solcher
Abweichungen angewandt werden.
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8. BETRIEBLICHE VERFAHREN

8.1. Anweisungen für die Flugvorbereitung. Unter Berücksichtigung des je-
weiligen Betriebs sind festzulegen:

8.1.1. Mindestflughöhen. Eine Beschreibung der Methode zur Bestimmung
und Anwendung der Mindesthöhen, einschließlich:

a) eines Verfahrens zur Festlegung der Mindestflughöhen/Mindestflugflächen
für VFR-Flüge und

b) eines Verfahrens zur Festlegung der Mindestflughöhen/Mindestflugflächen
für IFR-Flüge.

8.1.2. Kriterien und Zuständigkeiten für die Erlaubnis zum Benutzen von
Flugplätzen unter Berücksichtigung der anwendbaren Vorschriften der
Abschnitte D, E, F, G, H, I und J.

8.1.3. Methoden zur Festlegung der Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen. Das
Verfahren zur Festlegung der Flugplatz-Betriebsmindestbedingungen eines
Flugplatzes für IFR-Flüge in Übereinstimmung mit OPS 1 Abschnitt E. Es
ist einzugehen auf Verfahren zur Bestimmung der Sicht und/oder der Pis-
tensichtweite und zur Anwendbarkeit der von den Piloten beobachteten
Sicht, der gemeldeten Sicht und der gemeldeten Pistensichtweite.

8.1.4. Betriebsmindestbedingungen für den Reiseflug für VFR-Flüge oder für
VFR-Flugabschnitte eines Fluges und, wenn einmotorige Flugzeuge ein-
gesetzt werden, Anweisungen für die Streckenauswahl im Hinblick auf
die Verfügbarkeit von Gelände, das eine sichere Notlandung erlaubt.

8.1.5. Darstellung und Anwendung von Betriebsmindestbedingungen für Flug-
plätze und für den Reiseflug.

8.1.6. Interpretation von meteorologischen Informationen. Erläuterungen zur
Entschlüsselung von MET-Vorhersagen und MET-Berichten, sofern
diese für die jeweiligen Einsatzgebiete von Bedeutung sind, einschließ-
lich der Interpretation von Kennbuchstaben.

8.1.7. BestimmungdermitzuführendenMengenanKraftstoff,ÖlundWasser/Methanol.
Die Verfahren, nach denen die mitzuführenden Mengen an Kraftstoff, Öl und
Wasser/Methanol bestimmt und im Fluge überwacht werden. Dieser Abschnitt
mussauchdieAnweisungenfürdieMessungunddieVerteilungdiesermitgeführten
Betriebsstoffe enthalten. SolcheAnweisungenmüssen alle Umstände berücksich-
tigen, deren Auftreten während des Fluges wahrscheinlich ist, einschließlich der
Möglichkeit einer Umplanung während des Fluges und des Ausfalls eines oder
mehrererTriebwerke.DasVerfahrenzurFührungderAufzeichnungenüberKraft-
stoffe undÖlmuss ebenfalls beschriebenwerden.

8.1.8. Masse und Schwerpunktlage. Die allgemeinen Grundsätze über Masse
und Schwerpunktlage, einschließlich:

a) Begriffsbestimmungen,

b) Methoden, Verfahren und Zuständigkeiten für die Erstellung von und
die Zustimmung zu Masse- und Schwerpunktsberechnungen,

c) der Verfahren für die Benutzung von Standard- und/oder tatsächli-
chen Massewerten,

d) der Methode für die Bestimmung der zu verwendenden Massewerte
für Fluggäste, Gepäck und Fracht,

e) der zu verwendenden Massewerte für Fluggäste und Gepäck für die
verschiedenen Arten von Flügen und Flugzeugmuster,

f) allgemeiner Anweisungen und Angaben, die für die Verwendung der
verschiedenen Arten von Unterlagen über Masse und Schwerpunkt-
lage notwendig sind,

g) Verfahren für kurzfristig auftretende Änderungen,

h) Dichte von Kraftstoff, Öl und Wasser/Methanol und

i) Grundsätzen und Verfahren für die Sitzplatzzuteilung.

8.1.9. ATS-Flugplan. Verfahren und Zuständigkeiten für das Erstellen und
Einreichen des ATS-Flugplans. Die zu berücksichtigenden Faktoren
müssen auch die Mittel für die Einreichung von Einzel- sowie von
Dauerflugplänen umfassen.
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8.1.10. Flugdurchführungsplan. Verfahren und Zuständigkeiten für die Erstel-
lung und die Annahme des Flugdurchführungsplans. Die Verwendung
des Flugdurchführungsplans, einschließlich der verwendeten Muster der
Flugdurchführungspläne, ist zu beschreiben.

8.1.11. Technisches Bordbuch des Luftfahrtunternehmers. Die Zuständigkeiten
und die Verwendung des technischen Bordbuchs, einschließlich der
Muster des verwendeten Formats, sind zu beschreiben.

8.1.12. Liste der mitzuführenden Dokumente, Formblätter und zusätzlichen Un-
terlagen.

8.2. Anweisungen für die Bodenabfertigung

8.2.1. Verfahren für das Tanken. Eine Beschreibung des Verfahrens für das
Tanken, einschließlich:

a) Sicherheitsvorkehrungen während des Be- und Enttankens, auch
wenn eine APU in Betrieb ist oder wenn ein Propellerturbinentrieb-
werk läuft und die Propellerbremsen angezogen sind,

b) Be- und Enttanken, während Fluggäste einsteigen, sich an Bord be-
finden oder aussteigen und

c) Vorkehrungen gegen das Vermischen von Kraftstoffsorten.

8.2.2. Sicherheitsrelevante Verfahren für die Bodenabfertigung des Flugzeugs
und der Fracht sowie für den Umgang mit Fluggästen. Eine Beschrei-
bung der bei der Zuteilung der Sitzplätze, während des Ein- und Aus-
steigens der Fluggäste und während des Be- und Entladens des Flug-
zeugs anzuwendenden Verfahren. Weitere sicherheitsbezogene Verfah-
ren für den Zeitraum, während dessen sich das Flugzeug auf der Ab-
stellfläche befindet, sind ebenfalls anzugeben. Die Verfahren müssen
sich erstrecken auf

a) Kinder/Kleinkinder, kranke Fluggäste und Personen mit einge-
schränkter Bewegungsfähigkeit,

b) die Beförderung von Personen, denen die Einreise verwehrt wurde,
und von zwangsweise abgeschobenen oder in Gewahrsam befindli-
chen Personen,

c) zulässige Abmessungen und Massen für Handgepäck,

d) das Einladen von Gegenständen und deren Sicherung im Flugzeug,

e) spezielle Ladung und Klassifizierung der Laderäume,

f) die Positionierung von Bodengeräten,

g) das Betätigen der Flugzeugtüren,

h) die Sicherheit auf dem Vorfeld, einschließlich Brandverhütung, Ab-
gasstrahl- und Ansaugbereiche,

i) Verfahren zum Anlassen, Losrollen vom Abstellplatz und zur An-
kunft am Abstellplatz, einschließlich Zurückstoßen und Schleppen,

j) die Versorgung von Flugzeugen,

k) Unterlagen und Formblätter für die Abfertigung von Flugzeugen und

l) Mehrfachbelegung von Fluggastsitzen.

8.2.3. Verfahren für die Zurückweisung von Fluggästen. Verfahren, um sicher-
zustellen, dass Personen, die berauscht erscheinen oder die aufgrund
ihres Verhaltens oder körperlicher Symptome offenbar unter dem Ein-
fluss von Drogen stehen, das Betreten des Flugzeugs verwehrt wird;
ausgenommen hiervon sind Patienten in ärztlicher Behandlung, die ent-
sprechend betreut werden. Dies gilt nicht für Patienten in ärztlicher
Behandlung, die entsprechend betreut werden.

8.2.4. Enteisung und Vereisungsschutz am Boden. Eine Beschreibung der
Grundsätze und Verfahren für die Enteisung und den Vereisungsschutz
für Flugzeuge am Boden. Eine Beschreibung der Arten und der Aus-
wirkungen von Vereisung und anderen Ablagerungen auf Flugzeuge im
Stillstand, während des Rollens und während des Starts muss enthalten
sein. Darüber hinaus sind die verwendeten Arten von Enteisungsflüssig-
keiten, einschließlich folgender Angaben, zu beschreiben:

a) Markenbezeichnung oder Handelsnamen,
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b) Eigenschaften,

c) Auswirkungen auf die Flugleistung,

d) die jeweilige Wirksamkeitsdauer und

e) Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung.

8.3. Flugbetriebliche Verfahren

8.3.1. Grundsätze für VFR-/IFR-Flüge. Eine Beschreibung der Grundsätze,
nach denen Flüge nach VFR zulässig sind oder Flüge nach IFR erfor-
derlich werden oder für den Übergang von einer Betriebsart zur anderen.

8.3.2. Navigationsverfahren. Eine Beschreibung aller Navigationsverfahren für
die vorgesehene(n) Betriebsart(en) und das(die) Einsatzgebiet(e). Hierbei
sind zu berücksichtigen:

a) Standard-Navigationsverfahren, einschließlich der Grundsätze für die
Durchführung unabhängiger Gegenkontrollen von per Tastatur ge-
machten Eingaben, soweit diese den vom Flugzeug zu fliegenden
Flugweg beeinflussen,

b) Navigation nach Spezifikationen für Mindestnavigationsleistungen,
Polarnavigation und Navigation in anderen besonders bezeichneten
Gebieten,

c) Flächennavigation (RNAV),

d) Umplanung während des Fluges,

e) Verfahren für Fälle der Leistungsverringerung von Systemen und

f) verringerte Höhenstaffelung (RVSM).

8.3.3. Verfahren zur Einstellung der Höhenmesser, gegebenenfalls einschließ-
lich der Verwendung von

— metrischer Höhenmessung und Umrechnungstabellen

und

— QFE-Betriebsverfahren.

8.3.4. Verfahren im Zusammenhang mit dem Höhenvorwarnsystem

8.3.5. Bodenannäherungswarnanlage/Hinderniswarnsystem. Verfahren und An-
weisungen, die erforderlich sind, um eine kontrollierte Bodenberührung
zu verhindern, einschließlich Begrenzungen hoher Sinkgeschwindigkei-
ten in Bodennähe (die entsprechenden Anforderungen für die Schulung
sind in D.2.1 angesprochen).

8.3.6. Grundsätze und Verfahren für die Benutzung von TCAS/ACAS

8.3.7. Grundsätze und Verfahren für das Kraftstoffmanagement im Fluge

8.3.8. Widrige und möglicherweise gefährliche atmosphärische Bedingungen.
Verfahren für den Betrieb unter und/oder für das Meiden von mögli-
cherweise gefährlichen atmosphärischen Bedingungen, einschließlich:

a) Gewittern,

b) Vereisungsbedingungen,

c) Turbulenz,

d) Windscherung,

e) Strahlstrom,

f) Vulkanaschewolken,

g) schwerer Niederschläge,

h) Sandstürmen,

i) Leewellen und

j) bedeutender Temperaturinversionen.

8.3.9. Wirbelschleppen. Staffelungskriterien bezüglich Wirbelschleppen, unter
Berücksichtigung des jeweiligen Flugzeugmusters, der Windbedingun-
gen und der Lage der jeweiligen Pisten.
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8.3.10. Besatzungsmitglieder an ihren Plätzen. Die Regelungen für Besatzungs-
mitglieder, nach denen diese während der verschiedenen Flugphasen,
oder wenn es im Interesse der Sicherheit notwendig erscheint, die ihnen
zugewiesenen Plätze oder Sitze einzunehmen haben, schließen auch
Verfahren für kontrolliertes Ruhen im Cockpit ein.

8.3.11. Benutzung von Anschnallgurten durch die Besatzung und die Fluggäste.
Die Regelungen für Besatzungsmitglieder und Fluggäste, nach denen
diese während der verschiedenen Flugphasen, oder wenn es im Interesse
der Sicherheit notwendig erscheint, Anschnallgurte zu benutzen haben.

8.3.12. Zutritt zum Cockpit. Die Bedingungen für das Betreten des Cockpits
durch nicht der Flugbesatzung angehörende Personen. Die Regelungen
für das Betreten des Cockpits durch behördliche Aufsichtspersonen
müssen ebenfalls enthalten sein.

8.3.13. Benutzung freier Besatzungssitze. Die Bedingungen und Verfahren für
die Benutzung freier Besatzungssitze.

8.3.14. Ausfall von Besatzungsmitgliedern während des Fluges. Die Verfahren,
die im Falle des Ausfalls von Besatzungsmitgliedern im Flug zu befol-
gen sind. Beispiele für die Arten der Ausfälle und Mittel zu deren
Erkennung sind anzugeben.

8.3.15. Regelungen bezüglich der Sicherheit in der Kabine. Folgende Bereiche
müssen erfasst sein:

a) Vorbereitung der Kabine für den Flug, Regeln, die während des
Fluges einzuhalten sind, und Vorbereitung der Kabine zur Landung,
einschließlich der Verfahren zur Sicherung von Kabine und Bord-
küchen,

b) Verfahren zur Sicherstellung, dass die Fluggäste so platziert sind,
dass sie bei einer Noträumung diese bestmöglich unterstützen kön-
nen und nicht behindern,

c) Verfahren, die beim Ein- und Aussteigen der Fluggäste zu befolgen
sind,

d) Verfahren, die beim Betanken/Enttanken zu befolgen sind, während
Fluggäste sich an Bord befinden, einsteigen oder aussteigen, und

e) Rauchen an Bord.

8.3.16. Verfahren für die Unterweisung der Fluggäste. Der Inhalt, die Mittel
und der zeitliche Ablauf der Fluggastunterweisung in Übereinstimmung
mit OPS 1.285.

8.3.17. Verfahren für Flugzeuge, in denen eine vorgeschriebene Ausrüstung
zum Messen kosmischer Strahlung mitgeführt wird. Verfahren für den
Gebrauch von Ausrüstungen zum Messen galaktischer und solarer
Strahlung und für die Aufzeichnung der Messwerte, einschließlich der
Maßnahmen, die für den Fall der Überschreitung der im Betriebshand-
buch angegebenen Grenzwerte zu ergreifen sind. Außerdem die Ver-
fahren, die im Falle einer Entscheidung für einen Sinkflug oder eine
Änderung der Flugstrecke zu befolgen sind, einschließlich der ent-
sprechenden Verfahren für die Flugverkehrsdienste.

8.3.18. Grundsätze für die Benutzung des Autopiloten und der automatischen
Schubsteuerung.

8.4. Allwetterflugbetrieb. Eine Beschreibung der betrieblichen Verfahren für
den Allwetterflugbetrieb (siehe OPS Abschnitte D und E).

8.5. Langstreckenflugbetrieb mit zweimotorigen Flugzeugen (ETOPS). Eine
Beschreibung der betrieblichen Verfahren für den Langstreckenflugbe-
trieb mit zweimotorigen Flugzeugen.

8.6. Benutzung der Mindestausrüstungsliste(n) (MEL) und der Konfigura-
tionsabweichungsliste(n) (CDL).

8.7. Flüge ohne Entgelt. Verfahren und betriebliche Einschränkungen für:

a) Schulungsflüge,

b) Technische Prüfflüge,

c) Auslieferungsflüge,

d) Überführungsflüge (ferry flights),
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e) Vorführflüge und

f) Positionierungsflüge, einschließlich der Personengruppen, die auf
solchen Flügen an Bord sein dürfen.

8.8. Regelungen bezüglich Sauerstoff

8.8.1. Eine Darlegung der Bedingungen, unter denen Sauerstoff bereitzustellen
und zu verwenden ist.

8.8.2. Die Regelungen bezüglich Sauerstoff für

a) die Flugbesatzung,

b) die Flugbegleiter und

c) die Fluggäste.

9. GEFÄHRLICHE GÜTER UND WAFFEN

9.1. Angaben, Anweisungen und allgemeine Richtlinien für die Beförderung
gefährlicher Güter, einschließlich:

a) der Grundsätze des Luftfahrtunternehmers für die Beförderung ge-
fährlicher Güter,

b) der Erläuterungen zu den Vorschriften für die Annahme, Kennzeich-
nung, Handhabung, Unterbringung und Trennung gefährlicher Güter,

c) besonderer Anforderungen für die Benachrichtigung im Falle eines
Unfalls oder eines Ereignisses im Zusammenhang mit der Beförde-
rung von gefährlichen Gütern,

d) der Maßnahmen für Notfälle im Zusammenhang mit gefährlichen
Gütern,

e) der Aufgaben des betroffenen Personals gemäß OPS 1.1215 und

f) der Anweisungen für die Mitnahme von Mitarbeitern des Luftfahrt-
unternehmers.

9.2. Die Bedingungen, unter denen Kriegswaffen, Kampfmittel und Sport-
waffen mitgeführt werden dürfen.

10. LUFTSICHERHEIT

10.1. Nicht vertrauliche Luftsicherheitsvorschriften und -richtlinien, die die
Befugnisse und Zuständigkeiten des Betriebspersonals einschließen
müssen. Grundsätze und Verfahren für das Verhalten bei Straftaten an
Bord und die Meldung von Straftaten an Bord, wie widerrechtliche
Eingriffe, Sabotageakte, Bombendrohungen und Entführungen, sind
ebenfalls aufzunehmen.

10.2. Eine Beschreibung von vorbeugenden Luftsicherheitsmaßnahmen und
der einschlägigen Schulung.

Anmerkung: Teile der Sicherheitsanweisungen und -richtlinien können
als vertrauliches Material behandelt werden.

11. MASSNAHMEN BEI BESONDEREN EREIGNISSEN SOWIE MEL-
DUNG UND BERICHTE DARÜBER

Verfahren für Maßnahmen bei besonderen Ereignissen sowie für Mel-
dung und Berichte darüber. Dieser Abschnitt muss beinhalten:

a) Definition von besonderen Ereignissen und der jeweiligen Zustän-
digkeiten des betroffenen Personals,

b) Beschreibung der Formulare, die für die Meldung aller Arten von
Ereignissen zu verwenden sind (oder Kopien der Formulare), Anlei-
tungen für das Ausfüllen der Formulare, die Anschriften der Stellen,
an die die Berichte zu senden sind, und die dafür eingeräumten
Fristen,

c) für Unfälle eine Beschreibung, welche Abteilungen des Unterneh-
mens, Behörden und andere Stellen auf welche Art und Weise und
in welcher Reihenfolge zu benachrichtigen sind,

d) Verfahren für die mündliche Benachrichtigung der Flugsicherungs-
stellen über Störungen im Zusammenhang mit Reaktionsempfehlun-
gen (RA) des ACAS, Gefahren durch Vögel, gefährliche Güter und
andere Gefahrensituationen,
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e) Verfahren für die Vorlage schriftlicher Berichte über Störungen im
Luftverkehr, Reaktionsempfehlungen (RA) des ACAS, Vogelschläge
und widerrechtliche Eingriffe in den Luftverkehr,

f) Meldeverfahren, um die Einhaltung der OPS 1.085 Buchstabe b und
OPS 1.420 sicherzustellen. Diese Verfahren müssen interne sicher-
heitsbezogene Meldeverfahren beinhalten, die die Besatzungsmitglie-
der einzuhalten haben, um sicherzustellen, dass der Kommandant
unverzüglich von Störungen, die die Sicherheit während des Fluges
beeinträchtigt haben oder beeinträchtigt haben können, unterrichtet
wird und dass er alle einschlägigen Informationen dazu erhält.

12. LUFTVERKEHRSREGELN

Luftverkehrsregeln, einschließlich:

a) der Sichtflug- und Instrumentenflugregeln,

b) der territorialen Anwendung der Luftverkehrsregeln,

c) der Flugfunkverfahren, einschließlich Verfahren bei Ausfall von
Flugfunkeinrichtungen,

d) Angaben und Anweisungen bezüglich des Abfangens von Zivilflug-
zeugen,

e) Umständen, unter denen Funkhörbereitschaft aufrechtzuerhalten ist,

f) Signalen,

g) des im Betrieb benutzten Zeitsystems,

h) Flugsicherungsfreigaben, Einhaltung des Flugplans und Positions-
meldungen,

i) optischer Zeichen, die zur Warnung verwendet werden, wenn ein
Flugzeug ohne Berechtigung in einem Flugbeschränkungs-, Luft-
sperr- oder Gefahrengebiet fliegt oder im Begriff ist, in eines der
genannten Gebiete einzufliegen,

j) Verfahren für Piloten, die einen Unfall beobachten oder eine Not-
meldung empfangen,

k) Boden-/Bord-Sichtzeichen zur Benutzung durch Überlebende, Ver-
wendung von Signalhilfen und

l) Not- und Dringlichkeitssignalen.

13. VERMIETEN UND ANMIETEN

Eine Beschreibung der betrieblichen Vorkehrungen für das Anmieten
und Vermieten, die dazugehörigen Verfahren und die Zuständigkeiten
des leitenden Personals.

B. FLUGZEUGBEZOGENE BETRIEBSUNTERLAGEN

Unterschiede zwischen Mustern und Baureihen von Mustern sind zu
berücksichtigen.

0. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND MASSEINHEITEN

0.1. Allgemeine Informationen (z. B. Flugzeugabmessungen), einschließlich
einer Beschreibung der Maßeinheiten, die für den Betrieb des jeweiligen
Flugzeugmusters verwendet werden, und Umrechnungstabellen.

1. BETRIEBSGRENZEN

1.1. Eine Beschreibung der zugelassenen Grenzwerte und der festgelegten
Betriebsgrenzen, einschließlich:

a) Zulassungsbasis (z. B. CS-23, CS-25, ICAO Anhang 16 (CS-36 und
CS-34) usw.),

b) Fluggastsitzplatzanordnung für jedes Flugzeugmuster, einschließlich
einer bildlichen Darstellung,

c) genehmigter Betriebsarten (z. B. VFR/IFR, CAT II/III, RNP-Klasse,
Flüge unter bekannten Vereisungsbedingungen usw.),

d) Zusammensetzung der Besatzungen,

e) Masse und Schwerpunktlage,
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f) Geschwindigkeitsgrenzen,

g) Flugdiagrammen,

h) Windgrenzwerten, auch für den Betrieb auf kontaminierten Pisten,

i) Leistungsgrenzen in den jeweiligen Konfigurationen,

j) Neigung von Pisten,

k) Beschränkungen für den Betrieb auf nassen oder kontaminierten
Pisten,

l) Ablagerungen auf dem Flugzeug und

m) Betriebsgrenzen der Bordanlagen.

2. NORMALVERFAHREN

2.1. Die normalen Verfahren und der Besatzung zugewiesenen Aufgaben,
die entsprechenden Prüflisten, das System für die Verwendung der Prüf-
listen und die zur Koordinierung zwischen der Flug- und der Kabinen-
besatzung notwendigen Verfahren. Die normalen Verfahren und Auf-
gaben für folgende Fälle müssen enthalten sein:

a) vor dem Flug,

b) vor dem Abflug,

c) Höhenmessereinstellung und Höhenmesserüberprüfung,

d) Rollen, Start und Steigflug,

e) Lärmminderung,

f) Reiseflug und Sinkflug,

g) Anflug und Landevorbereitung (einschließlich Briefing),

h) Anflug nach Sichtflugregeln,

i) Anflug nach Instrumentenflugregeln,

j) Sichtanflug und Platzrundenanflug (visual approach und circling
approach),

k) Fehlanflug (missed approach),

l) normale Landung,

m) nach der Landung und

n) Betrieb auf nassen und kontaminierten Pisten.

3. AUSSERGEWÖHNLICHE VERFAHREN UND NOTVERFAHREN

3.1. Die außergewöhnlichen Verfahren, Notverfahren und der Besatzung zu-
gewiesenen Aufgaben, die entsprechenden Prüflisten, das System für die
Verwendung der Prüflisten und die zur Koordinierung zwischen der
Flug- und der Kabinenbesatzung notwendigen Verfahren. Die Verfahren
und Notverfahren für folgende Fälle müssen enthalten sein:

a) Ausfall von Besatzungsmitgliedern,

b) Maßnahmen bei Feuer und Rauchentwicklung,

c) Flüge ohne Verwendung der Druckkabine oder bei eingeschränkter
Verwendung der Druckkabine,

d) Überschreitung der Festigkeitsgrenzen, insbesondere bei der Lan-
dung mit Übergewicht,

e) Überschreitung der Grenzwerte für kosmische Strahlung,

f) Blitzschläge,

g) Notmeldungen und Alarmierung der Flugsicherung bei Notfällen,

h) Triebwerkausfall,

i) Ausfälle von Bordanlagen,

j) Ausweichflüge bei schwerwiegenden technischen Ausfällen,

k) Warnung bei Annäherung an den Boden,
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l) TCAS-Warnung,

m) Windscherung,

n) Notlandung/Notwasserung und

o) Verfahren für unvorhergesehene Fälle beim Abflug.

4. FLUGLEISTUNGEN

4.0. Flugleistungsdaten müssen in einer Form dargestellt werden, in der sie
ohne Schwierigkeiten verwendet werden können.

4.1. Flugleistungsdaten. Flugleistungsunterlagen, aus denen die notwendigen
Daten für die Erfüllung der Flugleistungsvorschriften gemäß OPS 1 Ab-
schnitte F, G, H und I hervorgehen, müssen enthalten sein, um die
Ermittlung folgender Werte zu ermöglichen:

a) Grenzwerte für die Startsteigleistung — Masse, Höhe, Temperatur,

b) Länge der Piste (trocken, nass, kontaminiert),

c) Nettoflugbahndaten für die Berechnung der Hindernisfreiheit oder
gegebenenfalls Startsteigflugbahn,

d) Steiggradientenverluste bei Steigflügen mit Querneigung,

e) Grenzwerte für den Reisesteigflug,

f) Grenzwerte für die Steigleistung in Anflugkonfiguration,

g) Grenzwerte für die Steigleistung in Landekonfiguration,

h) Länge der Landestrecke bei trockener, nasser oder kontaminierter
Piste, einschließlich der Auswirkungen eines Ausfalls einer Bordan-
lage oder Vorrichtung im Fluge, sofern ein solcher Ausfall die Lan-
destrecke beeinflusst,

i) Grenzwerte für die Bremsenergie und

j) für die verschiedenen Flugphasen jeweils zutreffende Geschwindig-
keiten (auch unter Berücksichtigung von nassen oder kontaminierten
Pisten).

4.1.1. Ergänzende Daten für Flüge unter Vereisungsbedingungen. Alle zuge-
lassenen Flugleistungsdaten für zulässige Konfigurationen oder Konfi-
gurationsabweichungen, wie z. B. Anti-Blockier-System außer Betrieb,
müssen enthalten sein.

4.1.2. Wenn Flugleistungsdaten, wie für die jeweilige Leistungsklasse erfor-
derlich, im Flughandbuch nicht zur Verfügung stehen, sind andere den
Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügende Daten aufzunehmen.
Das Betriebshandbuch kann auch Querverweise auf die im Flughand-
buch enthaltenen genehmigten Daten enthalten, wenn solche Daten
wahrscheinlich nicht häufig oder nicht in Notfällen verwendet werden.

4.2. Zusätzliche Flugleistungsdaten. Gegebenenfalls Flugleistungsdaten ein-
schließlich:

a) Steiggradienten mit allen Triebwerken,

b) Daten für den Sinkflug mit ausgefallenem Triebwerk (drift-down
data),

c) Auswirkungen von Enteisungs-/Vereisungsschutz-Flüssigkeiten,

d) Flug mit ausgefahrenem Fahrwerk,

e) für Flugzeuge mit drei oder mehr Triebwerken Überführungsflügen
mit ausgefallenem Triebwerk und

f) Flügen nach den Bestimmungen der Konfigurationsabweichungsliste.

5. FLUGPLANUNG

5.1. Angaben und Anweisungen, die für die Flugvorbereitung und für Pla-
nungen im Fluge notwendig sind, einschließlich Geschwindigkeitsfest-
legungen und Leistungseinstellungen. Gegebenenfalls sind Verfahren für
den Betrieb mit ausgefallenem/en Triebwerk(en), ETOPS (insbesondere
die Reisefluggeschwindigkeit mit einem ausgefallenem Triebwerk und
die größte Entfernung zu einem geeigneten nach den Bestimmungen
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von OPS 1.245 ermittelten Flugplatz) und Flüge zu abgelegenen Flug-
plätzen aufzunehmen.

5.2. Angaben für die Berechnung des Kraftstoffbedarfs für die verschiedenen
Flugphasen in Übereinstimmung mit OPS 1.255.

5.3 Leistungsdaten für kritische Kraftstoffreserve und Einsatzgebiet im
ETOPS-Betrieb einschließlich ausreichender Daten zur Unterstützung
der Berechnung von kritischer Kraftstoffreserve und Einsatzgebiet auf-
grund der anerkannten Flugleistungsdaten des Flugzeugs. Folgende Da-
ten sind erforderlich:

a) Detaillierte Flugleistungsdaten bei Triebwerksausfall einschließlich
Kraftstofffluss bei standardmäßigen und außergewöhnlichen atmo-
sphärischen Bedingungen und in Abhängigkeit von Fluggeschwin-
digkeit und Leistungseinstellungen, einschließlich:

i) Sinkflug (einschließlich Nettoleistung), vgl. OPS 1.505, soweit
zutreffend,

ii) Reiseflughöhenbereich einschließlich 10 000 ft,

iii) Horizontalflug,

iv) Höhenleistung (einschließlich Nettoleistung) und

v) Fehlanflug.

b) Detaillierte Flugleistungsdaten bei Betrieb aller Triebwerke, ein-
schließlich Daten über nominalen Kraftstofffluss bei standardmäßi-
gen und außergewöhnlichen atmosphärischen Bedingungen und in
Abhängigkeit von Fluggeschwindigkeit und Leistungseinstellungen,
soweit zutreffend, einschließlich:

i) Reiseflug (Höhenbereich einschließlich 10 000 ft) und

ii) Horizontalflug.

c) Einzelheiten zu sonstigen Faktoren, die für den ETOPS-Betrieb rele-
vant sind und erhebliche Leistungseinbußen verursachen können, z.
B. Vereisung der ungeschützten Oberflächen des Flugzeugs, Einsatz
von Ram Air Turbine (RAT), Schubumkehr usw.

Die Höhen, Fluggeschwindigkeiten, Schubeinstellungen und der Kraft-
stofffluss, die bei der Bestimmung des ETOPS-Einsatzgebiets für jede
einzelne Kombination von Flugzeug und Triebwerk zugrunde gelegt
werden, müssen auch für die Ermittlung des entsprechenden Bodenabs-
tands und der Hindernisfreiheit in Übereinstimmung mit dieser Verord-
nung verwendet werden.

6. MASSE UND SCHWERPUNKTLAGE

Angaben und Anweisungen für die Berechnung der Masse und Schwer-
punktlage, einschließlich:

a) Berechnungssystem (z. B. Indexsystem),

b) Angaben und Anweisungen für die Erstellung und Verwendung der
Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage für die Erstellung per
Hand und/oder per Rechner,

c) Grenzwerten für Massen und Schwerpunktlagen für die vom Luft-
fahrtunternehmer eingesetzten Muster, Baureihen oder einzelnen
Flugzeuge und

d) Betriebsleermasse und zugehörige Schwerpunktlage oder zugehöriger
Index.

7. BELADUNG

Verfahren und Vorkehrungen für das Einladen und das Sichern der
Ladung im Flugzeug.

8. KONFIGURATIONSABWEICHUNGSLISTE

Die Konfigurationsabweichungsliste(n) (CDL), falls vom Hersteller be-
reitgestellt, für die eingesetzten Flugzeugmuster und Baureihen, ein-
schließlich der einzuhaltenden Verfahren, wenn ein Flugzeug unter
den Bedingungen seiner CDL abgefertigt wird.
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9. MINDESTAUSRÜSTUNGSLISTE

Die Mindestausrüstungsliste (MEL) für die eingesetzten Flugzeugmuster
und Baureihen unter Berücksichtigung der Betriebsarten und der Ein-
satzgebiete. Die Mindestausrüstungsliste muss die Navigationsausrüs-
tung einschließen und die Leistungsanforderungen für die Strecke und
das Einsatzgebiet berücksichtigen.

10. ÜBERLEBENS- UND NOTAUSRÜSTUNG EINSCHLIESSLICH
SAUERSTOFF

10.1. Eine Liste der für die zu fliegenden Strecken mitzuführenden Überle-
bensausrüstung und die Verfahren zur Prüfung der Einsatzfähigkeit die-
ser Ausrüstung vor dem Start. Anweisungen bezüglich der Unterbrin-
gung, der Zugänglichkeit und der Benutzung der Überlebens- und Not-
ausrüstung und die zugehörigen Prüflisten.

10.2. Das Verfahren für die Ermittlung des mitzuführenden Sauerstoffvorrats
und der verfügbaren Menge. Das Flugprofil, die Anzahl der Insassen
und ein möglicher Kabinendruckabfall sind zu berücksichtigen. Die
Angaben müssen ohne Schwierigkeiten nutzbar sein.

11. NOTRÄUMUNGSVERFAHREN

11.1. Anweisungen für die Vorbereitung einer Noträumung, einschließlich der
Koordination zwischen den Besatzungsmitgliedern und der Zuweisung
der Einsatzpositionen für den Notfall.

11.2. Noträumungsverfahren. Eine Beschreibung der Aufgaben aller Besat-
zungsmitglieder für eine schnelle Räumung des Flugzeugs und des Um-
gangs mit den Fluggästen bei einer Notlandung, Notwasserung oder
einer anderen Notsituation.

12. FLUGZEUGSYSTEME

Eine Beschreibung der Flugzeugsysteme, der zugehörigen Bedienungs-
einrichtungen und Anzeigen sowie die Betriebsanweisungen.

C. ANWEISUNGEN UND ANGABEN ÜBER STRECKEN UND
FLUGPLÄTZE

1. Anweisungen und Angaben, die sich auf den Flugfunkverkehr, die Na-
vigation und die Flugplätze beziehen, einschließlich Mindestflugflächen
und Mindesthöhen für jede vorgesehene Flugstrecke sowie der Betriebs-
mindestbedingungen für jeden Flugplatz, der angeflogen werden soll. Im
Einzelnen sind anzugeben:

a) Mindestflugfläche/-höhe,

b) Betriebsmindestbedingungen für Startflugplätze, Bestimmungs- und
Ausweichflugplätze,

c) Flugfunkeinrichtungen und Navigationshilfen,

d) Pistenangaben und Flugplatzeinrichtungen,

e) Anflug-, Fehlanflug- und Abflugverfahren, einschließlich Lärmmin-
derungsverfahren,

f) Verfahren bei Ausfall der Flugfunkverbindung,

g) Such- und Rettungseinrichtungen in dem Gebiet, über dem das Flug-
zeug eingesetzt werden soll,

h) eine Beschreibung der Luftfahrtkarten, die unter Berücksichtigung
der Art des Fluges und der zu fliegenden Strecke mitzuführen
sind, einschließlich des Verfahrens zur Prüfung der Gültigkeit der
Karten,

i) Verfügbarkeit von Luftfahrtinformationen und Wetterdiensten,

j) Flugfunk- und Navigationsverfahren für die Strecke,

k) Klassifizierung der Flugplätze für die Qualifikation der Flugbesat-
zungen und

l) besondere flugplatzspezifische Beschränkungen (Flugleistungsbe-
schränkungen und Betriebsverfahren usw.).
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D. SCHULUNG

1. Schulungspläne und Überprüfungsprogramme für alle Angehörigen des
Betriebspersonals, denen betriebliche Aufgaben im Zusammenhang mit
der Vorbereitung und/oder Durchführung eines Fluges zugewiesen sind.

2. Die Schulungspläne und Überprüfungsprogramme müssen umfassen:

2.1. für die Flugbesatzung: Alle in Abschnitt E und N vorgeschriebenen
einschlägigen Punkte;

2.2. für die Kabinenbesatzung: Alle in Abschnitt O vorgeschriebenen ein-
schlägigen Punkte;

2.3. für betroffenes Betriebspersonal, einschließlich Besatzungsmitgliedern:

a) Alle in Abschnitt R (Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr)
vorgeschriebenen einschlägigen Punkte und

b) alle in Abschnitt S (Luftsicherheit) vorgeschriebenen einschlägigen
Punkte;

2.4. für Betriebspersonal, außer Besatzungsmitgliedern (z. B. Flugdienstbera-
ter, Abfertigungspersonal usw.): Alle anderen in OPS 1 vorgeschriebe-
nen einschlägigen Punkte im Zusammenhang mit den Aufgaben dieses
Betriebspersonals.

3. Verfahren

3.1. Schulungs- und Überprüfungsverfahren.

3.2. Anzuwendende Verfahren, wenn ein Mitarbeiter den geforderten Leis-
tungsstandard nicht erreicht oder aufrechterhält.

3.3. Verfahren, um sicherzustellen, dass außergewöhnliche Situationen oder
Notsituationen, die die Anwendung eines Teils oder aller Verfahren für
außergewöhnliche Situationen oder Notsituationen erfordern, und Instru-
mentenflugwetterbedingungen auf Flügen im Rahmen des gewerblichen
Luftverkehrs nicht simuliert werden.

4. Aufzubewahrende Unterlagen und Aufbewahrungszeiträume (siehe An-
lage 1 zu OPS 1.1065).
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Anlage 1 zu OPS 1.1065

Zeiträume für die Aufbewahrung von Unterlagen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die folgenden Informationen/-
Unterlagen über die in den nachfolgenden Tabellen genannten Zeiträume in einer
für die Verwendung brauchbaren Form und für die Luftfahrtbehörde zugänglich
aufbewahrt werden.

Anmerkung: Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Instandhaltungsauf-
zeichnungen sind im Technischen Bordbuch des Luftfahrtunterneh-
mers, Teil M Abschnitt M.A.306(c) vorgeschrieben.

Tabelle 1

Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung von Flügen

Unterlagen nach OPS 1.135, die zur Vorbereitung und Durchführung von Flügen ver-
wendet worden sind

Flugdurchführungsplan 3 Monate

Technisches Bordbuch 36 Monate nach dem Da-
tum der letzten Eintra-
gung gemäß Teil M M.
A.306(c)

Streckenbezogene NOTAM/AIS-Beratungsunterla-
gen, wenn diese vom Luftfahrtunternehmer hierfür
zusammengestellt worden sind

3 Monate

Unterlagen über Masse und Schwerpunktlage 3 Monate

Benachrichtigung über besondere Ladung, ein-
schließlich schriftlicher Angaben für den Komman-
danten über gefährliche Güter

3 Monate

Tabelle 2

Berichte

Berichte

Bordbuch 3 Monate

Flugbericht(e) für die Aufzeichnung der Einzelhei-
ten aller besonderen Ereignisse, wie in OPS 1.420
vorgeschrieben, oder aller Ereignisse, deren Mel-
dung oder Aufzeichnung der Kommandant für not-
wendig erachtet

3 Monate

Meldung über Überschreitungen der Dienstzeiten
und/oder reduzierte Ruhezeiten

3 Monate

Tabelle 3

Aufzeichnungen über Flugbesatzungsmitglieder

Aufzeichnungen über Flugbesatzungsmitglieder

Flug-, Dienst- und Ruhezeiten 15 Monate

Lizenzen Solange das Flugbesat-
zungsmitglied die Rechte
seiner Lizenz im Auftrag
des Luftfahrtunternehmers
ausübt
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Aufzeichnungen über Flugbesatzungsmitglieder

Umschulung und Überprüfung 3 Jahre

Kommandantenlehrgang (einschließlich Überprü-
fung)

3 Jahre

Wiederholte Schulung und Überprüfung 3 Jahre

Schulung und Überprüfung, die das Führen des
Flugzeugs von jedem Pilotensitz aus erlaubt

3 Jahre

Flugerfahrung der letzten Zeit (siehe OPS 1.970) 15 Monate

Kenntnisse über Strecken und anzufliegende Flug-
plätze (siehe OPS 1.975)

3 Jahre

Schulung und Qualifikation für bestimmte Betriebs-
arten, wenn in OPS gefordert (z. B. ETOPS, CAT-
II/III-Betrieb)

3 Jahre

Schulung im Umgang mit gefährlichen Gütern, so-
weit zutreffend

3 Jahre

Tabelle 4

Aufzeichnungen über Kabinenbesatzungsmitglieder

Aufzeichnungen über Kabinenbesatzungsmitglieder

Flug-, Dienst- und Ruhezeiten 15 Monate

Grundschulung, Umschulung und Unterschieds-
schulung (einschließlich Überprüfungen)

Solange das Kabinenbe-
satzungsmitglied bei dem
Luftfahrtunternehmer be-
schäftigt ist

Wiederholte Schulung und Auffrischungsschulung
(einschließlich Überprüfungen)

Bis 12 Monate nach Be-
endigung der Beschäfti-
gung des Kabinenbesat-
zungsmitglieds bei dem
Luftfahrtunternehmer

Schulung im Umgang mit gefährlichen Gütern, so-
weit zutreffend

3 Jahre

Tabelle 5

Aufzeichnungen über weiteres Betriebspersonal

Aufzeichnungen über weiteres Betriebspersonal

Schulungs-/Qualifikationsaufzeichnungen über wei-
teres Personal, für das nach OPS ein genehmigtes
Schulungsprogramm gefordert wird

Die Aufzeichnungen über
die letzten beiden Schul-
ungen

Tabelle 6

Sonstige Aufzeichnungen

Sonstige Aufzeichnungen

Aufzeichnungenüber kosmische undSolar-Strahlungsdosen Bis 12 Monate nach Be-
endigung der Beschäfti-
gung des Besatzungsmitg-
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Sonstige Aufzeichnungen

lieds bei dem Luftfahrtun-
ternehmer

Aufzeichnungen im Rahmen des Qualitätssystems 5 Jahre

Gefahrgut-Transportdokument 3 Monate nach Beendi-
gung des Fluges

Prüfliste für die Annahme gefährlicher Güter 3 Monate nach Beendi-
gung des Fluges
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ABSCHNITT Q

BESCHRÄNKUNG DER FLUG- UND DIENSTZEITEN UND RUHEVORSCHRIF-
TEN

OPS 1.1090

Ziel und Anwendungsbereich

1. Der Luftfahrtunternehmer hat für die Besatzungsmitglieder eine Regelung
zur Begrenzung der Flug- und Dienstzeiten und zu Ruhezeiten festzu-
legen.

2. Der Luftfahrtunternehmer hat für alle Flüge sicherzustellen, dass

2.1. die Regelung zur Begrenzung der Flug- und Dienstzeiten und zu Ruhe-
zeiten in Einklang steht sowohl mit

a) den Bestimmungen dieses Abschnitts als auch

b) allen zusätzlichen Bestimmungen, die von der Luftfahrtbehörde gemäß
den Bestimmungen dieses Abschnitts zur Aufrechterhaltung der Flug-
sicherheit angewandt werden;

2.2. die Flüge so geplant werden, dass sie innerhalb des erlaubten Flugdienst-
zeitraums beendet werden, wobei die für die Flugvorbereitung notwen-
dige Zeit, die Flugzeiten und die Aufenthaltszeiten am Boden zu berück-
sichtigen sind;

2.3. die Dienstpläne so frühzeitig ausgearbeitet und bekannt gegeben werden,
dass die Besatzungsmitglieder die Möglichkeit haben, angemessene Ru-
hezeiten einzuplanen.

3. Pflichten des Luftfahrtunternehmers

3.1. Der Luftfahrtunternehmer hat für jedes Besatzungsmitglied die Heimat-
basis anzugeben.

3.2. Der Luftfahrtunternehmer hat die Beziehung zwischen der Häufigkeit und
der Länge und Abfolge von Flugdienstzeiten und Ruhezeiten zu beachten
und die kumulativen Auswirkungen von langen Dienstzeiten, die nur von
Mindestruhezeiten unterbrochen werden, angemessen zu berücksichtigen.

3.3. Der Luftfahrtunternehmer hat die Dienste so zu planen, dass uner-
wünschte Praktiken wie abwechselnder Tag-/Nachtdienst oder die Posi-
tionierung von Besatzungsmitgliedern in einer Weise, die zu einer ernst-
haften Störung etablierter Schlaf-/Arbeitszyklen führt, vermieden werden.

3.4. Der Luftfahrtunternehmer hat dienstfreie Ortstage einzuplanen und sie
den Besatzungsmitgliedern im Voraus bekannt zu geben.

3.5. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Ruhezeiten den
Besatzungsmitgliedern ausreichend Zeit geben, sich von den Auswirkun-
gen des vorangegangenen Dienstes zu erholen und zu Beginn der darauf
folgenden Flugdienstzeit gut ausgeruht zu sein.

3.6. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Flugdienstzeiten so
geplant werden, dass die Besatzungsmitglieder ausreichend ermüdungs-
frei bleiben können, um ihren Dienst unter allen Umständen mit befriedi-
gendem Sicherheitsniveau ausüben zu können.

4. Pflichten des Besatzungsmitglieds

4.1. Ein Besatzungsmitglied darf kein Flugzeug führen, wenn ihm bewusst ist,
dass es ermüdet ist oder die Gefahr der Ermüdung besteht, oder es sich
so unwohl fühlt, dass der Flug gefährdet sein könnte.

4.2. Besatzungsmitglieder sollten die zur Verfügung gestellten Gelegenheiten
und Einrichtungen für Ruhepausen bestmöglich nutzen und ihre Ruhe-
zeiten ordnungsgemäß planen und in Anspruch nehmen.

5. Pflichten der Luftfahrtbehörden

5.1. Abweichungen

5.1.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 8 kann die Luftfahrtbehörde
Abweichungen von den Anforderungen dieses Abschnitts gemäß den in
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den betreffenden Mitgliedstaaten anwendbaren Rechtsvorschriften und
Verfahren und in Absprache mit den beteiligten Parteien genehmigen.

5.1.2. Der Luftfahrtunternehmer hat der Luftfahrtbehörde anhand von Betriebs-
erfahrung und unter Berücksichtigung anderer relevanter Faktoren, wie
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, nachzuweisen, dass mit der be-
antragten Abweichung ein gleichwertiges Sicherheitsniveau erreicht wird.

Die Abweichungen sind durch geeignete Maßnahmen zur Kompensation
zu begleiten, wo dies zweckmäßig ist.

OPS 1.1095

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

1.1. „Verstärkte Flugbesatzung“

Flugbesatzung, die mehr als die für den Betrieb des Flugzeugs erforder-
liche Mindestzahl von Besatzungsmitgliedern umfasst und in der jedes
Mitglied seinen Platz verlassen und durch ein anderes entsprechend qua-
lifiziertes Flugbesatzungsmitglied ersetzt werden kann.

1.2. „Blockzeit“

Der Zeitraum zwischen der ersten Bewegung des Flugzeugs beim Ver-
lassen seiner Parkposition zum Zwecke des Abflugs bis zum Halten auf
der zugewiesenen Parkposition und Stillstand aller Triebwerke oder Pro-
peller.

1.3. „Pause“

Als Dienstzeit geltender Zeitraum, der frei von allen dienstlichen Ver-
pflichtungen und kürzer als eine Ruhezeit ist.

1.4. „Dienst“

Alle Aufgaben, die ein Besatzungsmitglied im Zusammenhang mit dem
Geschäftsbetrieb des Inhabers eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses
(AOC) wahrzunehmen hat. Soweit diese Verordnung diesbezüglich keine
besonderen Vorschriften enthält, legt die Luftfahrtbehörde fest, ob und in
welchem Umfang Bereitschaft als Dienst angerechnet wird.

1.5. „Dienstzeit“

Zeitraum, der beginnt, wenn ein Besatzungsmitglied auf Verlangen des
Luftfahrtunternehmers den Dienst beginnt, und der endet, wenn das Besat-
zungsmitglied frei von allen dienstlichen Verpflichtungen ist.

1.6. „Flugdienstzeit“

Flugdienstzeit ist die gesamte Zeitspanne, während deren eine Person in
einem Luftfahrzeug als Besatzungsmitglied tätig ist. Die Flugdienstzeit
beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem sich das Besatzungsmitglied auf Ver-
langen des Luftfahrtunternehmers für einen Flug oder eine Abfolge von
Flügen zu melden hat; sie endet mit dem Ende des letzten Flugs, auf dem
es diensttuendes Besatzungsmitglied ist.

1.7. „Heimatbasis“

Vom Luftfahrtunternehmer gegenüber dem Besatzungsmitglied benannter
Ort, wo das Besatzungsmitglied normalerweise eine Dienstzeit oder eine
Abfolge von Dienstzeiten beginnt und beendet und wo der Luftfahrtunter-
nehmer normalerweise nicht für die Unterbringung des betreffenden Be-
satzungsmitglieds verantwortlich ist.

1.8. „Ortstag“

Ein Zeitraum von 24 Stunden, der um 0.00 Uhr Ortszeit beginnt.

1.9. „Ortsnacht“

Ein Zeitraum von 8 Stunden zwischen 22.00 Uhr und 8.00 Uhr Ortszeit.

1.10. „Einzelner dienstfreier Tag“

Ein einzelner dienstfreier Tag umfasst zwei Ortsnächte. Eine Ruhezeit
kann Teil des freien Tags sein.
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1.11. „Diensttuendes Besatzungsmitglied“

Besatzungsmitglied, das seine Aufgaben an Bord eines Luftfahrzeugs wäh-
rend des Fluges oder während eines Teils des Fluges wahrnimmt.

1.12. „Positionierung“

Beförderung eines nicht diensttuenden Besatzungsmitglieds von einem Ort
zum anderen auf Verlangen des Luftfahrtunternehmers, ausgenommen die
Reisezeit. Reisezeit ist

— die Zeit für Hin- und Rückfahrt zwischen dem Wohnort und einer
designierten Dienstmeldestelle;

— die Zeit für den örtlichen Transfer vom Ruheort zum Ort des Dienst-
beginns und für die Rückfahrt.

1.13. „Ruhezeit“

Festgelegter ununterbrochener Zeitraum, in dem das Besatzungsmitglied
von allen dienstlichen Verpflichtungen befreit und nicht in Bereitschaft auf
dem Flughafen ist.

1.14. „Bereitschaft“

Festgelegter Zeitraum, in dem sich das Besatzungsmitglied dem Luftfahrt-
unternehmer zur Verfügung halten muss, um für einen Flug, eine Positio-
nierung oder einen anderen Dienst ohne vorhergehende Ruhezeit einge-
setzt werden zu können.

1.15. „Tagesrhythmus-Tief“

Zeitraum zwischen 2.00 Uhr und 5.59 Uhr. Innerhalb einer Bandbreite von
drei Zeitzonen bezieht sich das Tagesrhythmus-Tief auf die Zeit der Hei-
matbasis. Bei mehr als drei Zeitzonen Unterschied bezieht sich das Tages-
rhythmus-Tief während der ersten 48 Stunden nach Verlassen der Heimat-
basis-Zeitzone auf die Heimatbasiszeit und danach auf die Ortszeit.

OPS 1.1100

Flug- und Dienstzeit-Begrenzung

1.1. Kumulative Dienstzeiten

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die gesamten Dienstzei-
ten, für die das Besatzungsmitglied eingeteilt ist, folgende Werte nicht
überschreiten:

a) 190 Dienststunden innerhalb von jeweils 28 aufeinander folgenden Ta-
gen, die möglichst gleichmäßig über diesen Zeitraum zu verteilen sind,
und

b) 60 Dienststunden innerhalb von jeweils 7 aufeinander folgenden Tagen.

1.2. Begrenzung der gesamten Blockzeit

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Gesamtblockzeit der
Flüge, auf denen das Besatzungsmitglied als diensttuendes Besatzungsmit-
glied eingeteilt ist, folgende Werte nicht überschreitet:

a) 900 Blockstunden im Kalenderjahr;

b) 100 Blockstunden innerhalb von jeweils 28 aufeinander folgenden Ta-
gen.

OPS 1.1105

Maximale tägliche Flugdienstzeit

1.1. Diese OPS gilt nicht für den Flugbetrieb mit nur einem Piloten und für
medizinische Notfalleinsätze.

1.2. Der Luftfahrtunternehmer hat Meldezeiten vorzugeben, die die Zeiten zur
Durchführung der sicherheitsrelevanten Aufgaben am Boden gemäß der
Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde in realistischer Weise berücksich-
tigen.

1.3. Die grundsätzlich höchstzulässige tägliche Flugdienstzeit ist 13 Stunden.
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1.4. Von diesen 13 Stunden werden ab dem dritten Abschnitt 30 Minuten für
jeden Flugabschnitt, höchstens jedoch insgesamt 2 Stunden, abgezogen.

1.5. Beginnt die Flugdienstzeit im Tagesrhythmus-Tief, werden von dem in
Nummer 1.3 und Nummer 1.4 angegebenen Höchstwert 100 % der Über-
schneidung, höchstens jedoch zwei Stunden, abgezogen. Endet die Flug-
dienstzeit im Tagesrhythmus-Tief oder umfasst sie es ganz, werden von
dem in Nummer 1.3 und Nummer 1.4 angegebenen Höchstwert 50 %
der Überschneidung abgezogen.

2. Verlängerungen

2.1. Die höchstzulässige tägliche Flugdienstzeit kann um bis zu eine Stunde
verlängert werden.

2.2. Verlängerungen sind bei einer grundlegenden Flugdienstzeit von 6 Flugab-
schnitten oder mehr nicht zulässig.

2.3. Überschneidet sich die Flugdienstzeit um bis zu zwei Stunden mit dem
Tagesrhythmus-Tief, sind Verlängerungen auf höchstens vier Flugab-
schnitte begrenzt.

2.4. Überschneidet sich die Flugdienstzeit um mehr als zwei Stunden mit dem
Tagesrhythmus-Tief, sind Verlängerungen auf höchstens zwei Flugab-
schnitte begrenzt.

2.5. Innerhalb von jeweils 7 aufeinander folgenden Tagen sind höchstens zwei
Verlängerungen zulässig.

2.6. Ist für eine Flugdienstzeit eine Verlängerung vorgesehen, verlängert sich
die Mindestruhezeit vor und nach dem Flug um je zwei Stunden oder die
Ruhezeit nur nach dem Flug um vier Stunden. Werden aufeinander fol-
gende Flugdienstzeiten verlängert, sollen die Ruhezeiten vor und nach dem
Flug zwischen den beiden Einsätzen nacheinander berücksichtigt werden.

2.7. Beginnt eine verlängerte Flugdienstzeit in der Zeit von 22.00 Uhr bis 4.59
Uhr, hat der Luftfahrtunternehmer die Flugdienstzeit auf 11 Stunden und 45
Minuten zu begrenzen.

3. Kabinenbesatzung

3.1. Für eine auf einem Flug oder einer Abfolge von Flügen eingesetzte Kabi-
nenbesatzung kann die Flugdienstzeit der Kabinenbesatzung um die Diffe-
renz zwischen den Meldezeiten der Kabinenbesatzung und der Flugbesat-
zung verlängert werden, sofern die Differenz eine Stunde nicht überschrei-
tet.

4. Beständigkeit des Betriebs

4.1. Die Flugpläne sind so zu gestalten, dass die Flüge innerhalb der maximalen
Flugdienstzeit beendet werden können. Zur Erreichung dieses Ziels veran-
lasst der Luftfahrtunternehmer Änderungen des Flugplans oder des Besat-
zungseinsatzes spätestens, wenn im tatsächlichen Flugbetrieb die maximale
Flugdienstzeit bei mehr als 33 % der Flüge dieses Flugplans während eines
jahreszeitlichen Planungszeitraums überschritten wird.

5. Positionierung

5.1. Die für die Positionierung aufgewendete Zeit gilt als Dienstzeit.

5.2. Die Positionierung nach der Meldung, aber vor dem Dienst an Bord gilt als
Teil der Flugdienstzeit, wird aber nicht als Flugabschnitt gezählt.

5.3. Positionierungsflugabschnitte unmittelbar im Anschluss an den Dienst an
Bord werden bei der Berechnung der Mindestruhezeit nach OPS 1.1110
Nummern 1.1 und 1.2 berücksichtigt.

6. Verlängerte Flugdienstzeit (unterbrochene Flugdienstzeit/Split Duty)

6.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 8 kann die Luftfahrtbehörde
einen Flugbetrieb auf der Grundlage einer verlängerten Flugdienstzeit unter
Einschluss einer Pause genehmigen.

6.2. Der Luftfahrtunternehmer hat der Luftfahrtbehörde anhand von Betriebser-
fahrung und unter Berücksichtigung anderer relevanter Faktoren, wie etwa
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, nachzuweisen, dass mit der be-
antragten verlängerten Flugdienstzeit ein gleichwertiges Sicherheitsniveau
erreicht wird.

1991R3922— DE— 20.09.2008 — 007.001 — 248



▼M8

OPS 1.1110

Ruhezeit

1. Mindestruhezeit

1.1. Die Mindestruhezeit, die vor einer auf der Heimatbasis beginnenden Flug-
dienstzeit zu gewähren ist, muss mindestens so lang wie die vorherge-
hende Dienstzeit sein, mindestens jedoch 12 Stunden; maßgebend ist der
größere Wert.

1.2. Die Mindestruhezeit, die vor einer außerhalb der Heimatbasis beginnenden
Flugdienstzeit zu gewähren ist, muss mindestens so lang wie die vorher-
gehende Dienstzeit sein, mindestens jedoch 10 Stunden — maßgebend ist
der größere Wert; bei Mindestruhezeiten außerhalb der Heimatbasis muss
der Luftfahrtunternehmer dafür sorgen, dass die Möglichkeit von 8 Stun-
den Schlaf gewährt wird, wobei die Reisezeit und andere physiologische
Bedürfnisse zu berücksichtigen sind.

1.3. Der Luftfahrtunternehmer stellt sicher, dass die Auswirkungen von Zeit-
zonenunterschieden auf die Besatzungsmitglieder durch zusätzliche Ruhe-
zeiten ausgeglichen werden; die diesbezügliche Regelung wird von der
Luftfahrtbehörde vorbehaltlich des Artikels 8 getroffen.

1.4.1. Ungeachtet der Nummern 1.1 und 1.2 und vorbehaltlich der Bestimmun-
gen von Artikel 8 kann die Luftfahrtbehörde Regelungen mit verkürzten
Ruhezeiten genehmigen.

1.4.2. Der Luftfahrtunternehmer hat der Luftfahrtbehörde anhand von Betriebs-
erfahrung und unter Berücksichtigung anderer relevanter Faktoren, wie
etwa aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, nachzuweisen, dass mit
den beantragten Regelungen für verkürzte Ruhezeiten ein gleichwertiges
Sicherheitsniveau erreicht wird.

2. Ruhezeiten

2.1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Mindestruhezeit
entsprechend der obigen Regelung regelmäßig auf eine wöchentliche Ru-
hezeit in Form eines 36-Stunden-Zeitraums einschließlich zweier Orts-
nächte in der Weise ausgedehnt wird, dass zwischen dem Ende einer
wöchentlichen Ruhezeit und dem Beginn der nächsten nie mehr als 168
Stunden liegen. Abweichend von OPS 1.1095 Nummer 1.9 kann die Luft-
fahrtbehörde festlegen, dass die zweite dieser Ortsnächte um 20.00 Uhr
beginnen kann, wenn die wöchentliche Ruhezeit eine Dauer von mindes-
tens 40 Stunden hat.

OPS 1.1115

Verlängerung der Flugdienstzeit aufgrund einer Ruhezeit während des Flugs

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 8 und sofern der Luftfahrt-
unternehmer der Luftfahrtbehörde anhand von Betriebserfahrung und unter
Berücksichtigung anderer relevanter Faktoren, wie etwa aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, nachweist, dass mit der beantragten Verlängerung
ein gleichwertiges Sicherheitsniveau erreicht wird, gilt Folgendes:

1.1. Verstärkung der Flugbesatzung

Die Luftfahrtbehörde legt die Anforderungen im Zusammenhang mit der
Verstärkung einer Basisflugbesatzung zum Zweck der Verlängerung der
Flugdienstzeit über die Beschränkungen in OPS 1.1105 hinaus fest.

1.2. Kabinenbesatzung

Die Luftfahrtbehörde legt die Anforderungen im Zusammenhang mit der
Mindestruhezeit der Kabinenbesatzung während des Fluges fest, wenn die
Flugdienstzeit über die Begrenzungen in OPS 1.1105 hinausgeht.

OPS 1.1120

Unvorhersehbare Umstände während des tatsächlichen Flugbetriebs —

Ermessen des Kommandanten

1. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit umsichtiger Handhabung der
nachstehend aufgeführten Situationen während des tatsächlichen Flugbet-
riebs, der zur Meldezeit beginnt, können die Grenzen für Flugdienst-,
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Dienst- und Ruhezeiten gemäß diesem Abschnitt im Fall unvorhergesehe-
ner Umstände abgeändert werden. Solche Abänderungen müssen für den
Kommandanten nach Anhörung aller Besatzungsmitglieder annehmbar
sein und in jedem Fall folgende Bedingungen erfüllen:

1.1. Die in OPS 1.1105 Nummer 1.3 genannte maximale Flugdienstzeit darf
nicht um mehr als zwei Stunden verlängert werden, es sei denn, die
Flugbesatzung wurde verstärkt; in diesem Fall darf die maximale Flug-
dienstzeit um bis zu drei Stunden verlängert werden.

1.1.1. Treten beim letzten Flugabschnitt innerhalb einer Flugdienstzeit nach dem
Start unvorhergesehene Umstände auf, die zu einer Überschreitung der
zulässigen Verlängerung führen, kann der Flug zum Bestimmungs- oder
zu einem Ausweichflughafen fortgesetzt werden.

1.1.2. Unter solchen Umständen darf die auf die Flugdienstzeit folgende Ruhe-
zeit verkürzt werden, sie darf jedoch niemals die Mindestruhezeit gemäß
OPS 1.1110 Nummer 1.2 dieses Abschnitts unterschreiten.

1.2. Der Kommandant hat beim Auftreten besonderer Umstände, die zu starker
Ermüdung führen könnten, nach Anhörung der betroffenen Besatzungs-
mitglieder die tatsächliche Flugdienstzeit zu verkürzen und/oder die Ruhe-
zeit zu verlängern, um jede schädliche Auswirkung auf die Flugsicherheit
zu vermeiden.

1.3. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1.3.1. der Kommandant ihm Bericht erstattet, wenn er in Ausübung seines Er-
messens eine Flugdienstzeit verlängert oder eine Ruhezeit während des
tatsächlichen Flugbetriebs verkürzt, und,

1.3.2. sofern die Verlängerung einer Flugdienstzeit oder die Verkürzung einer
Ruhezeit eine Stunde überschreitet, eine Kopie des Berichts, dem der
Luftfahrtunternehmer seine Stellungnahme beifügen muss, nicht später
als 28 Tage nach dem betreffenden Ereignis der Luftfahrtbehörde über-
mittelt wird.

OPS 1.1125

Bereitschaft

1. Bereitschaft auf dem Flughafen

1.1. Ein Besatzungsmitglied befindet sich in Bereitschaft auf dem Flughafen
von der Meldung an der üblichen Meldestelle bis zum Ende des bekannt
gegebenen Bereitschaftsdienstes.

1.2. Die Bereitschaft auf dem Flughafen zählt vollständig bei der Berechnung
kumulativer Dienststunden.

1.3. Schließt sich an die Bereitschaft auf dem Flughafen unmittelbar ein Flug-
dienst an, so wird die Beziehung zwischen dieser Bereitschaft auf dem
Flughafen und dem zugewiesenen Flugdienst von der Luftfahrtbehörde
festgelegt. Zum Zwecke der Berechnung der Mindestruhezeit wird die
Bereitschaft auf dem Flughafen in diesem Fall der in OPS 1.1110 Num-
mern 1.1 und 1.2 genannten Dienstzeit hinzugerechnet.

1.4. Wenn im Verlauf des Bereitschaftsdienstes am Flughafen kein Flugdienst
zugewiesen wurde, folgt auf den Bereitschaftsdienst am Flughafen zumin-
dest eine Ruhezeit entsprechend der von der Luftfahrtbehörde getroffenen
Regelung.

1.5. Der Luftfahrtunternehmer stellt dem Besatzungsmitglied in Bereitschaft
auf dem Flughafen einen ruhigen und bequemen Raum zur Verfügung,
der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

2. Andere Formen der Bereitschaft (einschließlich Bereitschaft im Hotel)

2.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 8 werden alle anderen For-
men der Bereitschaft von der Luftfahrtbehörde unter Berücksichtigung
folgender Punkte geregelt:

2.1.1. Jede Tätigkeit ist im Dienstplan zu vermerken und/oder vorab bekannt zu
geben.

2.1.2. Beginn und Ende der Bereitschaft sind vorab festzulegen und bekannt zu
geben.
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2.1.3. Die Höchstdauer der Bereitschaft an einem anderen Ort als einer vorge-
gebenen Meldestelle ist festzulegen.

2.1.4. Unter Berücksichtigung der dem Besatzungsmitglied für Ruhezeiten zur
Verfügung stehenden Einrichtungen und anderer relevanter Umstände ist
die Beziehung zwischen Bereitschaft und dem zugewiesenen Flugdienst,
der sich aus der Bereitschaft ergibt, festzulegen.

2.1.5. Es ist festzulegen, wie Bereitschaftszeiten bei der Berechnung kumulativer
Dienstzeiten berücksichtigt werden.

OPS 1.1130

Nahrungsaufnahme

Die Möglichkeit zur Einnahme einer Mahlzeit und von Getränken muss bestehen,
um jede Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit eines Besatzungsmitglieds zu
vermeiden, insbesondere wenn die Flugdienstzeit länger als sechs Stunden ist.

OPS 1.1135

Aufzeichnungen über Flugdienst-, Dienst- und Ruhezeiten

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen eines
Besatzungsmitglieds folgende Angaben enthalten:

a) Blockzeiten,

b) Beginn, Dauer und Ende einer jeden Dienst- oder Flugdienstzeit,

c) Ruhezeiten und Tage, die von jeder dienstlichen Verpflichtung frei sind,

und dass diese Aufzeichnungen auf dem Laufenden gehalten werden, um
sicherzustellen, dass die Anforderungen dieses Abschnitts erfüllt werden; Ko-
pien dieser Aufzeichnungen werden dem Besatzungsmitglied auf Verlangen
zur Verfügung gestellt.

2. Wenn die vom Luftfahrtunternehmer geführten Aufzeichnungen nach Nummer
1 sich nicht auf die gesamten Flugdienst-, Dienst- und Ruhezeiten des betref-
fenden Besatzungsmitglieds erstrecken, hat das betreffende Besatzungsmit-
glied individuelle Aufzeichnungen über seine Zeiten mit folgenden Angaben
zu führen:

a) Blockzeiten,

b) Beginn, Dauer und Ende einer jeden Dienst- oder Flugdienstzeit,

c) Ruhezeiten und Tage, die von jeder dienstlichen Verpflichtung frei sind.

3. Das Besatzungsmitglied hat diese Aufzeichnungen auf Verlangen dem Luft-
fahrtunternehmer, beim dem es beschäftigt ist, vor Beginn einer Flugdienstzeit
vorzulegen.

4. Die Aufzeichnungen sind mindestens 15 Kalendermonate ab dem Tag der
letzten relevanten Eintragung oder länger, wenn dies nach nationalen Rechts-
vorschriften erforderlich ist, aufzubewahren.

5. Zusätzlich haben Luftfahrtunternehmer getrennt alle Berichte von Komman-
danten über Verlängerungen von Flugdienstzeiten und Flugzeiten sowie Ver-
kürzungen von Ruhezeiten, die sie in Ausübung ihres Ermessens vorgenom-
men haben, für mindestens sechs Monate ab dem Ereignis aufzubewahren.
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ABSCHNITT R

BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER IM LUFTVERKEHR

OPS 1.1145

Allgemeines

Der Luftfahrtunternehmer hat die anwendbaren Bestimmungen der Gefahrgutvor-
schriften einzuhalten, unabhängig davon,

a) ob der Flug ganz oder teilweise innerhalb oder ganz oder teilweise außerhalb
des Hoheitsgebiets eines Staates durchgeführt wird, oder

b) ob eine Genehmigung für die Beförderung gefährlicher Güter gemäß OPS
1.1155 vorliegt.

OPS 1.1150

Begriffsbestimmungen

a) Die in diesem Abschnitt verwendeten Begriffe sind wie folgt definiert:

1. „Annahmeliste“: ein Dokument, anhand dessen Packstücke von gefähr-
lichen Gütern und die dazugehörigen Frachtpapiere einer äußeren Sicht-
prüfung unterzogen werden, um die Einhaltung der geltenden Vorschrif-
ten zu überprüfen.

2. „Genehmigung“: Erlaubnis ausschließlich für die Zwecke der Einhaltung
von OPS 1.1165 Buchstabe b Nummer 2, auf die in den Gefahrgutvor-
schriften verwiesen und die von einer Luftfahrtbehörde erteilt wird für die
Beförderung gefährlicher Güter, deren Beförderung normalerweise unters-
agt ist, oder aus anderen Gründen, wie in den Gefahrgutvorschriften fest-
gelegt.

3. „Frachtflugzeug“: ein Flugzeug, das Güter und Sachen, jedoch keine
Fluggäste befördert. In diesem Zusammenhang gelten folgende Personen
nicht als Fluggäste:

i) Besatzungsmitglieder,

ii) Angestellte des Luftfahrtunternehmers, deren Beförderung nach den
Vorschriften des Betriebshandbuchs zulässig ist und die gemäß diesen
Vorschriften befördert werden,

iii) ermächtigte Vertreter einer Behörde oder

iv) Personen, die Aufgaben im Zusammenhang mit einer bestimmten
Frachtsendung an Bord wahrnehmen.

4. „Gefährliche Güter“: Gegenstände oder Stoffe, die ein Risiko für die
Gesundheit, die Sicherheit, das Eigentum oder die Umwelt darstellen
können und im Verzeichnis gefährlicher Güter in den Gefahrgutvorschrif-
ten aufgeführt sind oder die gemäß diesen Vorschriften als gefährliche
Güter eingestuft werden.

5. „Gefahrgutunfall“: ein Ereignis im Zusammenhang mit der Beförderung
gefährlicher Güter, das tödliche oder schwere Verletzungen von Personen
oder größeren Sachschaden zur Folge hat.

6. „Gefahrgutzwischenfall“: ein Ereignis im Zusammenhang mit der Beför-
derung gefährlicher Güter, das kein Gefahrgutunfall ist und nicht not-
wendigerweise an Bord eines Luftfahrzeugs auftritt, aus dem jedoch Per-
sonenschäden, Sachschäden, Feuer, Bruch, Verschütten von Gefahrgut,
Austreten von Flüssigkeit oder Strahlung resultieren oder andere Hin-
weise darauf, dass die Unversehrtheit der Verpackung nicht erhalten ge-
blieben ist. Jedes Ereignis im Zusammenhang mit der Beförderung von
gefährlichen Gütern, das ein Flugzeug und dessen Insassen ernsthaft ge-
fährdet, gilt ebenfalls als Gefahrgutzwischenfall.

7. „Gefahrgut-Transportdokument“: ein Dokument, das in den Gefahrgut-
vorschriften näher beschrieben ist. Es wird von der Person erstellt, die
gefährliche Güter zur Beförderung aufgibt, und enthält Angaben zu die-
sen Gütern.
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8. „Ausnahme“: Erlaubnis ausschließlich für die Zwecke der Einhaltung
dieses Unterabschnitts, auf die in den Gefahrgutvorschriften verwiesen
und die von allen betroffenen Behörden erteilt wird, um eine Befreiung
von den Anforderungen der Gefahrgutvorschriften zu gewähren.

9. „Frachtbehälter“: Ein Frachtbehälter ist ein Gegenstand der Transportaus-
rüstung, in dem verpackte oder unverpackte radioaktive Stoffe auf ver-
schiedene Weise befördert werden können. (Anmerkung: siehe auch Be-
griffsbestimmung für „Ladeeinheit“, wenn es sich bei den gefährlichen
Gütern um nicht-radioaktive Stoffe handelt.)

10. „Abfertigungsagent (Handling Agent)“: ein Unternehmen, das im Auftrag
des Luftfahrtunternehmers einige oder alle Aufgaben desselben ausführt,
einschließlich der Annahme, des Beladens und Entladens, des Transfers
oder anderer Abfertigungsdienste für Fluggäste oder Fracht.

11. „Umverpackung“: eine von einem einzelnen Versender zur Aufnahme
eines oder mehrerer Packstücke verwendete Umhüllung, um damit zur
Erleichterung von Abfertigung und Lagerung eine Umschlagseinheit zu
bilden. (Anmerkung: Eine „Ladeeinheit“ fällt nicht unter diese Begriffs-
bestimmung.)

12. „Packstück“: das vollständige Ergebnis des Verpackungsvorgangs, beste-
hend aus der Verpackung und dem Inhalt, versandfertig vorbereitet.

13. „Verpackung“: Gefäße und alle sonstigen Bestandteile oder Werkstoffe,
die erforderlich sind, damit das Gefäß seine Umschließungsfunktion er-
füllen kann.

14. „Schwere Verletzung“: eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall
erlitten hat und die

i) einen Krankenhausaufenthalt von mehr als 48 Stunden innerhalb von
sieben Tagen nach der Verletzung erfordert oder

ii) Knochenbrüche zur Folge hat (mit Ausnahme einfacher Brüche von
Fingern, Zehen oder Nase) oder

iii) Risswunden mit schweren Blutungen oder Verletzungen von Nerven,
Muskeln oder Sehnensträngen zur Folge hat oder

iv) Schäden an inneren Organen verursacht hat oder

v) Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder von mehr als 5 %
der Körperoberfläche zur Folge hat oder

vi) Folge einer nachgewiesenen Aussetzung gegenüber infektiösen Stof-
fen oder schädlicher Strahlung ist.

15. „Gefahrgutvorschriften“: die vom Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-
organisation genehmigte und veröffentlichte aktuell geltende Fassung der
„Technischen Anweisungen für die sichere Beförderung gefährlicher Gü-
ter im Luftverkehr“ (ICAO-Dokument 9284-AN/905), einschließlich der
zugehörigen Ergänzungen und Anhänge.

16. „Ladeeinheit (ULD)“: jede Art von Luftfahrzeugbehälter, Luftfahrzeugpa-
lette mit Netz oder Luftfahrzeugpalette mit Netz über einem Iglu. (An-
merkung: Eine Umverpackung fällt nicht unter diese Begriffsbestimmung;
für Behälter zur Beförderung radioaktiver Stoffe siehe Definition für
„Frachtbehälter“.)

OPS 1.1155

Genehmigung zur Beförderung gefährlicher Güter

a) Der Luftfahrtunternehmer darf gefährliche Güter nicht ohne behördliche Ge-
nehmigung befördern.

b) Vor der Erteilung einer Genehmigung zur Beförderung gefährlicher Güter
muss der Luftfahrtunternehmer der Luftfahrtbehörde nachweisen, dass eine
angemessene Schulung stattgefunden hat, dass alle einschlägigen Unterlagen
(z. B. für die Bodenabfertigung, die Abfertigung des Luftfahrzeugs, die Schu-
lung) Angaben und Anweisungen über gefährliche Güter enthalten und dass
Verfahren eingerichtet wurden, um eine sichere Behandlung der gefährlichen
Güter in allen Phasen der Beförderung im Luftverkehr zu gewährleisten.

Anmerkung: Die in OPS 1.1165 Buchstabe b Nummer 1 oder 2 aufgeführte
Ausnahme oder Genehmigung ist ein Zusatz zu der obigen Geneh-
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migung und die unter Buchstabe b genannten Bedingungen gelten
nicht zwangsläufig.

OPS 1.1160

Geltungsbereich

Gegenstände und Stoffe, die eigentlich als gefährliche Güter eingestuft würden,
jedoch gemäß Teil 1 und 8 der Gefahrgutvorschriften nicht den Gefahrgutvor-
schriften unterliegen, sind unter folgenden Bedingungen von den Bestimmungen
dieses Unterabschnitts ausgenommen:

a) wenn sie mit Genehmigung des Luftfahrtunternehmers an Bord mitgeführt
werden, um einem Patienten während des Fluges medizinische Unterstützung
zu leisten, gelten sie als

1. zur Verwendung während des Fluges mitgeführt oder als Teil der ständi-
gen Ausrüstung des Luftfahrzeugs, wenn dieses für Spezialeinsätze zur
medizinischen Evakuierung umgerüstet wurde, oder wenn sie auf einem
Flug mitgeführt werden, der vom gleichen Luftfahrzeug durchgeführt wird,
um einen Patienten nach seiner Evakuierung aufzunehmen und es nicht
möglich ist, die Güter im Rahmen des Fluges, mit dem der Patient trans-
portiert wird, zu laden oder zu entladen, aber mit dem Ziel, sie so bald wie
möglich zu entladen, und

2. wenn die gefährlichen Güter mit Genehmigung des Luftfahrtunternehmers
an Bord mitgeführt werden, um während des Fluges einem Patienten me-
dizinische Hilfe zu leisten, sind sie auf den folgenden Umfang zu begren-
zen und müssen am Ort ihrer Verwendung gehalten werden oder müssen,
wenn sie nicht verwendet werden, sicher aufbewahrt werden, sie müssen
ferner während des Starts und der Landung sowie zu allen anderen Zeiten,
an denen der Kommandant es im Interesse der Sicherheit für erforderlich
hält, ordnungsgemäß gesichert werden:

i) Gasflaschen speziell für die Aufnahme und den Transport eines be-
stimmten Gases hergestellt wurden,

ii) Medikamente und anderes medizinisches Material, die unter der Auf-
sicht durch ausgebildetes Personal verbleiben müssen, während sie an
Bord eingesetzt werden,

iii) Ausrüstungsgegenstände, die Nassbatterien enthalten, die in aufrechter
Position gelagert und, wenn notwendig, gesichert werden müssen, um
das Auslaufen des Elektrolyts zu verhindern,

b) wenn sie gemäß den entsprechenden Bestimmungen oder aus betrieblichen
Gründen an Bord des Luftfahrtzeugs erforderlich sind, während Gegenstände
oder Stoffe, die als Ersatz vorgesehen sind oder zu Austauschzwecken ent-
fernt wurden, an Bord eines Luftfahrzeugs in Übereinstimmung mit den Ge-
fahrgutvorschriften zu transportieren sind.

c) wenn sie im Gepäck mitgeführt werden:

1. das durch Fluggäste oder Besatzungsmitglieder und in Übereinstimmung
mit den Gefahrgutvorschriften befördert wird, oder

2. das von seinem Besitzer beim Umsteigen getrennt wurde (z. B. verlorenes
oder fehlgeleitetes Gepäck), das jedoch vom Luftfahrtunternehmer beför-
dert wird.

OPS 1.1165

Beschränkungen für die Beförderung gefährlicher Güter

a) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass Gegenstände und Stoffe
oder andere als gefährliche Güter eingestufte Güter, deren Beförderung laut
Kennzeichnung oder Sammelbezeichnung in den Gefahrgutvorschriften aus-
drücklich unter allen Umständen untersagt ist, nicht an Bord eines Luftfahr-
zeugs befördert werden.

b) Der Luftfahrtunternehmer darf Gegenstände und Stoffe oder andere als ge-
fährliche Güter eingestufte Güter, deren Beförderung in den Gefahrgutvor-
schriften normalerweise untersagt ist, nur dann befördern, wenn folgende
Anforderungen der Gefahrgutvorschriften eingehalten werden:
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1. die erforderlichen Ausnahmen wurden von allen betroffenen Staaten ent-
sprechend den Anforderungen der Gefahrgutvorschriften gewährt, oder

2. eine Genehmigung wurde von allen betroffenen Staaten in den Fällen
gewährt, in denen nach Maßgabe der Gefahrgutvorschriften nur eine sol-
che Genehmigung erforderlich ist.

OPS 1.1190

Absichtlich freigelassen

OPS 1.1195

Annahme von gefährlichen Gütern

a) Der Luftfahrtunternehmer darf gefährliche Güter erst dann zur Beförderung
annehmen, wenn:

1. Packstücke, Umverpackungen oder Frachtbehälter gemäß den in den Ge-
fahrgutvorschriften vorgeschriebenen Annahmeverfahren überprüft wurden.

2. sie, sofern nicht in den Gefahrgutvorschriften anders festgelegt, von einem
Transportdokument begleitet werden.

3. Die englische Sprache ist zu verwenden für:

i) Markierung und Kennzeichnung,

und

ii) das Gefahrgut-Transportdokument.

Zusätzlich zu etwaigen anderen sprachlichen Anforderungen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat eine Annahmeliste zu verwenden, die eine
Überprüfung aller relevanten Einzelheiten ermöglicht und so gestaltet ist,
dass die Ergebnisse des Annahmeverfahrens von Hand, mechanisch oder
elektronisch aufgezeichnet werden können.

OPS 1.1200

Prüfung auf Beschädigung, Leckage und Kontamination

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. Packstücke, Umverpackungen und Frachtbehälter unmittelbar vor der Ver-
ladung in ein Luftfahrzeug oder eine Ladeeinheit auf Leckage oder Be-
schädigung untersucht werden, wie in den Gefahrgutvorschriften festgelegt,

2. eine Ladeeinheit erst dann in ein Luftfahrzeug verladen wird, wenn bei der
in den Gefahrgutvorschriften vorgeschriebenen Untersuchung keine Anzei-
chen für Leckage oder Beschädigung der darin enthaltenen gefährlichen
Güter festgestellt wurden,

3. undichte oder beschädigte Packstücke, Umverpackungen oder Frachtbehäl-
ter nicht in ein Luftfahrzeug verladen werden,

4. offensichtlich undichte oder beschädigte Packstücke mit gefährlichen Gü-
tern, die an Bord eines Luftfahrzeugs entdeckt werden, entweder entfernt
oder Vorkehrungen zu ihrer Entfernung durch eine zuständige Behörde
oder Organisation getroffen werden. In diesem Fall ist sicherzustellen,
dass sich der Rest der Sendung in gutem Zustand für den Weitertransport
befindet und dass das Flugzeug oder dessen Fracht weder beschädigt noch
kontaminiert worden ist, und

5. Packstücke, Umverpackungen und Frachtbehälter beim Entladen aus einem
Luftfahrzeug oder einer Ladeeinheit auf Beschädigungen oder Leckage
untersucht werden und, sofern Beschädigung oder Leckage festgestellt
wird, der betreffende Stauraum an Bord des Luftfahrzeugs auf Beschädi-
gung oder Kontamination untersucht wird.
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OPS 1.1205

Dekontamination

a) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass

1. jegliche Kontamination, die durch undichte oder beschädigte Gegenstände
oder Packstücke entstanden ist, unverzüglich beseitigt wird und dass Maß-
nahmen getroffen werden, um jegliches Risiko in Übereinstimmung mit
den Gefahrgutvorschriften auszuschalten, und

2. ein Luftfahrzeug, das durch radioaktives Material kontaminiert worden ist,
unverzüglich aus dem Flugbetrieb genommen und erst dann wieder einge-
setzt wird, wenn die radioaktive Strahlendosis an allen zugänglichen Flä-
chen und die nicht festhaftende Kontamination wieder die Werte erreicht
haben, die nach den Gefahrgutvorschriften zulässig sind.

b) Bei Nichteinhaltung von Grenzwerten für die radioaktive Strahlendosis oder
Kontamination in den Gefahrgutvorschriften

1. muss der Luftfahrtunternehmer

i) sicherstellen, dass der Versender unterrichtet wird, wenn die Nichtein-
haltung während der Beförderung festgestellt wird,

ii) unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die Folgen der Nichteinhal-
tung zu begrenzen,

iii) die Nichteinhaltung dem Versender und der/den zuständigen Behörde/Behörden
so rasch wie möglich bzw. unverzüglich mitteilen, wenn ein Notfall besteht oder
sich abzeichnet,

2. muss der Luftfahrtunternehmer außerdem im Rahmen seiner Zuständigkei-
ten

i) Untersuchungen zu der Nichteinhaltung und ihren Ursachen, Umstän-
den und Folgen anstellen,

ii) entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Ursachen und Umstände
zu beseitigen, die zu der Nichteinhaltung geführt haben, und um eine
Wiederholung ähnlicher Umstände wie der, die zu der Nichteinhaltung
geführt haben, auszuschließen,

iii) die zuständige(n) Behörde(n) über die Ursachen der Nichteinhaltung
und die getroffenen oder vorgesehenen Korrektur- oder Vorbeugemaß-
nahmen unterrichten.

OPS 1.1210

Ladebeschränkungen

a) Luftfahrzeugkabine und Cockpit. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustel-
len, dass gefährliche Güter an Bord eines Flugzeugs nicht in einer mit Flug-
gästen besetzten Flugzeugkabine oder im Cockpit befördert werden, es sei
denn, in den Gefahrgutvorschriften ist Entsprechendes vorgesehen.

b) Frachträume. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass gefährliche
Güter in Übereinstimmung mit den Gefahrgutvorschriften an Bord eines Flug-
zeugs geladen, von anderen Gütern getrennt, verstaut und gesichert werden.

c) Nur für Frachtflugzeuge zugelassene gefährliche Güter. Der Luftfahrtunter-
nehmer hat sicherzustellen, dass Packstücke mit gefährlichen Gütern, die mit
der Aufschrift „Cargo Aircraft Only“ gekennzeichnet sind, nur in Frachtflug-
zeugen befördert und nach den Gefahrgutvorschriften verladen werden.

OPS 1.1215

Bereitstellung von Informationen

a) Informationen für das Personal. Der Luftfahrtunternehmer muss die im Be-
triebshandbuch und/oder anderen einschlägigen Handbüchern vorgesehenen
Informationen dem Personal übermitteln, damit dieses seine Aufgaben im
Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter gemäß den Gefahr-
gutvorschriften erfüllen kann, einschließlich der Maßnahmen, die bei Notfäl-
len im Zusammenhang mit gefährlichen Gütern zu treffen sind. Er muss diese
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Informationen bei Bedarf auch seinem Abfertigungsagenten zur Verfügung
stellen.

b) Informationen für Fluggäste und Dritte.

1. Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass gemäß den Gefahrgut-
vorschriften Informationen veröffentlicht werden, die die Fluggäste darauf
hinweisen, welche Güter sie nicht an Bord eines Flugzeugs mitführen
dürfen, und

2. der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass an Frachtannahmestellen
Hinweise über die Beförderung gefährlicher Güter vorhanden sind.

c) Informationen für den Kommandanten. Der Luftfahrtunternehmer hat sicher-
zustellen, dass

1. dem Kommandanten schriftliche Informationen über die an Bord eines
Luftfahrzeugs zu befördernden gefährlichen Güter gemäß den Gefahrgut-
vorschriften zur Verfügung stehen,

2. Informationen für das Verhalten bei Notfällen während des Fluges gemäß
den Gefahrgutvorschriften zur Verfügung stehen,

3. eine lesbare Kopie der schriftlichen Informationen für den Kommandanten
am Boden an einem leicht zugänglichen Ort bis nach dem Flug, auf den
sich diese Informationen beziehen, aufbewahrt wird. Diese Kopie bzw. die
darin enthaltenen Informationen müssen für den letzten Abflugflughafen
und den nächsten vorgesehenen Ankunftsflughafen bis nach dem Flug, auf
den sich diese Informationen beziehen, leicht zugänglich sein,

4. wenn gefährliche Güter auf einem Flug befördert werden, der vollständig
oder teilweise außerhalb des Hoheitsgebiets eines Staates stattfindet, müs-
sen die schriftlichen Informationen für den Kommandanten, zusätzlich zu
anderen sprachlichen Anforderungen, in englischer Sprache abgefasst sein.

(Siehe Tabelle 1 in Anlage 1 zu OPS 1.1065 zur Aufbewahrungsdauer von
Dokumenten.)

d) Informationen im Falle eines Unfalls oder eines Zwischenfalls beim Betrieb
eines Flugzeugs.

1. Der Betreiber eines Flugzeugs, das an einem Zwischenfall beteiligt ist, hat
auf Verlangen alle erforderlichen Informationen gemäß den Gefahrgutvor-
schriften zur Verfügung zu stellen.

2. Der Betreiber eines Flugzeugs, das an einem Unfall oder einer schweren
Störung beteiligt ist, hat unverzüglich alle erforderlichen Informationen
gemäß den Gefahrgutvorschriften zur Verfügung zu stellen.

3. Der Betreiber eines Luftfahrzeugs hat in den einschlägigen Handbüchern
und Notfallplänen für Unfälle Verfahren vorzusehen, damit diese Informa-
tionen bereitgestellt werden können.

e) Informationen im Falle eines Notfalls während des Fluges.

1. Bei einem Notfall während des Fluges unterrichtet der Kommandant die
zuständige Flugsicherungsdienststelle gemäß den Gefahrgutvorschriften,
wenn gefährliche Güter an Bord des Luftfahrzeugs als Fracht befördert
werden, sobald die Situation dies gestattet.

OPS 1.1220

Schulungsprogramme

a) Der Luftfahrtunternehmer hat gemäß den Gefahrgutvorschriften Schulungs-
programme für das Personal einzurichten und auf dem neuesten Stand zu
halten. Diese bedürfen der Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde.

b) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass das Personal eine Schulung
erhält, die den Anforderungen seiner Aufgaben entspricht.

c) Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass für die Durchführung und
Überwachung der Schulung eine Person beschäftigt wird, deren Position mit
der Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr in Zusammenhang steht.

d) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, die eine
Schulung erhalten, eine Prüfung ablegen, um festzustellen, ob sie sich ihrer
Verantwortlichkeiten bewusst sind.
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e) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Personal, das eine Schu-
lung für den Umgang mit gefährlichen Gütern benötigt, im Abstand von nicht
mehr als 2 Jahren wiederholte Schulungen erhält.

f) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass, wie in den Gefahrgutvor-
schriften vorgeschrieben, Aufzeichnungen über die Gefahrgutschulungen für
alle Mitarbeiter aufbewahrt werden.

g) Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass Mitarbeiter seines Abfer-
tigungsagenten eine Schulung entsprechend den Gefahrgutvorschriften erhal-
ten.

OPS 1.1225

Meldungen über Unfälle und Zwischenfälle mit gefährlichen Gütern

a) Der Luftfahrtunternehmer hat Unfälle und Zwischenfälle mit gefährlichen
Gütern der zuständigen Luftfahrtbehörde des Staates zu melden, in dem
sich der Unfall oder Zwischenfall ereignet hat, wie in Anlage 1 zu OPS
1.1225 vorgesehen. Der erste Bericht ist innerhalb von 72 Stunden nach
dem Ereignis abzusenden, sofern nicht außergewöhnliche Umstände dies ver-
hindern, und muss die zu diesem Zeitpunkt bekannten Einzelheiten enthalten.
Wenn nötig, ist so bald wie möglich ein Folgebericht mit etwaigen Zusatzin-
formationen zu erstellen.

b) Der Luftfahrtunternehmer hat der zuständigen Luftfahrtbehörde des Staates, in
dem sich das Vorkommnis ereignet hat, außerdem nicht deklarierte oder
falsch deklarierte gefährliche Güter zu melden, die unter der Fracht oder
dem Gepäck der Fluggäste entdeckt wurden, wie in Anlage 1 zu OPS
1.1225 vorgesehen. Der erste Bericht ist innerhalb von 72 Stunden nach
der Entdeckung abzusenden, sofern nicht außergewöhnliche Umstände dies
verhindern, und muss die zu diesem Zeitpunkt bekannten Einzelheiten ent-
halten. Wenn nötig, ist so bald wie möglich ein Folgebericht mit etwaigen
Zusatzinformationen zu erstellen.
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Anlage 1 zu OPS 1.1225

Meldungen über Unfälle und Zwischenfälle mit gefährlichen Gütern

1. Der Luftfahrtunternehmer muss sicherstellen, dass über alle Zwischenfälle
oder Unfälle mit gefährlichen Gütern Bericht erstattet wird, unabhängig da-
von, ob sich die gefährlichen Güter in der Fracht, der Post, im Gepäck der
Fluggäste oder der Flugbesatzung befunden haben. Auch über die Entdeckung
nicht oder falsch deklarierter gefährlicher Güter in der Fracht, der Post oder
im Gepäck ist Bericht zu erstatten.

2. Der erste Bericht ist innerhalb von 72 Stunden nach dem Ereignis abzusenden,
sofern nicht außergewöhnliche Umstände dies verhindern. Er kann auf beliebi-
gem Wege übermittelt werden, einschließlich E-Mail, Telefon oder Fax. In
diesem Bericht müssen die zu diesem Zeitpunkt bekannten Einzelheiten unter
den in Absatz 3 aufgeführten Titeln angegeben werden. Wenn nötig, ist so
bald wie möglich ein Folgebericht mit etwaigen Einzelheiten zu erstellen, die
zum Zeitpunkt der Übermittlung des ersten Berichts noch nicht bekannt wa-
ren. Wurde mündlich Bericht erstattet, ist so bald wie möglich eine schrift-
liche Bestätigung zu übermitteln.

3. Der erste Bericht und der Folgebericht müssen so präzise wie möglich sein
und die folgenden Angaben enthalten, soweit relevant:

a) Datum des Zwischenfalls oder Unfalls oder der Entdeckung nicht oder
falsch deklarierter gefährlicher Güter,

b) Ort, Flugnummer und Flugdatum,

c) Beschreibung der Güter und Kennnummer des Luftfrachtbriefes, des Beu-
tels, des Gepäckzettels, des Flugtickets usw.,

d) korrekte Versandbezeichnung (einschließlich technische Bezeichnung,
wenn zutreffend) sowie UN/ID-Nummer, wenn bekannt,

e) Klasse oder Abteilung und etwaige zusätzliche Risiken,

f) Art der Verpackung, und Verpackungskennzeichnung,

g) Menge,

h) Name und Anschrift des Versenders, Fluggastes usw.,

i) sonstige relevante Angaben,

j) vermutete Ursache des Zwischenfalls oder Unfalls,

k) getroffene Maßnahmen,

l) sonstige Maßnahmen der Berichterstattung und

m) Name, Titel, Anschrift und Telefonnummer des Berichterstatters.

4. Kopien der relevanten Unterlagen sowie etwaige Fotografien sollten dem Be-
richt beigefügt werden.
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ABSCHNITT S

LUFTSICHERHEIT

OPS 1.1235

Luftsicherheitsvorschriften

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass das entsprechende Personal
mit den einschlägigen Anforderungen des nationalen Sicherheitsprogramms sei-
nes Staates vertraut ist und diese erfüllt.

OPS 1.1240

Schulungsprogramme

Der Luftfahrtunternehmer hat genehmigte Schulungsprogramme festzulegen, auf
dem neuesten Stand zu halten und durchzuführen, so dass seine Besatzungsmit-
glieder geeignete Maßnahmen ergreifen können, um widerrechtliche Eingriffe,
wie Sabotageakte oder die widerrechtliche Inbesitznahme von Flugzeugen, zu
verhindern oder die Folgen solcher Ereignisse auf ein Mindestmaß zu begrenzen.
Das Schulungsprogramm muss mit dem nationalen Luftsicherheitsprogramm
übereinstimmen. Jedes einzelne Besatzungsmitglied muss über die notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten für alle maßgeblichen Elemente des Schulungspro-
gramms verfügen.

OPS 1.1245

Meldung von widerrechtlichen Eingriffen

Nach einem widerrechtlichen Eingriff an Bord eines Flugzeugs hat der Komman-
dant oder, in dessen Abwesenheit, der Luftfahrtunternehmer unverzüglich einen
Bericht über die Ereignisse bei der zuständigen örtlichen Behörde und der Luft-
fahrtbehörde seines Staates vorzulegen.

OPS 1.1250

Checkliste für die Durchsuchung von Flugzeugen

Der Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass sich an Bord eine Checkliste
der Verfahren befindet, die im Falle eines mutmaßlichen Sabotageakts bei der
Suche nach einer Bombe oder behelfsmäßigen Sprengvorrichtung (IED) zu be-
folgen sind sowie bei der Untersuchung von Flugzeugen auf versteckte Waffen,
Sprengstoff oder andere gefährlichen Gegenstände, wenn ein begründeter Ver-
dacht besteht, dass das Flugzeug Ziel eines widerrechtlichen Eingriffs sein
könnte. Neben der Checkliste müssen Hinweise zu geeigneten Maßnahmen, die
zu ergreifen sind, falls eine Bombe oder ein verdächtiges Objekt gefunden wird,
vorhanden sein sowie Informationen über den für das jeweilige Flugzeug spezifi-
schen Ort, an dem eine Bombe das geringste Risiko für das Flugzeug darstellt,
wenn ein solcher vom Inhaber der Musterzulassung angegeben ist.

OPS 1.1255

Sicherung des Cockpits

a) In allen Flugzeugen, die mit einer Tür zwischen dem Cockpit und dem Flug-
gastraum ausgestattet sind, muss diese Tür verriegelbar sein und es müssen
den Anforderungen der Luftfahrtbehörde genügende Einrichtungen oder Ver-
fahren vorhanden sein oder eingerichtet werden, mit deren Hilfe die Kabinen-
besatzung die Flugbesatzung im Falle von verdächtigen Aktivitäten oder Si-
cherheitsverstößen im Fluggastraum benachrichtigen kann.

b) Alle Passagierflugzeuge mit einer höchstzulässigen Startmasse über 45 500 kg
oder einer höchsten genehmigten Fluggastsitzanzahl von mehr als 60 Sitzen
müssen mit einer zugelassenen Tür zwischen Cockpit und Fluggastraum aus-
gestattet sein, die von jedem Pilotensitzplatz aus verriegelt und entriegelt
werden kann und so gestaltet ist, dass sie den rückwirkend anwendbaren
betriebsbezogenen Lufttüchtigkeitsvorschriften entspricht. Diese Tür muss so
gestaltet sein, dass sie entsprechend den rückwirkend anwendbaren Betriebs-
und Lufttüchtigkeitsvorschriften den Notbetrieb nicht behindert.
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c) In allen Flugzeugen, die mit der in Buchstabe b beschriebenen Tür ausge-
stattet sind,

1. ist diese Tür vor dem Anlassen der Motoren für den Start zu schließen
und, sofern dies durch ein Sicherheitsverfahren oder den Kommandanten
gefordert wird, bis zum Abstellen der Motoren nach der Landung verrie-
gelt zu halten, es sei denn, dass es für notwendig erachtet wird, zutritts-
berechtigten Personen in Übereinstimmung mit dem nationalen Luftsicher-
heitsprogramm das Betreten oder Verlassen des Cockpits zu gestatten,

2. müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit deren Hilfe der gesamte Cock-
pit-Zugangsbereich von jedem Pilotensitzplatz aus überwacht werden kann,
um Personen, die Einlass begehren, zu identifizieren und um verdächtiges
Verhalten sowie potenzielle Bedrohungen zu erkennen.
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